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I.
Die Vitalienbrüder in Oldenburg (1396—1433).

Von vr . Joses Wanke,  Schnelten bei Lastrup.

Einleitung.
Die Geschichte der Vitalienbrüder bis zum Jahre 1396.

Dir politischen und geographischen Verhältnisse Oldenburgs vor
dem Austreten der Vitalienbrüder aus der Nordsee.

^ach dem Tode des grimmigen Feindes der deutschen Hanse.
Waldemars IV. Atterdag(1375), erhoben aus den verlassenen

dänischen Königsthron zwei Prätendenten Ansprüche, Albrecht, der
Sohn der älteren schon verstorbenen Tochter Jngeborg und Hein
richs III. von Mecklenburg, und Olav, der Sohn der jüngeren noch
lebenden Tochter Margareta und Hakons VIII. von Norwegen.
Zwischen den beiden Kronprätendenten und ihren verwandten Be¬
schützern entspannen sich sehr langwierige Kämpfe, die uns insoweit
interessieren, als während derselben die Seeräuber, welche den Namen
Vitalienbrüder erhielten, cmporkamen. Als Vorläufer der Vitalien¬
brüder haben die Seeräuber zu gelten, welche in der ersten Periode
der Thronkämpfe, von 1375—1386, auf der Ostsee ihr Unwesen
trieben.*) Diese zeigen gleich den Vitalienbrüdern eine politische
Tendenz, gleich ihnen sind ihre Scharen wohl diszipliniert, sie stehen
unter der Führung von Adligen, und stellen, wenigstens anfänglich,
den Seeraub in den Dienst des mecklenburgischen Kronprätendenten.
Von ihnen am meisten getroffen wurden die auf der Ostsee ver-

Vgl . Koppmann , dic Vitalienbrüder . Hanscrecesse IV . Einleitung.
K . behandelt die Geschichte der Vitalienbrüder bis zum Jahre 1400.

Über die Vitalienbrüder im allgemeinen vgl. die ältere Darstellung von
Johannes Voigt , Die Vitalienbrüder . Historisches Taschenbuch, herausgegeben
von Friedrich von Raumer . Nene Folge. Zweiter Jahrgang . Leipzig 1841.
S . 1 - 159.
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kehrenden Schiffe der deutschen Hanse , und sic ergriff daher Mittel
zur Unterdrückung des Piratentums . „ Umme de sce to vredende"

legten Lübeck und Stralsund Schiffe in die See . welche man Friede¬
schiffe (vredekoggen , vredeschepe ) nannte . Die Kosten , zu denen
auch die übrigen Hansestädte beitragen mufften , wurden aus den
Überschüssen der Einkünste des schottischen Zolles , und da diese nicht
ausreichten , durch eine bestimmte Abgabe von den Kaufgütcrn

der Handelsschiffe , den sogenannten Psundzoll , gedeckt. In den
Jahren 1376 , 1378 und 1379 durchkreuzten die Vredekoggen Lü¬
becks und Stralsunds die Ostsee , um überall Jagd auf die Piraten
zu machen . Im Jahre 1377 scheiterte , wie es scheint , die Aus¬
rüstung von Friedeschiffen an dem Widerstande , welchen die Städte
Wismar und Rostock , die während des ganzen Thronfolgekricges
treu zu dem mecklenburgischen Prätendenten hielten , der Erhebung
des Pfundzolles entgegensetzten . Ebenso wurden 1380 keine Friede-
schiffe in die See gelegt , diesmal , weil die preußischen Städte,
welche bisher unter den Seeräubern wohl weniger zu leiden hatten,
sich mit der Erhebung des Pfundgeldes nicht einverstanden erklärten.

Seit dem Jahre 1379 , dem Todesjahr des Herzogs Albrecht
von Mecklenburg , des Großvaters des mecklenburgischen Krön - .
Prätendenten , sehen wir die Seeräuber , die bisher Parteigänger der
Mecklenburger gewesen waren , auch auf Seiten der Dänen . Dänische
Große gewährten ihnen freundliche Aufnahme auf ihren Schlössern.
Letzeres sah die Königin Margareta sehr gerne ; denn sie war
schon längst eifersüchtig auf die Hanse , der sie alle Rechte und Frei¬
heiten hatte zugestehen müssen , welche die Städte König Waldemar
abgerungen hatten , so daß sie jetzt den ganzen Handel Dänemarks
beherrschten . Infolge dieser Verhältnisse wurde das Übel immer
größer , und so rüsteten die Städte im Jahre 1381 , trotzdem Preußen

sich weigerte , den ihm gebührenden Anteil an der Ausrüstung zu
tragen , wiederum Friedcschiffc aus . Im Laufe des Jahres kam es
durch dänische Vermittlung zu einem Waffenstillstand zwischen den
Hansestädten und den Piraten , welche man als eine Art politische
Macht ansah . Diesen Waffenstillstand , der anfänglich nur bis zum
1. Mai 1382 dauem sollte , später aber auf die ganze Schiffahrtszeit
dieses Jahres und darüber hinaus ausgedehnt wurde , hielten die
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Seeräuber so gut, daß im Jahre 1382 die Ausrüstung von Friede¬
schiffen unnötig war. 1383 aber rüstete man 11 Friedeschiffe aus,
und 1384 erachtete man sogar die doppelte Anzahl für nötig; denn
in der Friedenszeit hatten sich die Seeräuber in erschrecklicher Weise
vermehrt. 1385 übertrug man die fernere Befriedigung der See
dem Sohne des Bürgermeisters von Stralsund, dem Hauptmann
Wulf Wulflam, gegen ein Jahresgehalt von 5000 Wulf
Wulflam hatte in seinem Unternehmen Glück, ihm gelang cs, das
Rüubcrvolk immer mehr zu verscheuchen, und dies ging um so
besser von statten, weil nunmehr die Piraten an den dänischen
und norwegischen Küsten keine Zuflucht fanden. 1386 war keine
Ausrüstung von Friedeschiffen mehr nötig, und von 1386—1390
hört man auf den Hansetagcn fast gar keine Klagen mehr über
Seeraub in der Ostsee, und es wäre ein leichtes gewesen, die noch
übrig gebliebenen Piraten zu zersprengen und völlig zu vernichten,
da trat ein Umschwung der politischen Verhältnisse ein, welcher das
Seeräubertum auf eine vorher nie gekannte Höhe brachte.

Im Jahre 1383 war Herzog Heinrich Hl. von Mecklenburg,
der Vater des MecklenburgischenKronprätendenten, gestorben. An
seiner Stelle wurde König Albrecht von Schweden, der Bruder des
verstorbenen Heinrich, der Führer der mecklenburgischen Partei.
Im Jahre 1387 war nun König Olav, 1388 Albrecht von
Mecklenburg gestorben. Nach dem Tode Olavs wurde Margareta
auch Königin von Dänemark; und da Olav der letzte Sprößling des
uralten schwedischen Königsgeschlechtes der Folkunger gewesen war, so
erhob die Königin auch Ansprüche auf Schweden, dessen Krone König
Albrecht trug. Albrecht mußte den Kampf verlieren, er hatte sich die
Herzen seiner schwedischen Untertanen entfremdet, da er die Deutschen
begünstigte und die Schweden zurücksetzte, und er hatte sich die
Feindschaft des mächtigen Adels und der noch mächtigeren Kirche
zugezogen, in deren Besitztum er, wenn auch mit Recht, eingegriffen
hatte. Der Adel bot Margareten die schwedische Königskronc an.
Die Königin nahm sie an, und in dem nun folgenden Kampfe unterlag
König Albrecht in der Schlacht bei Falköping der gewaltigen
Frau ; am 27. Februar 1389 gerieten er und sein Sohn Erich in
die Gefangenschaft Margaretens, die er noch kurz zuvor als „die
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Königin ohne Beinkleider, das Mädchen der Mönche" verspottet
hatte. Margarete ließ ihm jetzt eine Narrenkappe aufs Haupt
setzen und bat ihn höhnend, die Gevatterschaft der Kinder zu über¬
nehmen, die sie, wie Albrecht früher behauptet, von dem Abte von
Sora habe. Dann wurde er mit seinem Sohn Erich in die Gefangen¬
schaft auf das Schloß Lindholm auf Schonen gebracht. Fast ganz
Schweden unterwarf sich nun Margaretens Herrschaft, nur Stock
Holm blieb im Besitze der Deutschen.

Das Ziel der Mecklenburger war jetzt ein zweifaches, einmal
den gefangenen König zu befreien und dann Stockholm in ihrem
Besitze zu bewahren.

Johann I. von Stargard, der Bruder Albrechts II., nahm
im Jahre 1390 von Stockholm Besitz, und am 3. Mai 1391
schlossen die übrigen mecklenburgischen Herzöge mit der Ritterschaft
und den Städten Rostock, Wismar, Bützow und Stemberg ein
Bündnis gegen die Königin Margarete und die Reiche Dänemark,
Norwegen und Schweden bis zur Befreiung Königs Albrechts und
der Seinigen.* *) Woher aber sollten die Mecklenburger zu dem
voraussichtlich langwierigen Kampfe gegen die mächtige Königin
der drei nordischen Reiche Geldmittel und Mannschaften hernehmen?
Ein Ausweg war unschwer zu finden. Die Behörden der Städte
Wismar und Rostock ließen, vielleicht schon im Jahre 1390,
einen Aufruf ergehen, worin sie ihre Häfen allen denen öffneten,
die auf ihre eigene Rechnung und Gefahr(„uff ir eygen ebenture")
„keren und varen" wollten, „das riche czu Denemarken czu be¬
schädigen."") Auch die Herzöge öffneten ihre Häfen Ribnitz und
Golwitz allen denen, welche zu eben genanntem Zwecke auf die See
fahren wollten. Auf dieses Angebot hin strömte eine ungeheure
Menge allen möglichen Gesindels zusammen, welches das abenteuerliche
Seeräuberleben der harten Arbeit vorzog. Vitalienbrüder (Vitalî en-

' ) H . R . VI . Sk . 12.
*) Die Ausgabe der Kaperbriefe erfolgte nach „Cordsen , Beiträge zur

Geschichte der Bitalienbrüder " Kap . I , vor dem Bündnisse vom 3. Mai 1391
schon im Herbste 1390.

' ) Nach Cordsen , S . 15 , haben die Herzoge ihre Häsen eher geöffnet , als
die Städte die Kaperbriefe ausgestellt haben.
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drockere , lratres vitalioruw , vitaliense «) nannte man bald diese neuen

Piraten , später erhielten sie auch wohl den Namen Likendeler ? ) (Liken-
delr , likedeler ) angeblich , weil sie ihre Beute gleichmäßig unter sich
teilten ; ihr dritter jedoch seltenerer Name war nach Laurent Hatte-
broder , Hutbrüder , so geheißen , „vielleicht in Erinnerung an König
Albrechts Gelübde , er wolle seinen Hut nicht eher aufsetzen , als
bis er Margareten überwunden ." ?) über die Herkunft und die Be¬
deutung des Namens „ Vitalienbrüder " , der übrigens erst nach 1395

am meisten gebräuchlich wurde , ist man verschiedener Ansicht ge¬
wesen ? ) Bei allen neueren Historikern findet man ihn davon ab¬

geleitet , daß es die vornehmste Aufgabe jener Raubgesellen gewesen
sei, die Stadt Stockholm , die von einem Heere der Königin belagert
war , mit Lebensmitteln (vietualia , vitaliu ) zu versorgen . Die zeit¬
genössischen Chroniken und Urkunden wissen von dieser Aufgabe
nichts ? ) Reimar Kock (st 1569 ) leitet den Namen davon ab , daß jene
nicht um Sold , sondern „ up der egene eventure " in den mecklen¬
burgischen Dienst traten ? ) und erst bei Geschichtschreibern des 18 .
Jahrhunderts findet sich jene erstgenannte Erklärungsweise . Cordsen

hält diese für falsch und will dem Namen eine ähnliche Bedeutung
beilegen , wie dem französischen vitaillour oder viotuaillour , welches
Fouragierer bedeutet oder dem englischen vitsll6ri8 (— korg ^ srs ) .
vitsllourm und vitsillsr8 . Da das Requisitionswesen damaliger Zeit
allmählich in ein Raubsystem ausartete , so machte man bald keinen
Unterschied mehr zwischen Fouragierern und Räubern und übertrug
den Namen vitaillsur auch ans Seeräuber ? ) und so hat man denn

' ) Mch Cordsen , S . 25 , begegnet » ns der Name Likendeler zum ersten
Male in einem Briese Albrechts von Holland vom 16 . Mai 1399 . Vgl . aber
H . R . IV . Nr . 465.

2) Vgl . Laurent - Lappenberg , Klaus Slortebekcr in Zeitschr . d. Vereins
s. hambnrgische Geschichte . 2 . Bd . 1847 . S . 47.

») Cordsen , Kap . II ., 1.
Die Kaperbriese selbst sind uns nicht erhalten . Vergl . aber H . R.

I V . Nr . 15.

6) Ähnlich so Claus Petri (ch 1552 ).

°) 1347 werden im Französischen Seeräuberjchisse vitrüllsrs genannt,
Cordsen S - 21 . Auch die Piraten der Nordsee werden schon 1390 Vitnlienses

genannt . Koppmnnn , Kümmereirechnungen der Stadt Hamburg , I . 1390.
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auch die mecklenburgischen Kaperer Vitalienbrüder geheißen ; der
letzte Teil des Namens bezeichnet ihre innige Gemeinschaft unter
einander . Wie schon gesagt , ist Mecklenburg der Ausgangsort dieser
Seeräuber , welche lange Zeit hindurch Ost - und Westsee in gleicher
Weise unsicher machten . Mecklenburgische Städte und mecklen¬
burgische Herren eröffneten ihnen zum ersten Male ihre Häfen , und
mecklenburgische Adlige waren ihre ersten Anführer , und aus
Mecklenburg strömte ein großer Teil jener Raubgesellen zusammen . )̂
Zwar hören wir im Jahre 1391 noch wenig von ihrem Treiben,
aber 1392 ist schon die Ostsee von ihnen angesüllt . In diesem
Jahre plündern sie zwei elbingische Schiffe und vergreifen sich
sogar an der geweihten Person eines Hirten der Kirche , indem sie
den Bischof Tordo von Strängnäs gefangen mit sich fortführen.
Für die Hansestädte wäre es jedenfalls nützlich und heilsam gewesen,
wenn sie das Übel in seinem Entstehen samt seiner Wurzel aus¬
gerottet hätten , d . h , wenn sie sofort Friedeschiffe ausgerüstet hätten,
und wenn sie vermittelnd zwischen beiden Parteien aufgetreten wären.
Statt dessen verhalten sich die Städte anfänglich zaudernd und un¬
tätig , und auch später sind sie über die zu ergreifenden Maßregeln
unter sich uneins.

Bereits im Herbste 1391 war es infolge beiderseitigen Mangels
an Lebensmitteln zu Nhköping zu Verhandlungen zwischen den
Dänen und den Mecklenburgern gekommen , wonach der König gegen
ein Lösegeld von 50 000 Mk . lötigen Silbers aus der Gefangen¬
schaft befreit werden sollte . Auf Grund dieser Abmachung wurden im
Juni 1392 auf einem Tage zu Wordingborg die Verhandlungen
weiter fvrtgeführt . Die Mecklenburger verwarfen den Vertrag , weil
König Albrecht nicht bloß ein Lösegeld von 50 000 Mk . lötigen
Silbers zahlen , sondern auch auf die Herrschaft Dänemarks und
Schwedens verzichten sollte . Die Ratssendeboten hatten an beiden

' ) Lisch, Beitrag zur Geschichte der Vitalienbrüder und Landstädte am
Ende des 1t . Jahrhundertes . Mecklenburgisches Jahrbuch 15 ( 1850 ), S - 51 — 53.

2) In diesem Jahre haben nach Detmar , Lüb . Chroniken ed. Grantosf,
S - 353 , die Stralsunder wohl hundert oder mehr Seeräuber gefangen und hin-
gerichtct . Detmar selber setzt das Auftreten der Vitalienbrüder in das Jahr
1392 . S - Koppman » , S . X.
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Verhandlungen nicht teilgenommen, wohl aber hatten die preußische»
Städte, durch schlimme Erfahrungen gewitzigt, den Beschluß gefaßt,
künftig nur in größeren Flotten zu segeln. Anfang Februar 1393
hielten Lübeck und Hamburg eine Tagfahrt mit Rostock und Wismar
ab, auf welcher die Mecklenburger auf die Forderung eines Schaden¬
ersatzes und der Vermeidung künftiger Schädigungen nicht eingingen.
wohl aber forderten sie, wie sie schon öfter getan, die Städte auf,
die Fahrt nach den drei nordischen Reichen einzustellen. In der
Tat verzichteten die Städte jetzt ganz auf die Schiffahrt und suchten
zwischen beiden feindlichen Parteien zu vermitteln, so an dem Tage
zu Skanör und Falsterbo, am 29. September. Allein es kam
nicht zu befriedigenden Resultaten, und der Tag zu Lübeck, am
3. März 1394, der die Verhandlungen weiter fortführen sollte, wurde
von Margareta gar nicht beschickt. Auf diesem Tage zu Lübeck
forderten die Städte wiederum Genugtuung für den von den
Vitalienbrüdern angerichteten Schaden. Die Mecklenburger erklärten
sich jetzt in bestimmten Fällen zum Schadenersätze bereit, forderten
aber ihrerseits die Hansestädte auf, bei der Königin für die Be¬
freiung Albrechts zu wirken: falls aber Margareta gegen ein an
gemessenes Lösegeld sich nicht zur Freilassung bereit erkläre, so
möchten die Hansestädte die Mecklenburger im Kampfe gegen die
nordische Königin unterstützen. Die Städte beschlossen bezüglich
der Befreiung Albrechts auf einem noch anzuberaumenden Tage zu
verhandeln, inzwischen aber eine große Flotte gegen die Vitalien-
brüder auszurüsten, die eventuell auch ihren Vermittlungsversuchen
Nachdruck geben sollte. Von sämtlichen Städten der deutschen
Hanse sollte eine Flotte von 36 Koggen nebst 4 Rheinschiffen und
3500 Gewappneten ausgerüstet werden. Die Kosten der Ausrüstung
sollten wie gewöhnlich durch ein Pfundgeld gedeckt werden. Aber
die Preußischen Städte traten der Ausführung dieses Planes ent¬
gegen, sie wünschten den Kampf zugleich gerichtet zu sehen gegen
die Urheber und Förderer des großen Verderbens, gegen die Königin
von Dänemark und gegen die mecklenburgischen Städte. Indessen
sandten trotz des Widerstrebens von seiten Preußens die andern
Städte doch eine Wehrflotte aus, so daß in dem Sommer dieses
Jahres wenigstens einigermaßen die Schiffahrt gesichert wurde.
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Im Juli des Jahres 1394 fand ein Tag zu Helsingborg stach
auf welchem die Verhandlungen bezüglich der Freilassung König
Albrechts weiter fortgeführt wurden. Auf die Bürgschaft von
8 Hansestädten und den Städten Rostock. Wismar und Stockholm
sollte König Albrecht eine Zeitlang in Freiheit gesetzt werden; wenn der
König sich während dieser Zeit nicht»nt Margareta vergleichen könne,
so solle er entweder ein Lösegeld von mindestens 60 000 Mk.
lötigen Silbers zahlen, oder der Königin Stockholm überantworten,
oder aber in die Gefangenschaft zurückkehren. Auf Grund dieser
Abmachungen zu Wordingborg und Helsingborg wurde dann im
folgenden Jahre 1395 zu Skanör und Falsterbo mit der Königin,
zu Lindholm mit König Albrecht weiter verhandelt, und man
einigte sich schließlich zu folgendem Vertrage: König Albrecht und
sein Sohn Erich sollten von der Königin auf drei Jahre in Freiheit
gesetzt werden, die sieben Hansestädte Lübeck, Stralsund, Greifsivald,
Thorn, Elbing, Danzig und Reval sollten dafür bürgen, daß der
König entweder während dieser Zeit eine Schätzungssumme von
60,000 Mk. lötigen Silbers zahle, oder falls er diese nicht zahlen
könne, in die Gefangenschaft zurückkehre, oder aber, daß Stockholm
der Königin übergeben werde; in der Zwischenzeit sollten die sieben
Städte Stockholm besetzen. Dieser Friede wurde sofort verkündigt,
und bald darauf im September wurde der König aus der Gefangen¬
schaft entlassen und Stockholm von den Hansestädten besetzt.

Damit tritt in der Geschichte der Vitalienbrüder eine wichtige
Wendung ein. Zugleich mit der Verkündigung des Friedens wurde der
Befehl erlassen, bis zum 25.Juli die See zu räumen und den Kaufmann
nicht mehr zu schädigen, ferner sollten die Städte Rostock, Wismar,
Wisby uud Stockholm niemanden aus ihren Häfen auslaufen lassen,
der dem Kaufmann oder der Königin Schaden zusügte. *) Mit
dieser Forderung war den Vitalienbrüdern ihre Daseinsberechtigung
abgesprochen; aber es widersprach völlig ihrem Charakter, daß sie
nunmehr ihr Handwerk niederlegten, vielmehr suchten sie jetzt neue
Schauplätze für ihre Tätigkeit. In dem Bestreben, ihre Existenz zu
behaupten, kamen sie seit 1395 von der Ostsee auch in die Nordsee,

') H. R. IV. Nr. 264. Nr. 275.
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und ihre Spuren sind von da an von Finnland bis Calais ur¬
kundlich zu verfolgen. Auf der Ostsee wurden sie bald hart bedrängt,
zuerst hatten sie noch Erfolge, besonders als sie Gotland einnahmen
und sich der Städte Abo und Wiborg bemächtigten, Errungen¬
schaften, die bald wieder verloren gingen. Mehr Glück schien ihnen
auf der Nordsee zu erblühen, sie fanden freundliche Aufnahme an
der Südküste der Nordsee, vor allem in dem Lande zwischen Ems
und Weser, in dem Gebiete des jetzigen Herzogtums Oldenburg
und in Ostfriesland.l) Wie sie nun in Oldenburg, d. h. in den stamm¬
verschiedenen Gebieten, aus denen sich das jetzige Herzogtum zu¬
sammensetzt, gehaust haben, das zu zeigen soll die Aufgabe der
folgenden Abhandlung sein.

Zuvor aber müssen wir uns einen kurzen Überblick über die
damaligen politischen und geographischen Verhältnisse des jetzigen
Herzogtums Oldenburg zu verschaffen suchen, um überhaupt ver¬
stehen zu können, wie es kam, daß die Vitalienbrüder in unserm
engeren Vaterlande Aufnahme fanden. Das jetzige Herzogtum
Oldenburg bestand damals aus mehreren politisch von einander ge¬
schiedenen oder doch nur lose zusammenhängenden Territorien.
Folgende Tatsachen sind von größter Wichtigkeit für die olden-
burgische Geschichte im 14. Jahrhundert: Die Konsolidierung der
oldenburgischen Hausmacht im Ammerlande, die allmähliche Los¬
lösung der Grafschaft Delmenhorst von ihrem Stammlande Olden¬
burg und der Verlust der anfänglich unter den oldenburgischen
Grafen stehenden friesischen Gebiete. Ursprünglich lag der Schwer¬
punkt der oldenburgischen Hausmacht im Leri- und Hasegau. Im
Laufe des 14. Jahrhunderts trat eine territoriale Umwälzung und
Verschiebung ein: Die Grafen suchten sich, namentlich durch Tausch,
wie z. B. mit den Herren von Elmendorf, ihrer weitläufig im

') Ihr Name begegnet uns vor 1396 schon zweimal in den Nordsee-
gcbieten bei Koppmann, Kämmereirechnungender Stadt Hamburg I. 1390:
«1 rozsssm äomivorum suprs liVosorsm contra Vitalisnss8 230 ff. 14 8.
(S . dazu Cordsen S . 19) und I. 1394.

Lxp. sä äivsrss . 3 tslvnt » ?stro, miss» snpsr llilgdslsnä « sä
rsspioiouänm krstre« Vitslisnsos.
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Hasegau zerstreut liegenden Besitzungen zu entledigen und machten
den Ammergau zum Mittelpunkte der Grafschaft . )̂

Der südliche Teil entfremdete sich mehr und mehr den olden-
burgischen Grafen , und schließlich geriet das jetzige oldenburgische
Münsterland unter die Herrschaft des Krummstabes . Zu der Zeit,
die für uns in Betracht kommt , am Ende des 14 . und am Anfang
des 15 . Jahrhunderts , unterstanden die jetzigen Ämter Vechta.
Kloppenburg und Friesoythe nebst dem Saterlande als Niederstift
Münster dem Bischöfe von Münster , während Wildeshausen sich
schon seit der Zeit , als Heinrich der Bogener , der letzte Graf von
Oldenburg - Wildeshausen , gestorben war ( 1270 ), im Besitze des
Erzstiftes Bremen befand.

Schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse im mittleren und
nördlichen Teile des Landes . Hier treten uns znnächst die Graf¬
schaften Oldenburg und Delmenhorst als zwei voneinander unab¬
hängige , selbständige Territorien entgegen . Von der Burg Delmen

Horst aus , die bald nach dem Stedinger Krenzzuge , etwa 1259 , von
den oldenburgischen Grafen erbaut worden war , hatte Gras Otto II .,
(1272 — 1304 ) indem er die Umgebung schützte und verteidigte , eine
eigene Grafschaft Delmenhorst gebildet , welche ursprünglich eine
oldenburgische Sekundogenitur und mit Oldenburg eng vereinigt
war , sich aber immer mehr vom Stammlande lossagte und sich

Bremen und den Grafen von Hoya anschloß.

Fast ebenso lose war der Zusammenhang der Grafschaft
Oldenburg mit den friesischen Gebieten . Ursprünglich hatten die

Grafen von Oldenburg bedeutende Gerechtsame in diesen Gebieten
gehabt . Waren doch die Grafen Huno und Friedrich , deren Erb¬
schaft das spätere oldenburgische Grafengeschlecht übernahm , als Ver¬
treter der Billunger Untergrafen von Östringen , zu dem damals das
Auricherland gehörte , und wenigstens eines Teiles von Rüstungen
gewesen , und galten doch die Oldenburger Grafen , wie aus Helmold

y Rüthning , G -, Der Gütertausch der Herren von Elmendorf und der
Grasen von Oldenburg . Jahrbuch f. d. Gcsch. des Herzogtums Oldenburg XI , 83.

Kühler , O . Die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst in der ersten
Hälfte des IS . Jahrhunderts . Jahrbuch III . Einleitung.
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ersichtlich ist , auch später noch geradezu als Friesengrafen . *) Je
mehr aber die Hausmacht der Oldenburger sich in den sächsischen
Gauen erweiterte , um so selbständiger wurden allmählich die
friesischen Gebiete . Es hängt dies wahrscheinlich auch zusammen
mit dem Sturze der altfriesischen Gemeindeverfassung und mit den:
Emporkommen der Häuptlinge in der zweiten Hälfte des 14 . Jahr-
hundertes . Ende des 14 . und Anfang des 15 . Jahrhunderts finden
wir in dem jetzt oldenburgischen Ostfriesland überall die Häupt¬
lingsherrschaft , nur mit dem Unterschiede , daß in dem Gebiete östlich
von der Jade in dem jetzigen Butjadingen und Stadland , fast in
jedem Dorfe eine Häuptlingsfamilie war , während westlich von der
Jade ein Häuptling , Ede Wimmeken , sich ein größeres Gebiet,
das Rüstringer Viertel Bant , Rustringes verdendel , unterworfen
hatte . Auf die wechselvollen Beziehungen der oldenburgischen Grafen
zu den friesischen Territorien und deren Häuptlinge werden wir im
Laufe unserer Darstellung noch näher eingehen.

Uns erübrigt noch , kurz auf die geographischen und hydro¬
graphischen Verhältnisse der friesischen Gebiete am Jadebusen zu
Anfang des 15 . Jahrhunderts hinzuweisen . Drei Territorien ent¬
sprechend dreien ehemaligen Gauen umgaben den Jadebusen : Wan-
gerland (Wangau ) mit der Insel Wangerooge ) Östringen (Asterga,
Astringia ), welches damals bedeutend mehr Gebiet umfaßte als
das jetzige Jeverland zwischen Krildumer Tief und Made , und
Rüstringen (Rustringa , Rustringia ).

Letzteres umfaßte außer dem im November 1902 errichteten
Amte Rüstringen zwischen Made und Marientief auch Butjadingen
und das Gebiet des Jadebusens , das früher Land war.

Das untergegangene Jadebusengebiet , dessen Flächeninhalt
Sello etwa auf 160 Quadratkilometer berechnet , war nach Sello
durch einen Geestrücken Varel — Dangast — Arngast — Aldessen , der zu

*) Sello , Georg , Studien zur Geschichte von Lstringen und Rüstringe » .
Seite 12.

' ) Über die Beziehungen des Wangerlandes und des Jcverlandes zu

Helgoland , vgl . Selly , Studien S . 2 und 3.
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gleicher Zeit eine Wasserscheide markierte , in eine östliche und west¬
liche Hälfte geteilt ? )

Unweit Dangast , dem Ausgangsorte der Wimekinge , lag
Dankstede , diesem nordöstlich vorgelagert Arngast oder Arigast ? )
und an Arngast schloß sich das 1428 zum letzten Male urkundlich
erwähnte Aldessen , welches zu Anfang des 15 Jahrhunderts ein
blühender Marktort war . Aldessen war durch die Ahne von

Eckwarden getrennt.

In dem westlich von diesem Geestrücken liegenden Gebiet,
welches dem Landesviertel Bant angehörte ? ) sind erwähnenswerte

Orte Ahm , Seediek , Bant , Tanens und Heppens . Der wichtige

Hafenplatz des Landesviertels Bant war der Ort Schaar an der
Mademündung . Die Made selbst war damals ein bedeutender
Fluß , der Östringen und Nüstringen von einander schied . Ein be¬
deutender Wasserlauf war auch eine bis Alt -Goedens hinaufreichcnde

tiefe Balge , das Brack , auch das salze , Hiddelser oder Dangaster
Brack genannt , welches die Grenze wurde zwischen der immer mehr
unter oldenburgischen Einfluß geratenden friesischen Wede und dem
anderen Teile des Landesviertels Bant , auf den sich schließlich der

Name Rüstringen beschränkte ? )

Das ganze bisher besprochene Gebiet , also der Geestrücken

Dangast — Arngast — Aldessen , sowie das östlich und westlich von
diesem Geestrücken liegende Gebiet führte in alter Zeit den Namen
Oberrüstringen (Up -Rüstringen , Up -Hriustri ), während das jetzige

' ) Sello , G ., der Jadcbusen . Varel 1903 . Vgl . auch Sello , Studien

zur Geschichte von Lstriugen und Rustringen , besonders Kap . XVI und XVIII
und das dieser Arbeit beigefügte Literaturverzeichnis.

' ) Über Arngast vgl . u . a . Schütte , Die untergegangene Jade - Insel Arn¬
gast . Naturwissenschaftlicher Verein Bremen . Bd . XIV.

' ) Der östlich von dem Geestrücken liegende ehemalig in sich geschlossene
Landkomplex gehörte dem Landesviertel Aldessen an . Die vier Verwaltungs¬
und Gerichtsbezirke , Quadrantes , Landesvicrtcl , entsprachen der alten kirchlichen
Einteilung in vier Sendbezirke , welche nach den vier Hauptkirchcn , den Gau¬
kirchen Blexen , Langwarden , Aldessen und Varel benannt wurden . Die Stelle
von Varel als Viertelsort wurde schon frühzeitig durch Bant eingenommen.
Sello , Jadcbusen S - 14

«) Sello . S . 32.



Die Vitalienbrüder in Oldenburg ( 1398 — 1433 ). 13

Butjadingen den Namen Niederrüstringen (Ut -Hriustri ) führte.
Erst zu Anfang des 14 . Jahrhunderts taucht der Name Bova-
Jatha und Boith -Jatha (das Land boven und buten der Jade)
auf . In Butjadingen ist Blexen das ehemalige Pleccateshem , eine
der ältesten friesischen Niederlassungen . Zwischen Blexen und Lang
warden sind nicht weniger als 11 Seeortschaften von der salzigen
Flut hinweggespült . Südlich von Langwarden werden drei Ort¬
schaften , Heddeburg , Alt -Mundahn und Eiswürden genannt . Letzteres
beherrschte die Ahnemündnng und war eines der gesürchtetsten See¬
räubernester.

Die Hauptflüsse im östlichen Jadebusen -Gebiete sind die Jade,
das Lockfleth , die Ahne , die Heete und die Weser . Der bisher
allgemein vertretenen Ansicht , daß die Weser durch die Line und
Jade hindurch als Westerweser in die Nordsee gemündet habe , tritt
Sello in seinem Werke „ Der Jadebusen " entgegen.

Das Flußgebiet der Ahne setzte sich um 1400 zusammen aus
der eigentlichen Ahne (Ost -Ahne ), aus der eine Verlängerung des
Lockflethes bildenden Westahne und der Atcnser Heete . Bei Eis¬
würden floß sie in die Außenjade und schied Aldessen von Eck¬

warden . Die Ahne hat schon frühzeitig Stadland und Altrüstringen
von einander geschieden . Das Lockfleth , ein tiefer Strom, ' ) floß
westlich von Stadland im Hobengebiet zur Ahne hinüber.

Anstatt der Ahne bildete in der ersten Hälfte des 14 . Jahrh.
die Heete , die von Atens an Stollhamm vorbei zur Jade floß,
die Grenze zwischen Butjadingen und Stadland , ein Beweis , daß

sie an Bedeutung die Ahne überragte . Die Südgrenze des Stad

landes aber bildete die Harrierbrake bei Ovelgönne , wo das Lock
fleth mit der Weser verbunden war . Um 1400 war die Heete ei»
offener Fluß , der bei Atens eine Breite von 200 m hatte.

Überblicken wir im ganzen die geographischen und hydro¬
graphischen Verhältnisse dieser Territorien , die außer den genannten
Hauptflüssen noch zahlreiche kleinere Wasserläufe aufzuzeigen hatten,
so sehen wir leicht ein , daß diese Gegend wie geschaffen war zu
Nistplätzen und Znfluchtsörtern der Vitalienbrüder . In diesem Ge-

' ) Schucht , F ., Beitrag zur Geologie der Wesermarsche » , 60.
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Ivirr von Flüssen lind Flüßchen konnten ihre des Landes vielleicht
nicht sehr kundigen Verfolger leicht ihre Spuren verlieren , und
hier konnten sic leicht ankern ; denn hinter den Deichen , welche
die friesischen Bauern überall als Schutzwehre gegen die Fluten
unweit des Ufers errichtet hatten , waren ihre Schiffe vor Sturm
geschützt . Weshalb die Vitalienbrüder sich diese Gegend zu ihrem
Aufenthaltsorte erkoren , wird uns noch um so klarer zum Bewußt¬
sein kommen , wenn wir einen Blick auf die im Vordergründe stehenden

führenden Persönlichkeiten werfen.

Tic Vitalienbrüder in Oldenburg vor 1400

I . in den Jadebnsengebieten , 2 . in der Grafschaft Oldenburg.

Der Stralsnnder Friede vom Jahre 1370 bedeutet einen
Wendepunkt in der hansischen Geschichte , mit ihm beginnt die Blüte¬

zeit der deutschen Hanse . Im Kriege gegen Waldemar hatte sich
der Bund geeint , in dem endlichen Siege sich großes Ansehen inner¬
und außerhalb Deutschlands erworben . Groß war die Ausdehnung
des Bundes , ein Kranz blühender Hansestädte umgab von Reval
an bis Brüssel nacheinander die Ost - und Westsee . Aber eine Lücke

zeigte sich in dieser Kette : zwischen Weser und Eins .si In diesem
Gebiete , in den Territorien Oldenburgs und Ostfrieslands hat keine

einzige Stadt dem seebeherrschenden Bunde angehört . Es ist dies
gewiß eine merkwürdige Tatsache in der hansischen Geschichte , sic
mag begründet sein in der Natur des Landes und in dem Charakter
seiner Bewohner . Für die Hanse aber war es von Wichtigkeit,

gute Beziehungen zu den Bewohnern dieser Gegend zu haben ; führt
doch der Seeweg von Hamburg nach Flandern hier vorbei . Aber
nicht selten wurden diese Beziehungen gestört , sehr stark in der ersten
Hälfte des 15 . Jahrhunderts nach dem Auftreten der Vitalienbrüder
in der Nordsee . In diesem großen Streite standm Hamburg und
Bremen , die Zwischenstationen auf dem Handelswege , der von Ruß¬

land nach Brügge führte , im Vordergründe . Hamburg aber griff

0 Vgl . Sello , Oldenburgs Seeschiffahrt in alter und neuer Zeit. Pfingst-
blätter des hansischen Geschichtsvercins. Blatt II . 1906 . S . I.
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mehr in die Verhältnisse des westlichen Teiles von Ostfricslaud ein,
Bremen mehr in die des östlichen Teiles , d . h . des jetzigen Herzog-
tumes Oldenburg . Über die Beziehungen Hamburgs zu Ostfriesland
hat Nirrnheim gehandelt, ' ) mit denen Bremens und auch der übrigen
Hansestädte zu dem östlichen Teile werden wir uns beschäftigen.

Wenden wir uns zunächst demjenigen Gebiete des jetzigen
Herzogtums Oldenburg zu , das von Friesen bewohnt war , dem Jadc-
busengebiete . Am zahlreichsten und mächtigsten waren hier die

Rüstringer , die dementsprechend auch im Vordergründe stehen.
Bremen , dessen Existenz bedingt war durch einen freien und ungc-
hinderten Schiffsverkehr auf der Weser , stand während des 13 . Jahr¬
hunderts zu den Nüstringern durchweg in freundschaftlichen Be¬
ziehungen ? ) Aber schon 1307 mußte der Bremer Kaufmann die
Schiffahrt wegen der Seeräubcrei der Rüstringer einstcllcn und im
Jahre 1312 sich den sichern Verkehr auf der Weser mit 1000 Mark
Silbers erkaufen . Dann wechseln in eintöniger Weise Feindschaften
und Freundschaften mit einander , auf Vertragsschlüsse und Bünd¬
nisse folgen mit bestimmter Regelmäßigkeit Vertragsbrüche und
Fehden . Schärfer und störender wurden die Fehden , als in der

zweiten Hälfte des 14 . Jahrhunderts , wie im übrigen Ostfriesland,
so auch im Jadebnsengebiete die alte friesische Gemeindeverfassung
aufhörte , als statt der bisherigen 6ou8uIe8 und Richter Häuptlinge
(iiovstlinAL , Oapituuei ) an die Spitze der einzelnen Gemeinden
raten.

Der weitaus mächtigste Häuptling im Jadebusengebiete war
Ede Wimmeken d. Ältere , der kluge , „va8t Karte " Mann ? ) Etwa
um 1375 mag er zur Häuptlingsherrschaft gelangt sein , urkundlich be¬
gegnet er uns zuerst im Jahre 1384 und zwar als „ hovctlinge in dem
verdendcle to den Bant bovcn Jade "? ) Bevor Ede seine nach-

') vr . Hans Nirrnheim , Hamburg und Ostfriesland in der ersten Hälfte
des 15 . Jahrhunderts.

' ) Vgl . v . Bippen , Geschichte der Stadt Bremen S . 177.
") Die bisherige Literatur über Ede Wimnieken ist überholt durch

Cello , Studien zur Geschichte von üstringcn und Rüstringen . Kap . VI : Ede
Wimccken d. Ä . S . 12.

*) Bremen . Nrkdb. IV Nr . 34.



Or . Josef Wanke.16

malige Residenz , die Edenburg , nach Edes Nachfolger Sibet später
auch Sibetsburg genannt , im Kirchspiele Bant erbaute , wohnte er

zusammen mit seiner Gemahlin Etta zu Dangast auf einem Stein¬
hause , in einem Wäldchen nahe bei der Kirche . Edes Streben ging
darauf hinaus , nicht bloß seine Stellung als Häuptling des Viertels
Bant zwischen Jade , Made und Brack zu behaupten , sondern er
wollte seine Herrschaft über ganz Rüstringen und über Östringen
ausdehnen . Dieses Streben verwickelte ihn in zahllose Fehden , na¬
mentlich mit dem Hause ten Brok , das ebenfalls Ansprüche auf
Östringen erhob . Da Landsteuern in damaliger Zeit in Friesland

noch unbekannt waren , verlegte sich Ede auf den Seeraub . Schon
im Jahre 1388 mußten sich die Bremer durch Verträge gegen Edes
Seeraub schützen . Um Einfluß auf Butjadingen und Stadland zu
gewinnen , hatte er frühzeitig Familienbeziehungen mit den dortigen
Hüuptlingsfamilien angeknüpft . Seine Schwester Jarste war mit
dem Häuptlinge von Esenshamm , Husseke Hayen , vermählt , eine andere
Schwester mit dem Häuptlinge von Aldessen , seine Tochter Frouwa
mit Lubbe Sibets von Burhave . Alle diese Häuptlinge trieben
ebenso wie Ede Wimmekcn schon seit langem Seeraub . Deshalb
hatten die Bremer sich schon im Jahre 1368 der Expedition der

oldenburger Grafen , die mit der furchtbaren Niederlage bei Coldewärf
endete , angeschlossen . Mehr Erfolg hatten die Bremer 1384 , wo

sie nach Erstürmung der festen Kirche in Esenshamm den Häupt¬
ling Husseke Hayen ' ) zum Gefangenen machte . Den gefangenen
Häuptling übergaben die Bremer an Ede Wimmeken , der auch an
dem Zuge teilgenommen , weil Haye Edes Schwester Jarste ver¬

stoßen hatte . Ede schleppte seinen ehemaligen Schwager mit sich

fort nach der Edenburg , wo er ihn nach vielem Quälen mit hänfenen
Stricken mitten durchsägen ließ . Auch der Graf Konrad von

Oldenburg hatte vn diesem Zuge tcilgenommen , aber Nutzen von
dem Unternehmen hatte nur Bremen , das sich von dem vorher ver-

' ) Vgl . Rynesberch u . Schenc , Brcm . Chronik . Geschichtsqucllen des Erz-

stistes und der Stadt Breme » . Herausgegcben von Lappenberg , Bremen 1841

S . 126 u . 127 . Vgl . Brem . ttrkdbb . IV . Nr . 32 , 34 , 35 , 36 , 51 , 187.



Die Vitalienbrüder in Oldenburg (1395 — 1433 ). 17

triebenen , jetzt wieder eingesetzten Lubbc Onneke von Rodenkirchen
als seinem Untertan huldigen ließ ? )

Es darf uns nach diesen Darlegungen nicht Wunder nehmen,
das ; die Vitalienbrüder , als sie nach dem Jahre 1395 in die Nordsee

kamen , bei diesen Häuptlingen gastfreundliche Aufnahme fanden.
Diese Piraten waren aus einem doppelten Grunde willkommen,
einmal , um den Häuptlingen durch Seeraub die Mittel zu ihren
fortwährenden Kriegen zu verschaffen , und dann , weil diese kühnen,

verwegenen Gesellen sehr brauchbare Söldner in den Fehden ab

gaben . Ede Wimmeken soll nach der Überlieferung der erste
friesische Häuptling gewesen sein , der die Likendeler bei sich aus¬
nahm . Gleichzeitig mit ihm haben dann auch andere Rüstringer
Häuptlinge die Vitalienbrüder bei sich willkommen geheißen . Im
Jahre 1397 waren vielleicht schon Vitalienbrüder oder andere See¬
räuber in Rüstungen , oder die Bremer fürchteten , daß solche dort

erscheinen würden , denn am 19 . Juli dieses Jahres schließt Bremen
mit Ede Wimmeken , Lubbe Sibets , Häuptling von Burhave , und dessen
Bruder Memme , sowie dreien Genossen , Renleff , Lnbben , Ranken

und Thyessen einen Vertrag , in welchem diese Häuptlinge ver¬

sprechen , daß sie zu ihren Lebzeiten den Bremer Bürgern zu Wasser
und Lande förderlich sein und deren Güter nicht wieder beschädigen
wollen . Auch versprechen sie die Kaufleute , die auf der Weser
fahren und nach Bremen wollen , oder von Bremen kommen in
keiner Weise zu schädigen , eventuell den Schaden wieder gut zu
machen . Nur für den Schaden , den sie binnen Feindes Land dem

Kaufmann zufügen , wollen sie nicht verantwortlich gemacht werden.
Die Bremer sollen dafür ihre Feinde nicht mit „bussen oder bliden"
unterstützen ? ) Solche Verträge galten aber in damaliger Zeit nur
so lange , als mau ihnen mit bewaffneter Macht Nachdruck verlieh.
Zwar scheint Ede im selben Jahre noch auf freundschaftlichem Fuße

mit den Bremern zu stehen , denn im August dieses Jahres trat er
noch als Vermittler zwischen Bremen und den Groningern auf , deren

Auslieger den Bremern ein Schiff mit Gut abgenommen zu haben,

') Brem . Urkdb. IV . Nr . 35.

' ) Brem . Urkdb . IV . 203.
.Jahrbuch für Oldcnb. Gksch. XIX 2
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beschuldigt wurden?) Im folgenden Jahre aber entspann sich eine
ernste Fehde zwischen Bremen und den (Butjadinger) Rüstringer
Häuptlingen. Im Jahre 1398 am 12. April fand ein Hansetag
zu Lübeck statt, auf welchem ein energisches Vorgehen gegen die
Vitalienbrüder beschlossen wurde?) Alle Städte, mit Ausnahme von
Wismar und Rostock sollten an der Ausrüstung von Vredekoggcn
teilnehmcn; welche Stadt sich weigern würde, deren Schiffe sollten
in keiner Hansestadt Ladung einnehmen dürfen, und kein Vogt auf
Schonen sollte auf irgend eine Bitte ihre Kaufleute schirmen und
verteidigen. Auch Bremen sollte zu diesem Unternehmen, das doch
hauptsächlich der Ostsee zu gute kam, eine Kogge aussenden. Als
es sich dessen weigerte, wurden die Städte sehr ungehalten und
forderten die Bremer in einem zweiten Schreiben in fast drohendem
Tone auf, ihre Pflicht zu tun und bis Himmelfahrt(16. Mai) eine
Kogge in den Orressund zu senden?) Interessant ist das wahr¬
scheinlich an Hamburg gerichtete Schreiben Bremens vom 23. Juni,
in welchem es sich wegen seines Verhaltens zu rechtfertigen sucht.
In diesem Briefe berichten die Bremer, ihre Kaufleutc, die aus
Flandern gekommen waren, hätten berichtet, es gehe ein Gerücht,
in Bremen sei ein Verräter an der Sache des gemeinen Kauf¬
manns, ein Mann der mit den Vitalienbrüdern in Verbindung
stehe?) Die Bremer Hütten eifrig Erkundigungen angestellt, wer
wohl dieser Mann sei, bis jetzt hätten sie einen solchen nicht ge¬
funden, würden sie ihn finden, so würden sie ihn richten, wie cs
sich gebühre. Auch hätten sie um des gemeinen Kaufmannes Bestes
ihre Mitratmannen ausgesandt, um zu erfahren, wo die Likendeler

' ) Brem . Urkdb. IV 204.
*) Hanserecesse IV . S . 419 ff. Chronik des Franziskaner LescmeisterS

Dckmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen auS anderen Chroniken heraus¬
gegeben von Dr . F . H. Grautoff . I . Teil S . 383 , 384 , 403.

' ) Brem . Urkdb. IV. Nr . 211 . Hanserecesse IV . Nr . 411 , 444.
' ) Einen ähnlichen Vorwurf halten die Hamburger vierzig Jahre früher

im Jahre 1358 , gegen die Bremer erhoben, als diese damals um Aufnahme
in den Hanscbund nachsuchten. Damals wurde den Bremern zur Last gelegt,
daß ihr Bürger Johann Hollmann , der mit den rustringcr Seeräubern in Ver¬
bindung stand, Hamburgische Schiffe anfalle und die geraubten Waren nach der
Stadt Bremen bringe, v. Bippen , a . a. O . S . 225.
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seien; und, so fährt der Brief fort, „do ze guemen in Vresland to
Aswurde by Ranken, Ede Wnmmekens susterzone/) und by Luliben
Sibetes, de des zulven Eden dochtcr hadde, hovetlingh der But-
jadinger Vrezen, dar ounden ze de likendelers. De spreken, dat ze
entseden viande weren der Hollender, der Vlenüngher, der Engelschen
und der Schotten, de ze beschedeghen wollden, wur ze konden, inen
de henzelstede en wolden ze nenen Schaden don in lyve offtc in
gude, were dat yd scheghe, zo wollden ze yd wedder richten." Mehr
als 10000 rheinische Gulden, so schreiben die Bremer weiter, hätten
sie schon für den Kampf gegen Ranke und Lubbe und die But-
jadinger Friesen ausgegeben. Es sei ihnen unmöglich noch mehr
zu leisten und fürderhin allein die „boze zamelinghe" der Seeräuber in
Friesland zu zerstören. Würden aber auch die andern Städte zum
tatkräftigen Kampfe Vorgehen, so würden sie gerne helfen. Geschehe
dies aber nicht, so würden sich immer noch mehr Likendelcr an¬
sammeln, und sie würden auch fürderhin dem Kaufmanne Leib und
Gut abgewinnen, wie sie es früher getan. Die Bremer hätten um
des „menen copmannes" beste schwere Arbeit verrichtet und große
Kosten gehabt, die anderen Städte möchten nicht allen Verleumdungen
Glauben schenken, die irgend ein „quad minsch" über sie ausstreue.-)
Leider ist dieser Brief die einzige Quelle über diese Kämpfe, die
Bremen allein auf eigene Faust, ohne Hilfe der anderen Hanse¬
städte in Butjadingen unternommen hatte. Es war ein Hohn
sondergleichen, wenn die Likendeler behaupteten, daß sie den Hanse¬
städten keinen Schaden znfügten, während doch ihr ganzes
Treiben gekennzeichnet wird durch die Devise: Gottes Freund und
aller Welt Feind. Ähnlich aber hatten sich ungefähr zur selben
Zeit an einer anderen Stelle in Ostfriesland Vitalienbrüder geäußert.
Es waren dies die Vitalienbrüder, die gehegt wurden von Witzold ten
Broke, dem Bastarde des älteren Ocko ten Brok, der zusammen mit seiner
Stiefmutter, jener nach Klinkenborgs Darlegungen zu unrecht als
„quade" bezeichnten Foelke, bis zur Großjährigkeit des jungen Keno
die Häuptlingsherrschaft über das Auricher und Brokmcrland führte.

' ) In Wirklichkeit war er Ede Wimmekens Schwager.
2) Hanscrecesse IV. Nr. 165. Breni. Urkdb. IV. Nr. 218.

2*
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Diese Vitalienbrüder hatten dem von ihnen beraubten Schiffer Egghert
Schoeff aus Danzig gesagt: Sie wären Gottes Freund und aller Welt
Feind mit Ausnahme derer von Hamburg und Bremen, dort dürften
sie abfahren und kommen, wann sie wollten, und einem Kaufmanne
aus Bremen hatten sie die ihm geraubten Güter wiedergegeben,si
Auch die „Vyttalyenbroder", die etwa 35 Mann stark in der Zeit
von 1395—1398 auf der Rhede von Blexen erschienen, und die
mit sich gebracht hatten einen „Kreyerken von XXII lasten myd
wetcn gheladen und enen korner von XI! lasten myd vische laden",
auch diese hatten behauptet, daß sie den Bremern keinen Schaden
zufügten, „jodoch so en dore wy ein des nycht beloven"?) Auf
solche Weise mögen auch die Engländer, die sich wegen ihrer durch
den Seeraub erlittenen Verluste an den Städten schadlos halten
wollten, zu der Ansicht gekommen sein, daß der Hansebund oder
doch einige Städte des Bundes mit den Vitalienbrüdern im Ein¬
verständnisse ständen?)

Der Brief Bremens hatte doch Erfolg; Hamburg und Lübeck
verbanden sich init Bremen zur Vernichtung der von den Butja
dinger Häuptlingen und ihrem Beschützer Ede Wimmeken gehegten
Vitalienbrüder?) Dieser hansischen Übermacht waren die Häupt¬
linge nicht gewachsen, am 4. Juli 1398 gelobte Ede den Bürger¬
meistern und dem Rate der Städte Hamburg, Lübeck und Bremen,
daß er alle Vitalienbrüder, alt und jung, die er bis jetzt bei sich
gehabt, und die er auf sein Schloß und in sein Gebiet geleitet hatte,
von sich lassen wollte, und zwar sollten sie fort ziehen acht Tage
päter zu Lande und nicht zu Wasser.

Ferner versprach er, daß er Vitalienbrüder und andere Leute,
die den Hansestädten und deren Kaufleuten Schaden zufügten,

-) H. R . IV , Nr , 453 , Friedl . Ostfr. Urkdb, II , Nr , 1703.
Bericht des Schiffers Dctmar Drukkebuk an den Rat zu Breme» ,

Brem . Urkundb. IV . Nr . 212.
' ) Man vgl, darüber H. R . IV . Nr . 255 . 308 § 1, 316 , 362.

Das Hamburg an diesem Zuge tcilgenommen hat , geht hervor aus
Koppmann , Kömmereirechnungen der Stadt Hamburg . 1. 1398 : LL expeäioionsni
vLvium contra piratss Vitalisosss in IVvssra 729 T 933 4 . Nirmheim S . 9
bringt diese Notiz fälschlich in Verbindung mit den kl. k . IV . Nr , 465 er¬
wähnten Kämpfen Bremens,
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nimmermehr zu ewigen Zeiten in seinem Schlosse oder in seinem
Gebiete Hausen lassen noch hegen wollte; vielmehr wollte er von jetzt
an den Städten, falls sie es begehrten, gegen die Vitalienbrüder
behilflich sein. Das von den Vitalienbrüder» geraubte Gut, welches
auf seinem Schlosse und in seinem Gebiete sich befand, wollte er
aufbewahren bis Ostern nächsten Jahres, und den Kaufleuten, falls
sie beschwuren, das; es in die Hansestädte gehöre, bereitwilligst
wieder zurückgeben.

Zugleich mit Ede gelobten diesen Vertrag getreu zu halten
Folkord Jagens, Nonka Dürens, Lübbe Sibetis, Junge Dude und
Renneloff Lubbenson.

Der Junker Graf Christian von Oldenburg und die Knappen
Hughe van Schaghen und Rembert Mule, welche die Vermittler
gewesen waren zwischen den Hansestädten und den Häuptlingen,
hatten als Zeugen ihr Siegel an den Vertrag gehängt.Z

In einer besonderen Urkunde verbürgte sich dann Graf
Christian dafür, daß Ede Wimmeken innerhalb acht Tagen sämt¬
liche Vitalienbrüder von sich lassen und nie wieder zu sich nehmen
würde, nur vier sollte Ede bis Ostern nächsten Jahres bei sich
behalten dürfen.?)

Die Vitalienbrüder in der Grafschaft Oldenburg.
Die Tatsache, daß hier Graf Christian als Bürge auftritt,

ist ein Beweis für die guten Beziehungen, welche damals zwischen
Ede und den Oldenburger Grafen bestanden. Daß Ede Wimmeken
noch vier Vitalienbrüder, die ihm vielleicht besonders ans Herz
gewachsen waren, bis Ostern nächsten Jahres bei sich behalten
durfte, — was in der von Ede ausgestellten Urkunde nicht er¬
wähnt wird — mag auch eine besondere Gunst gewesen sein, die
der Graf ihm noch nachträglich von den Städten auswirkte. Diesen
guten Beziehungen entsprechend zeigen sich die Grafen auch hin¬
sichtlich ihres Verhaltens gegenüber den Vitalienbrüdern gesinnungs-

') Ostsries. Nrkdb. I Nr. 166 . Bremer Urtdb. IV . Nr. 219.
H. R . Bd. IV Nr. 466 . Bremer Urkdb. IV. Nr. 220.
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verwandt mit den friesischen Häuptlingen . Denn auch sie nahmen,

ebenso wie andere Fürsten damaliger Zeit , wie z. B . der Herzog
von Holland und der Herzog von Lüneburg , die Vitalienbrüder bei
sich auf , ja bei ihnen sind sie urkundlich noch eher nachweisbar als

bei Ede Wimmeken und Genossen . Zum besseren Verständnisse
dieser Tatsachen müssen wir auf die früheren maritimen Verhältnisse
der Grafschaft etwas näher eingehend)

Seitdem sich die friesischen Gaue der Oberhoheit der Olden¬

burger Grafen entzogen hatten , war die Grafschaft Oldenburg ein
binnenländisches Gebiet geworden , da sie ja niit der Nordsee nicht
mehr in Verbindung stand , und da die Rüstringer (bis in die erste

Hälfte des 14 . Jahrhunderts ) die Einmündung der Hunte in die
Weser beherrschten . Anders wurde dies in den ersten Jahrzehnten
des 14 . Jahrhunderts , als die Rüstringer die Huntemündung frei-
gaben . Jetzt stand es auch Oldenburg frei eine schifsahrttreibende
Handelsstadt zu werden , ebenso wie ihre Nachbarin Bremen . In

der Tat zeigen auch die Bestrebungen Oldenburgs in jener Zeit

dieses Ziel ; so ließ man sich im Jahre 1335 das „Schiprecht " der
Hansestädte Mitteilen , was vermuten läßt , daß man die Absicht
hatte , eventuell auch dem seebeherrschenden Bunde beizutreten , und
man verband die Neustadt durch eine neue Hauptstraße mit der
Schiffslände , dem späteren Hafen am Stau . Daß im 14 . und

15 . Jahrhundert oldenburgische Handelsschiffe auf der Hunte fuhren,

ist eine feststehende Tatsache . Aber von großer Bedeutung ist dieser
Seehandel nicht gewesen , die Oldenburger Grafen verstanden es,
sich Ersatz hierfür zu verschaffen . War es doch viel einfacher , bei
dem Zusammenflüsse der Hunte und Weser oder sonst irgendwo
den von Bremen kommenden oder dorthin fahrenden Kausleuten
aufzulauern und deren Fahrzeuge auszuplündern . Auf diese Weise
erhielt man die überseeische » Produkte reichlich und billig , ohne

daß oldenburgische Handelsschiffe kostspielige Reisen zu unternehmen
brauchten . In Verbindung mit der Plage des Meeres , mit den

Vitalienbrüdern , ließ sich solcher Seeraub am besten bewerkstelligen.

' ) Vgl . über das Folgende Selln , Oldenburgs Seeschiffahrt in alter und
neuer Zeit . Pfingstblätter des hansischen Geschichtsvereines Blatt II 1906.
S . 7 u . 8.
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Als Heger und Förderer der Vitalienbrüder tritt unter den olden-
burgischen Grafen am ersten der 1401 zum letzten Male urkundlich
erwähnte Graf Konrad II. auf, der seit dem Jahre 1350 in Ge¬
meinschaft mit seinem Bruder Christian in Oldenburg die Regierung
führte. Schon auf der Versammlung zu Marienburg, am 17. Juli
1396 beschlossen die Ratssendeboten durch Bremens Vermittlung
die Entfernung der Vitalienbrüder von dem Oldenburger Grafen zu
erwirken.') Auf Bremens Vorstellung hin?) erwiderte der Graf
in einem undatierten Schreiben, daß er auf Fürsprache der Herzoge
von Lüneburgs Leute bei sich ausgenommen habe, diese seien aber
nicht lange in Oldenburg geblieben, Hütten sie etwas getan oder
geraubt, so sei dies nicht von der Herrschaft Oldenburg aus ge¬
schehen?) Bremen schickte dies Schreiben des Grafen Konrad an
die preußischen Städte und fügte hinzu?) es habe, sobald es er
fahren, daß sich die Seeräuber zu Oldenburg festlegen wollten, bei
den Herren, der Mannschaft und dem Rate der Stadt Oldenburg
bewirkt, daß sie dort nicht gehegt würden; Witzold to dem Broke
habe zwar das nämliche Versprechen gegeben, er aber gebe den
Seeräubern Aufenthalt, und der Schaden sei ans der Ems geschehen.

Von da an hören wir in drei Jahren keine Klage darüber,
daß von der Grafschaft Oldenburg aus Vitalienbrüder die Weser
oder die Nordsee unsicher machten. Erst im Jahre 1399 begegnen
wir dort wieder ihren Spuren. In diesem Jahre, am 25. Juli,
wurde in Lübeck ein Hansetag abgehalten, auf welchem über Maß¬
regeln gegen die Vitalienbrüder beratschlagt wurde und u a. auch
die flandrischen Städte aufgefordert wurden, zur Befriedung der
Westsee beizutragcn?) Weiter fortgeführt wurden diese Ver¬
handlungen über die Vitalienbrüder an einem Tage zu Nykjobing,

' ) H. R . IV . 355 . tz 4. Ok de van Bremen to biddende, dat se den
van Aldenborgh Untenvisen, dat he den vitaligenbrudere nicht en hege.

*) Das Schreiben der Versammlung an Bremen und Bremens Schreiben
an den Grafen v. Oldenburg ist verloren.

' ) Die Herzoge von Lüneburg waren damals in Fehde mit den Hamburgern.
Vgl . darüber Detniar , lüb. Chron . ed. Grautoff . I . S . 375 , 381 , 405.

<) H. R . Bd . IV . Nr . 358.
»1 H. R . Bd . IV . Nr . 359.
-i H. R . Bd . IV . Nr . 541 8 12.
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am 8. September, an welchem auch die Königin Margareta teil¬
nahm. Es wurde beschlossen, daß letztere Briefe an Keno ten Broke/)
Groningen und Dockum in Westfriesland und auch an den Grafen
Konrad von Oldenburg richten solle mit der Aufforderung, die See¬
räuber zu entlassen?)

Der Brief der Königin an Konrad ist in fast drohendem
Tone gehalten; sie schreibt, sie habe gehört, daß Seeräuber aus
seinen Häfen und Landen gesegelt seien, und daß seine Leute und
seine Untertanen unter diesen Seeräubern gewesen seien, solches
habe sie nicht von dem Grafen erwartet wegen der Freundschaft
und Verwandtschaft, in der sie zu dem Grafen stehe. Sie ersucht
dann den Grafen, wenn die Seeräuber Schiffe und Gut in seine
Lande und Häfen brächten oder gebracht hätten, solche für den Eigen¬
tümer aufzubewahren und die Schiffe der Seeräuber fcstzuhalten,
damit diese künftig keinen Schoden mehr aus seinen Häfen und
Landen täten. Geschehe dies nicht, so müsse sie mit den Städten
darauf denken, was sie dann tun müßten. Dieser Brief aber blieb
ohne Erfolg.

Im folgenden Jahre wurde am 2. Februar ein Hansetag zu
Lübeck abgehalten, an dem die Ratssendboten der Städte Hamburg,
Bremen, Rostock, Stralsund, Wismar, Elbing, Kämpen, Deventer,
Zutphen, Harderwyck und Lübeck teilnahmen. Hatten bisher die
Rüstungen der Städte vorzugsweise der Sicherung der Ostsee ge¬
golten, so wurden jetzt, um einen freien und ungehinderten Seeweg
nach Flandern zu schaffen, energische Maßregeln zur Sicherung
der Nordsee beschlossen. Kaum aber hatten die Ratssendeboten ihre
Verhandlungen begonnen, als Keno's Abgesandter, der Pfaffe Almer,
erschien und im Namen seines Herrn erklärte, derselbe sei bereit,
die Vitalienbrüder von sich zu lassen, falls man ihm verzeihe,
auch versprach er, eine von Keno und seinen Freunden nnter-

' ) Keno hatte in diesem Jahre <1399), nachdem Widzel von den Sater-
ländern erschlagen war , sein väterliches Erbe angetreten. S - Klinkenborg, Ge
schichte der ten Broks , S . 11, 12 und Beilage S . 21 ff.

' ) H. R . Bd . IV . Nr . 550 § 2.
' ) H. R . Bd . IV . Nr . 556.
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zeichnete Urkunde hierüber beizubringen.U Die Ratssendeboten be¬
schlossen aber nichts destoweniger, falls sie von Keno getäuscht
würden, oder falls dieser nicht imstande sei, sein Versprechen zu
erfüllen, eine Wehrflotte in die Nordsee abzusenden, und zwar
sollten insgesamt 11 Koggen mit 950 Gewappneten aufgebracht
werden.2) Bevor aber dieser Beschluß zustande kam, wurden
Briefe abgesandt an die Stadt Groningen und an die Häuptlinge
zu Westergo und auch an den Grafen Konrad von Oldenburg,
des Inhaltes, daß die Vitalienbrüder sofort zu entlassen seien. Uns
interessiert natürlich vor allem das Schreiben au den Oldenburger
Grafen.

In demselben wird dem Grafen zunächst vorgehalten, daß er
früher (gemeint ist jedenfalls das Schreiben des Grafen vom Jahre
1396) behauptet habe, daß er die Vitalienbrüder nur auf kurze Zeit
und um der Fehde etlicher Herren willen ausgenommen habe, während
dieselben Vitalienbrüder noch immer in der Stadt Oldenburg und
in des Grafen Gebiete Aufnahme fänden. Sie bäten den Grafen
daß er doch jetzt die Vitalienbrüder von sich lasse und sie nicht
länger Pflegen wolle, damit dem Kaufmann fürderhin kein Schade
mehr geschehe; werde er dazu bereit sein, so würden sie ihm gerne
verzeihen. Auch verlangen sie Antwort von dem Grafen. Auch
dieses Schreiben hatte, wie wir im Folgenden sehen werden, keinen
Erfolg. Keno ten Brok stellte zwar nebst fünf anderen Häupt¬
lingen die von seinem Kaplan verheißene Urkunde aus, in welcher
er auch versprach, dazu behilflich zu sein, daß im ganzen ostfriesischen
Lande keine Seeräuber mehr geduldet würden, und der Hamburger
Stadtschreiber, der von den Städten abgesandt war, um zu sehen,
ob Keno auch wirklich sein Versprechen erfülle, berichtete, als er
am 21. März aus Friesland zurückkehrte, daß Keno in der Tat
sämtliche Vitalienbrüder von sich gelassen habe.°) Aber eine all¬
gemeine Entfernung der Vitalienbrüder aus ganz Ostfriesland, die
^ -) Ostfr. Urkdb. II. Nr. 1719; 1722. H. R. IV. 570 § I.

') H. R. Bd. IV. Nr. 570 U 5—7.
') H. R. Bd. IV. Nr. 572.
«) H. R. IV. Nr. 576. 577. « rem. Urkdb. IV. Nr. 245. Friedl. Ostfr.

Urkb. I. Nr. 169.
°) H. R. Bd. IV. Nr. 589.
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er doch auch versprochen hatte , gelang ihm keineswegs ; denn , wie
der Stadtschreiber weiter berichtete , hatten etliche Häuptlinge , so die

von Emden und Ede Wimmeken , die Vitalienbrüder wieder bei sich
ausgenommen , auch der Graf von Oldenburg hatte einem Teile bis

Ostern ( 18 . April ) das Geleite gegeben . Der Graf hatte dies selbst
an Lübeck geschrieben , *) wahrscheinlich in einer Antwort auf das
Schreiben der Städte am Hansetage zu Lübeck Anfang Februar.
Bei Ede Wimmeken begegnen uns jetzt zum ersten Male wieder
die Seeräuber , seitdem er am 4 . Juli 1398 den Städte, » Hamburg,
Lübeck und Bremen das Versprechen gegeben , auf ewige Zeiten
keine Likendeler wieder bei sich aufzunehmen . Jedenfalls aber waren

sic in der Zwischenzeit schon wieder bei ihm gewesen , sonst würden
die Bremer , wie wir im folgenden sehen werden , nicht so großes
Gewicht auf seine Vernichtung gelegt haben . Die Folge davon aber,
daß Ede Wimmeken und Hisko von Emden , die grimmigsten Feinde
des Brokschen Hauses , die Vitalienbrüder bei sich aufnahmen , war

daß auch Keno gezwungen war , diese Piraten wieder in Sold zu
nehmen . Dieses Inhaltes waren wahrscheinlich auch zwei Briefe,
die Keno an seinen in Bremen befindlichen Kaplan Almer schrieb.
Bremen sandte diese Briefe an Lübeck mit der Aufforderung , unver¬
züglich bemannte Schiffe „ in de Ghand " , womit jedenfalls die Jade
gemeint ist , zu senden , da sonst zu befürchten sei, daß Keno die
Vitalienbrüder wieder bei sich aufnehmen müsse , und dann sei das

letzte Übel noch größer als das erste . ^ Unter diesen Umstünden
beschlossen Lübeck und Hamburg , den Beschluß des Lübecker Tages
auszuführen.

' ) H . R . Bd . IV . Nr . 589 . Vurder jede uns de scriver , dat ctlikc hovet-

tinge in Vreeslande , atze Ede Wummekens unde de van Emede de vitalgen

brodere wedder to sich genomen heben , unde de greve van Oldenborch de ok en

dels geleidet Heft bet up paschen , atze he uns gescreven Heft , des Heft uns de rat

Io Bremen ok dar van gescreven , dar van wy jn zenden eene udscrift hir
bynnen beslote » .

' ) H . R . IV . Nr . 588 . Brei » . Urkdb . IV . Nr . 248 . . - - Hiir umme so

mittet van stunden an na lüde der breve bemannede schepe in de Ghand zenden

uppe kosten des menen copmannes . Daß die Bremer unter „ Ghand " die Jade

gemeint habe » , entspricht durchaus der Stellung , die sie während des ganzen

Unternehmens einnahmen . Über die Datierung dieser Urkunde s. Klinkenborg S - 34.
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Die Expedition der Hansestädte nach Ostsrieslaud im Jahre 1400.

Am 22 . April segelten die Schiffe Hamburgs und Lübecks

von Hamburg ab , ohne zuvor die Ankunft der preußischen Koggen
abzuwarten ' ). Befehligt wurde die hamburgische Flotte von den
Ratmannen Albert Schreye und Johann Nanne , die lübifche von

Henning von Rintelen und Johann Krispin . Man hoffte , die
Bremer Kogge würde vor der Weser sein , wenn die hansiche Flotte
dorthin gelange , allein man fand sie dort nicht . In Hamburg

hatte man wohl aus Bremens Veranlassung hin beschlossen , zu¬
nächst in die Jade zu segeln , lim Ede Wimmeken und seine Partei
zll vernichten . Doch jetzt segelte die Flotte an der Jade vorbei.

Am 5 . Mai erreichten die hansischen Schiffshauptleute die
Westerems . Von dort wandten sie sich nach der Ostercms , auf

der , wie sie gehört hatten , sich Vitalienbrüder aufhielten . Hier
fand ein heftiger Kampf statt , in welchem von zweihundert Vitalien¬
brüder achtzig getötet wurden , die übrigen entflohen . Von den ent¬
flohenen lieferte ihnen Haro Ndzerdissone , der Häuptling von Greet¬
siel . achtzehn aus , sieben wurden ihnen noch von anderen Friesen

ausgeliefert.

Mit diesen fünfundzwanzig Gefangenen kamen sie am 6 . Mai
in Emden an , wo sie von dem Propste und Häuptlinge Hisko mit

unterwürfiger Freundlichkeit empfangen wurden.

Hier in Emden hielt man am Dienstag , dem 1l . Mai , ein
Blutgericht über die fünfundzwanzig gefangenen Vitalienbrüder ab.

Die Hansen haben ja stets mit gefangenen Seeräubern kurzen Prozeß

gemacht , und so wurde auch hier ihnen sämtlich das Haupt ab¬
geschlagen . Unter den Enthaupteten befanden sich auch drei Haupt¬
leute . deren Namen uns in der vorzüglichen Quelle über diese
Expedition , in dem Berichte der Schiffshauptleute , erhalten sind.
Es heißt da : dar weren dree hovetlude mede , de ene was greve
Kordes sone van Oldenborch , syn basiert,  der andere hieß
Hynryk Holle , der dritte Bartoldus de scriver . Wh wunnen fe, so

' ) Über diesen Zug bergt . Hobbing , die Expedition der Hansestädte gegen
die ostsriesische Küste im Frühjahr 1400 . Jahrbuch der Gesellschaft siir bildende

Kunst und vaterländische Altertümer in Emde » . IV . Bd ., 1 . Heft.
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heißt es weiter, to Emede myd rechte unde leten en de hovedc
afhowen. i) Fürwahr, sehr innig müssen die Beziehungen des
Grafen Konrad zu den Vitalienbrüdcrn gewesen sein, wenn als ihr
Genosse sein eigener, wenn auch unehelicher Sohn, als Piraten¬
kapitän einen so tragischen Tod fand. Dabei ist noch zu er¬
wähnen, daß in damaliger Zeit ein unehelicher Sohn keineswegs
mißachtet war.

Au dem Propste Hisko, der doch auch ein Hauptheger der
Vitalienbrüder war, nahmen die Städter keine Rache, er hatte
sie durch sein schmeichlerisches und anscheinend aufrichtiges Wesen
zu täuschen gewußt; dagegen mußten drei andere Häuptlinge: Enno
Haytets von Larvelt, Haro Aidelsna v̂on Großfelderu und Sibrand
von Loquard ihre Burgen den Hansen einräumen.

Nachdem so einige Nistplätze der Vitalienbrüder eingenommen
waren, schritt man zu dem schwierigeren Teile der Mission. Um
nämlich das Seeräubertnm hier vollständig zu zerstören, war es
nicht allein nötig, gegen die Piraten selber vorzugehen, sondern
auch, daß die inneren Fehden, von denen damals Ostfriesland zer¬
rissen war, und die dem Unwesen der Vitalienbrüder immer neue
Nahrung gaben, beseitigt wurden. Zu diesem Ende fanden Ver¬
handlungen in dem Franziskanerkloster zu Emden statt, an denen
fast sämtliche Häuptlinge Ostfrieslands und Abgesandte oft- und
westfriesischer Landschaften teilnahmen. Nach einer Art Vor¬
versammlung begann man die Versöhnungsversuche der beiden
großen feindlichen Parteien. Die Häupter der einen Partei waren
Keno ten Brok und Folkmar Allena, Häuptling von Osterhusen^
die der anderen Leward von Norden. Hisko von Emden und Ede
Wimmeken, Häuptling von Rustringcns verdendel. Zwischen ihnen
kam es zu heftigen, langwährenden Wortgefechten.?)

Während dieser Verhandlungen kam es zu einen, störenden
Zwischenfalle. Die Hamburger und Lübecker waren sehr unwillig
darüber gewesen, daß sie die Bremer Kogge nicht vor der Weser
antrafen. Als sie nun einige Tage nach ihrer Ankunft in Emden

' ) Bericht der hansischen Schiffshauptleute über ihre Bekämpfung der
Vitalienbrüder und ihre Verhandlungen mit den Friesen. H. R . IV . Nr . 591 8 6.

' ) Vgl . über diese Verhandlungen H. R . Bd . IV . Nr 591 8 8 ff-
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bei den Bremern sich wegen des Ausbleibens der Kogge be¬
klagten, ' ) erhielten sie zur Antwort, sic (die Bremer) hätten gehofft,
daß ihre Kogge, die schon seit längerer Zeit ausgesandt sei, bereits
in Emden angekommen sei; an der Verzögerung müsse widriger
Wind schuldig sein, sie bäten, daß die Schiffshauptleute inzwischen
einen Frieden unter den Parteien vermittelten aus Gründen, die
ihr Bevollmächtigter in Emden angeben werde?) Am 17. Mai
kam endlich der Bremer Schiffshauptmann Lndger Wolders in
Emden an, aber über Land, seine Schiffe hatte er auf der Oster¬
ems zurückgelassen? ) Da fragten sie ihn, warum er nicht mit¬
gesegelt sei, da sie den von Bremen doch geschrieben hätten. Aus
seiner Antwort geht hervor, wie fest der Bremer an das Über¬
einkommen in Hamburg, zunächst in die Jade zu segeln, festhielt.
Darauf erwiderte er. die von Bremen hätten ihm, da er noch auf
der Weser gewesen, geschrieben, er solle mitsegeln, aber er selber
wollte nicht anders segeln, als man in Hamburg übereingekommen
war. Nicht um tausend Mark, so sagte er zu dem Lübecker
Henning von Rintelen, hätte er anders segeln wollen, als man in
Hamburg übereingekommen sei. Darauf wurde ihm zur Antwort,
den Hauptleuten sei befohlen worden, so zu segeln, wie es im
Interesse des gemeinsamen Besten sei. Als man ihn nun ferner
fragte, was ihm der Bremer Rat sonst noch zu berichten auf¬
getragen habe, erwiderte er, daß die hansische Flotte, wenn sie in
Ostfriesland ihre Aufgabe erfüllt habe, mit ihm segeln solle in die
Made und Ede Wimmeken und seine Partei vernichten solle, „de
uw de vitallyenbrodere ulhgemaked hadden to der fee ward"; diese
hätten viel mehr verbrochen gegen die Städte als Keno und seine
Partei getan hätten. Darauf antworteten ihm die übrigen Schiffs¬
hauptleute, sic könnten jetzt noch nicht bestimmen, ob sie nach Voll¬
endung ihrer Aufgabe in Emden gegen die Vitalienbrüder in Nor¬
wegen oder gegen die Vitalienbrüder in der Made segeln würden;
sie würden aber so handeln, wie es das Wohl der Städte erfordere

') Friedl. Ostfr. Urkdb. II. Nr. 1726 8 31. H. R. Bd. IV. Nr. 591 8 3V
') Brem. Urkdb. IV. Nr. 251. H. R. IV. Skr. 592.
') Bergt. Über den Streit H. R. Bd. IV. 8 32 und 8 33. Bericht der

Hans. Schifsshauptleutc. Brem. Urkdb. IV. Nr. 255 8 32 und 8 33.
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Inzwischen nahmen die Verhandlungen der Städte mit den Häupt¬
lingen nur einen langsamen Verlauf ; erst am 23 . Mai fand eine
feierliche Schlußsitzung statt . Es wurden an diesem Tage drei Ur¬
kunden ausgestellt , die eine bestand in dem offiziellen Zeugnis der
Hauptleutc Lübecks , Hamburgs , Bremens und Groningens über die
vereinbarte Sühne, *) eine zweite , von fünfundzwanzig Häuptlingen
und fünf Landschaften ausgestellte , betraf die Sühne selber , ?) eine
dritte betraf die Vitalienbrüder . b) Bevor die Sühne verkündet

wurde , gaben sämtliche Anwesende das feierliche Versprechen , gegen
Vitalienbrüder und Seeräuber , wie auch gegen deren Beschützer den
Städten mit aller Macht zu helfen.

Der Inhalt der Sühne ist kurz folgender : Zunächst soll als
Bürgschaft , bis die Sühne erfolgt ist , Keno das Schloß Wittmund
und Folkmar Allena die Burg Groothusen den Hanseaten über¬
liefern . Dann sollen vier erwählte Schiedsrichter bis St . Jakobs¬

tag . den 25 . Juli , einen Frieden zwischen beiden feindlichen Parteien

zustande bringen . Werden sie bis dahin nicht fertig , so sollen sie
am 25 . Juli in Groningen sein , wo mit Hinzuziehung des Rates
dieser Stadt ein Tag vor Weihnachten festgesetzt werden soll.
Auch Vertreter der übrigen Hansestädte sollen dann an der Be¬
ratung teilnehmen und die Vertreter der Städte sollen die obersten
Schiedsrichter sein . Als Bürgen für die Ausführung dieses Ver¬
trages sollen Keno und Folkmar Allenas Brudersohn , Aielt nach
Bremen , während Hiskos Sohn und Gerald Wyardissone als Geiseln
nach Groningen gehen sollen . Ferner wird in dieser Sühnungs-
nrkunde einem jeden , er sei friesisch oder deutsch , freie Fahrt zu
Wasser und zu Lande ohne jegliche Besteuerung zugesichert.

Die dritte Urkunde befaßte sich mit den Vitalienbrüdern . In

derselben geloben sämtliche Häuptlinge und Gemeinden von Ost¬
friesland . also dat beleghen is twyschen der Emese unde der Wesere^
daß sie nimmermehr Vitalienbrüder oder andere Seeräuber , die den
Kaufmann zu Wasser oder zu Lande schädigen , hegen wollen in

') H. R. IV. Nr. 597.
») H. R. IV. Nr. 596.
' ) H. R. IV. Nr. 598 . Lüb. Urkdb. IV. Nr. 699 . Ostfr. Urkdb. I-

Rr . 171.
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ihren Landen oder in ihren Gebieten . Wird jemand diese See¬
räuber hegen , so werden sie mit Rat und Tat , mit all ihrer Macht
dazu behilflich sein , daß die Räuber vernichtet werden . Auch
sollen alle Kaufleute bei Tage und bei Nacht freien Verkehr zu
Wasser und zu Lande haben , und sie sollen nur den herkömmlichen
Zoll zahlen . Des weiteren versprechen sie , sich zu enthalten von
dem schrecklichen Strandrechte . Wird jemand schiffbrüchig , so
sollen die Arbeiter , welche das schiffbrüchige Gut bergen werden,
nur redlichen Arbeitslohn erhalten . Werden aber die Schiffer selber
das Gut bergen , so sollen sie es behalten und damit hinsahren,

wohin sie wollen . Die Briefe , welche den gemeinen Hansestädten
insgesamt oder einer Hansestadt insbesonders bisher gegeben sind,
sollen unverbrüchlich gehalten werden . Diese Urkunde ist ebenso wie
die Sühnungsurkunde von 25 Häuptlingen und 5 Landschaften aus¬
gestellt . Von diesen gehörten folgende zum jetzigen oldenburgischcu
Gebiet : Ede Wimmeken , hovetlinck in Rostringes verdendel , Lubbe
Tzyvetissone/ ) Nonko Duressone ? ) Tzasse Duressone , junge Folkof to
Schortinse,b ) Volkard Aagenssone , Gherke Unckensone , Dido Lubbcn-

sone , hovetlinck to Rodenkerken , Hayo Messone , hovetlinck to Varle , Z

Eggo Herringes,b ) Peko Egkardessone , Tonto von Langwarden , vou
den fünf Landschaften Sagharderland (Saterland ).

Damit war die hauptsächlichste Arbeit für die Städte voll¬
endet , die jetzt noch folgenden Verhandlungen waren von geringerem
Wichtigkeit . Am 25 . Mai erklärten die gemeinen Bauern von

Gevenar (Jever ) und Hilbert Meyene , Häuptling zu Loverinze und

Gokerken (Hohenkirchen ) mit all ihren Freunden die vorgeschriebene
Sühne , de de Heren von der siede weghen to Emede in Ostvres-
lande ghedeghedinget hebben , stets und fest, ohne jegliche Arglist
halten zu wollen . )̂

' ) Häuptling von Burhave Lubbe Sibet -S.
' ) Häuptling von Aldessen - Eiswürden.
°) Schortens südlich von Jever.
*) Varle - Varel.

Häuptling von Blexen.
°) H . R . Bd . IV . Nr . 699 . Lüb . Urkdb . IV . Nr . 700 , wiederholt Ostsr.

Nrkdb . I . Nr . 172.
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Daß hier die Bauern von Jever noch selbständig handelnd
auftrcten . ist ein Beweis dafür , daß diese noch ihre alte friesische
Selbständigkeit erhalten und sich noch nicht Ede Wimmcken unter¬
worfen hatten . Ferner wurde eine Fehde zwischen der Stadt Gro¬
ningen und Keno ten Brok geschlichtet und den Sendeboten der
westfriesischen Städte , an deren Spitze der Abt von Staveren stand,
das Versprechen abgenoinmen , daß sie ausgenommen in ihren
Kämpfen mit dem Grafen von Holland keine Vitalienbrüder bei
sich dulden würden . 2) Wichtiger als all dieses ist für uns ein
erneuter Streit zwischen dem Bremer Schiffshauptmann Ludger
Wolders und den übrigen hansischen Hauptleuten . Es lag klar

auf der Hand , daß man in den Verhandlungen Ede Wimmeken
und Hisko begünstigt hatte , während man mit Keno und dessen
Partei zu hart verfahren war . Infolgedessen grollte der Vertreter
Bremens und es kam aus einem nur geringfügigen Anlasse zu
einem ernsten Streite . Bei der Überwindung der Vitalienbrüder

in der Osterems war ein Schiff , das einem Bremer gehörte und

z. T . mit bremischem Gute beladen war , den Seeräubern ge¬
nommen worden . Das Schiff , sowie das Bremen gehörende Gut
sollten dem Eigentümer , der selber in Emden anwesend war , zurück¬
gegeben werden . Dabei stellte es sich heraus , daß dieser Bremer
ein Dieb war , der verschiedene Sachen gestohlen hatte . Ludger
Wolders , der , weil er nicht die ganze Zeit in Emden anwesend

gewesen , die Sachlage nicht richtig durchschaute , verteidigte seinen Mit¬
bürger , und daher kam es zu einem heftigen Wortwechsel zwischen
ihm und den übrigen Hanseaten . Hierbei verging sich der bremische
Schiffshauptmann soweit , daß er den Hamburger Albert Schreye
zweimal der Lüge zichtigte und ihm Überhebung und Hochmut vor¬
warf . Nur durch die weise und besonnene Mäßigung des Ham¬
burgers wurden ernste Folgen dieses Streites vermieden . Der

' ) Ostfr . Urkdb. II . Nr . 1726 Z 20.
Ostfr . Urkdb. I . Nr . 173.

' ) Über dm Streik vgl . Bericht der hansischen Schiffshauptleute . H . R
Äd . IV . Nr . 591 , 88 25 - 31 . Br . Urkdb. IV . Nr . 255 , 88 25 - 31 . Ostfr.
Urkdb . II . Nr . 1726 . 88 25 - 31.
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Zwischenfall zeigt aber so recht, daß es an gutem Einvernehmen
zwischen dem Bremer und den übrigen Hanseaten gebrach.

Bevor nun die hansische Flotte abfuhr, wurde noch die Burg
Osterhusen des Folkmar Allena und die Burg Loquard des Häupt¬
lings Sibrand in Brand gesteckt/) und die Schlösser Faldern,
Larrelt und Herte, von denen die Häuptlinge vertrieben waren, dem
Propste Hisko zur Bewachung überliefert") Dann wurden Keno, Aielt
und alle Häuptlinge, die irgendwie Anlaß zur Klage gegeben hatten,
aufgefordert, am 21. Juli in Hamburg zu erscheinen und sich dort
vor den versammelten Ratssendcboten zu verantwortend) Nach¬
dem dann noch 25 Friesen, gewesene Vitalienbrüder, begnadigt
waren/) brachen Ende Juni die Hamburger und Lübecker auf.
Die Hauptleute von Deventer und Kämpen, sowie die von Gro¬
ningen und Bremen waren schon früher aufgebrochen. Der ur¬

sprüngliche Plan, entweder die nach Norwegen entflohenen Vitalien-
brüdcr zu verfolgen oder in die Made zu segeln und Ede Wimmekeu
zur Rechenschaft zu ziehen, konnte nicht ausgeführt werden, wegen
Mangels an Lebensmitteln und weil man rechtzeitig auf dem am
21. Juli festgesetzten Tag in Hamburg erscheinen wollte. Der Er¬
folg dieser Expedition war nur von momentaner Bedeutung und
nicht der großen Kosten von 9350 Mark lübisch, die man für
Zehrung und Ausrüstung der Friedeschiffe verausgabt hatte,°) wert.
Bald zeigte es sich, daß Bremen recht hatte, als es vor allem auf
die Niederwerfung Hiskos und Ede Wimmekens drang. Letztere
warfen bald die Maske der Freundschaft, die sie, so lange die Hanseaten
ihnen mit bewaffneter Macht gegenüberstanden, getragen hatten,
ab, und sie waren in erster Linie Schuld daran, daß Ostfriesland

' ) Ostfr. Urkdb. II. 1726 § 35.
' ) H. R. Bd. IV. Nr. 001. Ostfr. Urkdb. 1. 176. H. R . Bd. IV. Nr . 591

8 24, 8 34. Urkunden, in denen Propst Hisko sich verpflichtet, die ihm anver¬
trauten Schlösser für die Städte aufzubcwahren, sind von Leward von Emden
und Ede Wimmeken als Bürgen mit besiegelt.

' ) H. R. IV. Nr. 615.
<) Ostfr. Urkdb. II . Nr. 1726 8 37.
->) H. R. IV. Nr. 615.
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bald wieder von inneren Fehden zerwühlt wurde und das Unwesen
der Vitalienbrüder ärger wurde , als zuvor . ')

Tie Besiegung Klaus StortebekerS und Godeke Michels durch die

Hamburger im Jahre 1401.

Bei der Expedition der Hansestädte im Frühjahr 1400 waren
längst nicht sämtliche Vitalienbrüder an der Nordseeküste vernichtet
worden . In der Grafschaft Oldenburg waren wenigstens noch bis
Anfang November 1400 Likendeler , wie ein offener Brief des
Herzogs Albrecht von Holland bezeugt , in welchem er die Vitalien¬
brüder , „de op desen tiid bi den grave van Oldenborch of dair
omtrent to anderthalf hondert persoenen sind " in seinen besonderen
Schutz nimmt gegen seine Feinde , „dat is to verstaen : die Ostvriesen
van Oestergoe ende van Westergoe , die van Groningen , van Ham - ,
borg rc." ?) Auch Ede Wimmekcn und Genossen werden , da die
hansische Flotte an der Jade vorbeifuhr , jedenfalls noch Vitalien¬
brüder gehegt haben . Andere Vitalienbrüder waren vor den Hanse¬
aten aus Ostfriesland entflohen und zwar teils nach Holland , teils
nach Norwegen . Von da aus unternahmen sie zu Beginn der
Schiffahrtzeit im nächsten Jahre 1401 wieder ihre gewöhnlichen
Raubzüge , und Voigt hat Unrecht , wenn er sagt , daß nach der
Expedition ein ziemlicher Ruhestand eingetreten wäre , und wenn er
weiter meint „man hatte lange auf der See nie solche Sicherheit
und Ruhe gesehen , als im Jahre 1401 herrschte. Wir hören weder
von Wehrrüstungen , noch von räuberischen Angriffen und Plünde¬
rungen der Piraten , die jene notwendig gemacht hätten "? )

Unter den nach Holland entflohenen Seeräubern wird ein
Johann Stortebeker erwähnt ? ) nach Norwegen waren 200 Vitalien¬
brüder entflohen , als deren Anführer Godeke Michels und Wigbold

0 Schon am 14 . Juli schreibt der Rat von Groningen dem Rate von

Lübeck, man möge die friesischen Häuptlinge Keno und Folkmar Altena , sowie
Ede Wimmeken und Hisko von Emden beeinflussen , die versprochene Sühne
besser als zuvor zu halten . Ostfr . Urkdb. I . Nr . 179.

») H . R . Bd . IV . Nr . 606.

' ) Voigt , a . a . O . S . 101.
' ) H . R . IV . Nr . 60S.
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genannt werden .' ) Nach Koppmanns Vermutung )̂ war der nach
Holland entflohene Johann Stortebcker nicht identisch mit dem
sagenberühmten Bitaliancrhauptmann Klans Stortebcker , sondern von
diesem nimmt Koppmann an , daß er mit Godeke Michels zusammen
nach Norwegen entkommen sei. Jedenfalls aber haben sich dann
die beiden berühmten Piraten im Frühjahr 1401 , als sie von neuem
Raubzüge unternahmen , getrennt ; denn ihre Vernichtung , die von
der Stadt Hamburg aus geschah , erfolgte vereinzelt . Durch die
scharfsinnige Untersuchung Koppmanns ist es festgestellt , daß die

Hamburger Englandsfahrer im Frühjahr 1401 unter der Anführung
der Rademannen Hermann Langhe und Nicolaus Schocke bei
Helgoland eine Schar Vitalienbrüder teils töteten , teils gefangen
nahmen . Unter den Gefangenen befanden sich Klaus Stortebcker
und Wichmann . Diese wurden erst Ende Oktober in Hamburg hin-
gcrichtet . Godeke Michels dagegen und Wigbold , der ein Magister
der freien Künste war , wurden erst im Spätjahr 1401 auf der
Weser besiegt , und gleichfalls in Hamburg mit ihren Gesellen
enthauptet . Ihre Köpfe aber wurden , ebenso wie die Klaus

Stortebekers und Wichmanns , bei der Elbe „ up enc wisch " ge-
settet „ to eine tekene , dat sc de zee gerodet hadden . " ") Diese Ver¬
nichtung der Piratenhauptleute machte einen gewaltigen Eindruck,
in Lied und Sage wurde dieser Sieg verherrlicht und noch im
18 . Jahrhundert wurde im Volke das Lied von Klaus Stortebcker
und Godeke Michels gesungen , in welchem der Stadt Hamburg als
Siegespreis eine goldene Krone zuerkannt wurde .* *) Unsere Auf-

' ) H . R . IV . Nr . 591 ß 36 . H . R . IV . Nr . 638.
*) Über Klaus Stortebcker vgl . die Aussätze von Laurent , mit Zusätzen

von Lappenberg in „Zeitschrift des Vereines für hamburgische Geschichte ". Zweiter
Bd . Hamburg 1847 . S . 43 , 93 , 285 , 594 . Aus diesen Vorarbeiten beruht z. T.
die interessante Abhandlung Koppmanns „Klaus Stortebcker in Geschichte
und Sage ", Hans . Gcschichtsblätter Jahrgang 1877.

*) Rusus - Chronik sä . Grautoff II . S . 462.
0 Das Lied ist abgedruckt in Zeitschrift des Vereins für Hamb . Geschichte

Zweiter Bd . 1847 und in Liliencron , die historischen Volkslieder der Deutschen
1 p 210 ff. Es schlicht mit den Worten:

Hamburg , Hamburg , des geb ich Dir den Preis,
Die jcereuber iverden es nu weis,
Vmb Deinetwillen müssen sie sterben,
Des machstu von gold eine Krone tragen,
Den preis hast » erworben. 3'
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gäbe ist es , zu untersuchen , welche Beziehungen Oldenburg , d. h.
die Grafschaft Oldenburg und die friesischen Jadebusengebiete zu
diesen berühmten Seeräubern hatten.

Zunächst weisen schon die Orte , an denen die Seeschlachten
stattfanden , die Insel Helgolands und die Weser , auf Beziehungen
zu Oldenburg hin . Aber wir haben auch sichere historische Quellen,
welche solche Vermutungen bestätigen . Von Klaus Stortebeker
allerdings ist in Oldenburg keine historische Spur vorhanden , nur
die Sage berichtet , daß er in Hook im Jeverlande einen Zufluchts¬
ort und Nistplatz gehabt habe . Sichere Kunde haben wir dagegen
von dem Dasein Godeke Michels , des bedeutenderen Genossen Storte-

bekers , in Oldenburg . Im Jahre 1416 am 16 . Januar bezeugt
der Rat der Stadt Oldenburg , daß Graf Konrad Vitalienbrüder,
unter diesen Godeke Michels und seine Gesellschaft , zu der auch
Otto van Tyne gehörte , in Oldenburg gehegt habe . Godeke Michels
hätte mit sich gebracht „want unde ander ghut, " das er auf der See
geraubt habe ; diese Güter habe er in der Stadt verkauft und ver¬
spielt ? ) Um dieselbe Zeit bezeugt auch auf Wunsch des Bremer-
Rates der Graf Moritz von Oldenburg , daß sein Vater Graf Konrad
und er „ umme vrundschop unde bede willen unser vrunt , de wir
hadden unde noch en dels hebben in Vreslande . " Vitalienbrüder,'
unter denen Godeke Michels mit seiner Gesellschaft , in und durch

sein Gebiet geleitet habe . Mit dem Godeke Michels sei auch einer
gekommen , dessen Name sei Otto von Tyne gewesen , „de sik na ein
richtede unde was unde bleef ere Partie unde brukede ere felschop ." )

Auch Ede Wimmeken hatte Beziehungen zu Godeke Michels
und seinen Gesellen , wie sich aus folgendem ergibt . Bei der Über¬

windung des Godeke Michels auf der Weser , waren die Vitalien¬
brüder mit einer dem Schiffer Lubbert Overdik gehörenden Kogge

y Helgoland deshalb , weil die Wangerländer und Östringer , vor allein
die Jevcrländer , enge Beziehungen zu dieser Insel hatten . Siehe Einleitung und
Sello , Lstringen und Rüsiringen S . 22.

») Brem . Urkdb . V . Nr . 77.

' ) Brem . Urkdb. V . Rr . 76.
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auf die Jade entkommen.*) Auf dieser Kogge waren u. a. auch
16 Last Bier, welche einem Bürger von Kämpen, Kersten von Wylsen,
gehörten. Die Hamburger segelten den Vitalienbrüdern auf die Jade
nach und nahmen ihnen die Kogge des Lubbert Overdik ab, das
Bier aber hatten die Bitalienbrüder meistenteils aus der Kogge
genommen und fortgeworse». Später wurden dann die Schiffsgüter
nach dem Hamburger Stadtrechte zu drei Dritteln geteilt, das eine
Drittel erhielten diejenigen, die die Kosten darum gehabt hatten,
das andere Drittel diejenigen, welche die Arbeit getan, und das
dritte Drittel Lubbert Overdik und der Kaufmann, dem das Schiff
gehörte.

Bei diesem Kampfe waren verschiedene Likendeler gefangen
genommen worden, und auf diese Gefangenen nimmt ein Schreiben
Ede Wimmekens an Hamburg Bezug.?) Leider ist dieses Schreiben
verloren gegangen, wir wissen von seinem Inhalte nur soviel, daß
Ede darin behauptete, die auf der Jade Gefangenen seien gar keine
Seeräuber gewesen, er nennt ihre Namen und verlangt sie zurück.
Sehr bezeichnend für die nahen Beziehungen Edes zu den Vitalien¬
brüdern ist, daß er im stände war, die Namen jener Raubgesellen—
denn, daß es solche waren, müssen wir trotz der gegenteiligen Be¬
hauptung Ede Wimmekens annehmen— anzugeben.

So sehen wir die mächtigsten Herrscher im oldenburgischen
Gebiete, die Grafen von Oldenburg und Ede Wimmeken in Ver¬
bindung mit den hervorragendsten Führern der Vitalienbrüder,
während der Graf von Delmenhorst, wie uns folgender Abschnitt
als ein Excurs zeigen mag, es gänzlich verschmähte, Seeräuber
zu hegen.

') H. R. V. Ar. 54, 53. Zeigchr. f. Hamb. Gesch. 2. Bd. S . 98 . Kopp-
mami, S . 42 , 43.

') H. R. Bd . V. Nr. 44 . Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2 . Bd. L . 98 unter I.
Koppmann E . 43.



U, -. Joses Wanke.38

Delmenhorst und die Bitalienbrüder.

Wie ich oben in der Einleitung (S . 10 ff .) schon dargelegt

habe , war die Grafschaft Delmenhorst als oldenburgische Sekunda
genitur ursprünglich ( im 13 . Jahrhundert und in der ersten Hälfte
des 14 .) eng mit Oldenburg verbunden . In der zweiten Hälfte
des 14 . Jahrhundertes aber wurde Delmenhorst immer selbständiger,
es entfremdete sich immer mehr seinem Stammlande und schloss

sich Bremen und den Grafen von Hoya an . Diese Entfremdung
war um die Wende des 14 . und 15 . Jahrhunderts in offene

Feindschaft ausgeartet . Am 25 . Februar 1398 verbündeten sich
die Grafen Konrad und Moritz von Oldenburg mit dem Grafen

Otto von Hoya gegen Delmenhorst ; die in diesem Jahr begonnene
Fehde scheint , wie Kühler vermutet , durch die Heirat Dietrichs
von Oldenburg mit Adelheid von Delmenhorst ihren Abschluß ge¬
funden zu haben , i ) Nach 1407 , dem Todesjahr Adelheids , tritt
dann wieder Feindschaft ein : Delmenhorst schloß ebenso wie Hoya

mit Bremen ein Bündnis gegen Oldenburg und stand in dem nun
folgenden Kampfe auf Seite Bremens . Als es nun 1408 zum
Vergleiche zwischen Oldenburg und Bremen kam , verpflichtete sich
Graf Otto von Delmenhorst für den Fall , daß innerhalb der nächsten
acht Jahre die Grafen von Oldenburg die geschlossenen Verträge
brechen würden , oder Feinde der Stadt Bremen werden würden
und sich alsdann seinem und des Grafen Otto von Hoyas Schieds¬
spruch zu unterwerfen weigern sollten , bei der Stadt Bremen
zu bleiben . Entsprechend dieser seiner freundlichen Haltung gegen
Bremen — er war Bremen auch finanziell verpflichtet und setzte
bekanntlich 1414 das Erzstift Bremen zu seinem Erben ein — war
Graf Otto von Delmenhorst auch kein Heger und Förderer der

Bitalienbrüder , er machte in dieser Beziehung eine rühmliche Aus¬
nahme von den friesischen Häuptlingen und den ihm stammes¬
verwandten oldenburgischen Grafen . Als daher der Hochmeister
des deutschen Ordens , Konrad von Jungingen , gegen ihn die An¬
klage erhoben hatte , daß er Seeräuber — unter denen hier mir
Vitalienbrüder verstanden werden können — in seinem Gebiete hege.

' ) Kühler , a . a . O . S . 14.
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wies er in einem Schreiben an den Tag zu Lübeck(2. Februar
1400) diesen Vorwurf mit Entrüstung zurück.

Aus diesem Schreiben, das an die Städte Lübeck, Hamburg,
Bremen. Stade und Buxtehude gerichtet war, geht hervor, daß der
Hochmeister dem Grasen auf den Bericht der Danziger Bürgermeister
hin zur Last gelegt hatte, er habe Seeräuber in seinem Gebiete
gehegt, welche Danziger Bürgern Schiffe und Güter genommen
und von der Besatzung einen Teil gefangen genommen, einen andern
über Bord geworfen hätten. Der Hochmeister hatte ihm sodann
mit der Rache der „gemenen Hansestädte und der Königin von
Dänemark" gedroht, falls er den Schaden nicht wieder gut mache.
In dem erwähnten Schreiben weist Graf Otto diesen Vorwurf als
unwahr zurück, wie ein Teil der Sendeboten wohl wisse, und
verlangt energisch Genugtuung für diese Verleumdung, „wentc de
scrift unde Wort gan in unse liif, ere und ruchtc, und wy hohen,
dat wy des nicht vordcnet hadden jegen den homeister und de syne." )
Aber der Graf mußte lange auf die geforderte Genugtuung warten,
erst sechs Jahre später, auf der Versammlung zu Marienburg, am
5. Februar 1406,beschäftigten sich die Städte mit dieser Angelegenheit.

Es wurde beschlossen, den Hochmeister zu veranlassen, ein
begütigendes Schreiben an den Grafen von Delmenhorst und an
Bremen zu schickend) Zu diesem Zweck wurde zunächst von dem
Rate der Stadt Danzig ein Schreiben an den Hochmeister abgeschickt,
des Inhaltes, der Hochmeister möge den auf Veranlassung der
Stadt Danzig gegen den Grafen erhobenen Vorwurf zurücknehmen,
die Bürger, welche damals von Seeräubern überfallen worden wären,
seien falsch unterrichtet gewesen, jene Seeräuber seien, wie sie in¬
zwischen erfahren hätten, nicht in des Grafen von Delmenhorst
Gebiet, sondern in andrer Herren Länder gehegt worden. ' )

Der Hochmeister kam dieser Aufforderung nach, er sandte am
19. März 1406 aus Grebin ein in sehr freundlichem Tone gehaltenes
Schreiben an den Grafen, in welchem er ihn wegen der vor 6 Jahren
erhobenen Anschuldigung um Entschuldigung bat und ersuchte, er

') H. R. Bd. IV. Nr. 578.
H. R. Bd. V. Nr. 296 tz 4.

') H. R. Bd. V. Nr. 300.



40 Ilr . Joses Wank ?.

möge sich deswegen nicht an seine » (des Hochmeisters ) Untertanen
rächen , falls diese ans der Reise anch Delmenhorst berühren würden . *)
Desgleichen schrieb der Hochmeister auch einen Brief an Bremen,
mit der Bitte , zur gütlichen Ausgleichung der Sache beizutragen . ?)

Es kam dann zu Verhandlungen zwischen den : Grafen und
dem deutschen Ordenskomtur in Bremen , bei denen , wie es scheint,

Graf Otto Geld als Entschädigung für die ihm zu Unrecht ge¬

machten Beschuldigungen verlangte Der Ordenskomtur berichtete
über seine Vermittlungsversuche an Konrad von Jungingen , worauf
dieser aus Grebin unter dem 24 . August 1406 erwiderte , der
Komtur solle begütigend auf den Grafen einreden , damit dieser sich

mit dem Entschuldigungsschreiben begnüge , „ sundir kehn geld gebe
wir im nicht . "3 ) In der Tat scheint der Graf vorläufig zufrieden
gewesen zu sein , wie der Bürgermeister von Thorn , Albert Rode,
der auf einer Reise durch Ottos Gebiet gekommen war , dem Hoch¬
meister berichtete . *) Aber noch im selben Jahre brach der Unmut
des Grasen wieder von neuem ans , als Sendebotcn von Danzig
in Bremen waren . °) Im Jahre 1407 , am 15 . Mai , auf der Ver¬
sammlung zu Lübeck scheinen dann die Danziger Sendeboten mit
den Bremer Sendeboten und dem Rate der Stadt Bremen über

') H . R . Bd . V . Nr . 308 . Brem . llrkdb . Bd . IV . Nr . 343.
Der Brief an Bremen ist nicht erhalten . Daß auch an Bremen ge¬

schrieben worden ist , geht aus der Überschrift der im Staatsarchive zu Königsberg
(Hochmeisterliches Missivbuch II . fol . 116 t>) erhaltenen Urkunde hervor : Ver¬
glichen ist auch geschrieben der stat Bremen . Dm wart gesant eyne copic van
der statt briff Donezk , und synt sundirlich gebeten , den Herren grefen vort czu
bitten und fleiselich anczulegen , das her des nicht czu sache noch czu arge lerere . ,

ut supra , und das sie das beste yn den sachen werben re. Vgl . H . R . Bd . V.
Anmerkung.

' ) H . R . Bd . V . Nr . 306 . Aus diesem Schreiben geht hervor , daß
der Hochmeister auch im Jahre 1400 , als er die Anklage gegm dm Grasen er¬

hoben hatte , die Vermittlung Bremens angesprochm hatte : Ouch boten wir czu
der cziet der stat Bremen , daß sie legen im (dm Grafen ) das beste do czu
redten und das sie den unsren behulsm werctt , das in ir gut ivedir geantwort

worde , wenn wir mit dem vorgenantcn Heren nicht anders denn libe und srunt-
schast wostm . Vergl . Brem . llrkdb . IV . Nr . 343 . Jußnote 1.

«) H . R . Bd . V . Nr . 4SI . Brem . llrkdb . IV . Nr . 440.
6) Ebenda.
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die Angelegenheit verhandelt zu habend ) Aber auch diese Ver¬
handlungen haben , wenn sie überhaupt stattgefunden haben , zu
keinem befriedigenden Resultat geführt ; denn im folgenden Jahre
1408 , am 4 . April schreibt Graf Otto an den Bürgermeister Herbord
Duckel in Bremen : Die Beleidigung , die der Hochmeister und seine
Städte gegen ihn erhoben hätten , gingen ihm an Leib und Ehre
idat uns zeit an lieff und an unse ere ), er habe , um Genugtuung
zu erhalten , sich von einem Herrn zum andern , von einer Stadt

zur andern gewandt , er wolle seinem Freunde Herbord zu Liebe

noch bis Pfingsten (3 . Juni ) warten , wenn der Hochmeister und
die preußischen Städte bis dahin keine Sendeboten zu ihm geschickt
hätten , so wolle er nnvorredet (durch Vertrag nicht gebunden , un-
verpslichtet ) sein . ?) Herbord Duckel schickte dies gräfliche Schreiben
an den Rat zu Tauzig , worauf dieser erwiderte , die Danzigcr hätte»
vermutet , daß der Unwille durch Bremens Vermittlung schon bei¬

gelegt sei, sie bäten die Bremer , sie möchten mit Hilfe Otto Do-
ringloos , des Vogtes zu Cloppenburg , ihres „ günstigen leven vrun-
des " , und anderer , die dazu behilflich sein könnten , die Sache doch
endlich beilegen . Würde der Junker aber nicht in einer für Danzig
annehmbaren Weise sich zum Frieden verstehen , so möchten sie einen
vorläufigen Stillstand auf ein Jahr oder länger herbeiführen , ch

Der Cloppenburger Vogt scheint mit seinen Vermittelungs¬
versuchen einigen Erfolg gehabt zu haben ; denn im folgenden Jahre
berichtete der Danziger Bürgermeister Arnt Heket dem Rate der

Stadt Danzig , der Vogt von Cloppenburg hoffe mit Hilfe des
Bischofs Otto von Münster die Streitigkeiten beizulegen . Auf diesen
Bericht Arnt Hekets hin schrieb Danzig nach dem 22 . Dezember
1409 an den Vogt , er möge doch sein Möglichstes zur Schlichtung
des Streites tun , ihnen schreiben , was diese Friedensvermittlung
kosten solle und bis zu seiner Rückantwort für Frieden sorgen/)
Allein zu einem dauernden Frieden kam cs auch jetzt noch nicht.
Auf dem Tage zu Marienburg Januar 1410 tauchte die Angelegen-

0 H. R. Bd V. Nr. 491. Brcm. Urkdb. IV. Nr. 440.
0 H- R. Bd. V. Nr. 490.

H- R. Bd. V. Nr. 491. Brei». Urkdb. IV. Nr. 440.
H. R. Bd. V. Nr. <>49.
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heit wieder auf. Es wurde bestimmt, daß der Hochmeister wegen
der Sache an den Bischof von Münster und auch an den Grafen
von Delmenhorst einen freundlichen Brief schreiben solle?) Auch
in einer anscheinend anderen Angelegenheit, über die ich weder in
den Quellen noch in der Literatur Näheres finde, beschäftigten sich
an diesem Tage die Städte mit dem Grafen?)

Aus einem Tage, der zu Münster am 6. April stattfand, ist
dann aller Wahrscheinlichkeit nach die strittige Sache endgültig ent
schieden worden. Über den Verlauf dieses Tages schweigen die
Quellen") aber ebenso, wie es gelungen sein muß, die streitenden
Häuptlinge zu versöhnen ff, muß auch eine Nersöhnung zwischen Graf
Otto von Delmenhorst und dem Hochmeister und den preußischen
Städten zustande gekommen sein, und zwar dergestalt, daß Graf
Otto mit einer Geldsumme von 200 Mark lübisch entschädigt wurde,
denn in der Abrechnung über das von 1410 Januar 1 bis 1414
Januar 6 erhobene Pfundgeld wird diese Summe als dem Junker
von Delmenhorst gezahlt angegeben?) So hat Graf Otto endlich
nach ein Jahrzehnt langen Verhandlungen doch eine Genugtuung
für die ihm zugefügte Beleidigung erhalten. Daß der Graf so
viele Jahre hindurch mit so zäher Ausdauer wegen einer nach da¬
maligen Begriffen geringfügigen Beleidigung drang, könnte uns be¬
fremden, zumal der Hochmeister in einem Schreiben seine unwahre
Behauptung zurückgenommen hatte, wahrscheinlich aber war es ihm
weniger um Wiederherstellung seiner Ehre zu tun, als vielmehr
darum, eine größere Geldsumme zu erhalten; denn die finanziellen

' ) H. R . Bd . V. Rr . 674 Z 8.
ff Der Bischof von Münster soll vermitteln in dm Zwistigkeiten zwischen

den preußischen Städten einer- und dm Grasen von Delmenhorst und dm West-
sriesen andererseits , seiner zwischen Keno ten Brokc, Ede Wimmeken einer
und dm holländischen Städten und dem Grasen von Delmenhorst andererseits,
und wenn diese Vermittlung nicht gelinge, so solle er in Verbindung mit dm
Städten mit Gewalt gegen die Widerspenstigen Vorgehen. H. R . Bd . V
Nr . 684 Z 3.

ff s. H. R . Bd . V. S . 543 , 544.
ff Vgl . darüber Klinkenborg, Geschichte der ten Broks . S . 25 . Nirrn-

heim, Hamburg und Ostsriesland , S . 37.
ff H. R . Bd . V. Nr . 137 . Z 18. Item 106 niark 45 frot vor 200

Lübische mark dem jungheren von Delmenhorst gegebin.
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Verhältnisse des Grafen waren heillos und der drohende Ruin war
von der Grafschaft kaum noch abzuhalten . ' )

Über den Vogt von Cloppenburg Otto von Doringlow sei
mir folgender Excurs gestattet . Er war nach Niemann , Gesch . des
Amtes Cloppenburg , S . 76 , 77 von der Eroberung der Burg Cloppen¬
burg 1393 an bis 1416 Drost von Cloppenburg . Er wird noch
zweimal in den Hanserecessen genannt . Auf dem Wege zu dem Hanse¬
tage in Amsterdam und dem Haag (28 . Juni 1407 ) waren die
Ratssendeboten der Städte Lübeck , Rostock und Wismar und die

livländischen Boten in der Nähe von Wildeshausen überfallen
worden , und zwar von dem Junker von Diepholz , der das Stift
Wildeshausen von Bremen zu Pfand hatte . Bei diesem Überfalle
wurden sämtliche Ratssendeboten gefangen und ihnen ihre Geräte
wie Pferde und Lebensmittel abgcnommen . Nach einer Weile wurde

ihnen dann erklärt , der Überfall sei auf die Hamburger gerichtet,
wer schwören wolle , daß er nicht von Hamburg sei, der werde
freigelassen und ihm das Seinige zurückgegeben . Also wurden alle
wieder frei mit Ausnahme eines Kaufmannes und eines Stadt¬

schreibers aus Hamburg , die in ihrer Gesellschaft waren , ihre Geräte
aber und ihre Wegzehrung erhielten sie nur zum Teile wieder.
Dann zogen sie in Wildeshausen ein , wohin sie den Vogt von
Kloppenburg entboten . Dieser geleitete sie mit mehreren anderen
„guden luden " nach Utrecht , von wo sie weiter nach Amsterdam
zogen ? )

Ferner tritt der Vogt einmal als Vermittler auf zwischen

Hamburg und Keno ten Brok . Dem Henning Treptow , wahrschein¬
lich einem Bürger einer livländischen Stadt , war von den Vita-
lienbrüdern Kenos ten Broke ein Schiff genommen . Hamburg hatte
seinen Bürgermeister Meinhard Buxtehude und dessen Mitgesandten
Hans vom Hagen und Johann van der Mersze , als diese nach
Holland (wahrscheinlich zu dem Tage in Amsterdam und dem Haag
1407 ) reisten , beauftragt , mit Keno wegen Zurückgabe des Schiffes

0 Vgl . darüber Kühler a . a . O . S - 23.
*) Vgl . den Bericht des Arnt Heker an die Städte Thorn und Danzig,

H . R . Bd . V . Nr . 458.
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zu verhandeln . Auf der Hinreise sind Meinhard Buxtehude und
Hans vom Hagen in Cloppenburg mit dem Rate Kenos zusammen¬
gekommen und haben mit demselben vereinbart , daß sie auf der
Rückreise eine definitive Antwort erhalten sollen . Auf der Rück¬

reise aber hat der Bürgermeister keine Zeit gehabt , Kenos Rat nach
Cloppenburg zu entbieten , er hat aber durch den Vogt von Cloppen¬
burg Kenos Kaplan nach Hamburg beschieden , mit diesem hat man

vereinbart , daß Hans vom Hagen , der durch den Vogt von Cloppen¬
burg davon benachrichtigt werden soll , zu Keno kommen und von
ihm endgültig Bescheid erhalten soll ? )

Nach diesem Excurs , der uns von den eigentlichen Aufent¬
haltsgebieten der Pitalienbrüder , von der Grafschaft Oldenburg und
dem Jadebusengebiet nach Delmenhorst und dem Süden weggeführt
hat , »vollen wir den Faden unsrer Darstellung wieder aufnehmen.

Erbauung der Friedeburg im Frühjahr 1407 und völlige
Unterwerfung des Stadlandes.

Mit der Expedition der Hansestädte nach Ostfriesland im
Jahre 1400 scheint noch ein anderes Unternehmen im Zusammen¬

hänge zu stehen , nämlich ein im selben Jahre unternommener Zug
Bremens ins Stad - und Butjadingerland . Vielleicht unternahm
Bremen diesen Zug erst nach Beendigung der Expedition gegen
das Emsgcbiet , als es eingesehen hatte , daß die Hilfe der anderen

Hansestädte zur Befriedung der Jade und Weser doch nicht zu er¬
langen war . Mit Bremen verbündet war der Graf Moritz von
Oldenburg.

In der Grafschaft Oldenburg fand nämlich um dieselbe Zeit
ein Regierungswechsel statt . Von den seit 1350 gemeinschaftlich

regierenden Brüdern Konrad II . und Christian war letzterer bereits
1399 gestorben , Konrad II . dagegen muß im Jahre 1401 ge¬
storben sein , am 23 . August 1401 wird er zum letzten Male

' ) H. R . Bd . VI . Nr . 14.
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urkundlich erwähnt.') In der Regierung folgten Moritz, der Sohn
Konrads II., und Dietrich und Christian, die Söhne des ver¬
storbenen Christian. Moritz war der ältere und nahm wahrschein¬
lich, wenigstens anfänglich, seinen beiden Vettern gegegüber eine
bevorzugte Stellung ein.

Die Gründe, welche Bremen und Oldenburg zum gemeinsamen
Vorgehen gegen das Stad- und Butjadingerland antrieben, waren
zwiefacher Natur. Bremen wollte zunächst die Weser, von deren
Befriedung seine Existenz abhing, sichern, und das von den friesischen
Häuptlingen gehegte Piratentum, welches seit dem Erscheinen der
Vitalienbrüder in der Jade und Weser noch einen besonders hohen
Aufschwung genommen hatte, vernichten; später aber, als es sein
Unternehmen mit Erfolg gekrönt sah, kam auch von seiten Bremens
Eroberungssucht hinzu. Letztere war bei den oldenburger Grafen
nebst Raubsncht der einzige Beweggrund. Nach Erwerbung des
Stedingerlandes und des Landes Würden war Oldenburg schon
durch seine Lage auf eine Eroberung des fruchtbaren Marschlandes
zwischen Jade und Weser hingewiesen, um so seine Herrschaft
bis zur salzen See zu erweitern?) Auch die Uneinigkeit der
butjadingischen und stadländischen Häuptlinge untereinander mußte
zur Eroberung des Landes reizen.

Aus diesen Gründen hatten Bremen und Oldenburg im Jahre
1368 und im Jahre 1384 gemeinsam Züge in das Butjadinger-
und Stadland unternommen, und aus eben denselben Gründen
rüsteten sie sich auch im Jahre 1400 zu einer gemeinsamen
Expedition in dieses Land. Außer dem oldenburgischen Grafen
Moritz und einem großen Teile des bremischen Stiftsadels leistete
auch der Häuptling Dide Lubben von Rodenkirchen, der im Jahre
1384 der Stadt Bremen als ihr „getreuer Amtmann" hatte

>) Vgl . über den Regierungswechsel Kahler , a. a . O ., S . 11 sf. Rüthning,
Regierungswechsel der Grafen von Oldenburg im 14. Jahrhundert . Jahrbuch XV .,
S - 125 ff.

Kühler, S - 5—6. Ehmck. Einleitung . Einige Jahre nach 1368 hatten
Konrad II . und sein Bruder Christian einen unglücklich verlaufenen Rachezug
nach Rüstringen unternommen , die Überlieferung über diesen Zug ist sehr ver¬
worren . S - Kühler, S - 7.
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huldigen müssen. Zuzug. Vor dieser großen Übermacht floh das
Heer der Friesen, und was nicht entkam, wurde niedergemacht.
Das ganze Land wurde durch Raub und Brand verwüstet, nur
Langwarden wurde aus Bitte Dide Lubbens verschont, nachdem
die Häuptlinge und Einwohner dem Rate der Stadt Bremen
Huldigung gelobt und geschworen und die Kirche an Bremen über¬
geben hatten. Gerne wären die Bremer noch gegen die Eiswürdener
und deren Häuptling Ranke Duresson, den schuldvollsten Heger der
Seeräuber und Vitalienbrüder, gezogen, aber die Herren und
„guden lüde" weigerten sich an einem weiteren Plünderungszuge
teilzunehmen mit der Begründung, sie Hütten schon soviel Vieh
erbeutet, als sie nur forttreiben könnten. In der Tat hatte man
so viele große Ochsen, Kühe, Pferde, Schweine und Schafe geraubt,
als man, wie der Chronist sagt, dergleichen hier zu Lande nie-
gesehen hattet)

Im folgenden Jahre 1401 unternahm Bremen abermals
einen Zug, diesmal mit Unterstützung der Junker von Delmen¬
horst und von Diepholz. Bei diesem Zuge mußten auch die Häuptlinge
von Blexen, Peke Egessen und Egge Heringes sone, Zuzug leisten/
sie mußten dem Rate der Stadt Bremen, bis er das Land zwischen
Heete und Jade unterworfen hätte, ihre feste Kirche zu Blexen ausliefern,
und Egge überdies, wenn Bremen es verlange, seinen Sohn Hering
als Geisel stellen?) Diese glücklichen Unternehmungen Bremens
hatten zur Folge, daß im nächsten Jahre am 25. Mai 1402 die
Ratgeber und die ganze Gemeinheit des Landes Rüstringen zwischen
Jade und Heete der Stadt Bremen und dem Kaufmanne einen
Frieden auf drei Jahre zusicherten. In diesem Frieden versprachen
sie, innerhalb dieser Zeit den Bremern und ihren Kaufleuten zu
Lande, zu Wasser und zu Sande Sicherheit an Leib und Gut,
auch alle „sekere Koplude," die nach der Stadt Bremen führen oder
von dort kämen, frei und ungehindert ziehen zu lassen. Sollte
jemand von ihnen mit Vorsatz oder „van ungeschicht" den Frieden

' ) llber diesen Zug berichtet ausführlich Rynesberch-Scheue. S . 130/131.
Urkundliches Material , das von den Chronisten benutzt zu sein scheint, ist über
diesen Zug nicht erhalte».

*) Vgl. Rynesberch-Schene, S . 131 ff. Brem. Urkdb. IV. dir. 175,
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brechen, so wollten sie den Schaden wieder gut machen. Auch
versprachen sie, sich des Strandrechtes zu enthalten, etwaigen
schiffbrüchigen Fahrzeugen zu Hilfe zu kommen und deren Gut
sich nicht anzueignen?)

Am selben Tage gelobten die Häuptlinge von Blexen, Eggo
Heringes und Peke Egesses, daß ihre Kirche des Rates zu Bremen
offenes Schloß sein sollte, und daß sie auf derselben sechs Schützen
halten wollten, die den Bremern bei den Heiligen Treue schwören
müßten?) Drei Tage später, am 28. Mai gelobte auch Nanke
Duressone, der gefürchtete Häuptling von Aldessen, zusammen mit
Lubba Sybetessone, Häuptling von Burhave, Memba Sybetessone
und Rynlef Lubbensone in ähnlicher Weise wie „das Land Rüstringen
zwischen der Jade und Heet" der Stadt Bremen und dem Kauf¬
manne einen Frieden auf drei Jahre?) Im folgenden Jahre, am
18. März 1403, begaben sich auch die Häuptlinge von Langwarden
„Hayen Berntzen, Bernd unde Duren sin sone, Tanten Umma
unde Rodeleve zyne twe sone", die sich schon bei der Expedition
im Jahre 1400 unterworfen hatten, sowie die Einwohner von
Langwarden in den Dienst der Stadt Bremen, wogegen Bremen
ihnen Schutz und Hilfe gegen etwaige Angriffe zusagte und ihnen
eventuell auch Darleihung von Proviant und Kriegsmunition ver¬
sprach.*) Nunmehr hatte Bremen das Stadland völlig, das
Butjadingerland zum größten Teile bezwungen, und damit war
auch die Weser gesichert und den Vitalienbrüdern auf diesem
Flusse das Handwerk gelegt. Großes hatte Bremen auch durch
die Bezwingung Nanke Duressones, des Häuptlings von Aldessen,
der die Ahnemündung zu einem gefürchteten Schlupfwinkel der
Vitalianer gemacht hatte, erreicht. Die Bremer aber kannten den
Charakter der Friesenhäuptlinge zu gut, als daß sie den Eiden
und Verträgen derselben trauten; wollten sie wirklich Erfolg haben,
so mußten sie diesen Bündnissen mit bewaffneter Macht aus
nächster Nähe dauemd Nachdruck verleihen. Aus diesem Grunde

') Brem. Urkdb. IV. Nr. 292.
' > Brem. Urtdb. IV. Nr. 291.
->) Brem. Urkdb. IV. 'Nr. 292.
«) Brem. Urkdb. IV. Nr. 300.
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faßten sie, indem sie sich über einen im Jahre 1384 mit Olden¬
burg geschlossenen Bertrag, wonach keiner von beiden in Rüstringer
Landen neue Burgen erbauen, noch die bereits gebauten behalten
sollte, hinwegsetzten,* *) bereits im Jahre 1404 den Entschluß, auf
der Grenze zwischen Stadland und Butjadingen bei Atens an der
Hect eine Zwingburg zu bauen, uni von ihr ans das Land zu
beherrschen und die Weser zu sichern. Die zu diesem Baue erforder¬
lichen Grundstücke ließen sie sich von dem Häuptlinge des Stad¬
landes, Dide Lubbcn abtreten?) Da aber Bremen durch den Bau
des Rathauses und andere Angelegenheiten vorläufig noch zu sehr
in Anspruch genommen wurdet) verschob sich die Ausführung noch
drei Jahre bis zum Jahre 1407.

Während so ini östlichen Teile des Jadebusengebietes die Macht
der Häuptlinge immer mehr gebrochen und dainit dem Unwesen der
Vitalienbrüder gesteuert wurde, erlebte der Häuptling des westlichen
Gebietes, Ede Wimmcken, um diese Zeit ein merkwürdiges Aben¬
teuer, das ich nicht unerwähnt lassen will, zumal es sich wohl mit
der von Ede gehegten oder beschützten Seeräuberei zusammenbringen
läßt. Die Holländer, deren Schiffe oft genug von den Piraten Edes ge¬
plündert sein mögen, nahmen nämlich Ede durch Überlistung gefangen
und führten ihn mit sich fort; dies geschah— wie Sello wahr¬
scheinlich macht — im Spätsommer des Jahre 1405?) Ausführ-

' ) Brei» . Urkdb. IV . Nr . 32 . Ehmck, Brem . Jahrb . III ., S . 85 , und
v. Bippen , Geschichte der Stadt Bremen I ., S - 263 übersehen diese Urkunde.
S - Kahler, S . 15, Anmerkung 3.

«) Brem . Urkdb. IV . Nr . 31S. Brem . Jahrb . III ., S . 110 . Einen Tag
später, am 29. August 1404 , gelobte in Gegenwart Dide Lubbens und dessen Papen
Harrick, der Häuptling von Langwarden , Tante Hunielde, Mann der Stadt Bremen
zu sein, dem Rate dieser Stadt stets seine Kirche offen zu halten und die Bremer
Bürger und den Kaufmann zu schützen, wo er nur könne. Brem . Urkdb. I V. Nr .320.

*) Siche darüber v. Bippen , Geschichte der Stadt Bremen I ., S . 257.
0 Über diese Gefangennahme Edes vgl. Sello , Studien zur Geschichte von

Tstringen und Mistringen , Kap . XIII . Quellen hierüber sind: Banter Missale,
„Ansprake junkcr Eden (d. I .) tegen de Holländer " abgedruckt bei Sello , S . 101,
und ostfries. Urkdb. II . Nr . 1074 . Vcrgl . auch ostfries. Urkdb. I . 380 , wo Sibet,
der Nachfolger Edes , als Grund zu einer Fehde mit den Holländern angibt , umnie
des grölen untruweliken schickstes willen, dah mynen zelisgen grote vaderc Eden
Wummekens schude van den Holländern.
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lich erzählt wird uns diese Gefangennahme in der „ansprake junker Ede
(d. I .) legen de Holländer". Danach landeten am Bartholomüustage
<24. August, eine Jahreszahl ist nicht angegeben) holländische Kauf¬
leute mit Schiffen in dem Gebiete Ede Wiinmekens. Ede nahm
die Holländer gastfreundlich bei sich auf und bewirtete sie zwei Tage
und zwei Nächte „in allen frolicheiden". Darauf luden die Hol¬
länder ihn ein. mit ihnen auf ihre Schiffe, die in Edes Hafen lagen,
zu kommen, wo sie ihn ans Dankbarkeit für die gastfreundliche Auf¬
nahme wieder bewirten wollten. Aber kaum war Ede arglos aus
eines ihrer Schiffe gekommen, als die Holländer plötzlich über ihn
herfielen, ihn an Händen und Füßen banden, ihn stießen und
schlugen und ihn gefangen mit sich fortschleppten. Bei der Ge
fangennahme wurde Grote Onneken nebst zweien seiner Freunde
von den Holländern erschlagen. Ede aber wurde zuerst nächst nach
Stavoren in Westfriesland und von da nach dem Haag geführt, wo
er beinahe ein ganzes Jahr in der Gefangenschaft schmachtete, bis
schließlich die „gemenen landsatcn unde undersaten" für 14000 bay¬
rische Gulden seine Freilassung erkauften.

Ein anderer kürzerer Bericht des jüngeren Ede aus dem
Jahre 1481 schildert den Hergang folgendermaßen.̂ ) Die Holländer
kamen mit zwei Schiffen nach Schaar. Ede bewirtete sie auf seiner
Edcnburg, sie versprachen ihn dagegen mit 2 Faß Wein auf ihren
Schiffen zu ehren. Ede ging nach seiner Auslösung nach Groningen,
wo zwei seiner Geführten an den erlittenen Mißhandlungen starben. )̂

Aus dem Jahre 1406 sind uns keinerlei Nachrichten über
das Treiben der Vitalienbrüder in oldenburgischen Gebieten erhalten.
Um so schlimmer hausten sie um diese Zeit in dem weiter östlich
von der Jade gelegenen Ostfriesland, in Westfricsland und in Hol¬
land. Hier herrschten damals sehr verwilderte Zustände: Herzog
Wilhelm von Holland, ein Mann von streitbarem Charakter, lag im
Kriege mit den Friesen des Ostergos und Westcrgos, in Ostfriesland

' ) Ostfr. Urkdb. II . Nr . 1074 . Sello S . 101.
Tie von den Holländern bei der Gefangennahnic angewandte List ist

nach Sello „uralt -sagengemäß" ; in ähnlicher Weise loie Ede von den Holländern,
ist nach Beninga , später Jmel Abdena von Emden, von den Hamburgern ge¬
langen genommen worden.

2 <e,rbuch sür Oldenb. Gesch. XIX . 4
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stritten wieder miteinander die Parteien des Keno ten Brok und des
Hisko von Emden . Durch diese Fehden wurde selbstverständlich dem
Unwesen der Vitalienbrüder neue Nahrung geliefert , ja diese Piraten
hausten in den Jahren 1405 und 1406 noch ärger als um 1400.
Die Hanse mußte hier eingreifen ; auf einem Tage zu Amsterdam
im Herbste 1406 suchte man zunächst Herzog Wilhelm von Holland
mit den Westfriesen und fernerhin auch die Ostfriesen miteinander
zu versöhnen . Aber eine vollständige Versöhnung kam nicht zustande,
auf einem Hansetage , der Pfingsten 1407 in Hamburg abgehalten
werden sollte , wollte man weitere Verhandlungen führen . Auch
dieser Hamburger Tag führte zu gar keinem befriedigenden Resultate,
es wurde wiederum ein neuer Tag zu Amsterdam auf den 24 . Juni
1407 festgesetzt. Unterdessen aber hatten sich die Seeräuber derartig
gemehrt , daß man , zumal man mit Recht zweifelte , ob auch
der Tag zu Amsterdam wirklich Erfolg haben würde , auf einem
Tage zu Lübeck am 15 . Mai 1407 beschloß , unter Teilnahme aller

Hansestädte von der Znhdersce bis nach Livland 4 große Kriegsschiffe,
davon das eine unter Bremens Leitung , zur Bekämpfung der Vi¬
talienbrüder auszuschickcn .' ) Daß zu dieser Zeit <1407 ) auch Vitalicn-
brüder in oldenburgischen Gebieten gehegt wurden , geht klar aus dem
Schreiben des preußischen Sendeboten Arnold Heked an die Preu¬
ßischen Städte hervor , worin er mitteilte , daß mehr als 100 Vi¬
talienbrüder in Friesland auf dieser Seite der Lauwers nicht ferne
von Bremen  mit zwei großen „hovetschippen " lägen , diese warteten
aus Verstärkung , um . sobald die Städte in Lübeck auseinander ge¬
gangen wären , aufs Meer hinauszufahren . ?) Am 24 . Juni fand
der in Hamburg verabredete Tag zu Amsterdam statt , wo eine
Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen Holländern und West¬
sriesen bis zum 25 . Juli 1408 vereinbart wurde . In dem Receß
dieses Tages wird erwähnt , daß viele Vitalienbrüder in Wangeroog
versammelt lägen , b) Mit der Ansammlung der Vitalienbrüder im
Frühjahr 1407 und mit der Ausrüstung von Friedeschiffen von

-) H. R . Bd . V . Nr . 392.
») H. R . Bd . V . Nr . 405.

H . R . Bd . V . Nr . 449 § 65 . Zus . 3 . Unde boven alle , dat en iSlik
spreke in symc rade umme de were to vorjarcn in de zee to maken, des zere grot
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seiten der Hanse auf dein Tage zu Lübeck hängt es höchstwahr¬
scheinlich auch zusammen, daß Bremen seinen schon 1404 gefaßten
Beschluß, betreffend der Erbauung einer Burg an der Heete, nunmehr
im Frühjahr 1407 zur Ausführung brachte. ') Bor der Erbauung
der Burg unternahmen die Bremer nach dem Osterfeste(27. März)
unter Anführung der Ratsherrcn Jacob Olde und Gerd von
Dettenhusen noch einen Zug gegen die Vitalienbrüder.?)

In diesem Frühjahre unternahmen die Bremer ferner unter
Anführung eines gewissen Kerstianus(Christian) einen Zug gegen
Esenshamm im Stadlande, wo sie die feste Kirche, die wahrscheinlich
von Vitalienbrüdern oder von einem friesischen Häuptling besetzt

bchoff wert, na deine dar vele vitalienbrodere to Wangeroo abrede in Vreslant
liegen vorgaddert , von welken saken en isliken sin guddukent deine rade to Lubcke
schal over scrivcn.

' ) In der Zeit von 1404 bis 1407 scheint Bremen nichts gegen die But-
jadinger und Stadländer unlernoinmen zu haben, wenn wir absehen von einem,
1406 Februar 22, mit den Wurstern wider die Fliesen zwischen Jade und
Harrierbrake geschlossenen Bündnisse. (Brcm .1trkdb.V1.Nr .341 .) Daß es 1407 einen
energischen Entschluß faßte, hängt wahrscheinlich mit der im Frühjahr dieses Jahres
sehr großen Ansammlung der Bitalienbrüder , die sich auch über die Weser und
Jade ergossen haben werden, zusammen. Über diese Ansammlung der Bitalien¬
brüder s. Voigt , a. a. O . S . 111 fs.

2) Über diesen Zug berichtet nur das Rechnungsbuch über die Erbauung
der Friedeburg , abgedruckt bei Ehmck a . a. O . S . 118 . Luno ckoinioi mille-
»imo guackriogsntsnimo ssptimo p»8t 1s8tnin pwioks . Do Jacob Olde un de
GHerde van Dettenhusen voren na den vitalienbroderen . (Die in diesem Rech¬
nungsbuche angegebenen Kosten beziehen sich hauptsächlich aus Proviant . Vgl.
das Bremer Kriegslicd aus dem Jahre 1408 (abgedruckt bei Ehmck, S . 236 ff.
ferner bei Leverkus (1859), in Haupt 's Zeitschrift für deutsches Altertum XI.
S . 375 ff. und bei v. Lilicncron (1865), die historischen Volkslieder der Deutschen
vom 13. bis 16 . Jahrh . I . S . 217 fs.) Vers 29 ff:

So nu des jares do men screef
Bcrleynhunderd undde zeve» jar
Na godes bord, do reef
Ede unde Lubbe myt erer schar
De Vytaliere unde Vrescu
Tzo hulpe, wat zer künden lesen
Unde wolden raven uph der see
Den copmann unde tzo lande.
Tat dede den van Bremen we.

4'
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war, eroberten. Spater übernahm der vorhin genannte Jacob
Olde den Befehl über diesen Platz. Um Pfingsten(Mitte Mai¬
wurde von neuem Proviant dahin geschickt, später Jacob Olde
wieder von Kerstianus abgclöst. Auch als die Erbauung der
Friedeburg schon begonnen hatte, ließ man dort wahrscheinlich eine
Besatzung zurück.')

Auch in die friesische Wede drangen die Bremer ein und
brannten Varel nieder, wo vermutlich Seeräubern Zuflucht gewährt
worden war.")

Infolge dieser Strafzüge scheint Bremen auch in Konflikt mit
Edc Wimmeken geraten zu sein, wenigstens hatte Ede vor, Dide
Lubben, den Schützling Bremens, anzugreifcn, denn diesem sandten
die Bremer, als sie die Nachricht erhielten, daß Ede in Didens

' < Vgl . Ehmck, Rechnungsbuch S . 119—122.
") Ehmck, S - 122. Dpt is de rekenschtip, do incu Varel brande. —

Auch Hamelmann , Oldenburg , Chronik, S . 166 ff. berichtet darüber , er erzählt,
daß die Bremer 1407 das Blockhaus (Klockhaus?) in Varel niedergebrannt Hütten,
worüber 3 Klocken zerbrochen wären , die Oldenburger Grafen hätten bei dieser
Gelegenheit die Glocken und anderes Kirchengut fortgeschleppt. — Ehmck irrt/
»venu er zu der Notiz des Rechnungsbuches S . 122 bemerkt, Varel gehörte zur
Herrschaft des Rüstringer Häuplings Ede Wiemken. Die Häuptlinge von Varel
waren vielmehr den oldenburger Grafen untertan , wie überharrpt die friesische
Wede in dieser Zeit unter oldenburgischem Einflüsse stand. Nach einer Urkunde
im Oldenburger Haus - und Zentralarchiv (Landessachen) vom 15. Juni 1386
vergleichen sich die Häuptlinge und Eingesessene des Kirchspieles Varel mit den
Grafen Konrad von Oldenburg dahin, daß sic ihm seine Renten und Gefälle
fernerhin richtig verabfolgen, Turin und Kirche zu Varel im Fall eines Krieges,
auch gegen die Friesen, zur Nutz und zur Not öffnen, und mit aller Macht bei ihm
und seinen Erben bleiben wollen. Gras Konrad wird hierin von den Häupt¬
lingen myn Here genannt.

Einen ähnlichen Vertrag schloß Graf Moritz am 26. März 1459 mit
den Häuptlingen von Varel Ede Wies und Herold. (Urk. im Old . Haus - und
Zentralarchiv , Landessachen.)

Daß von Varel aus Seeräubereien getrieben wurde, darf man schließen
aus der Urk. vom 6. Mai 1408 (Arm . Urkdb. Bd . IV ., Nr . 370), worin die
Oldenburger Grasen versprechen. Schadenersatz zu leisten für den Schaden, der
den Bremern von Varel aus gechah.
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Land ziehen wollte , Schlitzen zur Hilfe , und zwar einmal 30 und
und einandcrmal 40 . ' )

Nach oder unter all diesen Streifzügen und Scharmützeln
beendeten schließlich Anfang Juli die Bremer den Bau der Burg
bei Atens an der Heetc . Vredeborg (Friedeburg ) nannten sie
dieses neue Schloß , ebenso wie die Hansestädte ihre Orlogschiffe , die
Meer und Ströme vor Piraten sichern sollten , Predeschepe oder
Vredekoggen nannten.

Es lag klar aus der Hand , daß den Bremern wegen der Er¬

bauung der Burg Feinde erstehen mußten . Einen dieser Feinde
bargen sic in ihren eigenen Mauern , nämlich den Erzbischof . Eben
jetzt hatte der Hadelner Dompropst Johann Slamstorp den erz-
bischöflichen Stuhl von Bremen bestiegen . Johann war zwar , wie die
zeitgenössische Chronik sich ausdrückt „ ungelerct in papeliken Saken " ,
aber dafür sehr rechtskundig und ein schlauer Diplomat . Sobald
als er den erzbischöflichen Stuhl bestiegen hatte , zeigte er sich als ein
eifriger Verfechter hierarchischer Ansprüche und als ein Feind der
aufstrebende » Stadt , die damals in fast reichsstädtischcr Unabhängig¬
keit ihm gegenüber stand . Dieser Mann nun stachelte , wie die

Chronik berichtet , die jungen oldenburger Herren auf zum Kampfe
gegen Bremen . *) In der Tat hatten die Oldenburger Grafen alle
Ursache den Bremern gram zu sein.

Hatten sie doch bisher aus den Zügen , die sie 1384 und
1400 gemeinsam mit Bremen gegen Stadland und Butjadingen

' ) Rechnungsbuch S . 124 . Item do de Kode quam , dat Ede wolde theen
in Dyden laut , do sende eine de rad druttich schutteil up euer eken. Item do
de bode quam ander werve , dat Ede in dat lant thcn wolde , do sende man
ul vcrtich schütten up euer eken.

*> In dem iare unseS Heren Jhesu Christi do man screef na godcs bord
1407 iare biinnen den achte dagen sunte Pertus unde Pawels lJuni 29 —
Juli Vs buwcde de Stad van Bremen eyn nye slot in Vresch uppe de Heet
unde ward ghehete de Vredeborch . Ratsdenkelbuch S . 201 . Die Kosten des
Baues betrugen 1300 Mark.

Weitere Erfolge Bremens gegenüber den oldenburger Grafen lind Ede
Wummeken . Völlige Unterwerfung des Stadlandes 96 — 115.

' ) Rynesbcrch - Scheue . S . 135.

*) Rcynesberch - Scheue . S . 137.
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unternommen Hutten , außer dem ihnen vertragsmäßig zusteheudeu
Beutedrittel keinerlei Vorteil gezogen , und jetzt drohte ihnen das
ganze Land , auf dessen Eroberung sie schon durch die Lage ihrer
Herrschaft hingewiesen waren , verloren zu gehen . Dazu kam noch,
daß die Bremer sich durch die Erbauung der Fricdeburg einen Ver¬
tragsbruch hatten zuschulden kommen lassen . Kein Wunder daher,

daß sie jetzt , angetrieben durch den Erzbischof , der Stadt Bremen
den Fehdehandschuh hinwarfen . Besonders der Graf Christian , ein

Mann von energischem und inpulsivem Charakter , der nach Emmius
in der Friedeburg ein „ opu8 novarn io trauckeiu ckvwn8 Olcken-
kui 'Kieae " eMsM , war gegen die Bremer aufs äußerste erbittert.

Am 24 . August schickte er der Stadt die Fehdebriefe auf die Friede
bürg , am folgenden Tage schon fiel er verwüstend ins Grolland und
in Delmenhorst ein . Der Erzbischof , der im geheimen auf der Seite
der Oldenburger stand , suchte , indem er Bremen seine Vermittlung
anbot , die Stadt von einen « Kampfe gegen den Grafen abzuhalten.

Die Bremer , die anfänglich die Vermittlung des Erzbischofs an-
nahmen , durchschauten bald die Falschheit desselben . Ende November
schickten sie sämtlichen Grafen und ihren Gebieteil die Fehdebriefe.

Am 24 . November schlossen sie ein Bündnis mit dem Grafen
von Hoya gegen die Oldenburger Grafen Moritz . Dietrich und

Christian , solange bis man sich gegenseitig zu seinem Rechte und

seiner Ehre verholfen habe , um dieselbe Zeit auch ein solches mit
dem Grafen von Delmenhorst . ?

Ob Graf Christian , wie Ehmck annimmt , mit Ede Wimmele » ,
Lubbe Sibets von Burhave und anderen butjadingischen Häupt¬
lingen , die wegen der Erbauung der Zwingburg naturgemäß Bremens
Feinde waren , verbündet war , erscheint zweifelhaft , da außer dem
Kriegsliede die Ouellen nicht darüber berichten . Die Bremer

y Kühler . S . 16.

' ) Der Vertrag mit Hoya in Hoher . Urkdb . VIII 1206 . Brem . Urkdb.
Bd . VI ., Nr . 363 . Über den Vertrag mit Delmenhorst berichtet Rynesberch
Scheue , S . 138.

' ) Siche darüber Kühler a . a . L . S . 17 . Anmerkg . „In dem Kriegs-
liede treten die Friesen an die Stelle des mit den Oldenburgern kältenden Erz-
bischofes ."
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sielen Ende Dezember verwüstend in das oldenburgische Gebiet
ein , ja sie drangen sogar bis dicht vor die Stadt Oldenburg.

Im Anfänge des folgenden Jahres 1408 rüsteten sie sich,

so stark als sie konnten zu einem Zuge nach Butjadingen , um die
Bitalicnbrüder und deren Heger dort heimzusuchen und deren Schisse
zu zerstören und zu verbrennen . ' ) Ans diesem Zuge stießen sie
am 30 . Januar bei Golzwarden auf den Grafen Christian , der dort

plündernd umherzog . Mit zweifacher Übermacht griffen sie ihn an.
Graf Christian verlor die Schlacht , er geriet mit vielen seiner

Reisigen in die Gefangenschaft der Bremer . Letztere durchstreiften

am folgenden Tag noch das Butjadingerland , wo sie viele Schisse
der Bitalienbrüder verbrannten . Dann zogen sie mit ihren Ge
fangenen , die sie zuerst auf der Friedeburg untergebracht hatten,
nach Bremen . Ein bald darauf in das oldenburgische Land Würden
nntcrnommener Streifzug beendete die Fehde.

Durch die Niederlage bei Golzwarden waren die oldenburger
Grafen , die außer den Bremern auch noch die Hoher und Delmen-
horster zu Feinden hatten , schwer getroffen . Ein Mittel aber gab
es noch , um auch den Bremern wieder empfindlichen Schaden zu-

zufügen , nämlich die Hegung von Vitalienbrüdern . Es ist nicht
unwahrscheinlich , daß die Oldenburger Grafen sich dieses Mittels
bedient haben . ?)

Am 6 . Mai 1408 kam der Friede zustande . Über den eigent¬
lichen Friedensschluß sind zwei Urkunden erhalten : in der einen

beurkunden die vier Bremer Bürgermeister eine allgemeine Sühne
auf 8 Jahre zwischen den beiden feindlichen Parteien, ^ die andere

enthält den ausführlichen Friedensvertrag . Die letztere Urkunde
gleicht in vieler Hinsicht den Verträgen der Hanse mit den friesischen
Häuptlingen , worin diese geloben , keine Bitalicnbrüder mehr zu
hegen . Auch die Oldenburger Grafen mußten versprechen , daß in

') RyueSberch-Schene S - 138.
' ) März 31 schreibt Lübeck an die preußischen Städte : Ok hebbe wy

mol irvaren , dat de juncheren van Oldenborch de vitalicnbrodere willen untholden,
na dem dat se abrede in veyde sitten mit den van Bremen ; dar wy ok vele
schaden ane bevruchteten den eopmanne anliggende . H . R . Bd . V -, Nr . 492.

' ) Breni . Urkdb. IV . Nr . 370.
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Zukunft weder sie noch ihre Erben Seeräuber hegen wollten in
ihrer Stadt , auf ihrem Schlosse , in ihrem Lande und in ihrem
Gebiete , um die von Bremen und den „ gemeinen " Kaufmann zu
beschädigen . Nie wollten sie, noch jemand aus ihrer Herrschaft und
ihrem Gebiete auf des „ Königs freier Straße " (d. i . die Weser)
oder an beiden Seiten der Weser zu Lande und zu Wasser von
„der sollen se wentc to der stad to Bremen " die Bürger von

Bremen , den Kaufmann und alle diejenigen , die mit vieler Habe
nach Bremen fahren oder von dort kommen , beschädigen oder be¬
schädigen lassen . Auch des Strandrechtes wollten sie sich enthalten.
Bon den übrigen Bestimmungen sind die wichtigsten , daß die alten

Verträge zwischen Bremen und Oldenburg wieder erneuert wurden )̂
und daß die Grafen sich verpflichteten , Bremen gegen Ede Wimmeken
und die Friesen beizustehen , kein festes Schloß an der Weser von

Hoya bis zur salzen See zu bauen , den Bremern Zollfreiheit zu
gewähren und ihnen freie Fischerei auf der Hunte bis Huntebrück
zuzugestehen.

Als Lösegeld für den gefangenen Christian forderten die
Bremer 2000 Mark ; da die Oldenburger diese Summe nicht auf-
bringcn konnten , verpfändeten sie das Land Würden an Bremen,
das sic erst im Jahre 1511 eingelöst habend)

Um die Macht der Grafen vollständig lahm zu legen , hatten
sich die Bremer überdies noch den Beistand der Grasen von Hoya
und Delmenhorst von neuem für die nächsten acht Jahre gegen

Oldenburg gesichert .* *)
Bremen war mit Recht erfreut und stolz auf seinen Erfolg,

es hatte sich eine dominierende Stellung an der Weser geschaffen,
ähnlich wie sie später Hamburg in Emden erlangt hat . °) Hamburg

' ) Die Verträge von 1243 , die 1254 erneuert wurden . Brein . Urkdb. I-,
Nr . 223 u . Nr . 260 . Vgl . darüber Kahler S . 20 , v . Nippen Gesch . d. Stadt
Bremen 1, S . 266.

») Brem . Urkdb . IV ., Nr . 369.

' ) Brem . Urkdb. IV .. Nr . 371 u . 373.
*) Urkd. vom 4 . Mai . Brem . Urkdb. IV .. Nr . 368.

y Die Freude Bremens spiegelt das um diese Zeit entstandene KriegS-
wiedcr . S . oben.
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hat später im Jahre 1411 dem Bremer Rate 80 K als nachträg¬
liche Unterstützung zu diesem Kampfe gegeben.*)

Es ist dies ein Beweis dafür, eine welch große Rolle die
Bitalienbrüder in diesen oldenburgisckpbremischen Kämpfen spielten
und wie viel auch den übrigen Städten an der Niederwerfung dieser
vldenburgischen Vitalienbrüder gelegen war.

Die mächtigsten Feinde der Friedeburg, die Oldenburger Grafen,
waren völlig besiegt und ihnen durch die Vertrüge mit Delmenhorst
und Hoya auch für die Zukunft die Hände gebunden: auch der
Erzbischof, cingeschüchtert durch die großartigen Erfolge Bremens,
trat von jetzt an der Stadt freundlicher entgegen. Nur Ede
Wimmcken und seine Schützlinge, sein Schwager Lubbe Sibets von
Burhave und Meine von Waddens, standen noch ungebrochen da
nnd hegten nach wie vor die Vitalienbrüder. Gegen sie mußten
sich die Bremer jetzt naturgemäß wenden.

Im Jahre 1408 haben die Bremer nach Beninga einen Zug
gegen Ede Wimmeken unternommen̂) und am 23. August nötigten
sie die Häuptlinge von Aldessen, Nanke Dnressone und Dure Sassen
zu einem Vertrage, in welchem diese die herkömmlichen Versicherungen
gaben, daß sie in Zukunft keine Seeräuber mehr halten, sich nicht an
gestrandeten Schiffen vergreifen und den Kaufmann nicht schädigen
würden usw.b).

Daß Bremen gegen Ede und Genossen nicht energischer vorging,
ist vielleicht darin begründet, daß Bremen vorläufig noch etwas er¬
schöpft war, und darin, daß die Häuptlinge sich in diesem Sommer
ruhig verhielten. Ede und Genossen hatten aber auch alle Ursache,

' ) S . Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg II -, S . 21.
8o1vim»8 80 T oonsulatui Lrsmensi aä subsiäium pro so, gucxt ipsi amioa-
bilitsr plaoitavsrunt onm äomiois oomitibus äs Oiäsnbor^ü, guoä äioti
ooinitss soruingus lisrsäss non äsdsrsnt tsnsrs pirstss in äainpnuiu 8ivs
prsiuäioium oostrornm aut sliorum msroatorum äs dan8a, supsr gnibu»
con8nis8 Lrswsu8S8 Iiabsnt sorum Iittsrs .8 sigillataa.

Beninga 1., Cap. 192. An diesem Zuge war nach B. auch Olden¬
burg als Bremens Verbündeter beteiligt.

-) Breni. Urkdb. IV., 41r. 375. v. Bippen, Gesch. d. St . Br . I ., S . 267,
schreibt irrtümlich, „die Häuptlinge von Oldersum , dem am äußersten Nord¬
ende gelegene» Kirchipieles Bnhadiugens".
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sich ruhig zu verhalten und keine Seeräubereien zu begünstigen , da
damals Hamburg , Lübeck , Kampe » und Amsterdam eine Expedition
gegen die im Emsgebiete hausenden Vitalienbrüder und ihre Heger
ausgesandt hatten ' ). Viele Vitalienbrüder wurden auf diesem Zuge
gefangen lind getötet , drei ihrer Nistplätze zerstört , fünf erobert.
Keno ten Brok unterstützte dabei die Städte , er hoffte auf diese

Weise die Oberherrschaft über die anderen Häuptlinge zu erlangen.
Keno gab bei dieser Gelegenheit den Städten das Versprechen , er

werde mit all seiner Macht verhindern , daß in Zukunft noch Bita¬
lienbrüder zwischen Ems und Weser , also auch in den jetzt olden-
burgischen Gebieten , gehegt würden . Sollte eine Verhinderung nicht

in seinen Kräften stehen , so sollten ihm die Städte zu Hilfe
kommen . 2)

Im Sommer 1409 kam es dann zu offenen Feindseligkeiten
zwischen Ede und Bremen . Über diese Fehde wissen wir nur , daß
im Verlaufe derselben die Bremer Orlogschiffe in die Made drangen

und mehrere von den Vitalienbrüder » geraubte Schiffe wieder fort¬

nahmen . Am 16 . Juli schlossen Ede Wimmeken , hovetlynghc in
dem verdendele , Lubbe und Meine Sybetes , hovetlynghe to Berhove
und to Waddense einen vorläufigen Waffenstillstand mit Bremen
und dessen Verbündeten Dide Lubben . Dieser Waffenstillstand

sollte bis zum St . Jakobstage nächsten Jahres dauern , innerhalb
dieser Zeit sollten auf einem Tage unter Zuziehung Kenos ten Brok

die Ansprüche beider Parteien in Freundschaft lind nach Recht ent¬
schieden werden ? )

Am 16 . Juli 1410 kam dann der endgültige Frieden zu
stände ? ) _

' ) Vgl . darüber Nirrnheim , Hamburg und Ostfriesland , S - 30 ff.

Klinkenborg , Geschichte der ten Broks , S . 22 ff.

' ) Ostfr . Urkdb . I ., Nr . 218.

- - Ostfries . Urkdb . I . , Nr . 222 . Brem . Urkdb . IV . , Nr . 393 . Die .Häupt¬

linge versprechen in dieser Urkunde , auch keine Vitalienbrüder mehr zn hegen.

Ock en schulte wy edder nnse undersaten noch de unse eder unse denere , ze zin

gheheten soldcnere , uthlegere , Bitalienbrodere , eder wo zee ghenomet zint de

Bremere nynerleye wys beschedeghen bynnen desser vorser . tpd offte beschedeghen

laten noch to lande edder to watere , hemeliken edder openbar.

*) Brem . Urkdb . IV ., Nr . 406 . Am selben Tage geloben die Häupt¬

linge , im ssalle eines Krieges zwischen ihnen nnd Dide Lnbben son und dem
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Inzwischen war es zwischen Bremen und den Eigentümern
der in der Made Ede abgenommenen Schiffe zu sehr interessanten
Verhandlungen gekommen, auf die wir noch näher eingehen müssen. ')

Im Herbste 1409 hatten die Vitalienbrüder dreizehn große
Schiffe mit Wachs, Grauwerk und anderem Gute gekapert. Diese
Tatsache berichtet Dez. 20. Hamburg an Danzig.

Einen Teil dieser Beute nun jagten die Bremer den Vitalien-
brüdcrn in der Made wieder ab. Hierbei befand sich auch ein dem
Johann Tzaye aus Sluis gehöreudes Schiff. Am 30. August 1409
bezeugt nämlich der Rat zu Sluis , das; vor ihm erschienen sei:
Johann Tzaye, wohnhaft in Sluis , und habe ausgesagt, die
Vitalienbrüder aus Friesland hätten ihm sein Schiff, „gehetzten
coggenschep", in der See genommen, die Stadt Bremen aber habe
das Schiff den Vitalienbrüdern wieder abgenommen und „vnt-
weldigt", und dem besagten Johann Tzaye aus guter Gunst und
Freundschaft den dritten Teil mit „alle sijner tobehoringe" wieder
gegeben; dieses Drittel habe er fünf Bremer Bürgern und deren
Gesellschaft verkauft (Andreas Haselbusch, Williken van Bremen
Luder vau Barle, Henrike Vincken, ende Rolve van Moendc ende
erer geselscap, alle borgere to Bremen). Damit will Johann zu¬
frieden sein und nie irgend welche Ansprüche auf den Koggen
wieder erheben").

Auf einen solchen Anspruchsverzicht von seiten der früheren
Eigentümer der den Vitalienbrüdern abgenommenen Güter und
Schiffe mußte Bremen dringen, denn auf diese Weise wurde
etwaigen späteren Streitigkeiten bezüglich der Auslieferung der

Stadlande das unter Bremens Schutz stehende Gebiet der Friedeburg zwischen
der Hect und Esenshamm nicht zu beschädigen, übrigens auch eine gütliche Ver-
inittlung der Bremer anzunehmen. — Brem . Urkdb. IV . Nr . 407 . Am
10. August vermitteln die Bevollmächtigten Kruos ten Broks und des Rats zu
Bremen eine Sühne zwischen Dide Lubbm son und Lubbe und Meme Sibets
und ihren Parteien . — Brein . Urkdb. IV ., Nr . 410.

' ) Bgl . über das folgende W- v. Bippen , Zur Gesch. d. Bit . Hans.
<9eschichtsbl. Jahrg . 1884, S . 162.

H. R . Bd . V.. Nr . 653 , 654 Z I.
Brem . Urkdb. IV ., Nr . 394.
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Grund entzogen . Daß cs zwischen Bremen und den übrigen
Städten wegen der Auslieferung der Güter zu Reibereien gekommen
ist , davon geben Zeugnis die Klagen der Bremer auf dem Hanse¬
rage zu Hamburg am 20 . April 1410 . Auf diesem Tage be¬
schwerten sich nämlich die bremischen Sendeboten Fredericus Wygger
und Johann Oldewagen darüber , daß ihre Mitbürger vor einem
Jahre auf Schonen behindert worden seienff , um des Gutes willen,

das die Bitalienbrüder dem Kaufmann auf der See genommen
und das die Bremer wieder genommen Hütten auf der Made;
darum , so verlangten die Bremer , sollten die Städte sich verant¬
worten , was sie auch schon auf dem Tage zu Münster im näm¬

lichen Jahre verlangt hätten , ff Darauf gaben die Städte den
Bremern Bekenntnisbriefe , daß niemand gegenwärtig wäre , der sie
darum ansprechen wolle ; und sie schrieben auch an den König von
Dänemark , ff

Daß die Städte sich wegen dieser Angelegenheit an den König
von Dänemark wandten , hatte seinen Grund eben darin , das ; eines

der den Vitalienbrüdern abgenommenen Schiffe Stockholmer Bürgern
gehörte . Zwischen letzteren und dem Rate und der Stadt Bremen
kam es deswegen am 4 . Oktober 1410 zu einem Bergleiche . In
demselben bekennen und bezeugen die drei Stockholmer Schiffer
Storborn , Alfs von Greverode und Johann Schuring , daß sie sich
freundlich vertragen haben mit Bürgermeister , Rat und Gemeinheit

der Stadt Bremen um das Schiff und das Gut . das die Vitalien-
brüder ihnen vor einem Jahre westlich von der Maas genommen
haben , und das die Bremer den Vitalienbrüdern wieder genommen

haben auf der Made in Ede Wimmekens Hafen . Die Schiffer
wollen ihnen dafür danken vor ihrem gnädigen Herrn , dem Könige,

Brem . Urkdb. IV ., Nr . 415 . In diesem Jahre hatte der König Erich
von Dänemark auch dem Bremer Schisser Polmann im Sund einen Koggen
mit Mtatien , Takel und Tau nehmen lassen.

ff Über diesen Tag zu Münster , der am 6 . April 1410 stattfand , sind
nur sehr dürftige Quellen vorhanden . S . H . R . Bd . V ., S . 543 ff. Vgl . S . 78.

ff Wie ersichtlich aus der Bemerkung im Brem . Urkdb . IV ., Nr . 403.
H . R . Bd . V . Nr . 715 K § 4 . (Hier auch wohl nur die Notiz , nicht der
Brief selbst.)
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vor dem Rat von Stockholm und vor allen „bedderven luden , dat

zee ere lisf unde ghud umme unsres ghudes willen truwelikeu
ghewaghet hebben " . Sie sind in der Weise mit den Bremern über¬
eingekommen , daß diese ihnen und der Stadt Stockholm alles Gut
wiedergeben , das sie als ihnen und denen von Stockholm vor der
Wiedergewinnung von den Vitalicnbrüdcrn zugehörig Nachweisen
können Die Schiffer sollen Bremen dafür vom Könige und von
der Stadt eine Schadlosversicherung bringen und bewirken , daß

die Kogge mit Vitalien , Takel und Tau , die der König dem
Schiffer Pohlmann im Sunde nehmen ließ , wieder (guitt ) freigelassen

und zurückgegeben werde.
Dann folgt in der Urkunde eine genaue Aufzeichnung des in

dem Schiffe verladenen Gutes . Es befand sich auf dem Schiffe
Grauwerk (feines graues Pclzwerk ), Marten (Marderfell ), Kuhhaut
Bocksscll , Bieber , Otter , zelesvel (Seehundsfell ), Osemund (schwe¬
disches Eisen ), und Butter , alles zusammen im Werte von 1552
Mark und 15 Schilling . Außerdem sind noch ohne Preisangabe
verzeichnet 21 meze Kupfers und 2 vate (Fässer ) Talg.

Ungefähr einen Monat später , am 11 . November , erfolgte die

versprochene Erklärung des Königs , in welcher dieser Rat , Bürger
und Kaufleute von Bremen von allen Ansprüchen wegen des den
Bürgern von Stockholm genommenen Schiffes und Gutes freisprach .U

Erst im folgenden Jahre , am 28 . März 1411 , gaben Bürger¬
meister und Ratmannen der Stadt Stockholm die Schadlosver¬

sicherung ab . Sie erklärten , daß die Bremer wegen des von ihnen
in Ede Wimmekens Hafen (up Ede Wymmeken depe ) den Bita
lienbrüdern abgenommenen Schiffes in allen zukünftigen Zeiten un¬
beschädigt bleiben sollen , und genehmigen das von Alf Greverode
und Storborn des Schiffes und Gutes halber mit Bremen ge
schlossene Abkommen .?)

Es muß uns hier einigermaßen befremden , daß die Bremer
den Stockholmer Bürgern ihr sämtliches Gut wieder zurückgeben,

während doch sonst in ähnlichen Fällen , wie z. B . beim Schiffbruch,
derjenige , der das Gut geborgen , zwei Drittel für sich behielt.

') Br . Urkdb. IV.. Nr. 418.
' ) Brei» . Urkdb. V .. Nr . 5.
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Auch dem Bürger von Sluis , Johann Tyayc, hatten die Bremer
ja nur ein Drittel des den Bitalienbrndcrn wieder abgenommenen
Gutes zurückgegeben. Diese Bevorzugung Stockholms mußte die
Unzufriedenheit derer erregen, die von Bremen mit einem Drittel
abgefunden worden waren. In der Tat war dies der Fall, wie
uns ein Schreiben der Ältcrleute des gemeinen Kaufmannes von
der deutschen Hanse in Brügge an den Rot zu Bremen beweist.
In diesem Schreiben verwenden sich die Ältcrleute sür Thomas
Hacke, Kaufmann der deutschen Hanse. Diesem Manne hatte Bremen
vor einem Jahre ein Drittel seines den Bitalienbrüdern abgenom-
menen Gutes wieder zurückgegeben und ihm zugleich versprochen,
ihm gleich zu tun, falls der Rat anderen Hansen mehr als den
dritten Pfennig erstatten werde. Da nun Thomas gehört hatte,
daß der Rat sich den Leuten von Stockholm sehr freundlich er¬
wiesen und ihnen mehr als ein Drittel zurückgegeben habe, so baten
die Älterleute, dem Thomas zumal er ein „schamel man" sei,
„umme gods willen unde der rechtverdicheit", ebenso viel zu geben
wie denen von Stockholm und anderen von der deutschen Hanse.
Dieses Mehr möchten die Bremer ihrem Bürger Bernd Prindeneg,
dem Bevollmächtigten des Thomas, auskehren.

Bon weiteren Verhandlungen bezüglich der Restituierung der
Güter hören wir nichts.

Ede Wimmeken ließ trotz all dieser glänzenden Erfolge
Bremens nicht ab von seiner alten Gewohnheit, die Seeräuber zu
schützen und zu hegen. Bereits im Jahre 1412 auf dem April
10 in Lüneburg abgehaltenen Hansetage erschollen laute Klagen über
das Unheil und Verderben, welches die von Ede gehegten Bitalien¬
brüder dem Kaufmann bereiteten. Es wurde beschlossen, daß Herr-
Almer, der als Bevollmächtigter Kenos ten Brok an dem Hanse¬
tage teilnahmen, ernstlich schreiben̂) sollte an Ede Wimmeken, auf
daß er die Bitalienbrüder von sich lasse und den Kaufmann fürder¬
hin nicht mehr beschädige. Würde Ede trotz dieser Mahnung die
Piraten noch weiterhin hegen, so wollten Keno und die Städte

' ) Bremer Urkdb., IV . Nr . 420.
' ) enen Harden strengen breff heißt es in der von den übrigen Hss. etwas

abweichenden Wismarer Hss. H. R . Bd . VI . Nr . 68. B . Z 37 . 38.
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darüber verhandeln, wie sie dem Unwesen steuern möchten. Auch
die Städte sollten in dieser Angelegenheit einen Brief an Ede
schreiben, und die Antworten Edes sollten sich Keno und die
Städte gegenseitig mitteilen.

Ferner sollte Herr Reyner, der Bremer Ratsschreiber, seine
Mitbürger veranlassen, ebenfalls in dieser Angelegenheit einen Brief
an Ede zu schreiben. Die Antwort Edes sollte Bremen Hamburg
mitteilen, welches sie an Keno weiterschickcn würde.' )

Von den hier in Aussicht gestellten Verhandlungen Junker
Kenos und Bremens mit Ede über die Entlassung der Bitalien-
brüder berichten uns unsere Quellen nicht. Indessen milderte sich
das Verhältnis Edes zu Bremen, ja es kam sogar bald darauf
zu einem Bündnisse zwischen ihm und der Stadt.

Bremen hatte bisher den nördlichen Teil des Stadlandcs,
die Kirchspiele Abbehausen, Esenshamm und das halbe Kirchspiel
Rodenkirchen, direkt durch seinen Amtmann auf der Friedeburg,
Arnd Balleer, beherrscht, während der übrige Teil noch einem
einheimischen Häuptlinge, Dide Lubben, der der Stadt als ihr
Amtmann gehuldigt hatte, unterworfen war. Dide hatte sich
wegen seines den Bremern bewiesenen Entgegenkommens die
Feindschaft des Ede Wimmeken, des Lubbe Sibets von Burhave
und der übrigen butjadingischen Häuptlinge, welche ihn als einen
Verräter an der friesischen Sache ansehen mochten, zugezogen?)
Und doch war Dide den Bremern keineswegs freundlich gesinnt,
er hatte sich ihnen nur notgedrungen unterworfen und empfand
ihre Oberherrschaft als ein unerträgliches Joch, das er von sich
abzuschütteln bemüht war. Die Bremer hielten ihm ein langes
Sündenregister vor, u. a. sollte er mit Ede Wimmeken konspiriert
und seinen Kindern geschworen haben, danach zu streben, daß die
Friedeburg vernichtet werde; ferner warf man ihm vor, er und

-) H. R . Bd . VI . Nr . 68 . A. 30 . 8 36. B . tz 37. ß 38 . Brem.
Urkdb. V. Nr . 22.

' ) Bei dieser Häuptlingsfehde geriet Lubbe Sibets in die Gesangenschast
Dide Lubbcns , er mußte, um sich Lösegeld zu verschaffen, den Burhavener
St . Petersschrein in Bremen verpfänden, den er 1411 wieder ausgeliefert erhielt-
Brem . Urkdb. V., Nr . 15 ». 16.
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sei» Sohn hätten Seeraub auf der Weser getrieben , bremische

Fischer mißhandelt und den Bremern Äcker, Wiesen und Weide
zur Friedeburg versprochen , ihnen diese aber später nicht über
gebe » .*) Den Bremern war dieses Benehmen des Häuptlings ein
willkommener Borwand , ihn zu vernichten , um dann das ganze

Stadland direkt beherrschen zu können . Der Vernichtungskampf

gegen Dide war schon im Jahre 1412 beschlossene Sache und
Ede Wimmeken unterstützte die Bremer in demselben . Am
21 . Oktober 1412 kam cs zu einem Bündnisse zwischen Ede und
der Stadt gegen Dide um mancherlei nndat willen , „de he (Dide)
jeghcn de stadt to Bremen , jeghen den Kopmann , den he uppe
der Wessere Heft schynnen und roven laten , dar en ny recht umme
weddcr varen künde , und jeghen mennighen beddercn man gedan
Heft. " Als Zweck des Bündnisses wird bezeichnet , Dide von der
Kirche , die er besetzt hielt , zu vertreiben , damit die Kirche Gottes¬
haus bleibe . Die Ausführung des Krieges wurde auf Pfingsten
nächsten Jahres oder auf eine spätere Zeit festgesetzt ? ) Es er¬
scheint uns merkwürdig , daß Ede dieses Bündnis einging ; denn
die Folgen dieses Vertrages mußten ihn selbst oder doch wenigstens
seine butjadingischen Freunde treffen . Es muß nun dahingestellt
bleiben , ob Ede in unglaublicher Kurzsichtigkeit und Altersschwäche —
er war nämlich inzwischen zu einem hohen Alter gelangt — aus
persönlicher Rachesucht gegen Dide diesen Schritt unternahm , oder
aber , wie Sello annimmt ? ) ob er zunächst mit Hilfe der Bremer
die einheimischen Dynasten beseitigen , und wenn dies gelungen,
durch ein nationales Bündnis die Bremer wieder forttreiben wollte,

um aus diese Weise zur Alleinherrschaft zu gelangen , wie dies
später sein Nachfolger Sibet tatsächlich getan hat.

Im folgenden Jahre scheint es dann schon zu einem Vor¬
gehen gegen Dide gekommen zu sein ? ) bei welcher Gelegenheit
wahrscheinlich auch Memme Edenson , Häuptling zu Abbchausen,
bezeugte , seine Kirche dem Rate zu Bremen aufgetragen und als

S . Rynesberch-Schene, S . 141/42.
' ) Brem. Urkdb. V.. Nr. 33.
') Sello , Studien , S . 13.

Brem. Urkdb. V., Nr . 45.
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Amtmann der Stadt zu treuer Bcrwaltung zurückempfangen zu
haben . ' ) Der entscheidende Kampf aber wurde erst ini Frühjahr
1414 ausgeführt . Die Bremer boten ein Heer von 3000 Fuß¬
soldaten und 300 Reitern auf . -) Außer Ede Wimmcken nahmen

an dem Zuge teil die Grafen von Oldenburg , der Bischof von
Münster , der Graf von Hoya nnd viele Stiftsritter . Nach 14 Tagen
wurde die Kirche zu Golzwarden , nach abermals 14 Tagen die
Kirche zn Esenshamm gewonnen nnd damit war das ganze Land
unterworfen . Am 18 . Mai 1414 gelobte das Kirchspiel Roden¬

kirchen dem Rate nnd den Bürgern zu Bremen Gehorsam für

ewige Zeiten , sowie Sicherheit für ihre Person und Schiffe ;") eine
ähnliche Urkunde stellten an diesem Tage Haye Hovycik , sein Bruder
Harrik und Junge Sabbe ans ? )

Am 30 . Mai schwuren Dide Lubbenson und seine Söhne
Gherolt und Onneke dem Rate zu Bremen eine Urfehde , daß sie
den ihnen in Golzwarden , Esenshamm und Rodenkirchen zugesügten
Schaden nicht rächen und das Land meiden wollen ? ) Nur einer
der Söhne Dides , Dude , hatte schon vorher am 18 . Mai die Er¬

laubnis erhalten im Stadlande zu wohnen , ohne jedoch Herrschafts-
rcchte ausüben zu dürfen ? ) Das Geld , welches dieses Unternehmen
gekostet hatte , war bei bremischen Ratshcrren ausgenommen worden ? )
Die Grafen Christian und Moritz von Oldenburg erhielten für
ihre Anteilnahme an dem Zuge eine nicht genannte Entschädigung ? )

0 Brem. llrkdb. V., Rr. 44.
-) Rynesberch-Zclienc, 2 . 149.

Brem. llrkdb. V., Nr. 54.
0 Brem. Urkdb. V ., Rr. 55.
°) Brei». Urkdb. V., Nr. 56.
«) Brei». Urkdb. V., Nr. 53.

Brem. Urkdb. V., Skr. 52. 57 , 68, 73, 85.
", Brem. Urkdb. V., Nr. 6N, 82.
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Fehde der Oldenburger lernst» mit Holland und der Hanse.
Das Stadland war jetzt völlig Bremens Herrschaft unter-

morfen , das Butjadingerland konnte von der Fricdebnrg ans leicht
im Zaume gehalten werden , und die Macht der Oldenburger Grafen
war durch die letzte Niederlage noch immer geschwächt , und es waren
ihnen durch die Verträge mit Brenicn die Hände gebunden . Gleich¬
wohl blieben die Vitalienbrüder nicht aus den oldcnburgischen Landen

fort ; zwei bis drei Jahre hindurch finden wir zwar keine Spuren
von ihnen , aber dann tauchen sie wieder auf und zwar zunächst in
der Grafschaft Oldenburg . Um diese Zeit war das ganze Nord¬
westdeutschland der Schauplatz wilder Kämpfe . In Schleswig-

Holstein lagen der junge Herzog Heinrich von Schleswig und sein
Vormund , Graf Heinrich von Holstein , in blutigem Kriege mit dem
König Erich VII . von Dänemark wegen des jungen Herzogs Be¬
lehnung mit dem Herzogtume Schleswig ; zahllose Vitalienbruder

kämpften in diesem Kriege auf Seiten der schleswig -holsteinischen
Fürsten . Friesland wurde durchtobt von den Kämpfen der Schiringer
und Vetkoper , in deren Verlauf der Schiringer Propst Hisko von
Emden 1413 vertrieben wurde . Die Uneinigkeit der Friesen suchten
sich die Grafen von Holland , Graf Wilhelm und nach dessen Tode
Graf Johann , zu nutze zu machen , um in Friesland festen Fuß zu

fassen . Dazu kam noch , daß gerade damals im nördlichen Deutsch¬
land ein häßliches , braunes Zigeunervolk , unter Anführung von
Hauptleuten , die sich Grafen und Herzöge nannten , die Dörfer
und Städte raubend und stehlend durchzog , und die Landstraßen
unsicher machte . Zu eben dieser Zeit kamen die Vitalienbrüder
wieder nach der Grafschaft Oldenburg.

Die Grafen lagen damals , mindestens schon seit dem Jahre
1416 , in Fehde mit dem Grafen Wilhelm VI . von Holland . Die
Veranlassung und auch der Verlauf dieser Fehde ist unbekannt;
vielleicht ist der Anlaß zu suchen in den friesisch -holländischen
Streitigkeiten . Als Söldner gebrauchten die Oldenburger Grafen
in diesen Fehden Vitalienbrüder . Diese Piraten beschränkten sich

' ) Die einzige Quelle über diese oldenburgisch-holländische szehde ist Brem.
Urkdb. V, Nr . Il8 . Liehe Köhler, a. a. O. Z . 27 ss.
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aber nicht darauf , den Holländern Schade » zuzufügen , sondern ver¬
griffen sich auch an anderen Schiffen , und auf diese Weise kam es
zu Konflikten zwischen Oldenburg und der deutschen Hanse . Schon
während der Verhandlungen zu Sandesneben und Hamburg , Anfang
Dezember 1417 , teilten die Hamburger den Sendeboten mit , daß
viele Seeräuber nach Oldenburg zögen , wahrscheinlich würden diese
im Frühjahre Schaden an richten.

Zwei Monate später , auf dem Tage , der vom 11 . bis zum
18 . Februar 1418 zu Hamburg stattfand , verhandelten dann die
Ratssendeboteu über die Maßregeln gegen die Seeräuber , welche

die von Oldenburg zu sich zogen , und die nach einem Gerüchte
auch in Friesland sich versammelt Hütten . Es wurde beschlossen,
daß Bremen , dessen Sendeboten nicht bei der Verhandlung zugegen
waren , die Entfernung der Vitalienbrüder von den Oldenburgern
erwirken sollte , und zwar unter Hinweis darauf , daß die Grafen
sich Bremen gegenüber in Briefen , Eiden und Gelübden verpflichtet
Hütten , keine Vitalianer mebr zu hegen ? )

Auf diesem Tage kam noch eine andere die Oldenburger-
Grafen betreffende Angelegenheit zur Sprache , nämlich eine Fehde

zwischen Oldenburg und dem Rate von Hamburg . Wie die Ham¬
burger Ratssendeboten mitteilten , hatten die Oldenburger unversehens
Hamburger Bürger gefangen genommen . Den Bremern , welche in
dieser Sache vermittelnd aufgetreten waren , hatten die Grafen er¬
klärt , sie seien entschiedene Feinde der Hamburger , und zwar darum,
weil der hamburgische Hauptmann von Harburg , Gheverd Schulte,

ihren Leuten durch Raub , Brand und Gefangennahme großen

Schaden zugefügt habe . Gheverd Schulte war aber inzwischen ge¬
storben . Da nun von dem hamburgischen Rate niemand hiervon
wußte , und da die Oldenburger zu Lebzeiten des Schulte keine Be¬
schwerden vorgebracht hatten , erblickten die Hamburger hierin nur
einen Vorwand der Grafen , um Vitalienbrüder halten zu können.

Die Hamburger wollten wohl den Erzbischof von Bremen als Ver¬
mittler annehmen , hatten aber inzwischen von heimlichen Freunden
erfahren , daß die Oldenburger sich mit einer geringen Summe von

') H. R . Bd. VI, Nr. 509 tz 32.
') H. R . Bd . VI , Nr. 628 § 6.
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100 , 50 , 40 oder weniger Mark abfinden lassen würden . Schliess¬
lich beschloß man , Bremens Vermittlung anzunehmen .>1

Die Verhandlungen wurden daraus in Stade weiter fortgeführt,
wo auch die Sendeboten Bremens anwesend waren.

Es waren dies die Bürgermeister Hinrik Hosebergen und

Hinrik von Zottrum und der Ratsherr Hans Pagel . Bezüglich
der Oldenburger Affäre berichteten sie, sie hätten viel und lange
mit den Grafen verhandelt , sie Hütten es aber nicht durchsetzen
können , daß die Grafen sich, wie Hamburg es wünsche und wie es
auch nicht unbillig wäre , dem Schiedsrichterspruche , den der Erz¬
bischof , die Stadt Bremen und Stade auf Grund schriftlicher Ver¬
handlungen in Stade fällen sollten , unterwerfen würden . Die Bremer
schlugen vor , die Vertreter Hamburgs sollten nach Bremen kommen,
wo man dann die Sache mündlich verhandeln könne , vielleicht
nähmen dann die Oldenburger den Erzbischof und den Rat von
Bremen als Vermittler an . Die Hamburger nahmen diesen Be¬

schluß sä reterenäum . 2)

Während der Verhandlungen wurde auch eine Kopie des
Briefes , den die Oldenburger dem Rate von Bremen besiegelt hatten,
vorgelesen ? ) Besonderes Gewicht legte man dabei auf den Passus,
in welchem die Grafen für sich und für ihre Erben sich verpflichteten,

niemals Seeräuber zu hegen noch hegen zu lassen in ihrer Stadt,
in ihrem Schlosse , Lande und Gebiete , um die von Bremen und
den gemeinen Kaufmann zu beschädigen . Über Maßregeln gegen
die Seeräuber wurde jetzt auch in Stade verhandelt . Man bat zu¬
nächst die Bremer , die Grafen ernstlich zu ermahnen , die Vitalien-

brüder von sich zu lassen . Im Falle , daß die Grafen der Mahnung
nicht nachkämen oder daß Sibeth . der dem inzwischen verstorbenen
Edc Wimmeken in der Regierung nachgefolgt war , sie wieder auf¬

's H . R . Bs . VI . Nr . 528 88 7 - 10.
- > H . R . Bd . VI . Nr . 528 8 21 . 22 , 24 - 26.
's H . R . Bd . VI . Nr . 23 . Tasulves ward ok gelesen de copie des

breves , den de van Oldenborch besegelt hcbben den van Bremen.

<) H . R . Bd . VI . Nr . 528 . 8 27 . Unde hir up beden de radesjende-
boden de van Bremen , dat se de van Oldenborch undiriviisenden , vormaneden,
unde ock vonnochten , dat se de vitallienbrodere van sik leten.
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nähme , sollte eine Wehrflvtte ausgerüstet werden , zu deren Aus¬

rüstung auch Lübeck und die anderen Städte beitragen sollten ? )

Ter in Stade vereinbarte Tag in Bremen , über dessen Ver¬

handlungen wir nichts wissen , war ohne irgend welchen Erfolg ? )
Die Grafen waren wohl bereit , die Vermittlung der königlichen
Räte , welche damals König Sigismund zur Lösung der friesischen
Wirren an die Küste der Nordsee beordert hatte , und des Landes

Friesland anznnchmen . Die königlichen Legaten jedoch schrieben
Mitte Februar an Lübeck , dag sie sich dieser Sache nicht annehmen

könnten , weil sic der König mit anderen wichtigen Angelegenheiten
bei den Groningeru und den Ostfriesen beauftragt habe . Sic bäten
aber dringend , sich den Oldenburger Grafen gegenüber freundlich und
bescheiden zu erweisen , da sie die Hülfe derselben in den erwähnten
Angelegenheiten bedürften . .Hätten sie (die Städte ) sich gegen die
Grafen irgendwie unfreundlich erwiesen , so möchten sie es doch
wieder gut machen , was auch der König von ihnen , als des heiligen
Reiches Getreuen , hoffe ? ) Auf eine solche Mahnung konnten sich
die Städte unmöglich einlassen . Sie rüsteten bald , wie sie es in

Stade vereinbart hatten , Friedensschiffe ans ? ) Der Erfolg dieser

' ) H . R . Bd . VI . Nr . 528 8 27 u . 28.
Daß es unmittelbar , was Kahler S . 29 nicht annimmt , nach dem

Tage zu Hamburg und Stade zu einem völlig ergebnislosen Tage zu Bremen
gekommen ist , geht hervor aus dem Schreiben Lübecks an Wismar vom 16 . April.
H . R . Bd . VIII . Nachtrüge und Berichtigungen . Nr . 1084 : mente mii doch mit

de» van Hamborch dar umme uvses rades Kumpane Io Bremen gesaut hadden,
aljc gii lichte mol vornomen hebben , dar sc doch sunder ende van wetter quemcn.

Dieser Tag fand also vor den Berhandlungen des Thiedemann Scertyn und
Johann Wuls , die mit dem Z-riedensentwurf vom 17 . April schlossen , statt . Aus

eben demselben Schreiben geht hervor , daß man dann einen neuen Tag zu
Bremen April 24 . anberanmt hat.

Liib . Nrkdb . VI . Nr . 10 . H . R . Bd . VI . Nr . 537 . Berhandlungen

zu Bremen und Oldenburg . A . Vorakten.

*) Liib . Nrkdb . VI . Nr . 23 . Dort wird gesagt , das Schiss , mit dem
die Lübecker zur See gefahren sind , koste monatlich 105 Mark , wovon Hamburg
50 Mark bezahlt habe und den Rest von Lübeck verlange . S . ferner , Kopp-

mann , Kümmereirechmmgen der Stadt Hamburg , Bd . II . S . 27 . VI rs )' 8as
llvminorum all msrs , vicksliost lobanni 5Vu !k L lokanvi Vlvsrcking st in

traetatibu « onm eomitibn » 4e Olcksnborcb 1589 H 6 3 10 4 . Hamburg
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Ausrüstung war, daß die Grafen am 17. April ein vorläufiges
Abkommen mit dem Bevollmächtigten der Städte Lübeck und
Hamburg schlossen. In diesem Entwürfe verpflichteten sich die Grafen,
sich nicht zu rächen wegen des Schadens, den die Städte Lübeck
und Hamburg ihnen zugefügt hätten; ferner sollte es den Gesellen
(d. i. den Vitalienbrüdern), welche sie bei sich haben, nicht gestattet
sein, den Kaufmann von ihrem Lande aus zu schädigen. Bei der
Sühne war zugegen und siegelten zur Bestätigung mit: Tibet,
Häuptling zu Rustringen, und Friedrich Bock, Bürgermeister von
Oldenburg. *)

Diese Urkunde sollte erst Gültigkeit haben, wenn die Grasen
als Äquivalent für den von den Städten erlittenen Schaden am
25. Juli (up finite Jacop dach) 400 Rheinische Gulden erhalten
hätten. Außerdem wurde vereinbart, daß der auf April 24 in
Bremen festgesetzte Tag noch länger hinausgeschoben werden und
erst Mai 22 (wente achte dage na pinxten) stattfinden sollte. Alle
diese getroffenen Vereinbarungen gelten unter Vorbehalt der Ge¬
nehmigung der Städte.2)

Viel hatten die Bevollmächtigten der Städte in diesem Friedens-
entwurfe wahrlich nicht erreicht. Schon der Umstand, daß Pie
Grafen auch künftig Vitalienbrüder halten durften, wenn dieselben
auch nach der Versicherung ihrer Herren sich nicht an dem Kauf-
manne vergreifen sollten, mußte Bedenken erregen; selbst wenn die
Grafen es auch ehrlich meinten, so war es doch schwer, für ein
solches Gesindel sich zu verbürgen. Auch die Geldzahlung mochte
den Städten unangenehm sein.

Als daher die Sendeboten der Städte, Thiedemann Czerlin
und Johann Wulf, dem Rate von Hamburg das von ihnen am

hatte auch schon 1417 Fricdensschifse ausgesandt: Kämmereirechmingm Bd. II.
S . 27 : ack rovaas äoininorum ack maro : Domino ckobanni>Vulvo 59 F 4
sä V'osorum contra piratas. (proprio) Vitalionbrockoro.

') Mb . Urkdb. VI . Nr. 20 . H. R . Bd. VI. Nr. 528.
2» Wb . Urkdb . VI . Nr . 21 u . 23 . H . R . Bd . VI . Nr . 539 u . 541.

Daß der in Stade beschlossene Tag zu Bremen aus den 24 . April (des sondagheS
neghest na sunte Georg« dage erst körnende) festgesetzt war, geht hervor aus dein
Schreibe» Lübecks an Wismar vom 17. April. H. R . Bd . VIII . Nr. 1084.
Nachträge und Berichtigungen.
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17. April mit den Grafen geschlossene Abkommen mitteilten,' ) er¬
klärte der Rat sich mit dem Friedensentwurfe nicht einverstanden
und erwiderte den Bevollmächtigten, Hamburg halte an dem früher
in Bremen vereinbarten Tage fest und iverdc seine Gesandten
dorthin senden.2)

Lübeck hatte unterdessen schon seine Delegierten zu dem Tage
in Bremen abgesandt, diese erfuhren unterwegs in Hamburg von
den am 17. April mit den Grafen abgeschlossenen Verhandlungen;
sie erblickten, wie sie ihrer Heimatstadt Lübeck mitteilten, in dem
Friedensentwurfe keine genügende Sicherung und glaubten, die
Grafen bezweckten durch denselben bloß die städtischen Friedens-
schisfe aus der See fortzubringen, sie hielten deshalb, ebenso wie
Hamburg, den früher vereinbarten Tag in Bremen aufrecht.

Zu diesem Tage in Bremen hatte Lübeck bereits am 16. April
auch Wismar eingeladen. Die Sendeboten Wismars sollten recht¬
zeitig in Lübeck eintreffen, damit sie mit den Lübeckern zusammen
fortreiten könnten. Aus diesem Schreiben geht hervor, wie groß
das Interesse der Hansestädte an dem Zustandekommen dieses Tages
und an der Vernichtung der von den Oldenburgern gehegten
Vitalienbrüder, von denen sich die Lübecker viel Arges versahen,
war („weilte gii wol merken moghen, dat den stcden unde dem
gemenen copmanne drapelick unde grote mach dar ane licht)." ' )

Die Grafen aber wollten von dem Tage in Bremen nichts
wissen, lind so mußten die Vertreter der Städte in Oldenburg
mit ihnen verhandeln Die Verhandlungen zogen sich sehr in die
Länge, erst am 12. Juni kam es zu einem Friedensvertrage.
Dieser Vertrag ist fast nämlichen Inhalts wie der Friedensentwurf
vom 17. April: die Grafen gelobten für den ihnen zugefügten
Schaden keine Rache zu nehmen, auch versprachen sie, ebenso wie
damals, die Seeräubereien nicht zu begünstigen; aber von einer Ent¬
lassung der Gesellen und Uthliggers, welche sie bei sich halten,

H. R . Bd. IV. Nr. 539.
", H. R . Bd. VI. Nr. 510.

H. R . Bd. VI . Nr. 541.
<) H. R . Bd. VIII . Nr. 1084.
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war keine Rede; die Grafen verpflichteten sich nur. daß dieselben
künftig den Kaufmann von ihrem Lande aus nicht schädigen sollten.U

Als Entschädigung für den von den Städten erlittenen
Schaden erhielten sie obendrein noch die ihnen auch schon früher
zugesagten 400 rheinischen Gulden.?)

Zu gleicher Zeit vermittelten die Städte einen zweijährigen
Waffenstillstand zwischen Oldenburg und dem Grafen Wilhelm von
Holland. Innerhalb dieser Frist wollten die Städte eilten endgültigen
Frieden zustande bringen.

Diese Beiträge konnten unmöglich für die Zukunft sichere
Friedensgarantien gewährleisten. Jni Herbst traten die Städte
abermals wieder mit den Grafen in Verhandlungen, oder setzten
die früheren. April und Juni geführten fort. Schließlich mochten
die Kaufherren der langwierigen Verhandlungen überdrüssig sein
und daran zweifeln, daß die Grafen es ehrlich meinten und sich in
Güte zur Entlassung der Seeräuber verstehen würden. Sie ver¬
ließen plötzlich Oldenburg, ohne auch nur Abschied genommen zu
haben. Da wurden die Grafen Dietrich und Christian doch stutzig.
Sie schrieben am 16. November an Lübeck und Hamburg, die von den
Sendcboten der Städte Lübeck, Hamburg, Bremen und Stade gegen
sie erhobenen Anschuldigungen, daß sie die Auslieger wieder in die
See legen wollten, sei unwahr, aus ihren Gebieten und Häfen
solle dem Kaufmann künftighin kein Schaden mehr erstehen, und
die Uthliggers wollten sie zu Lande und nicht zu Wasser entlassen.
Sie erklärten sich ferner bereit, Ersatz für den von den Uthliggers
angerichteten Schaden zu leisten und die geschlossenen Verträge zu

-) Lüb. Urkdb. VI., Nr. 24. H. R. Bd. VI. Nr. 542.
' ) Lüb. Urkdb. VI., Nr . 34. Hamburg und Lübeck zahlte» je 200 rh.

Gulden, Bremen übergab sie den Oldenburger». — Käinmcteirechuungeu, II.
Seite 29.

Dxpomta. Domini« äomiosll!« Obristiano st Ibsoäsrioo , somitibu« in
Oläsnborsk, 146 F , 13 «b, 44 in 200 fl. kenensibus . ns äs sstsro tsnsant
piratas aut alio« sommunss msreatore« äampnikioante« in mari. Vgl. H. R.
Bd. VI., Nr . 543.

' ) Eine Urkunde darüber ist nicht erhalten. Tie Quelle ist: Brem. Urldb. V.,
Nr . 118, die uns allein Ausschluß über die holländische Fehde bringt. S - S . 116.
Kühler, S 31. Anmerkung.
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halten, auch begehrten sie zu ivissen, weshalb die Sendeboten, ohne
vorher noch mit dem Grafen Dietrich Rücksprache zu nehmen, fort¬
gegangen seien.'s

Die Städte würdigten die Grafen keiner Antwort, sie hielten
Anfang des nächsten Jahres, am ü. Februar 1419, zu Lübeck eine
Versammlung ab, auf der sic sich über die Ausrüstung von Friede¬
schiffen gegen die Grafen von Oldenburg berieten. )̂ Auf dieser
Versammlung wurde auch ein Brief an die preußischen Städte ge¬
schrieben, in welchem diese um einen Beitrag zur Ausrüstung der
Wehrflotte gebeten wurden. Die Sendeboten der Hanse teilten den
preußischen Städten mit, daß die Seerüuberei, die in und aus den
Gebieten von Oldenburg geschehe, und von der auch die Preußen
oft großen Schaden erlitten hätten(dar de juwe, alse wii vornemen,
Gode entfarmet, ok grofliken van beschedigct sint), in diesem Jahre
noch ärger zu werden drohte, als im vorigen Jahre.

Hiergegen gebe es nur ein Mittel, die Ausrüstung einer
Wehrslotte. Sollte dieselbe aber genügend stark sein, so seien Geld¬
kosten über den Betrag des Pfundzolles hinaus dazu nötig, und
sie bäten deshalb die preußischen Städte um Unterstützung, ff Wir
wissen nicht, welche Antwort die Ratssendeboten der Hanse von den
Preußen erhalten haben.

Die mecklenburgischen Städte Rostock und Wismar, deren
Sendeboten auch in Lübeck gewesen und dort auch zur Ausrüstung
von Friedeschiffen gegen die Oldenburger Vitalienbrüder aufgefordert
waren, teilten später, am 13. März. Lübeck mit, daß sie sich nicht
an der Ausrüstung beteiligen könnten, weil ihnen der Ort zu ab¬
gelegen wäre, sie hofften, daß Lübeck und Hamburg die Wehr Ab¬
wärts schaffen und dafür sorgen würden, daß der Kaufmann von
den Vitalienbrüdcrn unbeschädigt bliebe,ff Nähere Nachrichten über
den Plan der Ausrüstung der Wehrflotte und über die Ausrüstung
selbst, zu der es allerdings wohl kaum gekommen sein wird, fehlen uns.

Lüb. Ilrkdb. VI., Nr. 69. H. R. Bd. VI., Nr. 544.
-> H. R. Bd. VII . S . 3.

H. R. Bd. VII., Nr. 5.
9iib. Ilrkdb. VI., Nr. 399. H. N. Bd. VII., Nr. 6.
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Den Grafen von Oldenburg wurde es angesichts dieser Ver¬
handlungen , von denen auch sie gerüchtweise Nachrichten erhielten, ' )
angst und bange . Sie wandten sich nochmals an Hamburg und
Lübeck , und zwar verhandelten sie zunächst mündlich durch ihren
Boten Gerd Staffhorst mit Hamburg , welches die Anerbietungen
des Staffhorst dann weiter an Lübeck zu berichten versprach .--

Ta die Grafe » ohne Antwort blieben , wandten sie sich in

einem längerem Schreiben an Bremen mit der dringenden Bitte
um Vermittlung in dieser Angelegenheit , auch erklärten sie, sie wollten,
falls die Städte glaubten , sie hätten die Verträge nicht gehalten
sich der Entscheidung des Bischofes von Münster , des Bischofes

von Hildesheim , des Grafen Erich von Hoya und des Rates von
Bremen unterwerfen . Für den Fall aber , daß die Städte , „ und
homode " „ wcdder ere unde wedder recht " über sie herfallen würden,

hofften sie wegen der guten Freundschaft , in der sie zu der Stadt
Bremen stünden , auf deren Hilfe ? -

Am 1. Mürz 1419 baten sie dann nochmals unter zahlreichen
Friedens - und Freundschastsversicherungen in einem Schreiben an

y Lkw . Urkdb . VI ., Nr . 68 . Brei » . Urkdb V . Nr . 118 . Des is uns von

vlochmeren ko wetende worden , wo de stede clagebreve over uns jcriven unde hebben

ere vorgadderinge unde rat ko unfein ergesten , des >v>> nach dessen vorserevenen
vmntliken vordraghe nenewiis ko niodende sink.

's H . R . Bd , VII . , Nr . 16 . Lüb . Urkdb . VI ., Nr . 70 . Das Schreiben ist

undatiert , s. solgende Note.

*) Breni . Urkdb . V ., Nr . 118 . Liib . Urkdb . VI ., Nr . 68 . Ebenfalls unda¬
tiert . Über die Datierung sagt Kühler S . 32 , Anmerkg . 1 : Das Schreiben kann
vor dem 15 . November 1418 , wie im Liib . Urkdb . VI ., S . 107 angenommen

wird , nicht abgesagt sein , weil es bezug nimmt aus das Schreibe » der Stäbe
vom 15 . November . l.Kähler meint jedenfalls die Stelle : „ Vorder so schicke» wy

umme jodanes Anrichte willen unse gelovigen bodeu unde breve by den sieden

von Lubeke unde von Hamborch " ) Das Schreiben nimmt aber auch bezug aus

Klagebriefe , Versammlungen und Beratungen zu des Grafen ärgsten lHnnsetag zu
Lübeck , Februar 5 sS - S . 127 dir . 3j ) und es wird weiter gesagt , „ um sodanes

gcruchtes willen " bütten die Grasen eine » beglaubigten Bote » (Stasshorst ? ) und
Brief (H . R . VII ., Nr . 16 ) gesandt . Ich datiere daber das Schreibe » nach dem
Hansetage in Lübeck Febr . 5 und nach dem Schreibe » im Lüb . Urkdb . VI . unter
Nr . 70 u . H . R . VII unter 16.
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Hamburg, daß ihnen von Lübeck und Hamburg Antwort werde auf
ihren früheren Brief und auf die mündlichen Werbungen des Staff¬
horst, auch erboten sie sich, wie in dem Schreiben an Bremen, bei
etwaigen Klagen wegen Friedensbruches nach der Entscheidung der
Bischöfe von Münster und Hildesheim, des Grafen Erich von Hoya
und anderer guten Freunde Genugtuung zu leisten.

Alle diese dringenden Bitten der Grafen hatten schließlich
doch Erfolg; die Sendeboten Lübecks, Herr Tidemann Steen und
Herr Tidemann Serrentin, machten sich bald auf den Weg zu einem
Tage in Bremen, am 2l . März waren sie schon in Hamburg und
hofften, wie sie an ihre Vaterstadt Lübeck berichteten, trotzdem„en
unsturych wedder" es schwer mache, über die Elbe zu gelangen,
am folgenden Tage mit den Hamburgern nach Stade reiten zu
können.*) Ende März kamen endlich die Ratssendeboten der Städte
Lübeck, Hamburg, Stade und Abgeordnete des Bremer Rates in
Bremen zusammen. Die Sendebotcn Lübecks hatten auf diesem
Tage noch eine besondere Aufgabe zu erledigen. Sie waren näm¬
lich von einem Hermann Kremer, über dessen Persönlichkeit wir
nichts näheres wissen, bevollmächtigt, Schadenersatz zu verlangen
für wahrscheinlich von oldenburgischen Vitalienbrüdern geraubtes
Gut. Kremer hatte, wie er an die Sendeboten berichtet, in einem
Schiffe, das dem Schiffer Koppin Petersson aus Hamburg gehörte,
5Schimmesen Kurländischen Flachfisches gehabt, die ihm beim Ein¬
kauf 160 Mark lübisch gekostet hatten. Kremer hatte dies früher
auf dem Rathause zu Oldenburg in Gegenwart des Kort Breke-
wold, des Detmar vom Tune, des Johann Wygge und Johann
Klese vor Gerd Staffhorst eidlich erhärtet, und die Grafen Dietrich
und Christian hatten ihm daraufhin versprochen, diese Summe in
3—4 Tagen zu bezahlen. Als aber Kremer 12 Tage vergeblich
auf Zahlung gewartet hatte, war er nach dem Rate des Detmar
vom Tune nach Hause zurückgekehrt und hatte die Sendeboten be¬
auftragt, genannte Summe und außerdem 10 rheinische Gulden
Zehrungskostcn von den Grafen zu erheben.

-) Lüb. Urkdb. VI., Nr . 809. H. R . VII ., Nr. 19.
2) Lüb. Urkdb. VI., Nr . 74.
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Wir dürfen , wenngleich unsere Quellen uns nichts darüber
berichten , wegen der argen Klemme , in der sich die Grafen befanden,
annehmen , daß der Hans Kremer auf seine Kosten gekommen ist.

Auf dem Tage in Bremen , am t . April , stellten die Grafen

eine Urkunde aus inbetreffs der Entlassung der Vitalienbrüder . In
dieser Urkunde gelobten Dietrich und Christian , Grafen von Olden¬

burg , den Vertretern der Städte Hamburg , Lübeck , Bremen und

Stade , zu Händen der gemeinen Hansestädte , das; sie von Stund
an aus ihrer Herrschaft , ihrem Lande und Gebiete von sich lassen
wollen alle „ Uthliggers " und Seeräuber und zwar zu Lande und
nicht zu Wasser . Niemals zu ewigen Zeiten wollten sie diese See¬
räuber („zerovers , vitalienbroderc osfte uthliggers , wo nien de nomen
mach " ) wieder in ihr Gebiet aufnehmen , noch jemand gestatten , den
gemeinen Kaufmann „darut osfte daryn " zu beschädigen . Alle
übrigen Briefe , die sie den Hansestädten insgesamt oder einer
Stadt insbesondere gegeben hatten , wollten sie getreulich halten . ' )

Mitbesiegelt war die Urkunde auch von den Bürgermeistern
und dem Rate der Stadt Oldenburg.

Auf diesem Tage in Bremen wurde vielleicht auch die hollän¬
dische Fehde , von der wir seitdem nichts wieder hören , durch die
Vermittelung der Städte beseitigt.

Mit gerechter Befriedigung nahm man in Lübeck Kenntnis
von diesen Verhandlungen , und man schrieb auf die Rückseite der
Vertragsabschrift „ Louuiu sst " , -) aber an anderer Stelle , in Rüstringen
fanden die Vitalienbrüder wieder ein Feld für ihr Treiben.

Tibet , Häuptling von Riistringcn , als Heger der Vitalienbrüder.

Ede Wimmeken , der mächtige Häuptling von Rüstringens
Viertel Bant war 1414 oder 1415 gestorben ? ) Sein Erbe und
Nachfolger wurde sein Enkel Tibet , der Sohn von Edes Tochter

' ) Lüb . Urkdb. VI ., Nr . 86 . Brem . Urkdb. V ., Nr . 126.
Liib . Urkdb. VI ., Nr . 86.

Ede Wimmeken wird zum letzten Male urkundlich erwähnt 1412 Oktober
21 B̂rem . Urkdb. V ., Nr . 68 ), als er das Bündnis mit Bremen zur Eroberung



Die Vitalienbrüder in Oldenburg 1433 ).

Frouwa und des Lubbe Tibet von Burhaves) Tibet war von
derselben Fehdelust, Kühnheit und Entschlossenheit wie sein Grosz-
Vater, dazu erfahren in allen diplomatischen Künsten. Er war ein
Schwager des Häuptlinges Occo ten Brok, der um diese Zeit
dem verstorbenen Keno in der Herrschaft nachfolgtc. Occo ten Brok,
der Beherrscher des 6. Seelandes zwischen Ems und Jade, Fokke
Ukena, der mächtige Diener des brokschen Hauses, der das ganze
Mormerland, Overledingerland und Lengcnerland zu Lehen trug,
und Tibet, der nicht bloß auf Rüstungen, sondern bald auch auf
Östringen und Wangerland seinen entscheidenden Einfluß ansübte,
waren die mächtigsten Häuptlinge Ostfrieslands.?) Tibet hatte von
seinem Großvater Feindschaft gegen Holland, Bremen und die anderen
Hansestädte ererbt. Im Kampfe gegen diese wurde er unterstützt
durch die Vitalienbrüder, welche ihm als Söldner dienten und zu¬
gleich durch Seeraub die zu den Fehden nötigen Mittel verschafften.
Tibet folgte darin dem Beispiele der oldenbnrger Grafen und seines
Großvaters Ede Wimmeken, den die Holländer mit Recht einen
„openbaren zerover" nannten. Diese Hegung der Seeräuber sollte,
wie unsere Darstellung zeigen wird, Tibet später den Untergang
bereiten.

Gleich im Anfänge seiner Regierung treffen wir bei Tibet
die Vitalienbrüder, und zwar unterstützen sie ihn in einer noch von
Ede Wimmeken herrührenden Fehde mit den Holländern. Als
Grund dieser Fehde gibt Tibet selbst an. „umme des groten untrn-
weliken schichtes willen, dat mtznen zeligcn grote vadere Eden
Wummekens schude van den Holländern!", womit wahrscheinlich die

des Stadlandes schloß. Überhaupt zum letzten Male begegnet er uns im Jahre
1414 (Rynesberch -Schene S . 145 ) bei dem Feldzüge Bremens ins Stadland.
Seinen Nachfolger finde ich zum ersten Male erwähnt Ende 1416 (H . R . Bd . VI .,
Nr . 319 8 45 Abs. 4 ).

' ) Der Familienname Papinga , der Sibci i n neuer Zeit fortwährend bei-
gelcgt wird , koinmt urkundlich nicht vor . Sello , Studien . S . 18 . Note 1.

' ) Vgl . den „Traktat von den sieben Seelanden " , ein noch zu Lebzeiten
Kcnos entstandenes Werk , das sich gegen die Häuptlingsherrschast , namentlich
gegen Keno richtete und die alte republikanische Freiheit der Friesen „in pseudo-
historischer Weise" zu verherrlichen suchte. Näheres darüber bei v. Richthosen,
Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte II . p . 1 ff.
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«Gefangennahme Edes genieint ist? ) Spuren dieser Fehde treffen wir
scheinbar schon Ende des Jahres 1416 . Näheres erfahren wir erst
ans dem Recesse des vom 20 . Mai bis 28 . Juli 1417 in Lübeck und

Rostock tagenden Hansetages . Aus diesem Recesse geht hervor , daß
der Graf von Holland und Tibet ihre Klagen an Lübeck gesandt
lind dem Schiedsgerichte der Städte sich unterworfen hatten , bis

zur Entscheidung der Städte wollte Tibet seine Vitalienbrüder zu¬
rückhaltend ) Die Entscheidung aber sollte stattsinden am 24 . Juni,

an einen : Tage zu Holland , wohin Hainburg , Lübeck und Bremen
ihre Vertreter senden sollten . Aber bevor der Tag stattfand , starb
Graf Wilhelm von Holland . Die Städte hielten gleichwohl an
dem Tage fest , sie teilten dies am 14 . Juni von Rostock aus Bremen
mit und baten zugleich den Rat dieser Stadt , er möge , falls die
Holländer den Tag nicht rechtzeitig besenden würden , darauf wirken,
daß Tibet den Stillstand noch 3 bis 4 Wochen nach St . Johannis¬
tage halte . 4) Auch dem Rate von Holland schrieben sie, daß sie

trotz des Todes des Grafen Wilhelm den zwischen Sibet und Holland
auf Juni 24 vereinbarten Tag besenden würden , und baten , daß
Holland denselben ebenfalls beschicke. Dieser Tag in Holland kam
nicht zustande.

Bremen war inzwischen vermittelnd in der Sache ausgetreten.
Am 22 . Juni 1417 dankten die in Lübeck versammelten Ratssende-

boten in einem Schreiben Bremen für seine Bemühungen mit Sibet,

damit der Stillstand zwischen dem Häuptlinge und Holland noch

0 Lstsr . Urkdb . I ., S . 80 . über die Datierung dieser Urkunde zum
Jahre 1418 siehe Nirrnheim , S . 140 ff. (Vergl . hier S - 79 .)

2) H . R - Bd . IV ., Nr . 319 H45 Abs . 4 . Nov . 25 . bis Tez . II . Versammlung
zn Lübeck und Hamburg . Brem . Urkdb. V ., Nr . 83 , Z 45 . Item schoten de stede
spreken ummc puncte naghescreven , dar se antwerde aff brcngen scolen to der

dachvart vorgescreven . — 4 . Item tv Bremen mnme de cndracht to makene inyt
Tybcdc . AuS dieser Notiz ist nicht klar ersichtlich , ob Bremen , wie es später
wirklich getan hat , vermitteln soll zwischen Sibet und Holland , oder ob hier
die Rede ist von einem Streit zwischen Sibet und Bremen.

- ) H . R . Bd . VI ., Nr . 397 ZZ 25 , 48 . Brem . Urkdb. V , Nr . 90 Z 25.

0 H . R . Bd . VI ., Nr . 425 . Verrammlung zu Rostock und Lüneburg . Brem.
Urkdb. V . Nr . 92.

- ) H . R . Bd . VI ., Nr . 424.
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ein Jahr verlängert werde und damit Sibet die „vitalienbrodere
ynne beholde " , auch erklärten sie, daß sie nötigenfalls gerne ihre
Sendeboten zu ihm schicke» wollte », und begehrten , daß Bremen bei
etwaigem günstigen Erfolge dem Rate von Holland Nachricht schicke.

Über den weiteren Verlauf der Fehde vermöge » wir uns
wegen der Dürftigkeit unserer Quellen kein klares Bild zu ver¬
schaffen . Die Nachfolgerin des Grafen Wilhelm , Jakobäa , be¬

stätigte am 31 . August das Schiedsgericht Hamburgs , Lübecks und
der übrigen Hansestädte und gelobte bis zum 25 . Juli 1418 Frieden

und Beobachtung eines inzwischen zu Deventer abzugebeuden Schieds¬
spruches . ?)

Dieser Schiedstag sollte am 8 . September 1417 zusammen-
Ireten , allein er fand ebensowenig statt , wie der auf de» 24 . Juni
vereinbarte Tag )̂

Welchen Abschluß diese Fehde gehabt hat , wissen wir nicht,
ebenso wie uns unsere Quellen auch nicht den Abschluß der olden-
burgisch -holländischen Streitigkeiten berichten . Möglich ist es auch,
daß die Fehde vorläufig überhaupt keinen Abschluß gefunden hat,
daß es nur zu einem mehrjährigen Stillstände gekommen ist und
daß sie im Jahre 1421 weiter fortgesührt worden ist.

Über die Fehde berichten uns nur noch zwei undatierte Briefe

Sibets an Bremen , deren Abfassungszeit Nirruheim in den Herbst
1417 oder in das Frühjahr 1418 verlegt . In einem dieser Briefe
beruhigt Sibet den Rat von Bremen darüber , daß er in seiner

Fehde mit den Holländern , an denen er wegen des seinem Groß¬
vater Ede Wimmeken geschehenen Unrechtes Rache nehmen wolle,
die Bremer und den Kaufmann von der „ gemenen Henze " nicht
beschädigen wollet ) In dem zweiten ebenfalls undatierten Schreiben
bittet Sibet den Rat , er möge seinem nach Bremen reisenden Unter-

') H . R . Bd . VI ., Nr . 428.

' ) H . R . Bd . VI ., Nr . 440.

' ) Dah der Schiedstag am 8 . September slattfinden sollte , gehl ans dem
Üstsr . Urkdb. I ., Nr . 380 hervor , da dieser Brief mit Nirruheim l . e. in das
-Jahr 1417/18 zu setzen ist.

V Nirruheim , Hamburg und Lstfriesland , Beilage I ., S . 140 ff.
b) Lstfr . Urkdb . I ., Nr . 380.
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tauen Heinrich Spelcsvogel Schutz angedeihen lassen , ebenso ivic er

selbst die Bremer Kaufleutc in seinem Lande stets begünstige . ' )

Aus diesen beiden Briefen dürfen wir den Schluß ziehen , daß
die von Tibet gehegten Vitalicnbrüder den Bremer Kaufleuten
während der holländischen Fehde keinen Schoden zufügten . Anders
wurde dies , als Tibet bald darauf auch mit Bremen in einen längeren
Streit geriet.

Ter Verlauf dieser Fehde ist kurz folgender . Als Sibet im
Jahre 1418 ini Einverständnisse mit den Häuptlingen jenseits der
Jade , die sich eng an Sibet angeschlosscn hatten , eine allgemeine

schwere Schatzung ausschrieb , empörte sich hiergegen der Freiheits-
sinn des Volkes . Aber zu offenen Feindseligkeiten kam cS vor¬
läufig noch nicht . Die königlichen Gesandten , Siegfried von Wendingen
und Nicolaus Buntzlau , nach Angabe der Bremischen Chronik ?) von
Sibet „ umme ene guden summen goldes " zu seinem Gunsten be¬

stochen , vermittelten am 29 . August 1418 an der Jade einen
Waffenstillstand zwischen den Häuptlingen und den Gemeinden , der
bis St . Jacobi s25 . Juli ) nächsten Jahres dauern sollte ? )

Darauf erfolgte ungefähr vier Wochen später in der Nacht
auf den 25 . September , schwerlich ohne Einverständnis mit Sibet
ein Überfall auf die Friedeburg durch Dide und Gerold , die Söhne
des vertriebenen Dide Lubben . Die nächtliche Überrumpelung miß¬
lang vollständig : 24 Friesen und 20 Deutsche wurden gefangen
genommen und nach Bremen geführt . Tort wurden Dide und
Gerold unter dem Galgen enthauptet , die übrigen Friesen gerädert,
die Deutschen aber , weil sie nicht der Stadt geschworene Untertanen
waren , freigelassen ? ) Dieser Angriff auf die Friedeburg war das
Vorspiel zu noch größeren Kämpfen.

') Ostfr . tlrkdb . I ., Nr . MI.
*) Ryncsberch - Scheue S . 146.

Oslfries . Urkdb., Nr . 260 . Brei » . Urkdb. V .. Nr . 110.

0 Rynesberch - Schene S . 143 . über die sagenhafte Ausschmückung dieser
Ereignisse , s. Ehmck . S . 96 . Jnbetr . der Freilassung der Deutschen s. „Verzeichnis
derjenigen , welche bei der Abwehr des Angriffes aus die Friedeburg gefangen
wurde » und der Stadt Ursekde " schworen . Ehmck S . 152.
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Sibet nahm „bynnen vruntschopp" den Bremern ihre Eken
weg und machte dann, ohne das Ende des Waffenstillstandes ab
zuwarten, im Bunde mit Graf Christian einen Angriff auf But-
jadingen. welcher aber von den Friesen blutig zurückgeschlagen wurde?)
Die Folge dieses mißglückten Angriffes war, daß sich am 1. Juni
des Jahres 1419 „de landlude menliken" der fünf Kirchspiele zwischen
Jade und Heet unter die Botmäßigkeit der Stadt Bremen begaben.
In dieser Übertragungsurkunde führten die Landleutc folgendes
aus : Vor manch hundert Jahren habe der Papst und der Kaiser
den Friesen insgesamt auf ewige Zeiten Freiheit gegeben, daß keiner
den andern mit Eigentum oder mit irgend einer Gewalt verun-
rechte» solle, und daraufhin hätten sie Kirchen und Türme zu
Gottes Ehre erbaut. Nun aber hätten sich etliche unterwunden,
von diesen Kirchen aus zu rauben, zu schinden und zu brennen.
Gefangene darin zu stocken und zu blocken, zu schätzen und zu töten,
und die Friesen von ihrer Freiheit zu drängen. Damit Kirchen und
Gotteshäuser wirklich Gotteshäuser wären und die Friesen bei ihrer
Freiheit blieben und des Königs Straße (d. i. die Weser), auf der
zu langen Zeiten geraubt, geschunden und manchem Kaufmann Leib
und Gut genommen sei, gesichert wäre, hätten sie sich mit der Stadt
Bremen verbunden und ihr Treue und Gehorsam geschworen. Das
Gericht in dem Lande sollte dem Rate von Bremen zustehen und
zwar nach dem alten Rechte, nach Ausweis des Asegabokes. In
Krieg und Orlog wollen sie sich gegenseitig unterstützen. Am
Schlüsse versprechen die Landleute: Ock en schulte wy noch en
wyllen nene scrovers enthvlden in dussem lande edder des yemende
siede, de se entholde, de van Bremen, de ere edder yenighen Kop-
manne uppe de Wezere edder nppe der see to beschedeghende?)

Sibet und sein Verbündeter Graf Christian von Oldenburg
protestierten gegen diese Besitznahme Butjadingens durch Bremen?)

Der kurze Bericht bei Rhnesberch-Schene S - 146 wird ergänzt durch die
späteren Beschwerdebriefe. S - Kühler, S . 34, 35.

-) Brem . Urkdb. V., Nr . 127.
' ) Brem . Urkdb. V., Nr . 130 . 131. S . auch Lüb. Urkdb. VI ., Nr . 98.

Brem . Urkdb. V ., Nr . 131. Amncrkg. Die Beschwerde Tibets wird widerlegt
in dem vor Juli 5 datierten Bries Bremens an Hamburg , Lüb. Urkdb. VI .,
Nr . 102 . Brem . Urkdb. V., Nr . 135 . Siehe auch Lüb. Urkdb. VI ., Nr . 103.
Brem . Urkdb. V., Nr . 138. Anmerkg.

Jahrbuch für Lldenb. Mesch. XIX. 6
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Auch die königlichen Gesandten, von Tibet veranlaßt, protestierten,
worauf die Bremer in einem längeren Schreiben antworteten?) Am
24. Juni sandte Tibet Bremen als Antwort auf Bremens Klage,
daß er den Bürgern der Stadt drei Schiffe habe wegnehmen lassen,
den Fehdebrief?) Allein Bremen, dessen Heer in Butjadingen ein¬
gerückt war, nahm nacheinander die Kirchen von Blexen. Lang¬
warden, Burhave, Waddens und Oldensum ein und beraubte die
Häuptlinge ihrer Rechte?) In dieser Notlage scheint Sibet wieder
die Vitalienbrüder zu sich genommen zu haben. Bremen schrieb
um diese Zeit an Lübeck, und auch gleichmäßig an Hamburg, Sibet
habe binnen Frieden bremische Bürger gefangen genommen und
ihnen ihre Schiffe und Güter weggenommen. Lübeck resp. Hamburg
möge doch Sibet im Namen der Hansestädte auffordern, die Ge¬
fangene» in Freiheit zu setzen und ihnen das Ihrige wiederzugeben;
ferner hätten sie Nachrichten erhalten, Sibet werbe Vitalienbrüder in
Westsriesland, die sich vor der Weser und Elbe sammeln sollten,
um dort den Kaufmann zu beschädigen, diese würden, wenn sie sich
große Schiffe erwerben könnten, auch auf die See gehen?)

Sibet erfreute sich noch nach wie vor der Gunst der könig¬
lichen Gesandten. Diese suchten auch auf den Bischof Otto von
Münster einzuwirken, daß er zu Gunsten Sibets auftrete. Als der
Bischof nun in der Angelegenheit sich an Bremen wandte, wies die
Stadt in einem Schreiben vom 27. September die gegen sie er-
tzobenen Anklagen scharf zurück. Sie hätten das Land an sich ge¬
nommen, so führten die Bremer in dem Briese u. a. ans, da es
nicht göttlich noch billig schien, daß man aus Kirchen, die zu Gottes
Ehren geweiht wären, Raubhäuser, Mördergruben und Pferdeställe
machte und den gemeinen und unserer Stadt Kaufmann darin tötete,
schätzte, stockte und blockte, Gott und der Christenheit zu Lobe, dem
h. röm. Reich zu Ehre, zur Sicherheit und Frieden an Land und

' ) Nur die Antwort Bremens auf dem Protest der kaiserlichen Gesandten
ist erhalten. Br . Urkdb. V., Nr . 128.

ff Ostsr. Urkdb. I ., Nr . 264.
ff Rynesberg -Schene. Z 146.
ff Brem . Urkdb. V., Nr . 133 . Vgl . auch Nr . 134 Anmerkg 1. Lub.

Urkdb. VI .. Nr . 101.
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Leuten, zum Schutze der Straßen und zum Besten des gemeine»
Kaufmannes hätten sie dazu verholfen, daß des hl. Reiches
Straßenschinder , Seeräuber und Friedensbrecher  von den
Kirche» verjagt seiend)

Ebenso schrieb der Rat an die königlichen Gesandten?)
Die Gesandten hielten nichtsdestoweniger treu zu Sibet, und

auf ihre Veranlassung hin ernannte Sigismund am 8. April 1420
Sibet zum Herrscher in Rüstringen, Buten- und Bovenjade, sowie
von Östringen und Wangerland? ) am nämlichen Datum unter¬
sagte König Sigismund der Stadt Bremen, Sibet noch ferner zu
bekriegen?) und ernannte den Bischof Otto von Münster zum
Schiedsrichter?)

Bischof Otto aber urteilte ganz anders als die königlichen
Gesandten; in̂ seinem Schiedssprüche am 26. April 1420 überließ
er Butjadingen Bremen, dagegen sollten die Häuptlinge im Besitze
ihrer Erbgüter bleiben.°) Die Gesandten stimmten dem Schiedssprüche
zu und übergaben am 5. Juni in einem offenem Schreiben But¬
jadingen Bremen? ) Diese Übertragung wurde am 25. Juli 1420
im Felde vor Prag auch von König Sigismund bestätigt?)

Bremen stand nach der Unterwerfung Butjadingens auf der
Höhe seiner Macht, es beherrschte ein Gebiet, das größer war, als
manches deutsche Fürstentuni. Auch die Hansestädte insgesamt hatten
von dieser Unterwerfung großen Nutzen, waren doch dadurch ihre
jahrelangen kostspieligen Bemühungen, das Raubgesindel der Vitalien-
brüder zu vernichten, bedeutend gefördert worden. Die Aufgabe
der Hanse wäre es gewesen, nunmehr gemeinsam gegen Sibet
und die übrigen Häuptlinge von Ostfriesland vorzugehen, allein den

') Brem . Ilrkdb. V ., Nr . 137.
-) Brem . Nrkdb. V ., Nr . 138.

Ostft . Urkdb. II ., Nr . 1763 . UsZeMra impsrii XI . Die Urkunden
Kaiser Siegmunds (1410 — 1437 .) sä . Alimann 4103.

<) Altmann 4100.
°) Ostfr Urkdb. I .. 271 . Ostft . Urkdb. II .. Nr . 1762 , 4102.
«> Br . Urkdb. V ., dir. 146 . Ostft . Urkdb. I ., Nr . 272.
' ) Ostft . Urkdb. 1., Nr . 275 . Brem . Urkdb. V ., Nr . 151.
"> Brem . Urkdb. V., Nr . 155 . Ostft . Urkdb. I ., Nr . 276 . Mmann,

Urk. Kaiser Sigismund 4182.
6
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Städten fehlte es an der nötigen Einheit und inneren Kraft. Viele
Städte waren im Inneren geschwächt infolge der aus demokratischen
Bewegungen hervorgegangenen Parteikämpfe, andere wurden durch
die schleswig-holsteinisch-dänischc Fehde so sehr in Anspruch genommen,
daß sie darüber die friesischen Angelegenheiten vergaßen.

Dazu kam noch, daß es Bremen selbst an den nötigen Geld¬
mitteln zur Sicherung der neu errungenen Herrschaft fehlte, der
städtische Haushalt war durch die Unternehmungen der letzten Jahre
schon überlastet worden.

Unter solchen Umständen war es nicht zn verwundern, wenn
Sibet und die übrigen Häuptlinge Butjadingen bald wieder der
bremischen Herrschaft entrissen. Vorläufig allerdings war Sibet
noch durch andere Fehden zu sehr in Anspruch genommen, als daß
er sich gegen Bremen wenden konnte.

Um das Jahr 1420 lag Sibet im Streite mit seinem Schwager
Occo ten Brok.*) Am 23. Oktober dieses Jahres aber versöhnten
sich beide Häuptlinge und schlossen ein Bündnis gegen die Holländer
und gegen Bremen.2) Zunächst wandten sie sich gegen Holland,
gegen das Sibet vielleicht noch von früher her Groll hegen mochte.
(S . S . 79.) In dieser Fehde wurden sie unterstützt von der Stadt
Groningen und den Umlande».

Die Häuptlinge kämpften nicht glücklich, am 1. September
1421 schlossen daher Occo den Brok, Sibet von Rüstringen zugleich
für mehrere anderere Häuptlinge und Groningen einen ewigen
Frieden mit Graf Johann.

Während dieser holländischen Fehde hatte Sibet ebenfalls
wieder Vitalienbrüder in Sold, über deren Treiben im Jahre 1421
unsere Quellen uns mehrfach berichten. Während der Verhand
lungen der Hansesendeboten zu Danzig und Marienburg vom

Beninga . S . 200 . Notat des Domherm Joh . Saxonius.
Ostfries. Urkdb. I ., Nr . 280 . Das Bündnis richtete sich auch gegen

die Oldenburger Herren , und zwar infolge von Streitigkeiten um den Braut¬
schatz, den des Grafen Moritz Tochter, die mit Occo ten Brok vermählt war.
haben sollte.

») Ostfr . Urkdb. 1., 271 und 282.
«) Ostfr. Urkdb. I ., 2S0.
°) Ostfr. Urkb. 1.. 2SS. S . auch 296 —299 . und Nr . 301 , 302.
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21 . August bis zum 1. September 1421 erhielt Johann Pleskow
von Lübeck , der Wortführer der Städte , zu Danzig einen Brief,
in welchem vieles geschrieben stand über das Gut , das Junker
Sibet dem Kaufmanne genommen habe . Die Sendeboten ver¬
handelten in der Angelegenheit mit Danzig , und dieses riet , auf
einem noch anzuberaumenden Hansetage über Maßregeln gegen
Sibet zu verhandeln . ' )

Dieser Tag fand am 21 . September 1421 zu Stralsund statt.
Auf demselben wurde beschlossen , Friedeschiffe gegen die uthleggers

Tibets auszusenden . Zur Aufbringung der Kosten sollte vom
22 . Februar (orrtboärrr ketri ) ab ein Pfundzvll in Brügge erhoben
werden . 2) Nachrichten darüber , ob wirklich eine Wehrflotte aus¬
gerüstet worden ist , fehlen uns . Lübeck war indessen auf eigene
Faust zur Wiedererlangung der von Tibets Vitalienbrüdern geraubten
Sachen vorgegangen . Am 29 . August gaben die Konsuln der Stadt
dem Herrn Tydemann Tzerrentin , Kerkring , Johann Overkamp und
Tidemann Zoling einen Zuversichtsbrief an Sibet in Rüstringen
zur Wiedererlangung einiger durch Seeräuber geraubten Güter , und
Tydemann Tzerrentin und dessen Genossen versprachen die Konsuln
schadlos zu haltend)

Ebenso stellten sie am 16 . Oktober dem Tydekin Berchujen
einen Zuversichtsbrief an Sibet aus , um ein „ terlingum Pa uni"
(Tuch , Leinewand ) wieder zu erhalten . ^) Auch ein westpreußischer
Kaufmann war von den Gesellen Tibets beraubt worden . Am

11 . November schrieb der Hochmeister des deutschen Ordens , Michael
Küchmeister , au deu Erzbischof von Bremen , den Komtur daselbst

und die Städte Lübeck , Hamburg und Bremen , daß Klaus Jerr,
Bürger zu Danzig , ihm berichtet habe , er fei um Juli 25 (umb
Jacobi ) beim Schagen (in Nordholland ) in einem von Johann
Wulff geführten Schiffe von den Leuten , die Junker Sibet , Haupt¬
mann zu „ Eydewemkensbruch " (Ede Wimmenkensbnrg ) ausgerichtet
habe , zweier Packen schottischer Laken und vierzig schwerer eng-

' ) H. R . Bd . VII ., Nr . 374 33 . 34.
H. R . Bd . VII ., Rr . 383 Z 7.

-) Lüb. Urkdb. VI ., Nr . 349.
«) Lüb . Urkdb. IV ., Nr . 359.
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lischer Nobel beraubt worden; der Hochmeister bat, daß sie dem
Klaus Jerr zur Wiedererlangung des Gutes behilflich seien. ')
Einen Brief ungefähr gleichen Inhalts schrieb am 20. November
auch die Stadt Danzig an die Städte Lübeck, Hamburg und
Bremen. Danzig bat ebenfalls, dem Klaus Jerr zur Wieder¬
erlangung des geraubten Gutes behilflich zu sein, und zwar durch
einen Brief an Junker Sibct oder in anderer Weise.

Nachdem der Feind im Westen, der Graf von Holland, be¬
ruhigt war, wandte man sich gegen den Feind im Osten, gegen
Bremen. Diese zweite Aufgabe des Bündnisses zwischen Ocko und
Sibet wurde glänzender gelöst als die erste. Ohne daß die Bremer
auch nur die geringste Ahnung davon hatten, fielen im Mai des
Jahres 1424 Ocko, Sibet und der gefürchtete Krieger des ten Brok-
schen Hauses. Fokko Ukena, mit einem Heere von 4000 Mann in
das Butjadingerland ein?) Ohne einen einzigen Schwertstreich
nahmen sie die beiden festen Plätze, den Turm in Golzwarden und
die Friedeburg, ein und gewannen so ganz Budjadingen?)

Mit banger Sorge sah der gerade damals in Lübeck tagende
Hansetag diesem Ereignisse, von dem es mit Recht eine Verstärkung
der Seeräuberei befürchtete, zu.°) Es wurden Abgeordnete Ham¬
burgs und Lübecks abgeschickt, um Frieden zu vermitteln. Durch
ihre und des Erzbischofs Vermittlung kam dann in Oldenburg der
Friede zu stände. Am 29. Juli fällte der Erzbischof folgenden
Schiedsspruch, der von beiden Parteien anerkannt wurde. Die

' ) H . R . Bd . VII ., Nr . 392.
' ) H . R . Bd . VII ., Nr . 393.
*) Als einzigen Beweggrund zu diesem Überfall gibt die Bremer Chronik

S - 150 an : „dar vmme dat sie ere Vreseu oppe de rade legen den ." Ziehe
Ehmck. Übrigens setzt die Bremer Chronik die Ereignisse fälschlich in das
Jahr 1423.

*) Rhnesberch - Scheue . S . 150 fs. Bgl . das Schreiben der Gemeinden
Rodenkirchen , Esenshamm und Abbehauscn an Bremen . Brem . Urkdb. V ., Nr . 229.
Ostfr . Urkdb. I ., dir . 315 . Über die Einnahme des Turmes in Golzwarden vgl.
Brem . Urkdb. V., dir . 230.

Die Zendeboten hatten am 31 . Mai , als sie von dem Ereignisse
noch nichts wußten , beschlossen, vor November 11 zur Schlichtung der friesisch
bremischen Streitigkeiten einen Tag zu Oldenburg abzuhalten.
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Bremer entsagten aller Oberhoheit und Rechte über das Land, die
eroberten Festungen aber sollten niedergcrissen und zwar die Friede¬
burg bis zum 15. August, der Golzwardener Turm bis zum8. Sep¬
tember, und in dem Lande sollten überhaupt keine Festen oder
Schlösser mehr erbaut werden. ' )

Die letzte Bestimmung war ein geringer Ersatz Bremens für
die großartigen Erfolge der Häuptlinge. Somit war die Friede¬
burg, „ein Zeichen bürgerlicher Kraft und Tapferkeit", wie sie
Ehmck nennt, nach 17jährigem Bestehen gefallen und damit die
Herrschaft Bremens in Butjadingen für immer vernichtet.

Auch bei diesem Sturze der Friedeburg haben die Bitalien¬
brüder eine Rolle gespielt, wie uns die Berichte des Revaler
Bürgermeisters Tideke Vos über den Hansetag zu Lübeck an Reval
beweisen. In einem dieser Briefe schreibt er. Bremen habe eine
Fehde mit Groningen und mit den Friesen, beide Parteien hätten
die Seeräuber ins Land gerufen und wollten auf die See?) In
einem andern, vom 24. Juni datierten Briefe schreibt er, die
Zwietracht sei auch um Raub gewesen, den der eine dem andern
zugefügt habe, und ferner beide Parteien hätten solche Hilfe ins
Land gezogen, „dat men sik besorget arch darvon to komende"?)
Merkwürdig mutet es uns an, daß hier auch die Bremer Vitalien-
brüder in Sold nehmen?)

Bei den bisher geschilderten Fehden Sibets, bei seinen
Streitigkeiten gegen Holland und gegen Bremen haben wir noch
stets Vitalienbrüder in feinem Solde getroffen. Anders scheint es
bei den nun folgenden Kämpfen zu sein, in der Zeit von 1424 bis
1430. Es fehlen uns urkundliche Belege — und nur urkundliches
Material kommt hier in Betracht — dafür, daß Sibet auch in
dieser Zeit Seeräuber gehegt, und deshalb können wir auf diese
Kämpfe nur insoweit eingehen, als es zum Verständnisse des Zu¬
sammenhanges nötig ist.

' ) Brem . Urkdb. V., Nr . 232 . Über die Ausführung des Vertrages
vgl . Nr . 239 , 24t , 244 . Ostsr. llrkdb. 1. Nr . 327 , 329 , 330.

*) Liv-, Est- und Curläudisches Urkuudcnbuch VII ., Nr . 437.
' ) Liv-, Est- und Curläudisches Urkundenbuch VII ., Nr . 141.
h Es wird uns dies bestätigt durch Brem . Urkdb. V., Nr . 223.
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Fokke Ukena , der bisherige Lehnsmann Occos ten Brok , ver¬
band sich mit Sibet zum Sturze des ten Brokschen Hauses . Occo
bat in seiner Not den Erzbischof Nicolaus von Bremen , einen
Grasen von Delmenhorst , um Beistand . Erzbischof Nicolaus , Graf

Dietrich von Oldenburg , die Grafen von Hoya , Tecklenburg . Diep¬
holz und Rietberg zogen zur Unterstützung Occos herbei . Aber bei
Detern , nahe beim Zusammenflüsse des Arper und des Barßeler

Tiefs in die Jümme , erlitt das Herr am 24 . September 1426
eine vollständige Niederlage . Im nächsten Jahre unterlag Occo
den vereinigten Heeren Tibets und Fockos ; in der Schlacht auf
den wilden Äckern verlor er Freiheit und Herrschaft , am 28 . Oktober
1427 . Aber die Art und Weise , wie der rücksichtslose und brutale

Ursurpator Focko vorging , beleidigte den noch immer nicht ganz
erstorbenen Freiheitssinn des friesischen Volkes . Diese Stimmung
machte sich Enno Edzardisna von Greetsiel , ein kluger und be¬

sonnener Mann aus dem Geschlechte der Cirksena , der Ostfriesland
bald in ruhigere Bahnen lenken sollte , zu Nutzen . Enno ver¬
band sich mit den kleineren Häuptlingen nebst ihren Gemeinden
und mit den Gemeinden des Overledinger -, Mormer -, Norder -,
Auricher - und Brokmerlandes (die Focko untertänig waren ) zur
Wiederherstellung der vollständigen Freiheit der Friesen : am
10 . November 1430 ? )

Den letzten Anstoß zu diesen ! Bunde gab jedenfalls der
völlig mißlungene Zug Fockos und Tibets gegen Bremen , Anfang
September 1430 . ' ) Wahrscheinlich wollte Focko seine Mißerfolge
im Innern durch einen glänzenden Erfolg nach außen wieder wett¬
machen . Aber die Friesen erlitten große Verluste , und so stürzte

Focko immer tiefer ins Verderben . Graf Edzard Cirksena , der an
die Spitze des friesischen Bundes getreten war , belagerte ihn schließlich
auf seiner Burg Leer . Es gelang aber Focko des Nachts heimlich
zu entfliehen und ins Münsterland zu entkommen.

So war zwar Focko vom politischen Schauplatze vorläufig
verschwunden , aber ein Übel , an dessen Entstehen er einer der

') Ostftiej . U.-B . I .. 390.
*) Rynesberch- Scheue, S . 157.
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Hauptschuldigste» war, bestand auch nach seinem Sturze weiter fort,
nämlich das Seeräubertum. Gerade um diese Zeit war das Piraten-
tum in der Nordsee wieder zu einer ungewöhnlichen Höhe gelangt.
Focko Ukena, den die Hamburger später mit Recht „den hovedman
aller serovere" nannten, Jmel von Emden, der Sohn des Propstes
Hisko, und vor allem Sibet waren die Haupthegcr der Bitalienbriider.

Nach der Vertreibung Fockos richtete der Bund der Freiheit
seine Spitze gegen dessen mächtige Freunde, gegen Jmel und Sibet.
Die Hansestädte, die in längerer Zeit nichts mehr gegen die See¬
räuber unternommen hatten, sei es, weil das Übel in den letzten
Jahren etwas abgenommen hatte, oder sei es, weil ihre Kräfte
durch andere Aufgaben zu sehr in Anspruch genommen waren,
reichten dem Bunde gerne die Hand. Am kräftigsten von allen
Hansestädten trat, wie ehedem bei der Besiegung Klaus Stortebekers
und Wichmanns, Hamburg gegen die Raubgesellcn auf. Schon im
Jahre 1430 scheint es gegen sie vorgegangen zu sein?) Aber auch
Bremen hatte um diese Zeit Erfolge gegen einige, wahrscheinlich
von Sibet gehegten Bitalienbriider. Letztere hatten Kölner Bürgern
Weine geraubt und nach Osterstade gebracht. Bremen war den
Kölnern bei der Wiedergewinnung behilflich, worüber der Rat von
Köln am 15. Dezember eine Urkunde ausstellte, in der er zugleich
erklärte, daß er aus dieser Angelegenheit keine Ansprüche mehr
gegen Bremen erheben wolle?)

Mehr als im Jahre 1430 geschah zwei Jahre darauf im
Jahre 1432. In diesem Jahre gingen Edzard und der Bund offen
gegen Sibet vor und zwar mit Hilfe des Grafen Dietrich von
Oldenburg und der Stadt Bremen. Am 2. Mar 1433 verbündete
sich Brokmerland, Alt- und Neu-Norderland, Harlingerland, Moormer¬
land, Reiderland, Overledingerland, Emsigenerland und Lengener-
land mit dem Grafen Dietrich von Oldenburg und der Stadt
Bremen zu einem gemeinsamen Kriegszuge, zur Eroberung der
Sibetsburg. Am 18. Mai sollte der Zug losgehen, die Olden¬
burger und Friesen sollten zu Lande, die Bremer von der Jade

' ) Koppmann, Lümmereirechiiungeild. St . Hbg. II ., S . 53 und
.46 6x>»66iLi<men vsr8U8 Lws6sn 39 F 12 «d.

Brmi . tlrkdb. V., Nr. 443.
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aus die Burg zu gleicher Zeit bestürmen.' ) Wir wissen überhaupt
nichts von der Ausführung dieses Planes, jedenfalls aber kam es
nicht zur Eroberung der Sibetsburg. Am 14. Juni schlossen die
friesischen Gemeinden beim Upschioot einen Frieden mit Sibet
Dieser Friede war für ihn außerordentlich günstig, er blieb im Be¬
sitze seiner Schlösser, erlangte von den Verbündeten die Einwilligung
zur Rückkehr seines Schwiegervaters Focko und schloß mit den Ge¬
meinden ein Bündnis, dem auch Oldenburg beitrat Ferner wurde
in der Urkunde ausgeführt, die gemeinen Friesen sollten vermitteln
zwischen Sibet und den Holländern, damit die Holländer Sibet
entschädigten„umme den grote» ungeloven, de se Ede Wymken
seiger dachtnisse gedan hebben". So lange der Streit aber nicht
beigelegt sei, solle es Sibet freistehen , Seeräuber in seinem
Solde zu halten .?)

Zwischen Bremen und Sibet kam es am 28. Oktober zu
einem Stillstände, in welchem beschlossen wurde, daß je acht
Sühnesleute von beiden Parteien in Dauens znsammenkommen
und dort für immer den Streit aus der Wett schaffen sollten.
Ausgenommen von den Verhandlungen sollte sein der Schaden,
den Elze und die Gesellen, „de van des ersamen Sybetes wegene
to der seewart sin, dan offte don, er se wedder komen in des
ersamen Sybetes havene unde sine macht, dan na den tijden den
Bremern nicht to schaden, dewyle dat he over mcchtisch is unde
umme sinen wyllen wyllet don unde laten."

Im Jahre 1432 war auch Hamburg gegen die Häuptlinge
und deren Schützlinge, die Seeräuber, vorgegangen, worüber uns
die Kämmereirechnungen berichten. Nach denselben wurden 1432
die Ratsherren Simon von Utrecht und Nicolaus Meyer einmal
nach Emden, Simon von Utrecht und Nygebur einmal„ad Frisiam"
und der Predigerbruder Heinrich zweimal„ad Frisiam" geschickt.* *)
Außerdem erfahren wir, daß es den Hamburgern in diesem Jahre

' ) Ostfries. Urkdb. 1., Nr . 406. Brcm. Urkdb. V., Nr. 481.
-> Ostfries. Urkdb. I.. Nr. 407.
' ) Ostsries. Urkdb. 1., Nr . 408. Brei». Urkdb. V., Nr. 432. Ehreulraul,

friesisches Archiv I , S . 15b.
*) Kiimmereirechnunffend. Zt . Hbg. Pd . II ., S . 55.
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gelang, 48 Piraten des Sibet gefangen zu nehmen, vo» denen
14 aus dem Winserturm entkamen, die übrigen 34 enthauptet
wurden.') Dieses Unternehmen Hamburgs steht unzweifelhaft im
Zusammenhänge mit dem Zuge des friesischen Bundes. Bremens
und des Grafen Dietrich gegen Sibet.

Bremen wurde zum Bündnisse gegen den benachbarten
Häuptling vor allem durch das Treiben der von Sibet gehegten
Seeräuber veranlaßt, wie der Inhalt der Bündnisurkunde vom
2. Mai deutlich dartut. In dem nun folgenden Kampfe hat
Hamburg die Bremer unterstützt und dabei die 48 Piraten Sibets
gefangen genommen. Damit stehr auch im Einklänge eine Stelle in
der lübischen Chronik, die sich unzweifelhaft auf diese Kümpfe im
Jahre 1432 bezieht. Diese Stelle lautet: „Sibet der Friese hielt
viele Seeräuber auf seinem Schlosse Sibetsburg und desgleichen der
Propst Jmel auf seinem Schlosse Emden und in der Stadt , die
großen Schaden taten dem Kaufmanne, der von der Elbe nach
Flandern und nach Holland segelte. Deshalb machten die von
Hamburg und Bremen sich stark aus zu Wasser auf die Seeräuber
und fanden sie auf der See und legten sich zu ihnen und schlugen
ihrer viele tot und fingen etwa zehn, die nahmen sie mit sich nach
Hamburg und köpften sie da"?)

Trotz dieser Erfolge vermehrte sich das Piratenvolk immer
mehr. Am 19. November forderte Lübeck die preußischen Städte
auf, zur Bekämpfung der friesischen Seeräuber mitzuwirken, es
hätten sich bereits „veler loser partye" in Friesland versammelt
und versammelten sich täglich mehr und mehr, und sie wollten sich
im Frühjahr auf die See legen, „eurem, unserm und dem gemeinen
Kaufmann und andern „vromen luden", die auf der See verkehren,
„tv vorvange undc groteme schaden". Man müsse„sodaner qwadcn
partye unde erer bozen unde vorghiftigen upsate" vorzeitig begegnen

' ) Kämmereirechnungen II ., S . 55,56 . a<1 äivsrüu pro sxpvusi « piratsrum
8xbvtds8 , «1s guibu » 34 sinnt ävenpitnti er 14 gui <1s 5Vin8srtorn svsnsrunt.

*) Lüb. Chronik. Detmar «zeitgenössisch) cd. Grautoss II ., S 64 . Es ist
dies der Anfang des Berichtes über die Erstürmung der Sibetsburg und Emdens
im Jahre 1433.
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und man möge dazu behilflich sein , da Lübeck und Hamburg allein
nicht imstande seien , die Piraten zu überwältigend)

Danzig antwortete hierauf am 20 . Januar des folgenden
Jahres , ein rechtzeitiges Einschreiten gegen die Seeräuber sei sehr
geraten , indessen berühre die Frage alle Städte , die davon Nutzen
zögen ; Lübeck möge mit den ihm dazu geeignet erscheinenden Städten
über die Mittel , dem Unwesen zu steuern , verhandeln und die Be¬

schlüsse Danzig mitteilen .*)

So kam das Frühjahr und der Sommer 1433 heran , ohne
daß die Hansestädte sich zum gemeinsamen Kampfe gegen die See¬
räuber gerüstet hatten . Am 6 . Juni schrieb Hamburg an Göttingen:
Wir begehren euch mitzuteilen , daß sich eine Partei loser Gesellen bei
der Sibetsburg versammelt hält , die dem unschuldigen Kaufmann
bereits seit 14 Tagen großen und verderblichen Schaden an Schiff
und Gut zugefügt hat , und die sich noch täglich vermehrt . . . .
Diese Ansammlung muß in ihrem Beginne vernichtet werden , damit
nicht die ganze Welt darüber in Sorge zu sein braucht . . . . Wir
haben uns vorgenommen , diese Ansammlung mit Gottes Hilfe zu
zerstören , aber es ist uns dies unmöglich , ohne eure und der andern
Städte Hilfe , Trost und Beistand . Wir erbitten eure Hilfe aus
Grund des Recesses der gemeinen Hansestädte , der 1417 am Tage
St . Johannes des Täufers (24 . Juni ) zu Lübeck beschlossen ist und

folgendermaßen lautet : Der Stadt , vor deren Häfen Seeräuber be¬
merkt werden , sollen die zunächst gelegenen Städte bei Zerstreuung
derselben helfen ; man soll das vor die nächste Tagfahrt bringen;
Kost und Zehrung sollen die gemeinen Städte den betreffenden
wiedererstatten . ^

Trotz dieses Hinweises ans das hansische Statut wurden Ham¬
burg nur ausweichende Antworten zuteil . Göttingen erwiderte am
21 . Juni , es sei in so vielfache Fehden verwickelt , daß es über die
Unterstützung gegen die Seeräuber nicht habe beraten können , erst,
wenn es wieder Frieden erlangt habe , wolle man darüber berat-

') H. R .. 2. Abtlg., « d. 1., Nr. 158.
0 H. R., 2. Abtlg., Bd. I., Nr. 162, 160 , 161, tz 1.
') H. R .. 2 . Abt-,. Bd. II .. Nr. 182. Ostfr. Nrkdb. I., Nr. 414.
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schlagen. *) Eine ähnliche ausweichende Antwort gab am 25 . Juni
Hildesheim . 2) Auch ein Apell an die holländischen Städte blieb
erfolglos , b)

Es blieb Hamburg nichts übrig , als allein vvrzugehen , nur
von Bremen und Lübeck wurde es , wenn auch nur unwesentlich,
im Laufe des Kampfes unterstützt . *)

Mitte Juni 1433 brach man von Hamburg mit 21 Schiffen,
darunter drei größeren , zwei Koggen und einer Busse , unter An¬
führung der Ratsherren Simon von Utrecht , Ludolf Mensing , Ni¬
colaus Langhan und Dietrich Lnneborg , gegen Ems und Jade auf.
Edzard und der friesische Bund unterstützten die Hamburger , jene
belagerten zu Lande , diese zu Wasser , zu gleicher Zeit Emden und
die Sibetsburg , die frühere Edenburg , an der Jade . Emden fiel
zuerst , am 20 . Juli ergab sich Jmel . Emden erhielt eine ham-
burgische Besatzung . Jmel wurde gefangen nach Hamburg geführt,
wo er bis zu seinein Tode 1455 blieb.

Schwieriger wurde die Eroberung der Sibetsburg , gegen die
das Unternehmen in erster Linie gerichtet war . Sibct , der selber

nicht auf der Burg war , wandte sich hilfesuchend an den Sohn
Fvcke Ukenas , Udo Focken von Norden , seinen Schwager . Beide
brachten ein Heer auf , mit dem sie die Burg entsetzen wollten.
Allein Edzard , von den Hamburgern mit dreihundert Schützen ver-

0 H - R . 1., Nr . 183.
-) H . R . I .. Nr . 184.

") Daß Hamburg sich auch au die holländische » Städte gewandt hat , gebt
hervor aus H . R . 1. , Nr . 188 . Auszug aus der Stadtrechnuug von Deventer.

H Die wichtigsten chronikalischen Quellen über die folgenden Ereignisse sind:
Korner (Lornsri Lkronioon in Locarä , vorpua kistorieum maäii asvi II)

Seite 1327.

Detmar bei Grautoss . Lüb . Chron . in niederländischer Sprache . S . 64 fs.
Trotziger . Hainburgische Chronik , eä . Lappenberg >>. 170.
Beninga . Chronyk von Ostfrieslant . S . 277.
Emmius . lisrum trwioarum bistoria S . 326.

Eine sehr wichtige Quelle bieten ferner die im hamburgischen Staats¬
archive unter „Admiralitäts - und Convoyrechnungen C >. VII ., Lit . Ca . Nr . 2

vol . 1a " befindlichen Kriegsrechnungen aus dem Jahre 1433 , auszüglich mit
geteilt bei Nirrnheim , Hbg . u . Ostfr . Beilage III . , S . 149.
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stärkt, zog mit den Seinigen Tibet und Udo entgegen. Noch im
'Norderlande, bei Lütetsburg, kam es in den letzten Tagen des Juli
zur entscheidenden Schlacht. Tie verbündeten Häuptlinge unter¬
lagen trotz ihrer verzweifelten Tapferkeit. Udo fiel in der Schlacht,
Sibet wurde schwer verwundet, gefangen genommen und starb
wenige Tage darauf.

Unterdessen wurde die Friedeburg noch immer belagert. Die
Leitung der Belagerung übernahmen die Ratsherren Simon von
Utrecht und Ludeke Mellsing. Herzog Adolf von Schleswig-Holstein
unterstützte während der Belagerung noch die Hamburger durch
dreihundert holsteinische Schützen'). Auch an Lübeck, Bremen, an
die westfälischen Städte wandte man sich während der Belagerung
um Hilfe; bei Lübeck hatte dies Gesuch Erfolg, ob auch bei Bremen
und den westfälische» Städten, wissen wir nicht. Endlich, gegen
Milte September, wurde die Burg eingenommen. Die auf der¬
selben gefundenen Vitalianer wurden förmlich zum Tode verurteilt
und hingerichtet.

Am 14. September schrieb Lübeck an die preußischen Städte:
. . . . Unsere Freunde von Hamburg. . . . sind mit großer Macht
und Wehren allbereits lange Zeit nach unserem Rate und mit
unserer Hilfe in Friesland gewesen. . . . und haben mit der Hilfe
Gottes Emden, Schloß und Stadt genommen, worüber sie Leute
verloren haben, doch von der Widerpartei blieben tot wohl bei
sechshundert Mann und dazu zwei Obersten der bösen Partei,
mannhaftigen Geschlechtes und mächtige Hauptleute(Sibet und
Udo Focken!) und sind nun fortgereiset vor Edenburg, anders ge¬
nannt Sibctsburg, ein mächtiges Schloß, von welchem dem Kauf¬
mann und dem gemeinen wandernden Mann zur See seit alten
und langen Jahren bis jetzt gröblicher Schaden zugefügt ist, und

' ) Kriegsrechnung. H. R . l ., Nr . 189, KZ4—6. tz 4 . Item 16 T 16 ß
her Hinrik lo dem Berghe unde her Symon van Utrecht to Lubeke. § 5. Item
26 F 2 ß 6 4 her Johann Wigen unde her Diderik Möllere to Bremen um
hulpe vor Shbetesborch . 8 6. Item 10 F 16 ß Herbcrd Clawesson to den
itedlen in Westfalen belegheu, ninme hulpe uppc de Vitaltenbrodere vor Sybetes-
dorch. — Tag Lübeck Hamburg unterstützt hat , geht aus H. R . 1, Nr . 186
und Nr . 242 hervor. — Auch die übrigen Festen Tibets wurden erobert.
H. R . I ., Nr . 242 . Emmius p. 331.
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sie sind dem genannten Schlosse so nahe gekommen, daß sie es mit
der Hilfe Gottes wohl gewinnen werden, also daß, wenn Gott
will, Kaufmann, Schiffer und alle frommen Leute, die zur See
fahren, sich daran erfreuen, und nach dieser Zeit von solch böser
Gesellschaft behütet und unbeschädigt bleiben.

Zum Schlüsse ersucht Lübeck um umgehende Zustimmungs-
crklärung zu der Einsetzung eines Pfundzolles in Brügge, aus
welchem Hamburg und auch Lübeck die zur Bekämpfung der See¬
räuber bestrittenen Unkosten ersetzt werden sollten.

Die Nachschrift dieses Briefes lautet: Liebe Freunde, als
dieser Brief schon fertig (rede) war, schrieben uns unsere Freunde
von Hamburg, daß sic mit der Hilfe Gottes die Sibetsburg ein¬
genommen Hütten, dafür Gott gelobt seiEbenso  schrieb der Rat
an die livländischen Städte )̂.

Aus dieser Nachschrift ersieht mau, welche Erleichterung man
nach der Eroberung der Sibetsburg empfand. Die Boten, welche
die Freudenbotschaft von der Besiegung Tibets und von der Er¬
oberung der Burg nach Hamburg brachten, wurden reichlich be¬
lohnt ch, eine Dankmesse für den Sieg wurde in der Marienkirche
(in summa) gesungen; außerdem wurde noch Geld verausgabt zu
Seelenmessen für alle in Frieslaud Erschlagenen und Ertränkten
und zu einer zweiten Messe für den erlangte» Triumphs

Die Gesamtkosten, die Hamburg in diesem Jahre aus dieser
Expedition nach Friesland erwuchsen, betrugen 10396 T 2 ß 5
Auf Grund des schon erwähnten hansischen Statutes vom Jahre
1417 verlangte Hamburg eine Entschädigung von den anderen
Hansestädten, die ihm auf dem Hansetage zu Lübeck, am 5. Juni 1434,
auch von den Ratssendeboten, wenn auch mit Widerstreben, zu-

' ) H. R . 1., Nr . 185.
*) H. R . 1., Nr . 186 . Bgl . 187. Aus diesem Briefe geht hervor, daß

die Eroberung Emdens der Eroberung der Sibetsburg voranging . Tetmar,
Korner und Tratzinger dagegen lassen die Eroberung der Sibetsburg voran¬
gehen, Emmius und Bcninga setzen die Einnahme Emdens in das Jahr 1431,
die Schlacht bei Sibetsburg und die Eroberung der Sibetsburg richtig ins
Jahr 1433.

' ) H. R . I., Nr . 189 , z 1 und 8 2.
0  Kümmereirechnungen , 8 57.
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gestanden wurde . Es wurde beschlossen , einen Pfundzoll zu Brügge
zu erheben , aus dessen Ertrage Hamburg für seine Unkosten in
Friesland 1000 T flämisch bezahlt werden sollten ; außerdem
wurden die Hamburger ermächtigt , von allem nach ihrer Stadt
kommenden nichthansischem Kaufmannsgut von jedem Pfund jähr¬
lich 6 H erheben zu dürfen >) .

Nach diesen Erfolgen entstand di « wichtige Frage , was man
mit den eroberten Festen anfangcn solle und wie man dem Wieder¬
aufkommen des Seeräubertums in Zukunft begegnen könne ? ) Sollte

man zu den verbündeten friesischen Häuptlingen , an deren Spitze
ja Edzard Cirksena stand , Vertrauen baben und ihnen die Festen
übergeben ? Die Hanse hatte zu schlechte Erfahrungen mit frie¬
sischen Häuptlingen gemacht . Hamburg beschloß deshalb . Emden in
eigene Verwaltung zu nehmen . In Emden blieb eine hamburgische
Besatzung , und ein Ratsherr wurde als Amtmann dahingeschickt.
Trotzdem die Friesen sich wiederholt gegen die Eindringlinge em¬
pörten und trotzdem der Bischof von Münster und die Stadt Gro¬

ningen gegen die Okkupation protestierten , befestigte Hamburg doch
seine Stellung im Emsgebiete immer mehr und erlangte so in
Friesland eine ziemlich bedeutende Herrschaft , die es bis zum
Jahre 1493 behielt.

Bremen scheint bezüglich der Sibetsburg ähnliche Pläne wie

Hamburg mit Emden gehabt zu haben ; es wollte wahrscheinlich
von neuem eine Herrschaft in den östlichen Ländern erwerben . Am
30 . März 1435 schloß es mit den Häuptlingen Haje Harlda (dein
Nachfolger Sibets ) und Lubbe Onneken einen Vertrag , nach welchem
die Stadt bemüht sein sollte bei den Hansestädten auszuwirken , daß

die Häuptlinge von ihr im Namen der Hansestädte mit Sibetsburg
belehnt würden . Im Falle des Nichterfolges hingegen verpflichteten

sic sich, von Sibetsburg abzuziehen , im Falle des Erfolges aber
das Schloß Bremen und den Hansestädten offen zu halten ? )

') H . R . 1., Nr . 321 . § 39.

' ) Wahrscheinlich beschäftigte man sich aus dem Hansetage zu Emden
(September - Oktober 1433 ) mit diesen Fragen . H . R . 1 ., S . 126 — 131.

' ) Ostfries . Itrkdb . I . , Nr . 442.
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Es fanden lebhafte Unterhandlungen in dieser Angelegenheit

zwischen Hamburg und" Bremen statt , in denen Hamburg sich jeden¬
falls für die Zerstörung der Burg aussprach ff Bremen kam diesem
Wunsche endlich nach und erhielt dafür von Hamburg eine Ent¬
schädigung von 220 K. ff

Schluß.

Auf der erstürmten Sibetsburg , wurden , wie schon erwähnt,
Bitalienbrüder angetroffen , welche von den Hamburgern förmlich

zum Tode verurteilt und hingcrichtet wurden ? ) Es waren dies die
letzten Vitalienbrüder , die wir in den oldenburgischen Gebieten an¬

treffen . In der Grafschaft Oldenburg sind sie nach 1419 kaum
noch gewesen , wenigstens finde ich dafür in den Urkunden und zeit¬
genössischen Chroniken keine Belege . Ihr Name verschwand all¬
mählich aus der Geschichte . Ungefähr 40 Jahre hindurch , von 1995
bis 1433 , haben sie mit geringer Unterbrechung in oldenburgischen Ge¬

bieten gehaust . Der Schauplatz ihrer Wirksamkeit ist hauptsächlich
die Grafschaft Oldenburg und das Rüstringer Gebiet , weniger Öst-
ringcn und Wangerland . In Delmenhorst treffen wir sie nicht , im
südlichen Teile des Landes finde » wir sie nur im Saterlande , das
wegen seiner Unzugänglichkeit zu einem Nistplatzc vorzüglich ge¬
eignet war.

Ihre hauptsächlichsten Heger und Förderer waren die olden-

burger Grafen , — treffen wir doch sogar einen Grasensohn als
einen ihrer Hauptleute unter ihnen — sowie die Rüstriuger Häupt¬
linge , die Häuptlinge von Bant , Edc Wimmeken und dessen Nach¬
folger Sibet und die bntjadinger Häuptlinge . Welche Rolle sie
unter diesen ihren Beschützern gespielt , haben wir genugsam dar-

ff Kriegsrcchnnng.
*> Äämmcreirechnungcn Z . 59 . 220 F I3rsmon8idu .8 pro kuncisinentali

<1v8trnotions 8),'t>st68borß in ro60inpsn8um SXPSN8SIUM sxincis kaotsrum.
ff Kriegsrechnuiig . Item Hussen 26 s> vor die vitalien , de he an clagede

van des rechtes wegen. — Item dein Kakkcrc8 F vor de vitalien to grave»den. -
Item Hinrik Cowenbcrgc 16 F de vitalien to richtende.

Jihrduch für Oldcnb . Geich. XIX . ^
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gelegt ; sie haben ihre Heger und Förderer durch Raub bereichert
und gaben obendrein treffliche Söldner in den Fehden ab.

Nach dem Berjchwinden der Bitalienbrüder wurde nichts desto-
weniger von den oldenburgischen Landen aus der Sceraub weiter
fortgetrieben , ja , die Unsicherheit auf der Weser und Jade und

weiterhin auf der Nordsee wurde bald noch größer , als zur Zeit

der Bitalienbrüder . Freilich trat zunächst unter der Regierung
Dietrichs des Glückseligen ein Stillstand ein , in dieser Zeit geriet
der Name der Vitalienbrüder in Vergessenheit , so daß er auf die
Seeräuber , die später auftraten , nicht übertragen wurde ; diese
werden gewöhnlich „ uthliggers " oder „ gesellen " genannt . Seinen
Höhepunkt erreichte der Seeraub unter dem Raubgrafen Gerd

(1450 — 1482 ), dem die Nachwelt den Beinamen der Mutige ver¬
liehen hat . U Gerd erbaute an der Jade und Weser Burgen , von
denen aus unter seiner persönlichen Leitung der Seeraub getrieben
wurde . Schließlich aber drangen die Hamburger und Lübecker und
der Bischof von Münster mit starker Macht in sein Land ein , er¬
oberten Delmenhorst und zwangen ihn zur Abdankung . In Gerds
Fußstapfen trat sein Neffe Jakob von Delmenhorst , der als Piraten-
Kapitän sein noch junges Leben auf hoher See endete . Zu gleicher
Zeit trieb auch der Häuptling von Jever , Ede Wimmeken der

Jüngere , der mit einer Tochter Gerds verheiratet war , von Schaar
aus mit seinem Schiffe , „ dat lutke Karvel " genannt , Seeraub.

Auch im 16 . Jahrhundert , unter Graf Anton I . und besonders
unter dessen Sohn , Graf Johann , war auf der Weser und dem

Jadebusen die Schiffahrt wieder unsicher . ?) Spanische Kaperer
trieben dort derartig ihr Unwesen , daß 1585 die Bremer das Land
des Grafen eine „ Nanbkaule " nannten . Wenn auch der Graf die

Raubgesellen nicht gerade beschützte, so ging er doch nicht mit der

Energie gegen sie vor , wie es die Bremer von ihm verlangten ; die
Piraten verkehrten ungestört in der Stadt Oldenburg und verwerteten

dort ihre Beute . Anders wurde es erst unter Graf Anton Günther

' ) Vgl . Hermann Lücken , Graf Gerd von Oldenburg im Lichte seiner Zeit.
Jahrbuch für Geschichte des Herzogtums Oldenburg . Jahrb . II.

*) Vgl . Rüthning , Seeraub im 16 . Jahrhundert . Jahrbuch XIV.
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(1603 — 1667 ). Dieser duldete keine Seeräuber , er führte eine
Strompolizei ein , welche Weser und Jade vollständig säuberte . Aber
Anton Günther suchte auf andere Weise Nutzen aus seiner Nach¬

barschaft zur See zu ziehen . Er führte angeblich als Entschädigung
für die vielen Arbeiten zur Beförderung der Schiffahrt , besonders als
Entschädigung für die Unterhaltung des Lcuchtturms auf Wangeroog,
einen Weserzoll ein , der trotz lebhaften Protestes von seiten der
Bremer und der übrigen Hansestädte , sowie Hollands 1623 von Kaiser

Ferdinand II . bestätigt wurde . Dieser Zoll , der später jährlich ein
Fünftel der Einnahmen der Grafschaft ausmachte , wurde erst 1803
durch den Reichsdeputationshauptschluß in Regensburg aufgehoben.
Oldenburg erhielt als Entschädigung dafür das Fürstentum Lübeck,
das Amt Wildeshause » und die münsterländischen Ämter Vechta
und Cloppenburg . Noch eine andere Territorialverüuderung , die
sich oben am Jadebusen vollzog , ist von Interesse . Der Plan , am
Jadebusen einen Kriegshafen anzulegen , den bereits 1800 die rus¬
sische, etwas später unter Napoleon I . die französische Regierung
gehegt , ward von Preußen ausgeführt . 1854 trat die oldenburgische

Regierung ein Gebiet am Jadebusen zur Anlegung eines Kriegs¬
hafens an Preußen ab ; aus diesem Gebiete erhob sich alsbald
Wilhelmshaven , das unweit der Stätten liegt , wo früher Ede
Wimmele » und Sibet Lubben hausten , und wo sich später Graf
Gerd eine Raubburg erbaute . Jetzt fahren stolze Kriegsschiffe dort

einher , wo früher Piratenschiffe segelten ; und wo dereinst der Schiff¬
brüchige nach dem Strandrechte , dem Fluche der Schiffahrt des

Mittelalters , ausgeplündert und ausgeraubt wurde , dort bieten jetzt
die Lotsen sichere Hilfe , wie es in der oldenburgische » National¬
hymne heißt:

Schleudert den fremden Kiel der Sturm an deinen Strand,
Birgt ihn der Lotsen Schar mit treuer Hand.



II.
Ein Beitrag zur älteren Verfassung

der Stadt Vechta
Von Zenator Or. Engelke , finden (bei .Hannover).' )

Hfechta gehört zu den unter dem Schutze einer Herrcnburg ent-
i standenen und allmählich zu Städten emporgewachsenen An¬

siedelungen. Tie Grafen von Ravensberg erbauten hier an der
Südgrenze des Lerigaus gegen den Dersagau, wahrscheinlich auf
dem Boden eines den Grafen gehörigen, im Kirchspiel Langförden
(im Lerigau) belegenen Hofs, um die Mitte des 12. Jahrhunderts
die Burg Vechta. Sie besetzten die Burg mit Burgmannen nebst
deren Familien und Knechten und gaben dadurch bald auch Bauern
und. Handwerkern Veranlassung, in unmittelbarer Umgebung der
Burg sich anzusiedeln und hier, gesichert vor feindlichen Überfällen,
ihrem Erwerb nachzugehen. Sobald auch nur einige wenige
Familien sich unter dem Schutz der Burg angesiedelt hatten, ergab
sich für sie die Notwendigkeit, gleichwie in ihren früheren Bauer-
schaften, ihre die Gesamtheit angehenden Angelegenheiten auch
gemeinsam zu verhandeln und das Ergebnis der Verhandlungen
zu bindenden Beschlüssen zu erheben. Am Ausgang des 12. Jahr¬
hunderts wird demnach die Burgsiedelung Vechta sich bereits zu
einer politischen Gemeinde zusammengeschlossen haben.

Urkundlich genannt wird Vechta verhältnismäßig spät und
nur mittelbar. In einer Urkunde vom Jahr 1189 erscheint ein
Lehnsmann des Bischofs von Paderborn, „Hermannus de Vehte"
als Zeuge, und im Jahre 1203 wird ein in Livland vom Russischen
Zaren gefangener Priester „Johannes de Vechta" erwähnt?)

' ) Herrn Pastor K. Willoh zu Vechta spreche ich auch an dieser Stelle
meinen herzlichen Dank für die freundliche und erfolgreiche Förderung meiner
Arbeit aus.

' ) Bau- und Kunstdcnkmälcr Lldenburgs. Heft 3, S - 29.
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Die grafschaftliche Gewalt (oometia ) über Bcchta besaßen die
Grafen von Ravensberg , das Landgericht über das Kirchspiel Lang¬

förden mit Vechta stand den Grafen von Oldenburg -Wildeshausen
als Inhabern der Gografschaft auf dem Desnm zu . Die Bewohner
der Siedelnng Vechta mußten daher in den ersten Zeiten gleich
den anderen Bewohnern des Kirchspiels Langförden ihr Recht
lediglich auf den 4 ordentlichen Gerichtstagen zum Desnm holen ? )

Die günstige Lage Vechtas als Kreuzungspunkt bedeutender

Straßenzügc , die Erhebung Vechtas zu einer landesherrlichen Zoll-
und Münzstätte (um das Jahr 1200 ) förderten schon früh die Ent¬
wicklung des jungen Gemeinwesens . Aber erst der Graf Otto von
Ravensberg (1217 — 1244 ) wird dauernd mit seiner Familie und

seinem Gefolge ans der Burg Vechta Wohnung genommen haben.
Jetzt zuerst wird die Siedelnng Vechta mit Wall und Graben und
einer hohen Planke umgeben und von den Grasen mit städtischen
Rechten begnadigt worden sein . Zu den städtischen Rechten gehörte
auch die Privilegierung Vechtas mit zwei alljährlich stattfindenden
Jahrmärkten , am Sonntag und Montag nach Assumptio Mariae

(August 15 ) und am Sonntag und Montag nach Dionysius
(Oktober 9 ), ?) die zuerst in einer Urkunde vom Jahre 1298 er¬
wähnt , bis in das späte Mittelalter für den Austausch der Er¬
zeugnisse und Waren Frieslands und Westfalens von großer
Bedeutung waren.

Wahrscheinlich wird Graf Otto von Ravensberg dem Ort
Vechta derzeit auch das Osnabrücker Stadtrecht verliehen haben,

dessen Geltung in Vechta urkundlich allerdings erst für die Zeit
um 1400 bezeugt ist . Ob zugleich mit der Verleihung des Osna¬
brücker Stadtrechts an Vechta auch die Herausnahme Vechtas aus
dem Gogerichtsbezirk auf dem Desuni und damit die Bildung eines
besonderen Gräflich Ravensbergischcn Stadtgerichtes Vechta erfolgt
ist , wissen wir nicht . Vielleicht ist in Vechta ein selbständiges
landesherrliches Stadtgericht erst vom Bischof und Kapitel zu

' ) Vgl . meine Abhandlungen über das Gogericht auf dem Desnm und
Sutholte . Jahrbuch XIV , S . 1— 87 und Jahrbuch XV , S . 145, - 267.

y Aus der Bechtaer Amtsrechnung von 1613 im Besitz des hist . Vereins
zu Lsnabriick . (Katalog 8 . V , 246 . I.)
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Münster eingerichtet, gleich nachdem im Jahre 1252 die ganze
Ravensbergische Herrschaft Vechta mit Burg und Stadt durch Kauf
an das Bistum Münster übergegangen war.

Als Bürger durften nach einem Privileg des Bischofs
Florenz von Münster vom Jahre 1372 Z in der Stadt Vechta
ausgenommen werden Dienstleute, Freie und losgekaufte Freie.
Eigenbehörige konnten in Vechta nur nach Loskausung zu Bürgern
werden. Es galt hier also nicht der in vielen Städten Westfalens
sonst übliche Rechtssatz, daß Stadtluft frei macht. Ferner sollten
nach den Bestimmungen des Privilegs alle die in Vechta(„in unsen
slote von der Vcchte") wohnen und auf Bürgerwehr sitzen, Bürger-
fein und Bürgerrecht tun. Der neue Bürger mußte bei seiner
Aufnahme in die Vechtische Bürgerschaft dem Bischof und der
Stadt Treue geloben und zuvor dem Stadtrichter dieses Gelöbnis
mit einem Eide bekräftigen. In späterer Zeit hatte jeder Aus¬
wärtige, der in die Stadt Vechta zog und bürgerliche Nahrung
treiben wollte, vorher gegen eine in die Stadt zu zahlende besondere
Gebühr das Bürgerrecht zu erwerben. Auch wurde keiner in eine
Gilde ausgenommen, der nicht zuvor das Bürgerrecht erworben
hatte. Der Erwerb eines Bürgerhauses allein berechtigte nicht zum
Erwerbe des Bürgerrechts. Auswärts wohnende Bürger Ware»
bei Strafe des Bürgerrechtsverlnstes verpflichtet, der Stadt jährlich
eine Abgabe zu leisten, im Anfang des 17. Jahrhunderts 2 Hühner,
später einen geringen Geldbetrag?)

Neben der Bürgerschaft lebten in der Stadt Vechta nach
eigenem Recht die Vechter Burgmannen. Ihnen hatte schon Graf
Otto von Ravensberg im Jahre 1224 auf Ansuchen urkundlich ver¬
sichert, daß sie von Alters her das bevorzugte Recht der Pader-
bornischen Ministerialen gehabt hätten. Der Burgmannen Einfluß
wuchs, als die Herrschaft Vechta im Jahre 1252 an Münster
kam und bald darauf die Burgmannen sich zu einem ständischen
Burgmannskollegium zusammenschlossen. Ihre einflußreiche Stellung
hinderte sehr ein kräftiges Aufblühen der städtischen Freiheiten.

' ) Anlage Nr. 4.
' ) Nieberding: Vechlaer Sonntagsblalt 1840 Nr. 17, Z . 65 ff. (Beitrag

zur Geschichte der Ztadt Vechta.)
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Blirgmalinen , auch wenn sie auf Bürgergrund saßen , hatten nach
dem bischöflichen Privileg von 1372 keine Bürgerpflichten zu leisten.
Sic waren für sich und ihre Güter vvn allen städtischen Lasten
und Abgaben frei . Sie unterstanden auch nicht der städtischen
Gerichtsbarkeit , sondern lebten nach einem besonderen eigenen
Burgmannenrechte , lediglich verantwortlich dem Bischof und Kapitel
z» Münster und den zu Vechta gesetzten bischöflichen Beamten.
Ihre Wohnungen hatten nach einer Aufzeichnung ihrer Privilegien
aus dem Ende des 14 . Jahrhunderts das Recht des Asyls für

jeden , der darum uachsuchte , nur nicht für Kirchenrüuber , Mörder,
Diebe und Friedlose . Kein Gericht konnte die Burgmannen zur
gerichtlichen Verhandlung über ihr Erbe und Gut zwingen und
Arrest über Burgmanusgut legend)

Die Grafen von Ravensberg und ebenso ihre Nachfolger in
der Herrschaft Vechta , Bischof und Kapitel zu Münster , ließen ihre
landesherrlichen und grundherrlichen Rechte durch einen den : Adel
angehörenden Amtmann (Drost ), dem ein Rentmeister zur Seite
stand , ausüben . Ihr Gehalt bestand zumeist in einem Teil der der

Landesherrschaft zustehenden Abgaben , sowie der Erträgnisse des
Zolls , des Sommer - und Winterkorns ?c.

Mit der Einführung des Osnabrücker Stadtrechts in Vechta,
wohl noch zu den Zeiten der Grafen von Ravensberg , ist in
Vechta auch der Rat eingeführt worden . Urkundlich erwähnt
werden Vechtaer Ratmünner jedoch erst in der Amtszeit des

Drosten Johann von Dinklage des Älteren (um 1300 ) nämlich
„Johannes von Hustede und Johannes von Nutteln " . Wahr¬

scheinlich waren aber die in einer Urkunde vom Jahre 1269 als
Zeugen genannten „ Friedrich , Sohn Conrads " und „Hermann von
Hustede " ebenfalls Natmänner der Stadt Vechta ?)

In der ältesten Zeit wird der Rat nicht gewählt , sondern

vom Landesherrn mit Zustimmung der Bürgerschaft ernannt worden

sein . Wie lange dieser Zustand gedauert hat , ist unsicher.
In der ersten erhaltenen Ratsliste vom Jahre 1378 finden

wir 7 Ratmänner , in der nächstfolgenden von 1388 5 Natmänner

si Vgl Nieberding : Niederstift Münster Hl , I . I ff.
*) Anlage Nr . l.
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als Vertreter der Stadtgemeinde Vechta namentlich aufgeführt.
Im Anfang des 15 . Jahrhunderts und nachweisbar bis zum
Jahre 1633 bestand der Rat aus 24 von der Bürgerschaft ge¬
wählten Mitgliedern , nämlich 3 Bürgermeistern und 21 Rat-
männern . Je 1 Bürgermeister und 7 Ratmänner bildeten für ein
Jahr den regierenden Rat , die übrigen 16 Mitglieder den alten
Rat oder die Witheit . Das Amt der Bürgermeister und Rat¬

männer war lebenslänglich . Starb ein Mitglied des sitzenden Rats
oder trat sonst jemand aus dem Rate aus , so mußte binnen 14 Nächten
ein anderer an seine Stelle gewählt werden . Handelte es sich um
einen der Witheit angehörendeu Bürgermeister oder Ratmann , der

starb oder sein Amt niederlegte , so mußte die Neuwahl zu dem
ersten freien Dinge erfolgen.

Im Jahre 1633 wurde die Stadtverfassung Vechtas in der
Weise geändert , daß der Rat sich nunmehr aus 2 Bürgermeistern
und 14 Ratsherren zusammensetzte , von denen 1 Bürgermeister und

7 Ratsherren den sitzenden Rat , die übrigen die Witheit bildeten . ?)

Durch Dekrete des Domkapitels zu Münster vom 21 . August
und 16 . September 1683 wurde bestimmt , daß der Rat nunmehr
Magistrat genannt , ans einem Bürgermeister und 8 Ratsherren be¬
stehen sollte . Alle Mitglieder des Magistrats mußten katholischer
Konfession sein . Der Magistrat wurde jetzt immer für ein Jahr

gewählt . Der Wahlmodus war folgender : Am Tage nach Licht¬

meß wählten diejenigen zwei Mitglieder des abgehenden Magistrats,
welche beim Würfeln die meisten Augen hatten . 16 Bürger . Diese
16 wählten 8 andere Bürger zu Kürgenossen . Diese , vom Bürger¬
meister im Beisein des Amtsrentmeisters auf die Vornahme einer

gewissenhaften Wahl eidlich verpflichtet , wählten aus der Bürger¬
schaft den neuen Magistrat . Wahlfähig war jeder großjährige
Bürger ; die Mitglieder des abgehcnden Magistrats konnten wicder-
gewählt werden . Am Wahltage wurden die Stadtglocken geläutet

') Urkunde von 1378 im Archiv des Guts Hope » . Abschrift im Olden¬
burger Archiv ; Nieberdings Nachlaß Nr . IS . Urkunde von 1388 siche An¬
lage Nr . .1.

*) Vgl . Nieberding im Vechtaer Lvnntagsblatt 1843 Nr . 4S und
Anlage Nr . 13.
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und die Stadtsahne auf dem Rathaus ausgehäugt . TaS Wahl¬
protokoll ivurde versiegelt den Bechtischeu Beaniteu zugesaudt , die

es niit einem Oualifikatiousbericht an die Negierung zu Münster
sandten . Nach erfolgter Genehmigung wurde der Magistrat von
den Beamten vereidigt lind der Bürgerschaft vorgestellt.

Dieser Wahlmodus ist bis zur französischen Okkupation im
Jahre 1811 in Geltnug gewesen . ' )

Im Mittelalter lag dem regierenden Rat neben der Führung

der städtischen Berwaltnng auch die Ausübung der städtischen
Hoheitsrechte ob.

Zu den städtischeil Hoheitsrechteil gehörte im Mittelalter noch
das Recht , sich mit eigenen Kräften gegen feindliche Angriffe zu
wehren , auch Bündnisse mit anderen Städten oder Machthabern

abzuschließen . So wurde ein zwischen der Stadt Bechta und der
Stadt Bremen entstandener Streit im Jahre 1375 ohne Mit¬

wirkung des Münsterischeu Laudesherrn durch eine zwischen Rat
und Bürgerschaft der beiden Städte getroffene Abmachung friedlich
bcigelegt , und im Jahre 1397 gelobten wiederum „borghermester
unde radmaune to der Rechte " den Bremern Frieden und Sicherheit . ?)

Im Jahre 1446 erscheint die Stadt Bechta unter den
Münsterischen Ständen , als sich die Stände zu gegenseitiger Ver¬
teidigung ihrer Freiheiten gegen den Bischof Heinrich von Münster
zusammenschlossen . Auch in der Landesvereinigung vom Jahre 1466,
als die Stände ihre Rechte gegenüber dein Landeöherrn sich zu
sichern suchten , war die Stadt Bechta vertreten . Im Jahre 1727

erscheint die Stadt dann noch einmal unter den Fürstlich Mün-
sterischeu Landstünden . ?)

Der regierende Rat bildete ferner nicht nur das Schöffen-
kollegium im landesherrlichen Stadtgericht , sondern im Ratsgericht
auch ein eigenes , nicht unbedeutendes Gemeindegericht.

0 Nieberding , Vechtaer Sonntagsblatt 1840 Nr . 17 und Niedcrstift
Münster III , S . 2 .18/240 . Von Herrn Pastor R . Willoh zu Vechta mir
zeitigst zur Verfügung gestellte Auszüge aus den Beständen des Rntsarchivs
zu Bechta.

0 Bremer llrkundenbuch III Nr . 478 ; IV . Nr . 201.
' ) Bau - und Kunstdenkmäler Oldenburgs 2 , S . 50 ; Nieberding , Vechi.

Sonntagsbl . 1840 Nr . 17.
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Das Wrogegericht über Maß und Gewicht hielt der regierende
Rat neben dem landesherrlichen Stadtrichter ab und erhielt von
den eingehenden Wrogegeldern und Geldstrafen die Hälfte, während
die andere Hälfte zu den Einkünften des Stadtrichters gehörte.
Der Rat hatte dieses Recht am Wrogegericht von dem Drosten
Johann von Dinklage dem Älteren (um 1300) auf seine ausdrück¬
liche Bitte zugestanden erhalten, als er sich durch seine Mitglieder
Johann von Hustede und Johann von Nutteln beim Drosten über
das schlechte Einschenken der Wirte beschwert hatte. Der Rat
versprach dabei dem Drosten, er werde dafür Sorge tragen, daß
die Leute die ihnen zukommcnde Menge Bier erhielten und der
Drost als Vertreter des Landesherrn für die Verfehlung der Wirte
höhere Brüche.*) Die Burgmannen bestritten dem Rate das Recht
am Wrogegericht noch im Jahre 1355 und erklärten, da der Rat
kein Recht habe an dem Gerichte zu Vechta, habe er auch kein
Recht an der Aufsicht über die Preise nebst Maß und Gewicht der
Lebensmittel?) Der Rat hat aber an seinem Rechte sestgehalten.
Das letzte Wrogegericht hielt er mit dem Stadtrichter im Jahre 1810
auf dem Markte zu Vechta ab. Für die Wroge eines Scheffels
wurden im Anfang des 18. Jahrhunderts 7 Schilling, eines Mutter¬
malters 9 Schilling 4 Münsterischer Währung erhoben. )̂

Im Privileg vom Jahre 1372 ließ der Bischof Florenz die
zu Vechta gesetzte landesherrliche Bierakzise ausdrücklich bis auf
weiteres bestehen. Später muß aber zwischen dem Landesherrn
und der Stadt wegen der Akzise eine neue Vereinbarung getroffen
worden sein, denn nach den Amtsrechnungen des 17. und 18. Jahr¬
hunderts erhielt die eine Hälfte der in der Stadt erhobenen Bier¬
akzise nunmehr Bürgermeister und Rat, die andere Hälfte die Regie¬
rung zu Münster. Erhoben wurden im Anfang des 17. Jahr¬
hunderts „nach altem Gebrauch" von jedem Zapfer in der Stadt,
der ein ganzes Jahr zum Verkauf braute und zapfte, jährlich
3 Schilling, wer aber nur ein halbes Jahr braute und zapfte,

' ) Anlage Nr. 2.
' ) Anlage Nr. 3.
' ) Nieberding a. a. L . >840, Nr. 17. Allen des Oldenburger Archivs:

Old. M . Abt. I, Tit . IX. .4 .°>b.
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hatte l '/z Schilling zu zahlen. Das brachte z B. im Jahre
1613 ein:

Aus der alten Stadt . . . . — 18 Schilling — 6 L 3 Sch.
Aus der neuen Stadt . . . — 18 „ — 6 ä 3 „
Auf dem Klingenhagen. . . — 19^, „

nämlich8 L 3 Sch. und
1 zu 1'/, Sch. _

in Summa 2>/z Rthlr. 4 Sch.
Davvn erhielt Bürgermeister lind Rat 1 Rlhlr. 1 Ort — 1 Mark
schwer, die andere Hälfte bekam die Münsterische Regierung. ' >

In der neueren Zeit, seit der Verfassungsänderung im Jahre
1683, lag dem Magistrat in seiner Gesamtheit die Wahrnehmung
aller städtischen Angelegenheiten ob. Er hatte die Verwaltung des
Stadtvermögens, die Besorgung der fürstlichen Schatzung, des
städtischen Neben- oder Beischatzes, der Akzise, hatte die Aufsicht
über Maß und Gewicht und das damit verbundene Recht der Wroge
und Bestrafung neben dem landesherrlichen Stadtrichter, die Auf¬
sicht über die Wege, über Gilden und Zünfte, die polizeiliche Auf¬
sicht über die Bürgerschaft und das Recht zur polizeilichen Be¬
strafung derselben. Der Magistrat hatte die Zivilgerichtsbarkeit
über die Bürger, das Recht zur Pfändung und Arrestverhüngung,
bei kleineren Exzessen stand ihm das Recht der Bestrafung mit
Geldbußen und dem Bolzen zu. Auch die Ausübung der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit über die Bürger der Stadt war Sache des
Magistrats. Zu seinen Obliegenheiten gehörte ferner die Aufsicht
über das Armen- und Kirchenwesen, das Recht der Anstellung von
Armen- und Kirchenprovisoren, die An- und Absetzung des Armen-
vogts. Ihm stand die Verteilung und Regelung der Einquartierung,
die Verteilung und Beitreibung der Kontribution zu. Der Magistrat
hatte auch die Stadtmark zu schützen und etwaige Markfrcvlcr
mit Geldbußen, Pfändung und dem Bolzen zu bestrafen.

Der Bürgermeister führte den Vorsitz im Magistrat und hatte
bei allen Abstimmungen zwei Stimmen; jeder Ratmann hatte eine
Stimme.

Vechtaer Amtsrechniing von 1613 a. a. L.
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Um die Mitte des 18 . Jahrhunderts verlor der Magistrat
durch Lässigkeit allmählich die Gerichtsbarkeit an das Amt . Aber
erst durch Erkenntnis des HofgcrichtS Münster vom 12 . Juli 1780

wurde rechtskräftig festgestellt , daß der Magistrat eine eigene Ge¬
richtsbarkeit nicht mehr besitze und in allen Sachen dem Amte
unterstellt sei.

Das Amt der Bürgermeister lind Ratmannen war im Mittel-
alter ein reines Ehrenamt , jedoch waren die Bürgermeister und der
sitzende Rat nebst Ehefrauen und Gesinde derzeit von jeder landes¬
herrlichen und städtischen Steuer frei . ?)

Nach der Verfassungsänderung vom Jahre 1683 bis ins
19 . Jahrhundert hinein erhielt der Bürgermeister als jährliches
<Jixum 15 Taler , außerdem 4 Taler 24 Groschen an Opfergeld
aus der Stadtkasse , ferner 2 Taler für Abnahme und Prüfung der
Kirchen - und Armenrechnung , bei der Aufnahme eines neuen

Bürgers zusammen mit dem Stadtsekretär jedesmal 24 Grote,
ferner ebenfalls zusammen mit dem Sekretär die Hälfte des

Wrogengeldes . Der Bürgermeister war ferner für seine Person
frei von Einquartierung , Bürgerdiensten , Bürgerlasten , auch Akzise
und Schatzung . Jeder Ratmann erhielt aus der Stadtkasse ein
sogen . Opfergeld von 2 ^ Talern . ch

Ter alte Rat oder die Withcit bestand , wie wir schon sahen,

aus den bei dem jährlichen Ratswechsel ausgeschiedenen Rätmannen.

Bis zum Jahre 1633 bildeten also imnier die 2 nichtregierenden
Bürgermeister nebst den 14 nichtregierenden Ratmannen , von 1634
bis 1683 der nichtregiercnde Bürgermeister nebst den 7 nicht¬
regierenden Ratmannen den alten Rat . Mit der Verfassungs¬
änderung von 1683 hörte die Institution des alten Rats wohl
ganz auf . Ter alte Rat mußte bei allen bedeutenden Angelegen¬
heiten der Stadt , insbesondere wenn es sich um das Vermögen der

Stadt handelte , mit hinzugezogen werden . So wurde einerseits
von ihm eine erwünschte Kontrolle der städtischen Verwaltung ge¬
übt ; andererseits blieb der alte Rat , der ja jedes dritte Jahr , seit

' > Die Witloh 'schen Aktenauszüge ; Vecht . Lonntngsbl . 1840 , Nr . 17.
Anlage Nr . 13.

Tic Willoh 'schen Aktenauszüge ; Vechlaer Sonntagsbl . 1840 , Nr . 17.
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1633 jedes zweite Jahr den regierenden Rat bildete, in alle» wich
tigeren Sachen laufend orientiert, ein für eine gedeihliche Ver
waltung der Stadt durchaus notwendiges Erfordernis. Eine Be¬
soldung haben die Mitglieder des alten Rats , der sogenannten Wit-
heit, niemals erhalten.

Als städtischer Beamter wird in Vechta schon im 15. Jahr¬
hundert der Kämmerer erwähnt, seit 1683 war er zugleich Mit¬
glied des Rats . Er hatte das Stadtvermögen zu verwalten, die
städtische Kasse zu führen und die gehabten Einnahmen und Aus¬
gaben genau zu verbuchen. Seine Besoldung betrug 7 Taler.

Ein weiterer städtischer Beamter war der Stadtschreiber. Er
wird schon in einer Urkunde vom Jahre 1443 ') erwähnt. Nach
der Reorganisation der städtischen Verfassung im Jahre 1683
wurde der Stadtschrciber zum Stadtsekretär und mit 10 Talern
Besoldung und müßigen Sporteln auf Lebenszeit angestellt. Er
führte das Protokoll bei den Ratswahlen und bei den Gerichts
sitzungen und hatte auch alle übrigen Schriftstücke des Magistrats
anzufertigen, auch, wenn erforderlich, mit dem städtischen Siegel zu
versehen.

Als dritter Beamter der Stadt ist der Stadtdiener, früher
Stadtfrohn genannt, zu erwähnen. Das Amt des Stadtdieners
ist alt, urkundlich ist es zuerst in einer Urkunde von 1388?) er¬
wähnt. Der Stadtdiener hatte die Gerichts- und Verwaltungs¬
dienste niederer Art zu verrichten, z. B. Pfändungen vorzunehmen,
Exzedenten zu arretieren, Botendienste und Ladungen für den
Magistrat auszuführen usw. Seine Besoldung war nur gering.

Neben Bürgermeister und Rat tritt schon in den ältesten
Vechtaer Urkunden auch die Gemeinheit, die uni vormt«8 oppicli,
auf, die „ghemeinen burghere van der Vechte", wie es in einer Ur¬
kunde von 1375 heißt,b) Die Zustimmung der Gemeinheit war
zur Rechtsbeständigkeit sämtlicher das Vermögen der Stadt betreffen¬
den Beschlüsse erforderlich. Später trat an die Stelle der Ge¬
samtheit der Bürger ein aus 16 Personen bestehender Ausschuß,

0 Urkunde von 1443 im Oldenburger Archiv: Doe. Adelsarchiv, v. Dinklage.
*) Anlage Nr . ö.

Bremer llrknndenbuch III , Nr . 478.
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die sogenannten Lechszehner . Ihre Befugnisse waren denen der
alten „ Gemeinheit " gleich.

Das alte Siegel der Stadt Bechta zeigte unter dem Fall¬
gatter des von zwei kleinen Türmen flankierten Stadttores das
bärtige Haupt des heiligen Paulus und als Umschrift : „ ch 8igil-
lum oivitati8 Vsobts ." So ist es u . a . erhalten an einer Ur¬

kunde vom Jahre 1466 . Als das alte Siegel infolge des Ein¬
falles der Spanier in Stadt und Amt Vechta verloren gegangen
war , wurde ein neues hergestellt : Stadttor mit dem Kopf des
Paulus in der Toröffnuug und mit der Umschrift : „8i ^ iIIum
eivitatis Voektensig 1591 ." Nach dem großen Vechtaer Brande
von 1684 wurde an Stelle des dem Brande zum Opfer gefallenen

Siegels von 1591 wiederum ein neues Siegel angefertigt : Ein
kleines Tor mit dem Kopfe des Paulus in der Toröffnung . Die
Umschrift lautete : „8iß . Vsollt . min . rs8t slsst . lib . p . sonklagruvit.

1684 ." (— 8igillum Vsslltsnss minus rsstitutum slsotorum

lillsr postguam oonklsAravit , d . i. : Kleines Siegel von Vechta,
wiederhergestellt , nachdem das Archiv des Rats verbrannt ist 0

Mit der Stadlverfassung eng verknüpft war in Vechta die
Gerichtsverfassung.

Urkundlich nachgewiesen , und das auch nur mittelbar , ist das
landesherrliche Stadtgericht Vechta erst für das Jahr 1269 . In
einer von Drost und Burgmannschaft zu Vechta ausgestellten Ur¬
kunde dieses Jahres wird von den Ausstellern bezeugt , daß in
ihrer , des Richters der Freien und des Richters der Bürger zu
Vechta Gegenwart der Ritter Herbert von Spredow ein Erbe in
Beckum an das Kloster Bersenbrück verkauft habe . Als Zeugen
werden in dieser Kaufurkunde hinter den Rittern und Mannen an

letzter Stelle ein Friedrich . Sohn Eonrads , und ein Hermann
von Hastede aufgeführt , wahrscheinlich beide Ratmannen der Stadt
Vechta . 2) Da frühere Nachrichten über das landesherrliche Stadt¬
gericht Vechta nicht vorhanden sind , andererseits bei Ausstellung
der Urkunde erst 17 Jahre seit der Eroberung Vechtas durch

0 Bau - und Kuustdenkmäler Oldenburgs, 2. 8 . 50, 78. Nieberding im
Bechlaer Sonnlagsblatt 1843 , Ar. 49.

*> Anlage Nr. 1.
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Bischof und Kapitel zu Münster verstrichen waren, so liegt die Ver¬
mutung nahe, daß die Herausnahme der Stadt Vechta aus dem
Bezirk des dem Grafen von Oldcnburg-Wildeshausen zusteheuden
Gogerichts ans dem Desum erst nach 1252 von Bischof und Kapitel
zu Münster vorgenommen ist als Belohnung für die dem neuen
Landeshcrrn von der Stadt dargebrachte Huldigung.

Ten Vorsitz in diesem Stadtgericht führte der vom Landes¬
herr» ernannte Richter, im 14. Jahrhundert „cn sworn richter des
slotes tor Vechte" oder auch „en sworn richter tor Vechta", im
15. Jahrhundert und später zumeist„cn sworn richter tor Vechte
nnses Heren van Monster" genannt. 0 Wir finden unter ihnen
meist bürgerliche Namen und mehrfach Bürger der Stadt Vechta.
Eine besondere Vorbildung für den Beruf des Richters war bis
zum Ansgang des 16. Jahrhunderts nicht erforderlich. In einem
Bericht des Amts Vechta vom Jahre 1571 wird besonders hervor-
gehvben, daß der Stadtrichter zu Vechta eine gute, verständige und
ehrliche Person, auch Bürger der Stadt Vechta sei und zu schreiben
und lesen verstehe.?) Vom Anfang des 17. Jahrhunderts an ge¬
hörte der Stadtrichter zu Vechta zumeist dem Stande der Rechts-
gelehrtcu an. Es kam vor, daß das Nichteramt von der Regie¬
rung zu Münster einem Kinde verliehen wurde, so im Jahre 1706
dem Adolf Roringk als Nachfolger seines kurz vorher verstorbenen
Vaters Christoph Roringk. In einem solchen Fall wurde das Richter¬
amt im Namen und für Rechnung des richterlichen Knaben durch
einen von der Familie des Richters auf eigene Kosten zu stellenden
und von der Negierung zu Münster zu bestätigenden Substituten ans¬
geübt.3) Als Gehalt bezog der Vechtaer Stadtrichter im Anfang
des 17. Jahrhunderts aus der Bischöflichen Amtsrenteikasse zur
Beschaffung der Kleidung alljährlich3 Taler 10 Schilling 6 Pfg.
Münst. (— 3 Taler O/z Ohrt — 3 Taler 27 Grote) und zu Weih¬
nachten 45 Grote Opfergeld. Von der Stadt Vechta erhielt der
Richter auf Lichtmeß eine Wachskerze von ^ Pfund. Der Scharf¬
richter lieferte dem Richter alljährlich ein Paar Handschuhe. Im

0 Anlage Nr . ö und zugleich andere Urkunden im Oldenburger Archiv.
*1 Anlage Nr . 12.
«) Anlage Nr . 15 zu Ziffer 22/23.
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übrigen war der Richter auf Sporteln angewiesen , erhielt auch von
den aus der Stadt Bechta eingehenden Wrogcgeldern und Wroge
strafen die Halste . Bon einem Hecrgewete und Gerade in der Stadt
mußten dem Richter 1 Reichstaler . 1 Stuhl und ein Kissen über¬
antwortet werden . *)

Zum Personal des Gerichts gehörte im Mittelalter nur der
Fronbote , der die vom Gerichte aiigeordnetcn Ladungen , Zustellungen
und sonstigen Botendienste ausznrichten hatte . Mit der Einführung
der Münsterischcn Hof - und Landgerichtsordnnng vom 31 . Oktober
1571 wurde auch die Anstellung eines Gerichtsschreibcrs notwendig,
der ebenso wie der Richter vom Landesherr » ernannt wurde . Der
Gerichtsschreiber erhielt vom Amte Bechta jährlich ein fettes Schwein
und bezog von den Parteien seine Sporteln.

Während , wie überall nach deutschem Recht , der Richter nur
den Borsitz führte und die Verhandlung leitete , fand das Urteil in
den ältesten Zeiten der sogenannte Umstand , die Gesamtheit der
Bürger ; im 14 . Jahrhundert und später der regierende Rat als
das von der Regierung zu Münster gebildete Schösfenkollegium.

Das landesherrliche Stadtgericht beschränkte sich auf das
von der Stadtmauer umschlossene engere Stadtgebiet und wurde
zuerst vor , später im Rathause abgehalten . Es war für die Stadl
an die Stelle des Gogcrichts auf dem Desnm getreten und daher
für die Bürger und die in der Stadt sich aufhaltenden Einwohner
(Mietsleute , Gesinde usw .) und Fremden in Zivil - und Strassachen
das ordentliche Gericht schlechthin . Vor dem landesherrlichen
Stadtgericht hatte der Bechtaer Bürger in Zivil - und Strafsachen
seinen ordentlichen Gerichtsstand . Auch der Landesherr , die landes¬
herrlichen Beamten zu Vechta und die Burgmannen mußten ihre
Klagen gegen den Bechtaer Bürger vor dem Stadtgericht verfolgen,

Der Rat aber beanspruchte demgegenüber schon früh , bald mit
mehr , bald mit weniger Erfolg , daß ihm als dem berufenen Organ
der Gemeindeverwaltung das Regiment , und damit auch eine —
wenn auch beschränkte — Gerichtsbarkeit über die Bürger und

U Akten des Oldenburger Archivs: Old. M . Adt. I, Tit . IX. L 5b.
') Anlage Nr. 12.
' ) Anlage Nr. 11.
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Bürgergüter , zustehe . So erwuchs dem landesherrlichen Stadt¬
gericht allmählich in dem Ratsgericht ein scharfer Konkurrent.

Als materielles Recht wurde den Entscheidungen des Stadt¬
gerichts das Osnabrücker Stadtrecht zugrunde gelegt . *) Auch die
Appellationen gegen die Entscheidungen des Stadtgerichts Vechta
gingen nach Osnabrück . So heißt es in einem unter dem 3 . August
1564 vom Bürgermeister und Rat nebst Richter der Stadt Vechta
au die Regierung zu Münster erstatteten Bericht : „Szo werbt dat
eine geeichte vor Jrer Fürstlichen Gnaden stadt richter alhir vor

den raidthuse , dar de borgerc unde sunst de reisende mann linder
anderen sick to besprccken hebben , geholden , unde so dan dar in
jemanth beswering halven appelleren will , de appellert »nde beropt
sick to hovedc vor den lonwen (Löwen ) to Osscnbrügk , so dan ock
gerichtlich ein ordel gefelth , welch men nicht wisen kann , dathsülffte
lverth ock darheil geschaten ." Die Kosten einer solchen Rechts¬
belehrung oder Appellation hatten beide Parteien zu erstatten . ?)

Die Kriminalsachen , zu denen die Totschläge nicht gerechnet
wurden , verhandelte man seit dem Ende des 15 . Jahrhunderts auf

dem für den ganzen Bezirk des Amtes Vechta gebildeten landes¬
herrlichen Kriminalgericht zu Vechta , das vor dem Rathause daselbst

tagte . Vorsitzender des Kriminalgerichts war der landesherrliche
Stadtrichter , Urteilsfinder der Rat zu Vechta . )̂ Der Rat hatte
also nicht nur über die Kriminalsachen der Vechtaer Bürger und Ein¬
wohner und der dort aufhaltsamen Fremden , sondern auch über die

Kriminalsachen aus dem Vechtischen Gogerichtsbezirk auf dem Desum,
dem Gogerichtsbezirk Damme usw . zu entscheiden . Mit den Tot¬

schlägen beschäftigte sich das Kriminalgericht nicht ; für sie war , so¬
weit die Stadt Vechta in Frage kam , das Vechtaer Stadtgericht
(mit gleicher Besetzung ), im übrigen die betreffenden Gogerichte des
Amtes Vechta zuständig.

In de» Kriminalsache » hatte Bürgermeister und Rat zu Vechta
über die Vechtaer Bürger den Angriff , das heißt das Recht der
Verhaftung , und trug auch die durch die Verhaftung entstandenen

' ) Anlage» Nr . 6, 7, 8.
Anlage Nr . 11.
Anlage Nr . 12.

Jahrbuch für Oldenb. Gesch. XIX. 8



114 1) r. Engelkc.

Kosten . Jhin allein stand es auch zn , den also Verhafteten zu
verhören . ' ) Tic Exemtion des Urteils und deren Kosten war

Sache des Landesherrn . So heißt es noch in der Vechtaer Amts¬
rechnung vom Jahre 1613 : „Die Diebin Else Möllers justificirt
— 3 Thaler . Hiebei zu wissen , daß die Verpflegung obgenanter
Verstrickten und Justificirten vom Ampthause nicht beschehen , sondern
von Bürgermeister und Rhat , weile dieselben sie als eine Bürgersche
in ihre eustodie gehabt und deshalb dafür auch Nichts in Rechnung
gepracht . " st

Tie Aburteilung der kleinere » Vergehen , wie Scheltworre,
trockene Schläge , auch Blutronnen , kurz alle Sachen , die mit Geld

gesühnt wurden , waren schon früh dem landesherrlichen Stadtgericht
genommen und einem besonderen fiskalischen Verfahren vor dem

durch den Amtmann und Stadtrichter zu Vechta gebildeten Brüchten-
gericht überwiesen . In der Vechtaer Amtsrechnung von 1613 heißt
es z. B . :

„Erstlich am Stadtgericht Bruchfellige : Erstlich Jorgen
Tabeken , daß er Gerdt von Ahlhorn mit einer Kannen ein Logk
ins Heubt geschlagen , Abtragh genommen — 2 Mark leicht;

Henrich Vehmeyer , daß er Berendt Schlüter in Burmans
Hause verwundet — 1 ' / , Goldgl . ;

Henrich Wulmer , daß er Johan Lawech und dessen Broder

Gerdt vor Molkenzeuberschen Sohens gescholden — 3 Goldgl . "
usw . st

Neben dem landesherrlichen Stadtgericht tagte in Vechta an
öffentlichen Gerichten noch das Gericht der Burgmannen und das
Vechtische Gogericht auf dem Desum.

Das Gericht der Burgmannen wird in jener oben bereits an¬

gezogenen Urkunde der Vechtaer Bnrgmannschaft vom Jahre 1269,
wenn auch nur mittelbar , urkundlich zuerst erwähnt . Der juckox

libororum (wörtlich : Richter der Freien ) jener Urkunde ist der

'1 Willohsche Aktenauszüge,
st Vechtaer Amtsrechnung von 1613.
st Vechtaer Amtsrechnung von 1613 . Vgl . auch Willoh : Brüchten-

gerichtsurteile und Verwandtes im Oldenburger Jahrbuch Band XVI T . 360/361.
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Bischöflich Münsterischc Richter am Vechtaer Burgmannengericht.
Die Bezeichnung der Burgmalinen als „ liberi " (— Freie ) könnte
zuerst als seltsam erscheinen . Sie ist aber in der von Drost und
Bnrgmannschaft zur Wahrung ihrer Rechte im Jahre 1338 ausge¬
stellten Erklärung , daß in der Herrschaft Vechta keinem andern als
dem Bischof und seinem Amtmann zu Vechta der Gerichtszwang
über die ,,Iibsri " (— Freie ) zustehe , zweifelsfrei festgcstellt . *)

Den Vorsitz im Bnrgmannengericht führte der Richter , der
..smltzx liberorum " ; das Urteil fand das Burgmannskollegium.

Das Gericht war zuständig für die Klagen der Burgmannen
gegen einander und überhaupt für alle gegen die Burgmannen ge¬
richteten Klagen . Auch der Vechtaer Bürger hatte gegen den Burg¬
mann hier sein Recht zu suchen.

Der Gerichtsplatz lag vor der Burg Vechta auf einer durch
eine Zugbrücke mit der Burg verbundenen Insel , in der ältesten Zeit
von einem Hagedorn , später von einer Linde weithin beschattet.

Auf demselben Gerichtsplatz tagte seit 1322 auch das die
Vechtaischen Kirchspiele Langförden , Oythe , Lutten , Cappeln , später

auch Emstek und Visbek , umfassende Partgericht des Gogerichts auf
dem Desum . Bischof und Kapitel zu Münster hatten das Part¬
gericht nach Vechta gelegt , als sie im Jahre 1322 den letzten Rest
des vormals den Grafen von Oldenburg -Wildeshausen gehörigen
Gogerichts auf dem Desum von dem Vechtaer Drosten Johann
von Sutholte käuflich erworben hatten.

Dieses Vechtasche Gogericht war das ordentliche Landgericht

für die bäuerliche Landbevölkerung der obgenannten sechs Vechtaschen
Kirchspiele . Es war ein Teil des Gogerichts auf dem Desum , zu
dem vor der Eyimierung vom Landgericht auch die Stadt Vechta
gehört hatte . Hier vor diesem Partgericht hätte auch der Vechtaer
Bürger zu Recht stehen müssen , wäre der Stadt durch landesherr¬
liche Gnade nicht ein eigenes Stadtgericht verliehen worden.

' ) Urkunde von 1338 , Original im Staatsarchiv Münster : Fr . Münster
Nr . 508 , abgedruckt in H. Sudendors : Herren von Dinklage t,,su8 antiguum ost
domioü Vsobtoosis , guad nullus potost aliguos bominos liboros proplsoitsro
in ovdem ilomioio preter ipsius clominii dominum vol okkioistum . .

8'
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Das Vechtaer Gogericht war als das ordentliche Landgericht
sowohl für Zivil- als auch für Strafsachen sachlich unbeschränkt
zuständig. Die Kriminal- und Brüchtensachen waren aber auch
hier wohl schon im 15. Jahrhundert dem Gogericht genommen und
zusammen mit den Kriminal- und Brüchtensachen der anderen Ge¬
richte besonderen Amts-Kriminal- und Brüchtengerichten zur Ab¬
urteilung überwiesen. Nur die Verhandlung lind Entscheidung über
begangene Totschläge war als eine Art Parteiensache dem Gogericht
verblieben.

Die Verwaltung dieses Vechtaer Gogerichts war alsbald nach
seinem Erwerb dem landesherrlichen Richter der Burgmanncn dauernd
mit übertragen, sodaß immer ein Richter beide Gerichte verwaltete.
Diese dauernde Verbindung der beiden Richterümter in einer Person
führte zunächst dazu, daß beide Gerichte an ein und derselben Ge¬
richtsstätte, dem alten Dingplatz der Burgmannen unter dem Hage¬
dorn, an ein und demselben Tage nacheinander abgehalten wurden.
Nach Beendigung ihres Gerichts blieben immer einzelne Burg¬
mannen an der Gerichtsstätte zurück, um in dem sich anschließenden
Gogericht ihre eigenen Leute, die. auch wenn sie in der Stadt Vechta
wohnten, am Gogericht ihren ordentlichen Gerichtsstand hatten, zu
verteidigen und vor ungerechtem Urteil zu beschützen. Da konnte'
es nicht ausbleibcn, daß die Burgmannen auf dem Gogericht auch
in sonstigen schwierigen Sachen von dem Richter, der ja auch ihr
Richter war, um ihr Urteil angesprochen wurden. Auf diese Weise
kam es allmählich zu einer Vermischung und schließlich zu einer-
völligen Verschmelzung der beiden an sich völlig von einander ver¬
schiedenen Gerichte. Die Burgmannen bildeten nunmehr, und zwar
wegen ihres Ansehens, das sie kraft ihrer Stellung überall ge¬
nossen, an erster Stelle neben den Landleuten den das Urteil
findenden Umstand des jetzt einheitlichen Gerichts unter dem Hage¬
dorn. So heißt es in dem oben erwähnten von Bürgermeister,
Rat und Richter der Stadt Vechta unter dem 3. August 1564 an
die Regierung zu Münster erstatteten Bericht: „Ire furstligen
Gnaden hebben alhir tor Vechte twc richters, der eine der stadt¬
richter . . . .. der ander I . ff. Gn. goe richter npen Desem int
landt recht, dair de borchmanns under anderen und sunst
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ock de gemeine man des landt rechts vor to dondc hebben,
rechtes erwarben mvteu." ff

Auch Bürgermeister und Rat zu Vechta, die bezüglich des
außerhalb der Stadtmauer im Bechtaer Gogerichtsbezirk belegenen
Stadtgebiets und auch bezüglich der in der Stadt wohnenden Burg-
mannslente zu dem Bechtaer Gogcricht in enger Beziehung standen,
übten auf das Gogericht insbesondere dadurch einen nicht un¬
bedeutenden Einfluss aus, daß sie in schwierigen Rechtsfragen auf
Ansuchen des Gerichtsumstandes das Urteil fanden und es vom
Rathaus aus der Gerichtsgemeinde durch den vom Umstand ge¬
wählten Urteilsträger übermitteln ließen. Zwei eine solche Rechts¬
belehrung von Bürgermeister und Rat zu Vechta enthaltende Ur¬
kunden vom 21. Januar 1488 sind uns erhalten geblieben. In
dem einen Fall handelte es sich um die Weisung in einer dem
bäuerlichen Agrarrecht angehörenden Streitfrage. Der andere Fall
betraf die Frage, ob eine an Bürgermeister und Rat von zwei sich
streitenden, dem Gogericht unterworfenen  Parteien freiwillig
zur Entscheidung übergebene Prozeßsache seitens der Parteien vor
der getroffenen Entscheidung zurückgezogen werden dürfe. Die Ur¬
teilsfrage wurde vom Gografen an den dem Gerichtsumstand an¬
gehörenden Menken Schomaker gerichtet, „de quam weder unde sede,
dat em de borgermesters unde de raet ghewzset hadden, se mochten
des nicht wedderropen eder de breve nicht van fick don, de sake wer
dan vruntliken geschehen unde we de sake verlor, de scholde de
uukost don.2)

Nach der Vereinigung des Burgmanneugerichts mit dem Go¬
gericht nannte sich der Richter ein „geschworen richter(der Richter
der Bnrgmannen, der alte jnclox libororum) unde gogreve tom
Desem".

Die Appellation gegen die Urteile des Bechtaer Burgmannen-
Go-Gerichts ging im 16. Jahrhundert an die alljährlich viermal
zu bestimmten Zeiten auf dem Tesum bei Emstek stattfindenden
Vollversammlungen aller dem Gogericht auf dem Tesum in seinem
ursprünglichen Umfange angehörenden Dingpflichtigen. Die Bechtaer

Anlage Nr . 11.
ff Anlagen Nr . 9 und 10.
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Burgmannen und 24 der Landbevölkerung des alten umfangreichen
Gogerichtsbezirks entnommenen Gcrichtsgeschworenen sprachen hier
das Urteil. Kam die Appellation dort nicht zur Verhandlung oder
wurde dort ein von einer Partei nicht für gerecht befundenes Ur¬
teil gesprochen, so wurde die Sache an das Vechtaer Partgericht
unter den Hagedorn ins Achtergoding znrückverwiesen. Gegen das
alsdann im Achtergoding gesprochene Urteil konnte weiter an das
Fürstliche Kammergericht lHofgericht) zu Münster appelliert werden. ' )

In Ausführung der Münsterischen Hof- und Landgerichts¬
ordnung vom 31. Oktober 1571 traten auch am Vechtaer Gv-
gericht an die Stelle des gesamten Gerichtsumstaiides als Urtcil-
finder mehrere der Gerichtsgemeinde angehörende, vom Landesherrn
ernannte und beeidigte Schöffen.

Im Jahre 1608 wurde das Gericht aus das Betreiben des
Richters Johann von Dinklage, da einmal Frost und Schnee, ein
ander Mal Regenschauer die Gerichtssitzungen unter dem freien
Himmel unmöglich machten, gegen den Willen des um ihre Selbst¬
ständigkeit bangenden Bürgermeisters und Rats zu Vechta in einen
Raum des Vechtaer Rathauses verlegt.

Die der Stadtgemeinde zustehende Gerichtsbarkeit wurde im,
Ratsgericht ausgeübt. Als bürgerliches Gericht beanspruchte das
Ratsgericht gegenüber dem landesherrlichen Stadtgericht, je nach
dem Maß der zeitigen Stärke der landesherrlichen Gewalt bald mit
mehr, bald mit weniger Erfolg, die ausschließliche Zivil- und Frei¬
willige-Gerichtsbarkeit über die Bürger und Bürgergüter. In Er¬
mangelung eines selbständig ausgebildeten Vechtaer Stadtrcchts
richtete der Rat nach dem im nördlichen Westfalen eines großen
Ansehens sich erfreuenden Osnabrückcr Stadtrecht. Aus dem 15. Jahr¬
hundert sind uns mehrere von Bürgermeister und Rat zu Vechta
an Bürgermeister und Rat zu Osnabrück gerichtete Bitten um
Rechtsbelehrung, um Weisung auf Grund des in Osnabrück giltigen
materiellen  Stadtrechts , erhalten. In dem einen Fall fragt
Vechta bei Osnabrück an, wohin nach dortigem Recht die Gerade

' ) Anlage Nr . 11. Vgl . auch meine Abhandlung über das Gogerich!
aul dem Desum a. a. L.

Willoh 'schc Nktcnauszüge.
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einer verheirateten Tochter fielen, an die Mntter oder an die
älteste der sämtlich verheirateten Schwestern. In einem anderen
Falle übersendet Bürgermeister und Rat von Bechta von ihm in
eonkreto bereits getroffene zivilrechtliche Entscheidungen mit dem
ausdrücklichen Hinweis, „dat wi nnse rechte na uwcr stadt¬
rechte plichtig sind .to wisen und Osenbrngghesches rechtes
gebrüken " zur Nachprüfung an Bürgermeister und Rat zu Os¬
nabrück und ersucht gleichzeitig, eine etwa auf Grund des Osnabrücker
Stadtrechts notwendige Abänderung des Urteils gleich dort vorzu¬
nehmen. ff

Das Ratsgericht übte auch die Polizeistrafgewalt über die
Bürger aus und ahndete Polizeivergehen— manchmal aber auch
in Überschreitung seiner Machtbefugnisse andere kleinere Delikte—
der Bürger mit Geldstrafen bis zu einer Mark, mit der Auflage
zur Lieferung von Feuereimern für die Stadt , aber auch mit der
Strafe des Bolzen,ff

Kriminalgcrichtsbarkeit hat der Rat nicht besessen, aber wohl
stand ihm, wie oben bereits bemerkt, das Recht der Verhaftung
und des ersten Verhörs zu.

Gerichtslokal war das Rathaus. Das Urteil fand der ge¬
samte regierende Rat. Den Vorsitz führte der Bürgermeister. Das
Protokoll wurde durch den Stadtschreiber besorgt.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts büßte der Rat seine Ge¬
richtsbarkeit allmählich ganz ein.

Anlagen.
Nr. 1. - 1269.

Drost und Bnrgmunnen zu Vechta bekunden, daß der Ritter
Herbord von Spredow vor ihnen, dem Richter der Freien und dem
Richter der Bürger in Vechta das Erbe Gottschalks in Bakum
dem Kloster Bersenbrück übertragen habe.

Original : Staatsarchiv Osnabrück. — Druck: Osnabrücker llr-
knndenbuch III , Nr. 391 u. A.

Siegel vom Perganicntstrcise» abgesallcn.

ff Anlagen Nr. 6, 7, 8.
ff Anlage Nr . 14: Willob'sche Aktenauszüge.
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.IoItamiS8 clei ^ratia äapiksr äomiui ^loiia8tsri6N8i8 Vpi8-
sopi rurivsi ^ igus sastsllani in Vsolita omniku8 Olii'l8ti kiäsliku8
impsrpstuum . Xotoni 6886 äe8iäsrainu8 univtzr8i8, aä grw8
pr686N8 8oriptuin psvvsnsrit , Ijvoä HsrboräoL INÜS8 äiotu8 äs
8prsäorvs st pusii 8ui sum bsisäum 8uoiuin oon86N8u in
prs8sntin nv8trrr st juäioi8 liksioinni soäioi8 (pls eivium in
Vssbta oon8titnti äoniuui Ooäs8oaloi 8itam in öaelism , oom-
paratani pro ipiiogua ^ inta maroi .8, 8olvsntsin auuuatiiu guiu <ius
moltia 8l1î ini8, guingus moltia oräsi , äua .8 urua8 butiri , ununi
porsuni viilsntsin trs8 8oliäo8, oum oniniku8 8ni8 :«.ttinsntii8
sonvsntui in Ü6i8snbi 'UA6 rsmAiiavsrunt vo1snt68, nt 1p8iu8
proprista8 , gus ip8oruin eint , a oonvsntn prsäioto psrpstuo
p088 iäsatur . Lt ns rs8 i8ta rationabilitsr ^68ta in oblivionvin
vsnint pv8tsri8 , prs86iitsn >littsrsni 8iAÜIo no8tio plasuit roborari.
.z.ota 8nnt lies anno gratis ini11s8imo äuo6iit68imo 8sxaA68iNio IX.
?i 'S8tznt68 srant XIbsrtu8 st Xranoo 8aosräots8 ; .IoIiann68 8prio,
Hsrniannu8 st Xriäsrisu8 Iratrs8 , Xlsxanäsr st Xio!ioIan8 kratrs8 , t)
llruno cls Xslinoku86n , liaboäo Ou8iuo , Xreätzriou8 äs 8Isäs86ii,
Otto äs öroodoivs mi1its8 ; Lsiubaräu8 Xanns , -In8taoin8 Oiip,
i>ikriäu8 st Hs1sru8 8srvi äowini Ilsrboräi , Xisäsrious kiün8
Oonraäi , Hsrmannn8 äs Himtsäs ?) st alii guani plurs8.

Nr. 2. - 1339 Februar 27.
Die Burgmannschaft zu Vechta teilt Bürgermeister und Rat

zu Münsters) mit, auf welche Weise Bürgermeister und Rat zu Vechta
von dem Drosten Johann von Dinklage dem Älteren(etwa 1298
bis 1302) Anteil an der Gerichtsbarkeit über Maß und Gewicht
in der Stadt Vechta erlangt habe.

Original : Staatsarchiv Münster Fr . Münster Nr . 513 . — Druck:
H. Sudcndors : Die Herren von Dinklage, Nr . 8.

Siegel der Bechtaer Burgmannschast gut erhallen.

' ) Ergänze „äioti klovst " .
' ) Die letzten beiden Personen waren anscheinend Mitglieder des Rats

zu Vechta.
' ) Ein gleichlautendes Schreiben unter demselben Datum ist an den

Bischof Ludwig von Münster gerichtet. Original Staatsarchiv Münster : Fürstcn-
lnm Münster Nr . 512 . Druck Sudendors a. a . O. Nr . 7.
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Vii 'i8 proviäw vt äi8vroti8 . . mn^ i8tri8 l)nr ^ on8iu >n ot
oun8nI >1>u8 oivitati8 ^1ona8torion8i8 . . oa8tvlItrni ln Voolita ob-

8oguiuin tutura oum 8aluts . Li^ nitionnäum vobis änxiniUL
tonoro pr «?8tznoium literarum , «ptoä onin äo >>un »v8, «pionännt
aävooatu8 in Vooiita , ĉ ui npuä otkioiato8 in Voobta (juingua-
^intn nnin8 iuit nt ainpliu8 saoarot in insnnotiono , aoooäento8
Ul! IP8UIN oum .lobanno äs üutliolto , otkioiuto in Vooltta , ip .8»m
rn«iui8iviinu8 nt iittorro ^avimu8 , <,uiä 8ibi eon8tarot än iin-
potioiono , ein» iinpntnnt . . 00N8ul 68  nt nivn8 Vool>ton868 okki-
nitltnin in Voobtn proäiotum , (jui rn8ponänn8 äixit in nnimnm
8uam 8uo prn8entn oonks88orn , «inoä tomporo , ejnn äoininus
äv >r»nnn8 >niln8 än OinolaAtin 8enior N88et in otkioio äupikoratus
UN6N8861NNt nä NNIN äoI >UNN68 än Hu8tnän nt äoliaNN68 än

Xutinn an ulii 00N8ultz8 äjonntn8 , äonünn äapikor , tabornarii
vsnänntn8 8orvi8iam non 8ati8äant lioniinil,u8 pro nornin
poounia , tjuidu8 8io rnsponäit änpitsr : noinini8i guäioi , preoa-
vnrn än illo , äixnrnntc ûn non8n1n8 : knvntn et nnnnite nobi8,
!läe886 non8Üio juäioi8 , oräinabimu8 , sjuoä 1iominibu8 8gti8tint
et vobi8 plu8 kint än äslioto . Iin8ponäit : kavoo vodw . 8nä
unten in i8to Iiaduorint niotiil suri8 . Hon äixit äo !innnn8 nä-
vookrtn8 preäintn8 , tuno tninpori8 suäox in Voolita , gnoä 8ub
8i^ iI1o no8trn unixor8itati8 prn8nntibu8 proto8tamur . Datum
anno äomini miIIn8imo trinentnmino trioe8imo nono sabbato
antn äoininioam Oeuli.

Nr . 3 . - 1355 März 5.

Urteil des BurgmannengerichtS zu Bechta , daß den Bürgern
zu Bechta kein Anteil an der Gerichtsbarkeit über Maß und Gewicht
in der Stadt Bechta zustehe.

Original : Staatsarchiv Münster, Vechta Nr. 7. — Bisher ungedruckt.
Grosses Siegel der Burgmaunschaft, zum Teil ausgebrochen.

Wi borchman binnen der Bechte duth witlick al den , de desen
bref seeeth oste horeth lesen , dat wi mit den amechtluden van der
Bechte woren vor den richte tho Bechte , dor en richte was . Johan
de gude , de vroghede enes rechtes Borcharde van Honstcde : zunt
den , dat de borgher neue bcwisinghe hedden noch van den bischope
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noch Van den kapitele van Monster, dat se iengher Hände recht
hebben an den richte thoe Bechte, oft se ienich recht hebben tho der
satinghe ienghcrleighe dinghes en den wicbolde thor Bechte. Dar
vant Borchard van Honstede vor en rechte: sunt den, dat de borgher
van der Bechte nene bewisinghe hcdden noch van den bischope noch
van den kapitele van Monster, dat se recht hedden an den richte,
so hedden se ock neu rechte an der satinghe ienighes dinghes en den
wicbolde, den de satinghe Horde tho den richte. Tid recht wort vor
den richte volbordet und nicht wedcrsproken. Dese vorscrevcne dingh
bctughe wi nndcr unsen inghesegcle, dat an desen breve ghehanghen
is. Datum anno clomini L1060DV koria guiuta post äomiuioam
komiuisooro.

Nr. 4. - 1372.
Bischof Florenz zu Münster erteilt der Stadt Vechta einige

Privilegien.
Original unbekannt. — Druck nach einem in der Pcozesgache '

Mathias von Quernheim wider Bürgermeister und Rat zu Vechta ent¬
haltenen Auszug aus dem Ende des 17. Jahrhunderts : Nieberding : Nieder¬
stift Münster III S . 12/13.

Wh Florentz, von der gnaden Gotts Bischofs zu Munster,
docn kundig allen lüden, die diesen breef sehet offt hören lesen, und
bekennen openbaer in diesen selven breve, dat Wh na rade unser
capittels und der bürgermeisters und rhadts unser stadt Münster leef
liehen nndt fründtlichen overdregen sint mit unsen rhadtmannen und
gemeine borger von der Bechte, also, dat sie to borgeren entfangen
mögen denstlüde, vryen und gekoffte vryen to unser behoesf und
unsers slotes von der Bechte und to unsen rechte, alsovernc alse
unse aigene gut binnen unser herschop von der Bechte darmede nn-
vorwostet und unverblotet blive, beholtlich uns und unsen ambt-
lüden unses rechtes. Bortmer sollen alle die ghene, die in unser»
slote von der Vechta wonhafftig sint und up borger where sittet,
borger werden und wesen und scholen borger recht doen alle dewile,
dat sie tor Bechte wonhasftich sint, uthgesproken unse borchmanne,
die scholen borchmanne recht hebben und doen na ehren rechte. Oick
en solle wh den bicraczhsen, den wy tor Bechte gesatet hedden,
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alsc von einen juwelcken bruwes twolf penninge, in unse behoesf to
gewende mit lewe und mit friindtschaft bestaen laten bet also lange,
dat wy und unse capittel und rhadt unser stadt von Münster ein-
drechtlichen darin anders wes ovcrdregen usw.

Oick en solle wy oder unse ambtlüde von der Vechte sie jyo
nicht vorunrcchtcn und solen sie laten bi all orcu olden rechte.

Alle besser stücke hebben dedingslüde gewesen her Lübbert und
her Rötger, brödcr von Rameßbergc, canonicke unser kerken tho
Münster, Berndt Steveningh und Johan Kerkering to der tid
borgermestere, Lambert Stutcselo und Joha» Clcyvorne, rhadtmaune
unser stadt von Münster, Johan Warendorp und andere veler guder
lüde, die daran und ower weren, und tho einen mehren tilge hebbe
wy unse ingesegel an dessen breef gehangen. Hat. vt aat. Ilv-
nkvltsrv-Vnno clomini millosinto 606 "° soounclo ota.

^ck nianckatum ckomini
6ukbsrtu8 Nonsinglt.

Daß gegcuwertige Copei ihrem Originali an Schrift und
Siegel al noch gnugsamb bestendig, von Wordt zu Worbten gleich-
lauten, bezeuge ich Wilbrandus ab Hemeßenl̂ otarius ot 8ooro-
tsriu8 mit dieser meiner Handth und Subscription.

Nr. 5. - 1388 Juni 12.
Verhandlung vor dem landesherrlichen Stadtgericht Vechta

in einer Streitsache des Drosten und mehrerer Burgmannen gegen
den Vechtaer Bürger Volbert von Drebber.

Original im Archiv des Guts Hupen ; Abschrift im Oldenburger
Archiv: Nieberdings Nachlas; Nr . lö . Bisher ungedruckl.

Vom Original ist das Siegel ab.

Ick Frederich Burber, en sworen richter tor Vechte enkenne
un betughe openbar in dessen breve vor allen luden, de ene seet os
höret lesen, dat vorbodet ward mid des stades vrunen in en ghe-
heghet richte Volbord van Drebbern umme breve un gnet, dat
Johan van Sutholte, droste tor Vechte, Johan von Schagen un
Johan Glode under ein besad hadden, mid gherichte van vertein-
nachten tho verteinachtcn, alsc unses stades recht is. Unde dar war
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Polbord vorescreven sine echtentid also langhe, dat de teste echtetid
umme guam, mi dv gnemen se aver a» beiden siden vor mi an en
heghet richte un sproken dessen vorescreven Bolbortc an und vore-
spraken un wunnen Volborte vernvinpd de breve uni dat gued dar
af mid ordelen un mid rechte, alse tor Bechte stades recht is ; un
dit schach vor mi an gherichte also vorscreven is. Un des tughe
der warheit so hebbe ik Frederik richter vorsereven min rechte ingc-
seghcl witliken an dessen bref gehangen. Dar an nn over weren in
gherichte Rabodo van Penthe, Floreke Schalver, Wichman Glode,
Staties Gryp, Hinrich Bekerman, Hinrich de Scvedebroder borgher-
meister, Johan Padeke, Bernd Brandes, Diderich Ostendorp, Bertram
Puls un Johan de Bryge, ratmanne des jars tor Bechte un Bernd
de Bentelere, U Gherlach vari Loen, Hinrich tor Strypen, Hinrich
de Kopman, Gerd de Grise, Johan Luninch, Johan Burwede,
Gotteke van Enerte un anderer guder lnde ghenoch.

Ostum anno (tomini l̂OOOUXXX ootavo toriu 8oxtu ants
tostum Viti bouti nmrtiris.

Nr . 6. - o. I . (um 1400 ).
Bürgermeister und Rat zu Vechta bittet Bürgermeister und

Rat zu Osnabrück um Rechtsbelehrung.
Original : Stadtarchiv Osnabrück : Urk. VI V Nr . 40 ' . — Einfaches

Papier , Siegeleinschnitt vorhanden , Siegel selbst fehlt. — Bisher ungedruckt.

Unse vruntliken grote und wes wi gudes vormoghen to vorn.
Besnnderen guden vrunde. Wi beddet juw mid got vruntliker an-
dacht, dat gi uns na juwen rechte und wonheit willen under wisen
uppe desse nabescreven sake, wo men de holden und vorscheden
moghe: dar ein moder is und Heft dre dochtere und alle boraden,^
und der dochtere ein vorstorve, wor der dochtere gherade vallcn in
deme rechte, uppe de moder of up de oldesten suster. Leve vrunde,
dit sendet uns besten und lated uns dat vordenen. 8nb 8ixillo

no8tro aivituti8. Borghermeister und rad toe Bechte.

' ) War 1378 Ratmann : auch die nachbenannten 7 Personen waren
ivahrscheinlich Mitglieder des alten Rats.

Verheiratet.
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Adresse: I)i8oroti8 inultuincjno It0N68 ti8 viri8 s» oc'ON8nIilni8
ot <ron8nlibn8 oivitstis 08nabni ^sn8t8 praosontotnr.

Nr. 7. - 1445 November 21.
Bürgermeister und Rat zu Vechta bittet Bürgermeister und

Rat zu Osnabrück um Rechtsbelehrung und weist zur Begründung
seiner Bitte ausdrücklich darauf hin, daß in der Stadt Vechta das
Osnabrücker Stadtrecht gelte.

Original : Stadtarchiv Osnabrück : Urk. VI Nr . 40 V — Einfaches
Papier , Siegelspuren ausgedriickt. — Bisher eingedruckt.

Ersamen undc bisunderen gude vrundc. An uns is ghestalt
eine rechte wisinghe tuschen enes borghers son van Wildeshusen
Cordes, son des Beckers, an de eine und einen unsen borghcre, ghe-
heiten Hcrman Brochorst, an de anderen sidcn und sint des bi uns
ghebleven, dar recht uP to sprekene. So hebbe ivi beide de rechte
ansprake und antworde beider part besegelt au uns genomeu, dat
wi dar up binnen einer benomeden tit recht up wisen und dat
under unser stad ingesegel bescreven und besegelt over gheven stillen
beiden Partien, und want wi dan van gudcr hecrkompft lind older
ghewonte aldus lange bi unser vorvarcn tidcn geholden und ghe-
vundcn hebben, dat wi unse rechte na uwer stadtrechte
plichtich sint to wisen und Osenbrugghesches rechtes ge-
bruken, so senden wi an juw de selve twe rechte und dar bi unse
vorraminge*) der recht wisingc und utsprokes und bidden juw
vrentliken, dat gi de van »wen vrcnden willen doen over seen und
uns willen doen wedder scriven, offt wi na anspraken und antworden
dar recht an gewiset hebben und, woe dar icht an to corrigiren und
to vorbcteren, uns dat dar bi to scriven und uns de rechte met der
rechtwisinge doen lvedder senden mit dessen boden, tville wi gerne
legen juw vordencn Ghescrcven under unser inghesegel up den
sondach na sancte Elzabeth dagc anno ckoinini Xsti guinto.

Borgemestere unde raet thor Vechte.
Adresse: An de ersamen und vorsichtigen manncs borgemestere

und rade der stad to Osenbrngge, unsen ghuden vrcnden.

0 Entscheidung.
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Nr . 8 . - 1483 April 10.

Bürgermeister lind Rat zu Vechta bittet Bürgermeister und
Rat zu Osnabrück um Rechtsbelehrung.

Original : Stadtarchiv Osnabrück : llrk . VI ^ Nr . 4 (N . — Einfaches
Papier . Eiegelfpuren ausgedrückl . — Bisher ungedruckt.

Unsen fruntliken groet to vore » . Erberen unde crsamen gudcn

vrunde . Wi sin fruntliken van juw beghereu , gi uns uppe desse
inghelechte bescreveue ordel willen na juwer erkentnissc recht wisen

sundcr juwen schaden , dar sick unse borghere cn del na hebben
moghen unde will uns des nicht weigeren , dat vordenen wi umine
juw gerne . God sit mit juw . Gescreven under unse stad segel

am donnerdage »a dem sondage (jnasimoäoAeniti anno UUXIII-
Borghermester linde raedntanne tor Vechte.

Adresse : Den erbern unde ersamen borghermcstern unde raede
des stades to Osenbrugge , uusen bisundern guden vrunden frnnt-

liken gescreven.

Rr . 9 . - 1488 Januar 21.

Vor dem Vechtaer Partgericht des Gogerichts auf dem Desum
findet Bürgermeister und Rat zu Vechta zusammen mit dem ge¬
meinen Umstand des Gerichts auf Ansuchen des Urteilsträgers ein

nachbarliche Grenzverhältnisse betreffendes Urteil.

Abschrift nach einer Abschrift vvn dem Original : Oldenburger Archiv:
Depos . von Elmendorf . Das Original hat früher in der Kirche zu Lang¬

förden gelegen.

Wi Cort Schouhovedes , unses gnedichcn leven Heren van
Münster geschworen richter unde enen gogreve tom Deseme , U be¬

kennen un betüghen in dessen breve na sede unde wanheyt to deme
vrigen dingen als men plecht to voreiligen welken , de ghebreck Heft
an synen erve , dar he quam to gherichte mht synen beorleveden un
ghebeden vorjpraken , als Meynerde van Kamen , un leet vor-

soken umme en ordel , dat recht wer war : en hadde enen graven
buten synen gardentune , de grave ginge by andern ackerden lande,

Cord Schonhövel urkundet hier nicht als landesherrlicher Stadtrichter

sondern als Gograf a . d . Desum . Vgl . Anlage Nr . 15 Ziffer 11.
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iip war he de erden leggen scholde, dar he sc myt rechte ledc, dat
ordel wort bestaden an Lücken Wichmans, de sick dat wysen leet
vor cn recht van den borgermester un des gantzen rades un der
ghemeneii ümmestanden des gherichtes De sülve Lücke quam und
sede, dat se eine ghewiset hadden vor en recht, he en scholde de
erden nicht leggcn na deine tunewert un scholde den graven nicht
anders graven, dan he deine mht rechte bcschermen un belvisen
konde. Sv leet desülve Meynert vragen noch ümmc en ordel dat
recht wer, offt men em des scholde ock en schin geven, dat bestaden
wort an Johann Hasbergen, de dar up vant vor cn recht, he wer
eine des schnldich en schin to geven op sinen schaden, dat wh do so
vororkundeden; so hebbe wh richter vorbnompt unse ingesegel van
gherichteswegen un bede willen bencden up spacium desses breves
don drucken; dar medc to gheeschet un ghebeden worden vor kornoten
un tügeslüde, myt namen Menke Schomaker un Johan Hasbergen
un mer vramen lüde ghcnoch. Datum (unses Heren Jesu Christi)
)l6000 ° UXXXVIII uppe sunte Agneten dach.

Nr. 10. - 1488 Januar 21.
Bürgermeister und Rat zu Vechta findet in einer vor dem

Bechtaer Partgericht des Gogerichts auf dem Desum verhandelten
Streitsache auf Ansuchen des Urteilsträgers das Urteil.

Abschrift im Oldenburger Archiv: Tepos. von Elmendorf . Das
Original lag früher in der Kirche zu Langfördcn.

Wh Cort Schonhovedes, unses gnedigen lcven Heren van
Münster eyn sworn richter und en gogreve tomm Desem,U bekennen
und betügen, do offt twe lüde wern twidrechtlich umme ene sake
willen und van beyden Parten togen uppe segel und breve, unde
welken breve werden ghedan in de Hände der borgermestern unde
des rades, umme de sake tho scheden und laten senden erer beyden
breve umme enen recht tho Halen unde dat up erer beyder
schaden, offt sc dat ok dan wederropen mögen unde de breve weder
don, eer de sake ghescheden sy, des he guam vorden up dat hus
myt syncn beorleveden Vorspraken, als by namen Meynerde van

' Vergleiche die Anmerkung zu Anlage Nr . 9.
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Kamen , de vragen leet umme e» ordel dat recht wer , dat bestaden
wort in Menken Schomaker , de quam weder und sede, dat em de

borgermesters unde de raet gcwyset hadden , se nwchten des nicht
wederropen eder de breve nicht van fick don , de sake wer dan vrünt-
liken ghescheden unde we de sake verlor , de scholde de nnkost don.
Do leet de vulbenompt Meynert vorsc . vragen umme en ordel , dat
recht wer , offl men em des ock scholde enen schin geven , dat be¬
staden wert an Johanse Lingen , de dar up vant vor enen recht , he

wer em des schuldich , enen schin to geven , unde dat nppe schien
schaden , dat wy do so vororkundeden ; so hebbe Wh richter vorbnompt
unse ingesegel von gherichtes wegen unde bede willen beneden up
spacium desses breves don drucken : dar mede to geeschet nn ghe-
bedcn worden vor kornoten und tügeslüde myt namen Menke
Schomaker , Kennewcch uir Johan Linge und mer vrame lüde ghcnoch.
Datum unscs Heren Jesu Christi lll0606 o HXXVIII uppe sunte

Agneten Dach.

Nr . 11 . - 1564 August 3.

Bericht von Bürgermeister , Rat und Richter der Stadt Vechta
in einer Prozeßsache Velthnsen wider Sütlohne , erstattet an den

Bischof zu Münster , betreffend die Gerichtsbarkeit in der Stadt Vechta.
Original unbekannt. — Druck: Meberdinq: VIeschichte des Nieder¬

stifts Münster III, 63/66.

Hochwcrdiger hochformogender fürste , gnediger her , Ire fürst-
ligen Gnaden sinth unßc gehorßame bereithwillige denste in aller
underthenicheit stetz vorne ; gnedigher furst und her . Welcher gestalt
I . ff . G . uns gnedichlig doin laten to scriven , alse I . ff . G . wederumb
to scriven unde to vermelden , wanner van uns eines uthgesprokeu

ordcls appelert werde , wairhen , au welchen oerthe unde geeichte
solche appellation beschen unde proseqnerth werden solle , unde hebben
wi sulliches in aller underthenicheit verlesen unde vernomen unde
mögen I . ff . G . darup undertheninges flites nicht bergen , unde
I . ff . G . weten sick ock gncdiglich to erinnern , dat I . ff . G . alhir
tor Vechte twc richters hebben , der eine der stadt richter , under den
börgern unde gemeinen srombden unde wankenden mannen , der ander
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I . ff. G. goe richter upen Desem int landt recht, dair de borch-
manns undcr anderen unde sunst ock de gemeine man des landt
rechts vor to donde hebben, rechtes erwarben moten

Szo werdt dat eine geeichte vor I . ff. G. stadt richter alhir
vor den raidthuse, dar de borgere unde sunst de reisende mann
under anderen sick to bcsprccken hebben, geholden, unde so dan dar
in jemanth beswcring halven appelleren will, de appellert unde
beropt sick to hovedc vor den louwen to Ossenbrügk, so dan ock
gerichtlich ein ordel gefelth, welch men nicht wisen kann, dathsnlffte
Werth ock darhcn geschaten. Unde sodane ordel Werth up der
beiden Partheien uncost van dair gehaelt.

Wanner overst vor I . ff. G. anderen richter, als gogreven
upen Desem, hir binnen geeichte geholden Werth, datsülve geschüith
vor I . ff. G. huse alhir under dem haghedorne, dar dan de borch-
manns under anderen unde well es mit enne to donde hebben,
rechts moten erwarden, unde wanner alldar im gerichte eines ordels
to wisen beswering verselleth sodane ordell Werth alstann (an)
I . ff. G. gogerichte upen Desem vor de semptligen borchmans unde
des gogerichtes veer unde twintich dinckplichtigen verwesen, darup
to erkennen, van dair (so darup nicht erkanth, oder beswering vor-
fellet) weddernmb alhir under dem Hagedorne int achter godingk.
Unde well sick dan wider beswerth, beropt sick unde appellerth vor
I . ff. G. camergerichte, welcher zo alle tidt geholden unde ock noch
zo geholden Werth.

Darmeth I . ff. G. wi den almechtigen Gode in langkwiliger
fürstlicher rcgerung unde wolstande, gesunth to fristen stetz aver uns
gnedichlig to gebodende bevelhen doin. Datum am donredage na
Vinoula Uotri anno UXIIII.

I . ff. G. gehorsame underthane denstwillige
borgemester unde raidtmann

Hermann Westemeigher, richter der stadt Vechte.

') Durch Schreiben aus demselben Jahr 1568 fälschlich dahin berichtigt,
daß die Berufungen vom Stadtgericht Vechta seit jeher an den Bischof zu
Münster als Landesherr» gegangen seien. (Nieberding, Niederstift III, S . 67.)

Jahrbuch für Lldenb. Geich. XIX . g
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Adresse : Dem hochwerdigen hochfornwgenden fürsten unde
Heren , Hern Bernharth , erwelten , bestedigethen des stiffts Münster,
unserm gnedigen landthfursten unde Hern underthenichlig geschreven.

Nr . t2 . - Shne Jahr ( 1571 März 3 l .) ' )

Bericht des Bechtischen Gografen auf dem Desnm , Hinrich
von Hemissen und des landesherrlichen Stadtrichters zu Bechta,
Hermann Westmeyer , über die Gerichtsbarkeit in Stadt und Amt
Bechta , erstattet an die Regierung zu Münster.

Original im Manuskript 117 des Westfälischen AllertumSvereins zu

Münster . — Im Auszug gedruckt bei Philipp ! : Westfälische Landrechte I,
Münster 1907.

Up den ersten articell als dem goe landt oder anderen ge¬
eichten belangende , ist der bericht , datt hir im anipte Bechte twe
gogerichte , datt eine up dem Desnm genandt , ist gebreuichlich des
jaers vier mahell to sonderlinghen dartho verordneten tiden to
holdende , und gehoiren in deselbighen goe nafolgende kerspell
Cappelen , Embstecke , Langevoirde , Vischbecke, Lütten und Oyte,
doch datt auch ettliche uth dent ampte Cloppenbnrgh darin gehorich
und sink deselbighen innerthalb twe mile van einander geleghen,
und wie in den twen amptern so woll Cloppenbnrgh und Wildes¬

husen als Bechte beschweret Wirt , doen sich tom Desnm beropen,
und Wirt dasselbighe gogerichte im Velde unter einem boeme ge-
halden und licht na bi dem kerckdorpe Embsteck.

Die ander goe - oder landtrecht ist gebrnichlich im dorpe Damme
geholden to werden , so offt es den amptluiden geleghen in behonff
nienes gnedigen slirsten und Heren geholden , und gehören in deselbige
datt kerspell Damme , Nienkerchen und Steinvelde , und sint frie und

eigen luide nndereinander . Es werden mich aldaer to Damme mich
bnrgherliche geeichte in behonff meines gnedigen fürsten und Hern
geholden to werden , de andere bürgerlichen geeichte werden binnen
der Bechte in datt gemein als under dem hagedoerne für dem hnese

0 Der Begleitbericht ist unterzeichnet : „ Trost Johann v . Dincklage,

Arndt van Raisfeldh rentmeister to Vechl " und datiert : Datum am Sambstagh
na Laetare anno 1571.
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Bcchtc und für dem raedthuse geholden werden, uthgenommen datt
kerspell Twistranghe, werden aldair in dem dorpe under der linden
de gerichte geholden und ist to vorgenompten goe toin Desum und
dein gerichte tom Twistrangh auch anderen geeichten ein persoen tom
richter und ein richtschriver, ivonnen beide verscheidentlich binnen der
Vcchte, es plecht atich ein drost to Wildeshusen und richter darselbst
das gerichte darmede bekleden und besitten.

Datt pinliche oder Halsgericht Wirt allein binnen der Vecht
für dem raedthuse, wan es die geleghenheit erfurdert, geholden, und
wont auch desselvigen richter ouch binnen der Bechte, welcher dan
ouch darselbst ein stadtrichter.

Nu sind to burgherlichen sachen twe Personen to richters und
hefft der einer als der gogreve tom Desum in richterlicher ver-
waltungh nafolgende dorper als Langvoirde, Cappeln, Embsteck,
Vischbecke, Lütten, Oitte, ouch Goldenstede, der ander in seiner ver-
waltungh Vechte, Lohen und Dincklaghen.

Und offt woll noch tlve kerspell in Vechtischer hocheit ge-
leghen, als Bestrnp und Bakum, darselbst hebben die Bakemeschen
borghmans ihren eighen richter, doch(nur) so vell den bloetronnen
belangt, aber andere pinlich oder gewalt sachen werden alhir tor
Bechte erörtert, doch datt to tiden uth allen angethogenen geeichten
tom Desum vor datt gerichte appelliert Wirt, welchers ordeill finders
sint neben den allgemeinen borghmans in summa 24 Personen, frei
und eighen luide, so Wonnen deselbigen vorscheidentlich in den ampten
Bechte, Wildeshusen und Cloppenburgh.

Belanghende dem holtgericht sint derselvigcn in Vechtischer
Hoheit twe, datt eine minen gnedigen fürsten und Hern in datt hus
Bechte gehorich und Wirt in einen dorpe, Aelhorn gcnandt, geholden
durch die beampten to Vechte und den gogreven tom Desum ge¬
holden.

Datt ander, welcher meinß gnedigen fürsten und Hern lehen
guedt, wird van der Deipholtischen regiernngh in einem holte to
Suehholte genomct, verwaltet.

Die hoffgerichte hefft man allhir nit.
Wes anlangt der richter gelcgenheit etc., so sind deselbighen

guede, verstendighe, ehrliche persoenen, darsur man sic bisanher ge¬
ll*
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holden und noch dockt, können ouch olle schriven und lesen und
sein frie luede, van den twe burgher und ein eines huesmans sonne.

De belohnung der richter: hefft jeder lom jare von irer fürst¬
lichen gnaden eine kleidungh, fünften van den huesmannen ihre
richtegharven und gerichtegeldt; de richtschriver imgleichen ein vett
schwin tom jare und sunst sin schrifftgelth.

Den 13. und 14. articell belangent, welcher van den under-
gesetten jeders gerichtes ihres erachtens so beschaffen, datt se neben
dem richter datt gerichte mit ehren mede besitten, de sachcn selber
entscheiden und erörteren können, ouch derselbige persoenen, so frie
luide sin, alter und herkament to ubergheben etc, hebbcu wir mit
todaett der richter darna erforschett und befunden, dat es guede,
bedagede luide to mherendell sin van vifftich, sechtzich und mheer
jaren und sunst eines ufrichtighen und ehrlichen wandels und
Handels, und van ehrlichen lenken frei und ehelich geboren.

Nr. 13. - 1683.
Auszug aus einem alten, 1684 verbrannten Lagerbuch der

Stadt Vechta, einzelne Punkte der städtischen Verfassung betreffend.,
Ter Auszug befindet sich in einer Streitschrift über die Suspension

des Magistrats zu Vechta vom Jahre 1683.
Druck: Nieberding im Vechtaer Sonntagsblatt 1843 Nr . 49.

To weten, dat wi borghermester unde rademan tor Vechte im
jar unses Hern N6666HXVI (1476) hebben gewilkort usw. usw. . . .
To weten. dat de borghermesters unde raed samtliken sin averein
gekamen, so dat ok van olden gewesen is , so Wan dat na den
willen Godes so gewelt, dat ein sittendt borghermester offte raed-
man vorstervet offte anders affquam, dat man den sine siede vor
vüllen schall unde einen andern kiesen binnen den ersten verthein-
nochten derna.

Item wer ock sake, dat ein borghermester offte raedman vor-
storve offte anders affhendigh hen wer, wo dat to queme, de nit
sittene wer, den scholde men sine siede vor vnllen to den ersten
vryen dinge sinder letten offte lenger tides.

Item wanner mincn gnedigen fürsten unde Hern van Munster
ein gemeine landtschattungen wert thogelaten unde de van der Vechte
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vor ere howet mith schattungcn ghevcn gelick den andern sieden
des gemeinen stists van Munster, so is et binnen de Vechte sedelich
und gewonthlich nnde stadt recht, dat de borgermesters sint frigh
mit ören ehefrouwen unde gantzen gesinde nnde de sittende raidt
den geliken mit eren ehefrouwen, getekendt thor ewigen gedechtnusse,
dat ein jeder sittende borghermcster wcth, wo he sick holdene schall,
ivant enen bischope van Munster sodane landschattungen werth tho
gclatcn.

Item hebben ock unsers genedigen fürsten unde Hern amptlude
thor Vechte aver unse stadt borgern, stadtglldern ofstc marken kheine
pcne noch vorboth, so de stadt aiver darmede beswerth werde, ghain
borgernlesters ahn de aniptlude, dat uns sodane pene offte vorbott
nicht gewohntlig. So ith dan de amptlude nicht sollen laten willen,
sind wi nicht plichtig, de pene tholden, eher dan wi van unseren
genedigen fürsten unde Heren under ören genedigen fegel verpenet
ofst vorboddene, als dan mach de stadt darumb örc verantworunge
doin, dat ith affgeschaffet werde, alles na olden gebruk.

?ro sxtraotu
-I. k Lrolrmann ^ otarius, 8orip8it.

Nr. 14. - 1684/1715.
Protokolle über Verhandlungen vor dem Ratsgericht zu Vechta.

Gesammelt von Nieberding und gedruckt im Vechtaer Sonntags-
blatt 1840 , S . 70/71.

Montags, den 20. März 1684. Rentmeister Stordener zu
Börden verklagt den Johann Stratmann, Weißgerber, als hette der
Stratmann ihm schlechtere Felle, als er ihm gesandt, zurückgesandt;
da selbiges von ihm geleugnet, so hat er's mit einem Eidt bekräf¬
tiget, dadurch der Streith geschlichtet.

1685 den 30. October erschien Fiscus Joan Wichertz, ver¬
klagt den Johann Bohlmann, als hätte er von sein Gartenlandt
2 Fues abgegraben; da dies wahr befunden, so ist der Beklagte
von Magistrat sck integrum rostitntiorwm verwiesen und in ein
Rthlr. Brächten verdammt.

1686 den 3. Juli Jürgen Kinkel erschien und klagte, daß
Gerth Becker ihn vor Hundsvott, Schelm und dgl. ausgescholten,
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denn er (Kinkel) hätte ihm sein Haus zu nahe gebaut, begehrte des¬
wegen psrioulo sussuwbsntisZ den Augenschein cinzunehmen. Be¬
scheide Es soll Gerth Becker citiret und abgehöret werden. Gerth
Becker erschien und sagte, daß einige Wörter vorgefallen, aber
Kinkel hätte erst gescholten. Jürgen Kinkel negiert dies durchaus
und begehrte nochmal osularis inspsotio. kmt. ckovi8 den4. Juli
ist verlangter Augenschein eingenommen psrioulo st 8umptibu8 8uo-
oumbsnti8 und befunden, daß Jürgen Kinkel den Becker nicht zu
nahe gekommen. Bescheide Auf eingenommenen Augenschein und
dem Befinden nach, daß Kläger Beklagten nicht zu nahe gekommen,
wird Beklagter Becker in aufgegangene Kosten, und wegen bino incks
— gegenseitigen— ausgestoßcnen Scheltwörter wird jeder in ein
Mark Bremisch verdammet.

1687 den4. Januar. Christopher Veltmann bringt vor, daß
Johann Kramer verschicdentliche Pfähle und Zaunholz von den
Gartens geholet und verbrannt. Beklagte Kramer, oitatu8, er¬
schien und läugnet die Klage. Beltmann denominirt zum Zeugen
Henrich Bohmann und Frantz Kramer. ll's8tss oitati erschienen und
confirmirten die Klage etc. Beklagte Kramer, nachdem mit oben
genannten Gezeugen confrontiret, mußte die Klage gestehen. 8io
ob uotoristatsiu kaoti st oonks88ionsin proprias rsi oonä6innatu8,
daß er innerhalb 14 Tage zwei lederne Eimer der Stadt Bechte
liefern soll.

1688 den 11. October. Bröring auf Hagen beklagt sich,
daß Johann Boht eigenthätiger Weise dem Bröring verheuerthe
Ländereien bemisten und unter den Pflug wegnehmen wolle. Wie
nun ihm vom Bürgermeister bei Straf des Boltens, das Landt bis
Austrag der Sache liegen zu lassen, befohlen worden, sich dessen
aber absolute geweigert und dagegen also stark gefrevelt rsu8
ckssupsr ob uotoriststsin kaoti st oonks88ionsm proprias rsi oon-
cksmnatus in Bolten.

1697 den 16. Februar. Hermann Thiel oontra Joh. Brok¬
mann klagte, Brokmann hätte ihm für ein Schelm gescholten. Nach
Abhörung deren Zeugen ist Brokmann oonclsmnirst zu 5 g. Gr(oschen)
Straf. _ _

' ) Auf Kosten der im Prozess unterliegenden Partei.
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1708 den 2 . April . Johann Kock ans Bremen führt dahin

Klage , daß die Brinkumber Fuhrleute ihm seinen Tobackstisch um
und kurz gefahren , bittend , dieselbe zur Ersetzung und Zahlung des
Schadens anzuhalten und bis solches geschehen arrestieren zu lassen.
Bescheide Wird erbetener Arrest poriculo impotrantisst hiermit er¬
kläret und dem Diener Hakmann aufgegeben , selbigen zu bewurken.

1715 ckovis den 23 . Mai . Vidua (Wittwe ) von Dorsten

prätendirt von Vidua Rövenkamp laut Rechnung wegen Roggen
3 Rthlr . 7 g. Gr . Vidua Rövenkamp oitata gestehet die Schuldt.
Bescheide Wird Zeit von 4 Wochen zu Zahlung »erstattet sub
poona oxocutionis.

1715 den 23 . Mai F . Rentmeister Driver übergab Supplieam
contra Picker wegen nicht reparirten Frechten an seinem Kampf bei
die Lestraße , bittend , selbigen zur Reparation ahnzuweisen . Picker
citatus gesteht , daß er die Frechten unterhalten muß , auch thuen
wolle . Bescheide Uiat sub poona cxscntionw.

1715 den 31 . Mai . Henrich Fangmann aus Langförden
pretendirt von Joh . Bernd Rotepohl 22 Rthlr . Beklagter oitutus
gesteht die Schuldt , er könnte aber nicht zahlen , mögte er das Haus
verkaufen . Bescheide Soll prasvirr aostiinationo ox ainbonob)

publiciret und gegen künftigen Donnerstag den 6 . Juni pluriwum
okkorsnti verkauft werden.

Nr . 15 . - Landesherrliche Richter der Stadt Vechtas)
1. Reiner Bolland

2 . Friedrich Burber
3 . Johann Lüninck

4 . Gerd v . dem Kogelnbarge

5 . Peter Halfwassen

1367 1377.
1387 1393.
1400 1410.

1412 - 1422 (war 1422 auch zu¬
gleich Gograi auf dem Tesuni ).

1424 1430.

Auf Gefahr des Nachfuchendc » .

' ) Bei Strafe der Exemtion.

' ) Mit Vorbehalt der beiderseitigen Schätzung.
*) Amnkg . zu Nr . 1 — 17 : Die beiden Jahreszahlen stellen daS erste und

letzte Jahr dar , in welchem die betreffende Person als Richter nachqewiesen ist.
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6. Hennecke Pantzer
7. Johann Pantzcr
8. Heinrich tor Molen
9. Ludecke Nacke

10. Otto Kobrink

11. Cord Schonhövet

12. Aleff van Ellinghusen

13. Wolter van Heeck

14 . Tonics van Heesten

15. Hermann Vehmeyer

16. Johann von Dinklage

17. Hermann Westmeyer

18. Johann von Dinklage

19. Hermann Heinrich Molan
20 . Casper Buchholtz

21. Eberhard Molan

1434 1444.
1445 1446.
1448 1449
1453 1476.

1472 - 1486 (zunächst wohl
Substitut ).

1483 - 1500 (zunächst wohl
Substitut, war 1487—1491 zu¬
gleich Gograf a. d. Desnm).

1501 - 1511 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne).

1517 - 1522 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne).

1526 > 1527 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne).

1531 - 1546 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne).

1547 - 1551 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne, auch Richter
über Bakum und Vestrup).

1563 - 1607 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne, auch Richter
über Bakum und Vestrup, seit
1585 auch Gograf zum Sutholt ).

1607 —1626 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne und zum Sut¬
holt, auch Richter über Bakum
und Vestrup).

1626 — 1657 (wie zu 18).
1657 — 1686 (wie zu 18 ; seit

1679 ihm zur Unterstützung
beigeordnet sein Sohn Johann
Casper Buchholtz).

1686 — 1687 (wie zu 18).
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22 . Christoph Roringk
23 . Adolf Roringk

wie zu 18, aber
auch Gograf zu
Damme ; zunächst

1687 _ 1706 war Substitut , seit
1706 — 1733 1720 Adjunkt:

Gerhard Arnold
Bülsing 1687 bis

1733.

24 . Casper Arnold Ignaz Racke 1733 — 1744 (war zugleich Go¬
graf zum Desum , zu Lohne , zu
Damme , zum Sutholt , auch
Richter über Bakum undVestrup ).

25 . vr . Johann Mathias
Äloppenburg

26 . Bernd Laurenz Kloppenburg

27 . Or . Franz Wilhelm Eilers
28 . Friedrich Christian Anton

Spiegelberg

29 . Christoph Bernhard Schücking
30 . Friedrich Christian Lentz

von Höften

1744 — 1750 (war zugleich Go¬
graf zu Lohne , Damme und
Sutholt , auch Richter über
Bakum und Vestrup ).

1750 — 1766 (wie zu 25 ; zunächst
war Substitut , seit 1764 Ad¬
junkt : vr . Franz Wilhelm
Eilers ).

1766 - 1769 (wie zu 25 ).

1769 — 1775 (wie zu 25 , war
vorher Gograf zum Desum ).

1775 — 1777 (wie zu 25 ).

1778 — 1803 (wie zu 25 ).



III.
Zwischenbrücken eine Sondergemeinde

der Stadt Wildeshausen.
Von vr . G. Rüthning , Pros.

Wildeshausen lehnt sich jenscit der Hunte, seit Beginn unserer
^ geschichtlichen Kenntnis (855) der Stadtgemeinde einverleibt,
die Vorstadt Zwischenbrücken an. Auf Plänen des siebzehnten
Jahrhunderts erscheint ihre Umwallung als ein Brückenkopf auf
dem rechten Hunteufer; nach außen führte das Delmcnhorster, nach
der Stadt das Hnntetor. Obgleich Zwischenbrücken jetzt in allen öffent¬
lichen Fragen unter den städtischen Behörden steht, werden jährlich
zu Fastnacht zwei besondere Vorsteher gewühlt. Nach alter Sitte
versammeln sich dann die Interessenten, d. h., die Gemeindemitglieder,
zum Frühstück und gehen um zehn Uhr, alle im Frack mit Zylinder,
zum Rathause, wo die neu gewählten Vorsteher verpflichtet und
bestätigt werden. Darauf gibt es Freibier, und die Kinder werden
mit Kuchen bewirtet, zur Schule gehen sie an diesem Tage nicht.
Die Kosten der Feier werden durch Landpacht, Erbzins und Zinsen
von Kapital bestritten. Es sind zweiundzwanzig Interessenten, von
denen nur die Verheirateten an der Wahl der Vorsteher und der
Feier teilnehmen dürfen; wer neu ausgenommen wird, hat ein
Eintrittsgeld von drei Mark zu entrichten, wird am nächsten Fast-
nachtstagc als zweiter Vorsteher gewählt und hat zur Feier für
Bedienung zu sorgen. Die Gemeinde besitzt ein kleines Archiv,
das bis in das siebzehnte Jahrhundert zurückreicht und vom ersten
Vorsteher in einer Lade verwahrt wird. Die Aktenstücke sind mir
von Herrn WeißgerberW. Wulferding, dem ersten Vorsteher von
1908 auf 1909, zur Benutzung überlassen worden und bilden die

0 Vgl. Sello, (s ., Wildesliausen, S . 24.
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Grundlage der folgenden Ausführungen , soweit nicht andere Quellen
in Frage kommen.

Die deutschen Bauerschaften standen im Mittelalter allgemein

unter einem oder mehreren gewählten Vorstehern , welche Heimburge»
oder Bauermeister , bei uns meist Geschworene genannt werden,
wenn wir aus späteren Zeiten zurückschließen dürfen . Unter ihrem
Vorsitz beschloß die Gemeindeversammlung über die Angelegenheiten
der Ackerflur , i) Dazu kam , daß sich unter den Land - oder Go-

gerichten mit einer Dingstatt in einem großen Bezirke zur Ausübung

der niederen Gerichtsbarkeit in den Kirchspielen oder Dorfschaften
Untergerichlsbezirke bildeten , in denen die Burgerichte über bäuer¬
liche Eigen - und Allmendeangelegenheiten , d. h. über Fragen des
Gemeindebesitzes , von den Geschworenen gehalten wurden ; sie

erlangte » auch schon früh eine gewisse öffentliche Gerichtsbarkeit
über Polizeivergehen und niedere Frevel , wie Fälschung von Mas;
und Gewicht , trockene Schläge bei Prügeleien , kleinen Diebstahl,
Schulden , Unrechten Kauf . ?) So steht die mittelalterliche Bauer¬
gemeinde mit ihren Geschworenen , dem Gemeindebesitz , der Gemeinde¬
versammlung am Bauerstuhl , dem Baucrgericht in der Voll¬

versammlung aller Genossen ohne engere Verbindung mit der
Staatsgewalt da . Es scheint , daß die Bauerverfassung im Mittel-
alter niemals durch schriftliche Aufzeichnung Rechtsgültigkeit erlangt
hat . Dies geschah allgemein erst im sechzehnten Jahrhundert , als
die Fürsten - und Beamtengewalt weiter und weiter vordrang . Auch
bei uns stammen die ältesten Bauerrechte oder Bauerrollen erst

aus dieser Zeit , und immer mehr strebte » die Bauerschaften dahin,

durch Kodifikation ihrer Verfassung die Rechtsbestündigkeit zu sichern.
Mit großer Zähigkeit behaupteten sie ihr dingliches Recht an der
Mark und die persönliche Friedens - und Rechtsgemeinschaft der
Genossen.

Noch im Jahre 1810 fanden die Beamten des Herzogs
Peter Friedrich Ludwig im Amte Wildeshausen die Verhältnisse

') Schröder, R., Deutsche Vcchtsgeschichte, 4. Ausl. S . 225.
') Vgl . Sachsenspiegel, Hrsg, von Lübbe» , I , 13 8 2 ; I , 68 8 2:

II , 13 8 I , III . 64 Z II.
") .4» Innere Landcsrcgicrnng Nr. 34.
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in folgender Gestalt vor : in jeder Dorfschaft waren Bauergeschworene
oder , wie sie hier hießen , Bauerrichter , Ort für Ort . Die Baner-
richter wurden damals jährlich vom Amte durch Handschlag ver¬
pflichtet , nicht förmlich vereidigt , nachdem sie von der Bauerschaft
im Reihedienst der Hofbesitzer bestimmt waren . Ter Bauerrichter
kündigte die Bauern zum Bauerstuhl , zu Wegeverbesserungen oder-
anderen Bauerwerkeu und stand mit dem Bogt in Verbindung , dem
er als dem Hebungsbeamten hilfreiche Hand zu leisten hatte . In
der Aufzählung der Banerschaften des Amtes fehlt Zwischenbrücken;
denn es stand nicht unter dem Amtsvogt , sondern unter Bürger¬
meister und Rat von Wildeshansen . Es war eine schon früh der
Stadt einverlcibte , von ihr durch die Diözesangrenze geschiedene
Landgemeinde auf dem rechten Hunteufer , hier von dem Widu-
kindschen Herrenhof räumlich getrennt . Auch die Gaugrenze
trennte beide Gemeinden , Wildeshausen gehörte zum Desumgericht
des Lerigaus , Zwischenbrücken zum Largau )̂. Nachweisbar war

das Gericht , das „ auf der dritten Bohle " zu Wildeshausen gehalten
wurde , im Jahre 1307 eins der „ Güter " der Vogtei Harpstedts.

Aber nach den Privilegienaufzeichnungen von 1383 beanspruchte
schon damals der Rat von Wildeshausen das Recht der Gesetz¬
gebung in Zwischenbrücken . Als die Vogtei Harpstedt 1439 von
den Grafen von Hoya durch Verpfändung an Graf Dietrich von

Oldenburg kam , fiel diesem auch die Gerichtshoheit in Zwischenbrücken
zu . Allein in dem Streit seiner Söhne Gerd und Moritz müssen sich
die Einwohner von Zwischenbrücken dem Gogericht zu Harpstedt ent¬
zogen haben . Denn 1463 beklagte sich Graf Moritz , der nach der
Aussöhnung mit dem Bruder Delmenhorst und Harpstedt erhalten
hatte , unter anderen bei dem Grafen von Hoya , daß ihm die

Zwischenbrücker „van vorbödinge des rades to Wildeshusen " „zur
Vernichtung seiner Herrlichkeit " das ihm von seinen Vorfahren her
zukommende Gokorn und andere Pflichten , die der Gerichtszwang

y Urk. 1242 , Sello , Wildeshausen , 53.

' ) Tie folgenden Quellennachweise über den Gerichtsstand von Zwischen-
brncken verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Senator Or . Engelke - Lindcn.

°) Hoyer , Urk.-Buch I , Anhang S . 7.
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mit sich brachte , vorenthielten )̂. So wird Zwischenbrücken später
auch unter dem landesherrlichen Stadtgericht und dem Gemeinde-
Ratsgericht Wildeshausen gestanden haben . Die Einverleibung von
Landgemeinden war schon im Mittelalter nichts Ungewöhnliches ; -)
bekanntlich wurde Einzelpersonen , namentlich Rittern , aber auch
Klöstern und ganzen Dorfschaften das Bürgerrecht erteilt , um die
Wehrkraft der Städte zu erhöhen . Solche Pfahlbürger oder , wie dieses
Wort geradezu gedeutet wird , Vorstüdtcr waren die Eingesessenen
von Zwischenbrücken ; sie hatten neben den Bürgern von Wildes¬

hausen ihre eigene Verfassung , wie in allen größeren Städten
einverleibte Landgemeinden zum Teil noch lange nach der Aus¬
bildung der städtischen Gesamtgemeinde in einer gewissen Selb¬
ständigkeit fortbestanden.

Die Akten des Gemeindearchivs reichen nur bis 1638 zurück , die
älteren Bestandteile werden im dreißigjährigen Kriege zu Grunde
gegangen sein . In diesem Jahre wurden „ dem Herkommen gemäß"
Bernd Jken und Johann Stolcken als „ Swaren " von Bürgermeister
und Rat in Eid genommen , und es wurde Rechnung abgelegt.
Erst 1651 setzen die Aufzeichnungen wieder ein , und von nun an

wurden regelmäßig die beiden Geschworenen aufgeführt , ihr Amt
ging von Fastnacht zu Fastnacht . In der Regel wurde ein alter
und ein junger , d . h. ein neu eintretender Geschworener , gewählt;
jeder zahlte (1742 ) eine Summe an die Interessenten ; 1745 werden
Bernd Poppe und Hinrich Becker als „ Bürgermeister " bezeichnet:
diese Benennung behauptet sich aber nicht ; bald darauf werden

wieder „ Geschworene " , diesmal zwei alte , gewählt . Seit 1753
bildete sich die Regel heraus , daß nur die Jungen 54 Grote aus-
gaben , wenn sie gewählt wurden ; ausnahmsweise finden sich in
diesem Jahre zwei junge Geschworene . Wurde die „ Schwarschaft"

in Eid genommen , so trat die ganze Gemeinde zusammen und ging
mit zum Rathaus . Wer als Vorsteher nicht auf dem Rathaus
erschien , wurde (um 1857 ) gebrücht . Neue Nachbaren , die in die

„Zwischenbrücker Gesellschaft " ausgenommen wurden , zahlten von

Doc . Haus - u . Zentralarchiv , Stadt Wildeshausen.

2) Vgl . Lappe , I ., Die Sondergemeinde » der Stadt . Lünen . Programm
des dortigen Realgymnasiums , 1909.
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1803 an auf Beschluß der Alten 1 -̂ 6 Grote Eintrittsgeld. Die
Gemeinde umfaßte 1769 vierundzwanzig Eingesessene. Das Pro¬
tokoll vom 4. Marz 1878, ausgefertigt vom Ratsherrn Becker,
lautet folgendermaßen: „Nach altem Herkommen erschienen auch
heute am Tage vor Fastnacht die Eingesessenen von Zwischenbrücken
und präsentierten die für die Zeit pro Fastnacht 1878/79 gewählten
Vorsteher Christian Grashorn und Friedrich Brinkmann und baten,
die Gewählten der Tradition gemäß als Vorsteher zu verpflichten.
Die Vorsteher gaben die observanzmäßige Erklärung ab und wurden
bestätigt. Herrn Vorsteher Grashorn st cons. hies. für richtige Ab¬
schrift Schierbaum, Bürgermeister."

Die Gemeinde Zwischenbrücken hatte noch im 17. Jahrhundert
ihren nächtlichen Nachtdienst selbst zu besorgen; 1684 wurde mit dem
Wächter von Wildeshausen bedungen: „daß er die Nacht hereingehet
und blaset, gibt ein jeder Haus jährlich drei Grote; was darüber ist,
wird um Gottes willen gegeben." Der Wächter erhielt davon aber nur
54 Grote für ein Jahr . In der Gemeindeversammlung wurde auf gute
Sitte gehalten; 1812 wurde beschlossen,daß keiner bei Strafe ohne Rock
und Hut erscheinen sollte. Weil im dreißigjährigen Kriege der „Brief",
so werden sonst die Bauerrollen genannt, verloren gegangen war, so
baten 1669 die Zwischenbrücker Bürgermeister und Rat um Er¬
neuerung ihrer althergebrachten Gerechtigkeit. Sie erhielten gute
Antwort, 1673 wurde die neue Urkunde verfaßt, aber erst 1675
ausgelöst. Sie wurde am 2. Dezember 1727 vom Großbritannischen
und Kurfürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischen Amt von neuem
anerkannt und bestätigt; sie erhielten eine Abschrift des Originals
zurück und legten sie zu ihrer Akte. In dieser Form ist die Auf¬
zählung ihrer „Freiheiten" aufbewahrt worden. Danach waren sie
zwar wie vor Zeiten zur kostenfreien Erhaltung einiger Festungs¬
werke verpflichtet; es handelte sich hierbei um das Gelind auf der
Landeskrone, den Stau bei der Mühle zwischen dem Zwischenbrücker
Graben und dem Kolke, die Schläge vor der Brücke am Maschvörde,
die Landwehr bei den Ziegelhöfcn, die Hohemeine auf der Brücke
vor der Huntepforte und den Wall für jeden Einwohner hinter
seinem Hause. Dafür aber genossen„sämtliche Eingesessene hiesiger
Stadt Zwischenbrücken" nicht nur die Freiheiten der Stadt Wildes-
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Hausen , zu der sie gehörten , sondern sie hatten uraltem Herkommen
nach folgende Gerechtigkeiten : sie waren frei von sonstigen gemeinen
Stadtdieusten und erhoben von jedem neuen Genossen vier Taler , zu

55 Bremer Grotcn gerechnet , sobald er zur Geschworenschaft kam;
der Zuzug muß damals stark gewesen sein ; denn sie haben es später
erheblich billiger getan . Den Graben zwischen den Brücken und die
Fischerei darin hatten die Geschworenen allein ; ohne ihre Erlaubnis
durfte niemand dort fischen . Die Gemeinde hatte die Nutzung des

Grasplackens um den Graben ringsum in genau festgelegteu Grenzen

und den Knicks , ein jeder an seinem Teile , alles ohne Eintrag für
sich zu gebrauchen ; hier ist die Gemeinheit oder Allinende deutlich
bezeichnet . Die Gemeinde hatte ferner das Recht , ans dem Mahl-
stedter Felde die Schütterei zu üben ; hierbei handelte cs sich um
die Stoppelhude , die von den Wildeshausern , Mahlstcdtern und
Harpstedtern in gewissen Raum - und Zeitgrenzen in gemeinsamer
Marknutznng betrieben wurde ; ein Vertrag vom 16 . Juli 1794
regelte das Anrecht der Gemeinden ; das Recht , übertretendes Vieh
festzulegen und das Strafgeld einzuziehen , d. h . zu schütten , hatten
die Zwischenbrücker , die hier also im Interesse der Stadt Wildes¬

hausen die Feldpolizei übten . Schließlich wurde ihnen in der Ur¬
kunde von 1675 die Benutzung gewisser Fahrwege im Bereiche der
Festungswerke gesichert . Über die Form ihrer Selbstverwaltung
findet sich darin nichts . Es ist also nicht eine Bauerrollc im

eigentlichen Sinne , sondern nur eine Überlieferung des alten Ver¬
trages zwischen Wildeshausen und Zwischenbrücken . Da aber die

Festungsarbeiten eine Auseinandersetzung der Interessenten des Vor¬
orts unter sich notwendig mit sich brachten , so wird auch eine
eigentliche Bauerrolle bestanden haben.

Weiter treten in den alten Schriftstücken der Zwischenbrücker die
Kosten der Unterhaltung des Staus und der Gemeindebesitz besonders
hervor . Der Graben wurde in der Regel verheuert , die Gemeinde
besaß ( 1738 ) den Mühlenhof , einen Placken bei der neuen Mühle , der
für 1 Rt . 36 Grote jährlich verpachtet wurde , und eine Bleichstelle,

' ) den ihnen 1676 die Wildeshauser streitig machen wollten . Bericht
des Drosten Schade , 17 . Oktober 1576.
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wovon ( 1679 ) die Geschworenen die Grasung zu genießen hatten.

Die Grasgroten wurden regelmäßig eingefordert und vertrunken.
So geht es bis in das 19 . Jahrhundert hinein : der Mühlenhof,
das kleine Stück auf dem Knick und die Fischerei brachten die ge¬

ringen Einnahmen der Gemeinde ; der Huntegarten wurde 1841
an D . Hopmann für 3 Rt . Gold auf Erbzins verkauft , 1857 wurde

der Bleicherplatz für 130 Rt . veräußert ; und die beiden Vorsteher,
die bis dahin die Grasnutzung gehabt hatten , erhielten zur Ver¬
gütung dafür 4 Rt . Gold ; der Rest des Zinsbetrages fiel in die
Lade ; langte es nicht zu jenen 4 Rt ., so mußten die Vorsteher zu¬
frieden sein . 1858 wurde die Bleiche im Hagen in sechs Teilen

auf sechs Jahre zusammen für 9 Rt . 33 Grote verpachtet , wovon
die beiden Vorsteher jährlich 1 Rt . 18 Grote Kurant erhalten
sollten . Die beiden Stücke Land auf dem Knick wurden 1857 für
2 Rt . Gold wie bisher wieder verpachtet , ebenso die Fischerei vom

Maschvörde von der Brücke an und von der Hunte hinter Debbers

Hause herum bis an den Mühlenkolk , und das Wakenhauen . 1896
wurde die Fischerei jährlich für 4 Mark auf fünf Jahre , ebenso
1901 das Land auf dem Knick auf die gleiche Zeit für 6 Mark
jährlich verpachtet . Die Bleiche läßt sich, wie es scheint , bis >1870
Nachweisen . Außerdem bestehen noch Erbziusrechte an der Wasser¬

mühle.
So sind in Zwischenbrücken Landpacht , Erbzins und Zinsen

von Kapital aus weit zurückliegender Vergangenheit als Einnahmen
der Sondergemeinde erhalten : noch immer wird wie vor Zeiten der
Eintritt neuer Genossen von einer Abgabe an die Gemeinde ab¬
hängig gemacht , bis auf den heutigen Tagen halten die Leute zu
einander , ihre Zahl ist geschlossen und sie sind sich ihrer Sonder¬
stellung in der Stadt Wildeshausen bewußt . Eine in die Zeiten
des Sachsenspiegels zurückreichende ehrwürdige Genossenschaft hat
sich bis in unsere Tage erhalten , eine ehemalige Bauerschaft mit
Geschworenen , Bauerbier und Gemeindearchiv . Schon früh müssen
alle öffentlich rechtlichen Befugnisse an die städtischen Behörden von
Wildeshausen übergegangen sein . 1670 und 1710 werden Zwischen¬
brücker ausdrücklich als den acht Korgenosfen angehörig erwähnt.
Daß die alten Gebräuche bestehen blieben , daß fortgesetzt Vorsteher
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gewählt und auf dem Rathaus verpflichtet und gemeinsame Feste
gefeiert wurden, beruht gewiß auf der Erhaltung des Besitzes der
Sondergemeinde, aber auch auf der Zähigkeit, womit in Wildes¬
hausen, das gerade in der Zeit der starken Entwickelung des niodernen
Lebens dem großen Strom des Verkehrs entrückt war, an alten
Einrichtungen festgehalten wird.

Jahrbuch für Oldcab . Gesch. XIX. 10



IV.
Aus einer plattdeutschen Nrmenrechnung

von 1609 —15.
Von D. Ramsaucr , Pastor.

Hinter den ältesten Schriftstücken der Dedesdorfer Pfarr-Registratnr
> findet sich ein Quartbüchlein mit 26 eng geschriebenen Seiten,

das Tagebuch der Armenvorsteher Lüer Meierotte und Christoffer
Segelten über einen Teil der Einnahmen und Ausgaben der
kirchlichen Armenpflege. Es ist plattdeutsch abgefaßt und gibt
einen nicht wenig interessanten Einblick in den Betrieb der Armen¬
pflege auf dem Lande vor 300 Jahren mit ihrem eigentümlichen
Gemisch von Fürsorge für die einheimischen Armen und von Wohl¬
tätigkeit gegen fremde Bettler und sonstige Unterstützungsbedürftige.

Die Aufzeichnungen stammen durchweg von der Hand des
Lüer Meierotte und beginnen so:

„Anno 1609 in den hilligen Ostern hefft der erbar und
fornheme Hinrick Lange, borger und erffgeseten handeler und koepmann
tho Bremen dith boek den armen thom bessen vorert und geschencket.
Godt Werts em vorgelden, solches wünschen em de armenvorstender
im lan to Wurden(Lande zu Wührden) mit dancksegging."

Es folgen einige Einnahmen und Ausgaben. Von den letz¬
teren hernach. Als Einnahmen werden zunächst zwei Geschenke
gebucht: „Johann Rese und Schefing Morissen hefft den armen(je)
ein kopstücke geven." Dann heißt es: „Anno 1609 in den hilligen
Ostern was in den Armenbudel1 rixdaler 24'/z grote", und:
„Anno 1609 in den hilligen Ostern was in der armen-Bussen tho
Johan Hartiges hus (einem Wirtshaus, jetzt Landwührder Hof)
1 slichten daler 35 grote." Bis zum Herbst sind das alle Einnahmen.

Damit stimmt der Kirchenvisitationsbefund vom 9. Oktober
1609, in dem es heißt: „es ist zwar kein besonderes Armengeldt
itzt im Vorrath außer dem, was auff den 4 hohen Festen mit dem
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Klingbeutel und in den armen Büchsen gesamblet wirdt , worzu
ckiaooni bestellet , die es den Armen zum besten außtheilen " , obwohl

am Pfingstfeste 1609 der Klingbeutel offenbar nicht ging , aber

diesem Zustande wurde durch den Visitationsabschied vom 10 . Ok¬
tober 1609 ein Ende gemacht . In diesem wurde dem Pastor
Vogt , Belehnten und Kirchgeschwornen , aufgegeben „nicht wie biß-
hero allein auff die vier Hochzeiten , sondern alle Sontage durch den
Euster mit dem Klingbeutel die Almosen zu samblen , davon Re¬

gister zu halten und zu gelegener Zeit unter die rechten Haußarmen
außzuteilen , worinnen sich auch ein jeder frommer Ehriste wirdt zu
schicken wissen . "

Schon am 19 . Sonntag nach Trinitatis 1609 geht der Kling¬
beutel und seitdem ziemlich regelmäßig . Nur einige Male heißt es:

„nicht gesammelt " oder : „waß de koster krank un wart der wegen

nicht gesammelt " oder : „ waß de koster na Fherden (Verden ), is ok
nicht gesammelt . " Der Ertrag beläuft sich an den 6 letzten Trini¬
tatissonntagen auf ZSl/z , 34 , 15 . 24 , 21 und 22 ^ Grote , an
3 Adventssonntagen auf 20 , 24 und 23 Grote , und „ am dage
der hilligen Winachten waß in der armen budel 1 rikes daler

4 grote ." Im Jahr 1610 werden durch den Klingbeutel 11 Taler

eingenommen , 1611 : 11 1/2  Taler , 1612 : 9 Taler und so fort.
Daneben liefern die Armenbüchsen einige Erträge , so 1609

die in der „ kosterie " 1 slichten daler , 1613 dieselbe 85 grote,
1611 sogar 2 daler , und einzeln kommen auch Geschenke vor.

So 1610 : „ Margrete Kosters hefft gebrocht hemlike gave 9 grote.

Hinrick Goltsmit hefft den armen gegeben 8 grote ." Die Zinsen
einiger Legate wurden nach den Kirchenvisitationsakten teils zu
Kapital geschlagen , teils waren sie damals nicht einzutreiben , jeden¬
falls kommen sie in diesem Buche nicht als Einnahmeposten vor.

Die Ausgaben sind zunächst solche für einheimische Arme,
deren Namen sich mit meist geringen Posten . 1 bis 8 Grote , selten

mehr , ziemlich regelmäßig wiederholen . Mehrfach heißt es auch
„den hußarmen in der Mengerie 31/2  grote " , womit wohl die
Armen in Maihausen (Minjehüsen , kleine Häuser ) gemeint sind.

Einzelne bekommen auch wohl eine Beihülfe „ ein paar nie scho
maken to laten " ( 15 grote ) oder „ tho ein paar Hosen wanth"

10 '
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(Gewand) (12 grote). und einmal werden 28 Grote ausgegeben
„vor de notholts delen tho des armen marines sarcke." Größere
Ausgaben finden sich bei besonderen Fällen: „1610, Releff Eimers
1 rikes Daler gesent, dat he tho Utherlande uthdelen scholde den
armen, den er huser wech gedreven sint", und 1611: „Karsten Luden
geven, do he sin kranck volck hadde, 36 grote" oder: „Teede Sleiers
do se tho Lhee vor dem arsten(Arzt) lach, 73 grote." Sehr häufig
heißt es aber: „vor 1 daler brot van Bremen bringen laten und
den vorgenomten armen gedelet" oder „brot utgedelet vor 37 grote"
oder„ein brot 3 grote".

Die Ausgaben für fremde Bettler und fahrendes Volk finden
sich erst nach der Einrichtung der sonntäglichen Klingbeutelsammlung,
also seit Oktober 1609, und sind zwischen denen für einheimische
Arme notiert. Da heißt es unter anderm: „2 armen, de eine
wolde fick sniden laten, den beiden geven 3Vr grote; einem armen
man van Hagena, de vorbrent was, dar de Pastor vor badt und
de bischop(Generalsnperintendent) vor geschreven hadde, 12 grote
geven; dem murman, de sick lam gefallen und tho allen karken an-
langedt, mit willen des pastorn 12 grote; der kropelfrowen up dem
rollewagen6 grote; dem man, dar de huser und karcken vorbrent,
6 grote; de Pastor einem studenten gegeven6 grote; dem knecht mit
dem sorn koppe3 grote; de fruwe, der de dolle Hunt gebeten. 5 grote;
dem vorbranden scholemester6 grote; der armen pastorn frowen,
der ehr huß und er man und kinder vorbrent weren, 27 /̂z grote(!);
2 blinden up dem karckhave4 grote; dem armen mit dem bösen been
up dem karckhave5 grote; dem man mit einem arm3 grote; einem
kamen3 grote; einem armen pastorn 12 grote; einem armen stummen
3 grote; einem armen beseten(Besessenen) 3 grote", und so weiter.

Eine eigentliche Abrechnung fehlt, doch heißt es einmal: „Anno
1609 am 24 sondage na trinitati hebbe ick Lüder Meirotte rcken-
schop gedan van vorgeschrevener entfanginge und uthdelinge des
armen geldes in der kosterie in biwesende des pastorn und kosters,
also dat noch2 daler van nigen und firtich groten und3 /̂, groten
bi mi in forrath bleff, dar van kumpt mi 3*/, groten tho, de ick
uth minem budel vorlecht und Metke Sedes van mi entfangen hefft",
und am Schlüsse des Einnahmenverzeichnisses, das nicht so wert
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geht wie das Ausgabenverzeichnis, schreibt Liier Meirotte „Item
ick hebbe nagcrekent, wath und wovele armen geldes in dich bvek
geschreven is, welches ick alles uthgedelet hebbe in de hende der
armen, und belopt sich de summa ungeferlich bi 64 slichte daler
van der tidt ahn tho rekenen, do ick lestmals rekenschop dede in
biwesende des pastorn H. Hero und dem Koster Jürgen Hanneken,
und wel dat nicht geloven wil, de mach idt na rekenen. Ick hebbe
averst woll 5 oder 6 daler den armen hcngedelt von minen egen
gelde, wen sunst nicht mehr vorhanden waß und mi der armen
noch und klagent erbarinede, welches ick billich van der armen
gelde wol wedder fordern konde; ick begher idt averst nicht, wo wol
idt doch geschen is in der tidt, do ick den armen dat gelt und brodt
plach uth tho delen; ock hebbe ick den armen ein etliches gelavet
van den minen tho geven."

Letztere Erklärung ivird bestätigt durch das Protokoll der
Kirchenvisitation von 1609, in dem es heißt: „Luer Meyer Otto
hatt nach seinem Todt den Armen verehret 50 gemeine Thaler"
und „Luer Meyer Otten Hausfrouwe Beke hat ebenmeßig nach
ihrem Todte den Armen verehret 150 Bremer Mark, sind 100 Thaler
ä 55 gr., samt einen Spieker. Noch hat sie der Schulen 100 Thaler
L 55 gr. verehret."

Auch der oben genannte Christoffer Segelten vermacht um
dieselbe Zeit den Landwührder Armen ein Kapital, worüber er
eigenhändig in dasselbe Büchlein schreibt: „Ick Christoffer Segelken,
wanhafftich tho Dedestorpe, bekenne hirmidt dat ick in der handt
der armen geve tein daler, de will ick den armen Vorrenten jar-
lickes, den Daler midt 3 groten, de wile ick leve; na minen dode
schal se Lür Meyer Otte udt minen redesten gudern fordern den
armen tho dem besten, unde de tidt geidt an anno 1609 up den
dach Magrette. Didt bekenne ick Christoffer Segelken midt miuer
egen handt."

Außerdem enthält das Büchlein noch einige unwesentliche
Bemerkungen der genannten Armenvorsteher und zum Schluffe eine
Aufzählung der Armenkapitalien im Jahre 1641 durch die Kirchen¬
visitatoren. Das große Armenbuch beginnt erst mit dem Jahre 1694.



V.
Graf Johanns V. Münzordnung.

Von vr . G , Rüthning.

/L raf JohannV. (1482—1526) gab seine Fürsorge für die Bürger-
^ schaft der Stadt Oldenburg in mancher Hinsicht kund. Da
der Wert der Münzsorten mehr und mehr großen Schwankungen
unterlag und ihre Zahl stieg, so entschloß er sich 1502, der Ver¬
wirrung durch eine Münzrcform?) zu steuern und dem Verkehr
der Bürger innerhalb und außerhalb des Landes eine größere
Sicherheit zu verschaffen. Die Münzen der Nachbargebiete wurden
auf einen gleichen Fuß berechnet und mit der Stadt Groningen
ein Vertrag abgeschlossen. Der Groninger Münzfuß und alle dort
gebräuchlichen„Grade und Manieren" wurden in der Oldenburger
Münze angenommen und durchgeführt und das neue oldenburgische
Geld von den Bürgern Groningens anerkannt. Der oldenburgische
Münzmeister übernahm sämtliche Einrichtungen der Groninger
Münze und schwur, sich getreulich darnach richten zu wollen, „darup
he sinen lif up den ketel to slande vorwillekoret unde vorbrevet hefft".
das heißt, die Strafe des „Schinkenkessels" sollte den ungetreuen
Münzmeister treffen. Der Münzfuß, der nun vereinbart wurde,
gibt uns ein Bild von der Mannigfaltigkeit der Münzsorten. Neue
Schwären, Stüver, Grote, halbe Grote wurden in der Oldenburger
Münze geschlagen, Stüver und Grote iin Verhältnis von drei zu zwei,
so daß das größte Silberstück, der Stüver , sechs, der Grote vier,
der halbe Grote  zwei Schwären  hatte. Auf eine Mark, das
heißt 250 Gramm Silber, kamen 32 Grote wie bisher. Die in
Groningen geprägten Doppelst üver  galten 12 Schwären: die
Jeverischen Stüver hatten den Wert der Groninger und Olden-

' ) Vgl . Rüthning , G -, Wertangaben im Mittelalter . BerichtXII , 63 —58.
*) Doc. Grafschaft Old . Landessachen, 1602.
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burger. Nun gab es noch Groninger und Jeverische Krumm-
stcrte , die den Wert des neuen Groten, also von vier Schwären,
hatten. Die gestempelten Oldenburger Krummsterte galten vier und
einen halben Schwareu, die anderen nicht gezeichneten Oldenburger
Krummsterte nur drei und einen halben Schwären. Auch zu
anderen Münzstätten setzte man das Verhältnis fest: Emder Krumm¬
sterte galten vier Schwären, doppelte Bremer Grote zehn Schwären,
einfache Bremer Grote fünf Schwären; Bremer Schwären wurden
zu dem Werte der oldenburgischen genommen. Emder Jäger
galten, wenn sie gezeichnet waren, acht, sonst nur fünf Schwären.
Auch zu dem immer seltener und teuerer werdenden Golde *) setzte
man das Verhältnis fest. Der rheinische Gulden hatte nun¬
mehr 45 Grote, von denen 32 auf eine Mark gingen. Das
Verhältnis des rheinischen Guldens zur Mark hatte sich in nicht
hundert Jahren von 1 : 2 auf 1,41: 1 verschoben: Die frie¬
sischen Gulden galten 1502 40, Davidsgulden nur 38 Grote;
beschnittene Davidsgulden sollten eingezogen werden. Klemmer
Gulden hatten 36 Grote oder 24 Stüver, Hornsgulden 20 Grote
oder 13 Stüver und 2 Schwären, Radolphuspostulatsgulden
nur 26 Grote. In Oldenburg wurde kein Gold geprägt; die größte
Silbermünze war der Stüver. Im 17. Jahrhundert kamen etwa
13 Taler auf eine Mark Silber.

Dieser Münzreform Graf Johanns lag die Absicht zu Grunde,
dem Kaufmann Vertrauen zur Landesmünze einzuflößen. Sie war
ein Glied in der Kette planvoller Regierungsmaßregeln des willen¬
starken, klugen Herrschers.

' ) von Jnama -Sternegg , Deutsche Wirtschaftspolitik Itl , 2, S . 441 , 442.



VI.

Zur Geschichte des Kirchenpakronaks
in Friesland.

Bon Di . H . Reimers , Pastor in Ochtelbur.

Mas Patronatsrecht hat in Friesland eine eigenartige Entwicklung
6p gehabt . Bei den Pfarrkirchen im ganzen Lande finden wir
nicht nur durchweg Laienpatrone , sondern deren Riecht wird auch
in der Regel nicht von einem Einzelnen , sondern von einer Genossen¬
schaft , der Gesamtheit der freien Grundbesitzer des Kirchspiels , geübt.
Diese sind in den meisten Fällen die Stifter der Kirche , ihnen ge¬

bührt darum bei gerechter Abmessung von Leistung und Gegen¬
leistung der maßgebende Einfluß auf die Besetzung der geistlichen
Stellen an ihrer Kirche . Beispiele dafür lassen sich für das ganze
Mittelalter aus allen friesischen Gebieten beibringen . Erinnert sei
nur für Butjadingerland an Langwarden (1400 )* *), für Ostfriesland

an Westeel (1387 ) )̂ und Emden (1445 ) )̂, für Groningerland an
Zwaag (1419 ) 4) , fjjx Westfriesland an Nije Mirdum (1444 ) °). An
Ausnahmen hat es freilich , jedenfalls das ganze spätere Mittelalter
hindurch , auf friesischem Boden nicht gefehlt . Solche ergaben sich
von selbst , wo einzelne Edle (Häuptlinge ) oder Klöster Stifter der
Pfarreien waren , oder wo Klöster durch Inkorporierung in den

Besitz von Pfarrkirchen gelangten . Daneben macht sich das Be¬
streben auswärtiger Prälaten oder einheimischer größerer Häuptlinge
bemerkbar , in den ihnen geistlich oder weltlich unterstellten Gebieten
das alte Recht der Pfarreingesessenen an sich zu bringen.

') Jahrbuch XVI , 18 , 79.
' ) Friedländer , Ostsr . U .-B . I 187.

' ) Urkunde im vatikanischen Archiv zu Rom.
*) Reimers , Friesische Papsturkunden , Lemwarden 1908 S . 81.
*) Ebendaselbst S - 49.
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Eine Sonderstellung nahmen hierin die Kirchen von Aurich
und Esens insofern ein , als dort ein auswärtiger Landesherr , der
Graf von Oldenburg das Patronatsrecht besaß . In Ostfriesland
herrschten im wesentlichen dieselben Verhältnisse , wie sie sich im
allgemeinen für die gesamten friesischen Lande Nachweisen lassen.
Im 15 . Jahrhundert finden sich hier alle auch sonst vorkommenden

Abweichungen von dem alten friesischen Gemeindepatronatsrechte
vertreten . Seit 1408 ist das Johanniterkloster Müde im Besitz
des Patronatsrechts über die Kirche zu Petkum , seit 1284 dasjenige

zu Jemgum im Besitz des gleichen Rechtes über die Kirche zu
Holtgast , welches vordem der Bischof von Münster und noch früher
der Abt von Werden besessen hatte . Der Propst von Reepsholt,
bereits im 13 . Jahrhundert immer ein Prälat der Bremer Kirche,

war seit 1268 im unbestrittenen Besitz der Kirche zu Gödens , die
ihm vordem der Bremer Domdechant streitig gemacht hatte ; sein
Rechtsnachfolger nach dem Eingehen der Reepsholter Propstei
im Jahre 1437 war der Propst zu St . Willehadi in Bremen.
Der Domscholaster in Bremen übte Patronatsrechte im Harlinges
lande aus . Als Häuptlinge von Greetsiel besaßen die Cirksena

das Patronatsrecht über die Kirchen in Appingen und Greetsiel,
außerdem später dasjenige über mindestens eine Pfarrstelle in
Norden 0 . Als Landesherrn von Ostfriesland müssen sie außerdem
noch in größerem , uns zurzeit nicht genau erkennbarem Umfange

Patronatsrechte ausgeübt haben . Schon aus der Tatsache , daß

Enno I . sich 1485 vom Papste die ihm zustehenden Patronats¬
rechte in seinem Gebiete sin 8nis äoniiniis ) bestätigen ließ könnte

Das Stader Kopiar von 1420 kennt 8 Benefizien in Norden , von
denen 4 zur Kollatur des Bremer Domscholasters gehören , während bei den andern
das Präsentationsrecht den Psarreingesessenen , die Investitur dagegen gleichfalls

dem Scholastcr zusteht . (Hodenberg , Diöz . Bremen I S . 224 .) Es wird sich
dabei dem Zusammenhänge nach um die für die Zeit von 1452 — 89 urkundlich
belegten 8 Pfarrstellen an St . Ludger handeln . Wahrscheinlich haben die Cirksena
bis 1471 , wo sich das Vorhandensein ihres Rechtes zum ersten Male Nachweisen

läßt , eine oder mehrere der bisher de» Pfarreingesesseuen zur Präsentation zu¬
stehenden Stellen unter ihr Patronat gebracht.

2) Urkunde im vatikanischen Archiv zu Rom.
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man den Schluß ziehen , daß es sich hier um umfangreichere Rechte
innerhalb der Grafschaft Ostfriesland gehandelt habe . Nimmt man
hinzu , daß die hierfür an die päpstliche Kanzlei entrichtete Gebühr
reichlich das Siebenfache des bei sogenannten Plenariaablässen von
Standespersonen an die gleiche Stelle zu entrichtenden Betrages
ausmacht , so wird man annehmen müssen , daß das Objekt , auf
welches sich die Bestätigung bezieht , in Rom nicht gering eingeschützt
wurde und daß die betreffenden Patronatsrechte also wohl einen
nicht unerheblichen Umfang gehabt haben werden.

Daß die Grafen von Ostfriesland in der Zeit kurz vor der
Reformation in ihrem Lande Patronatsrechte von beträchtlichem

Umfang besessen haben müssen , ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit
aus den Akten eines etwa seit 1548 vor dem Reichskammergericht
zwischen dem Johanniterorden und dem gräflichen Hause von Ost¬
friesland geführten Prozesses Dort tritt das gräfliche Haus , um

sein Anrecht an dem säkularisierten Ordensgut zu erweisen , mit der
Behauptung auf , das Patronatsrecht nicht nur über alle Ordens¬
häuser der Johanniter , sondern auch über alle Pfarrkirchen des
Landes , habe von altersher der Landesherrschaft zugestanden . Aus
der Art , wie diese Behauptung in den Prozeßverhandlungen vor¬
gebracht wird , ergibt sich freilich , daß von einer Übung dieses
Rechtes im ganzen Lande damals , in der Mitte des 16 . Jahrhunderts,
auch nicht annähernd mehr die Rede sein konnte . Die Möglichkeit
einer solchen Behauptung über einen damals kaum 50 Jahre zurück¬
liegenden Zustand aber , läßt doch zum mindesten auf beträchtliche
Rechte zur Zeit der vorausgehenden Generation schließen . In
den von dem Vertreter der Gräfin Anna von Ostfriesland am

24 . September 1561 dem Reichskammergericht überreichten Zusatz¬
artikeln heißt es zu Nr . 6 : „ Item war daß gleicher Gestalt wol-

gedachte Grafen und derselben Voreltern über die hundert und mehr
Jahren nicht alleine erwähnter Kapellen (sc. in den Johanniter¬
ordenshäusern ) sondern aller Pfarren in dieser Grafschaft Ostfries¬
land freie Administration , Collation und Presentation gehabt , ohne
daß dem Papste oder einigen benachbarten Bischöfen einige erledigte

Pfarren oder geistliche Benesizien zu konferieren gebühret habe ; es
wäre dann solches ans vorgehende der Grafen Presentation und
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Provision beschehen ." *) Bei einer im Jahre 1563 in dieser Sache
vorgenommenen Zengenvernehmung wurde dann aus dieser Angabe
der beklagten Partei ein entsprechender Frageartikel für die zahl
reichen Zeugen formuliert . Es sind uns neben manchen aus¬
weichenden Antworten zwei beschworene Zeugnisse in dieser Sache
erhalten , welche um so größere Beachtung verdienen , als sie, von
Zeugen aus dem Einflußkreise beider streitenden Parteien stammend,
in der Sache völlig übereinstimmen . Der damals 70 Jahre alte
Drost und Bürgermeister Johann Braemsche i» Emden bekundet:

„Daß Fragestücks Meldung zeit seines Gedenkens geschehen sei und
derhalb war . " Wichtiger noch ist die Aussage des 80jährigen
Komturs zu Esterwege im Münsterschen Amte Neuenhaus , Hinrich
von Warmeloe , da er mit Ausnahme von Abbingwehr und Bur¬

mönken alle Johanniterordenshüuser in Ostfriesland selbst gekannt
hat und gelegentlich einen Aufenthalt in Emden erwähnt , so daß
er mit den ostfriesischen Verhältnissen in der Zeit um 1520 , wo
wir seinen Aufenthalt in Ostfriesland nach anderen Angaben an¬
zunehmen haben werden , Wohl bekannt gewesen sein muß . Er gibt
aus die beregte Frage zu Protokoll : „Solches sei seines Erachtens

wahr , dann er wisse es nicht anders dann in dem Fragestücke
angezogen . "

Wir werden aus diesen wenigen und untereinander unzu¬
sammenhängenden Angaben auf alle Fälle eine starke Neigung der
Landesherrschaft zu erkennen haben , die Kirchen ihres Gebietes unter
ihr eigenes Patronat zu bringen . Diesem Streben parallel läuft

dasjenige der einflußreichen Prälaten , ihrerseits die Pfarren ihres
Kirchensprengels unter ihr Patronat zu bringen . Dies Bestreben
läßt sich für den Bezirk des Archidiakonats von Rüstringcn wahr¬
scheinlich aus der im Jahrbuche XVI S . 79 f. abgedruckten Lang-
wardener Urkunde aus dem Jahre 1400 entnehmen . Für den größten
Teil der Bremer Diözese friesischen Anteiles scheint das um 1420

entstandene Stader Kopiar bereits die endgültige Durchsetzung dieser
Bestrebungen zu bestätigen . In Wahrheit aber führt es uns vielmehr,
soweit wir cs für die friesischen Gebietsteile aus andern Angaben

') Original im Staatsarchiv zu Slurich.
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kontrollieren können , noch mitten in die Zeit des Kampfes um die
Erwerbung dieses Rechtes hinein.

Die in mehrfacher Hinsicht merkwürdige Langwardener Ur¬
kunde mag uns hier zum Ausgangspunkte dienen . Nach dem Stader
Kopiar besitzt im Jahre 1420 der Archidiakon von Rüstringen das
Kollationsrecht über die Kirche zu Langwarden .U Die Urkunde

Bonifaz ' IX . vom 2b . Januar 1400 zeigt uns , daß lim dieses Recht
damals noch zwischen dem Rüstringer Archidiakon und der Gemeinde
gerungen wurde und zwar mit dem Erfolge , daß die höchste kirch¬
liche Stelle für das althergebrachte Recht der Gemeinde entschied.
Selbst wenn man also annehmen will , daß im Kopiar von 1420

nicht nur ein beanspruchtes sondern damals — zwanzig Jahre
später — tatsächlich geübtes Recht aufgeführt wird , so könnte es
sich doch höchstens um eine Erwerbung neuesten Datums handeln.
Daß aber tatsächlich im Kopiar nicht nur wirklich ausgeübte
sondern höchstens erstrebte Rechte als Kompetenzen der Bremer

Prälaten aufgeführt werden , ergibt sich uns aus ein paar andern
kontrollierbaren Angaben . Neben dem Patronat zu Langwarden ist
im Kopiar ein solches über die Kirche zu Burhave in Butjadinger-
land aufgeführt . Nun ergibt sich aber aus einer Urkunde Eugens IV.
vom 11 . August 1442 , daß sich jedenfalls damals die Kirche zu
Burhave unter Laienpatronat befunden hat , bei dem es sich wiederum

nach Lage der Dinge wohl nur um ein Gemeindepatronat handeln kann.

Könnte man hier immer noch glauben , daß zwischen 1420 und

1442 eine Verschiebung in den rechtlichen Verhältnissen eingetreten

wäre , so besitzen wir für Bockhorn eine dem Kopiar widersprechende
Angabe , die der Zeit nach fast unmittelbar an dasselbe heranreicht
und kaum eine andere Erklärung zuläßt , als daß es sich im Kopiar,

jedenfalls in diesem Stücke , nicht um die Angabe eines Tatbestandes,
sondern lediglich um die eines Anspruches handelt . Die Kirche zu
Bockhorn wird im Stader Kopiar gleich den beiden vorhergenannten
als zur Kollatur des Archidiakons von Rüstringen gehörend bezeichnet.
Dagegen erklärt Papst Martin V . am 26 . August 1425 in einer dem
Priester Meynhardus Uconis erteilten Provision mit den damals ver-

') W . v . Hodenberg : Die Diözese Bremen I S . 229.
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lasienen Kirchen zu Zetel, Ellens, Dangast und Bockhorn, diese alle
seien cls jure patronatu8 laioorum gewesen.') Die Annahme, daß
es sich bei den drei erstgenannten um solche Kirchen handeln könnte,
während Bockhorn sich durch ein Versehen in diese Reihe einge¬
schlichen hätte, erledigt sich dadurch, daß gerade diese Kirchen dem
Monis aus einer größeren Anzahl anfangs erstrebter durch päpstliche
Verleihung endgültig zugesprochen werden, während man für den
Fall, daß eine von ihnen tatsächlich Patronatskirche des Archidiakons
gewesen wäre, wohl leicht eine andere dafür hätte einsetzen können.

Aus dem allen kann man auf ein fortgesetztes Ringen der
Prälaten des Bremer Erzstiftes nach Erwerbung der Patronatsrechte,
womöglich in ihren ganzen friesischen Kirchensprengeln, schließen.
Daß diesem Streben an einer Stelle ein voller Erfolg beschicken
gewesen wäre, läßt sich nicht Nachweisen. Noch während die geist¬
liche Gewalt um diese Ausdehnung ihrer Rechte rang, trat ihr eine
andere nach dem gleichen Ziele strebende Macht entgegen. Das
war die, um jene Zeit auf friesischem Boden erstarkende einheimische
landesherrliche Gewalt. Für Ostfriesland haben wir diese Vorgänge
bereits berührt. In Wangerland, Ostringen und Rüstringen, wo
seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das Geschlecht Ede
Wimmekens zur Macht gelangt war, läßt sich das gleiche Streben
verfolgen. Die älteste Spur eines Zusammenstoßes der werdenden
landesherrlichen Gewalt mit den herrschenden kirchlichen Autoritäten
weist uns auf Ede Wimmekend. Ä. selbst zurück. Der Pfarrer zu
Neuende, eben jener Meinhardus Monis, dessen Namen wir in der
Bockhorner Angelegenheit begegnen, war aus seinem Nenender Amte
durch Ede Wimmeken und dessen Nachfolger Sibet Lubben vertrieben,
obgleich es ihm seinerzeit rechtmäßig(auotoritsts orckinaria) über¬
tragen worden war. Ein Prozeß entschied zu Ungunsten der beiden
Jeverschen Häuptlinge und Papst MartinV. befahl am2. Juni 1421
den Meinhardus Monis in seinen Besitz wieder einzusetzen?) Die
»uotoritas oräirmris, welche die erste Einsetzung des Monis in sein
Amt bewirkt hat, ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Archidiakon
von Rüstringen, dem nach dem Stader Kopiar das Patronat über

') Jahrbuch XVI S . 132.
Jahrbuch XVI S . 111.
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die Kirche zu „ Jnnede " Z zustand . Der Konflikt zwischen landes¬
herrlicher - und Archidiakonatsgewalt tritt uns hier in einem lebendigen
Beispiel entgegen . Zu einer scharfen Abgrenzung der beiderseitigen
Rechte scheint es das ganze 15 . Jahrhundert hindurch nicht gekommen
zu sein.

Von den im Stader Kopiar dem Domdechanten auf Jever¬

ländischem Boden zugeschriebenen Patronatsrechten finden wir im

Laufe des 15 . Jahrhunderts diejenigen über die Vikarien zu Oldendorf
und Wiarden , ( 1474 ) sowie über die psrpstua viearia zu Schortens
(1493 ) wie es scheint in ungehinderter Ausübung . Anders steht es

dagegen mit der ihm im Stader Kopiar gleichfalls zugeschriebenen
Pfarre zu Oldendorp und der im Kirchspiel Tettens gelegenen Kapelle
zu Middoge . Für Oldendorp finden wir 1486 den Häuptling Ede
Wimmeken d . I . im Besitz eines vom Bremer Domdechanten an¬
erkannten Präsentationsrechtes . Ähnlich steht es mit Middoge,

hier präsentieren Häuptling Ede Wimmeken sowie die Zuraten und
Pfarreingesessenen zu Tettens , während der Offizial des Dom-
dechanten daraufhin die Investitur erteilt . Er behauptet dabei , daß
oollatio , provisio , institutio ssu qusvis all » ckmpomtio der Stelle
dem Domdechanten gebühren , ohne daraus freilich im vorliegenden
Falle eine Folgerung gegen die erfolgte Präsentation z>( ziehen.

Die Frage nach dem Patronatsrecht über die Kirchen des zum
Bremer Domdechantensprengel gehörenden Östringen und Wanger-
land verquickte sich mit derjenigen nach der Ausdehnung der geist¬
lichen Jurisdiktion des Dechanten in diesen Gegenden , auch hier
trafen die von geistlicher und von landesherrlicher Seite erhobenen
Ansprüche hart zusammen . Die Bremer Prälaten beanspruchten auf
alle Fälle das Recht , die Geistlichkeit ihres Sprengels nach Bremen

vorzuladen , sie sahen sich als ordnungsmäßige Richter über alle
zu heiligen Zeiten und an heiligen Orten im Lande vorfallenden
Körperverletzungen sowie über alle Totschläge überhaupt an und
stellten dazu noch eine Reihe weiterer Forderungen auf , die tief in
die Gerichtshoheit des Landesherrn eingriffen . Von landesherr-

' ) Damit ist wohl mit Sicherheit Neuende und nicht das von Meinardus,

Jahrbuch I S . 123 , vermutete Johanniterqut gemeint.
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licher Seite wurden dann mit demselben Nachdruck alle diese Rechte
bestritten . Genau ebenso kam es in der Patronatsangelegenheit zu
stehen . Auch hier beanspruchten beide Teile unbedingt das Patronats¬

recht im ganzen Lande . Am 18 . September 1503 fand zu Olden¬
burg eine Tagung zu friedlicher Ausgleichung dieser Streitfragen
statt . Erreicht wurde dabei nichts . Es wurde lediglich eine Auf¬

zeichnung der beiderseitigen einander unbedingt ausschließenden An¬
sprüche vorgenommen.

Wenn die jeverschen Bevollmächtigten in dieser Angelegenheit
sechs Jahre später erklärten , daß die Streitpunkte freundschaftlich

beigelegt seien , so ist das eine Verschleierung der Tatsachen , die
wohl lediglich den Zweck hatte , den von jeverscher Seite weiterhin
tatsächlich ausgeübten Rechten einen legitimen Anstrich zu verleihen .* *)
Gerade an diese in Wahrheit völlig ergebnislosen Verhandlungen
von 1503 hat sich in späteren Darstellungen der Irrtum angerankt,
als ob es damals auf dem Vertragswege zu einer Übertragung der

geistlichen Jurisdiktion und des Patronatsrechtes über die Kirchen
Jeverlands an das Haus Papinga gekommen wäre . Hamelmann ?)

behauptet , Ede Wimmeken habe sich im Jahre 1503 mit dem Dom¬

kapitel zu Bremen vertragen und die geistliche Jurisdiktion an sich
gebracht , welche zuvor bei dem srobiäiaoonus liuZtrinxio gewesen wäre.
Abgesehen von der unrichtigen Auffassung der Tatsachen bietet hier
die Verwechselung des Archidiakons von Rüstungen , dem nur ein
kleiner Teil Jeverlands unterstand mit dem Domdechanten den

Ausgangspunkt zu weiterer Verwirrung . Daß Hamelmann dabei
den Archidiakon als geistlichen Oberen von Ostringen , Wangerland

und Rüstringen ansieht , ergibt der Zusammenhang seiner Worte
mit ziemlicher Sicherheit . Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf
Hamelmann behauptet denn auch Bruschius )̂ bereits , Ede Wimmeken
habe die geistliche Gerichtsbarkeit über Jeverland durch einen Vertrag
mit dem Bremer Domkapitel im Jahre 1503 völlig an sich gebracht.

Scheinbar durch eine Verschmelzung beider Nachrichten gelangt

i ) Urkunde vom 22 . Januar 1509 im Gr . H . u . Z .- Archiv zu Oldenburg.

*) Oldenb . Chronik S . 457.

' ) Gesammelte Nachrichten von Jeverland S . 60.
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Bartels ') zu dem Schluß: „Das; das Besetzungsrecht über die
Pfarren des Rüstriugerlandes aus den Händen des Archidiakons zu
Bremen 1503 an den Häuptling Ede Wimmeken übergegangen sei."
Ihn ergänzt Riemann?) mit der Angabe, Ede Wimmeken habe 1503
die geistliche Gerichtsbarkeit, welche bisher dem Archidiakon von
Rüstringen zugestanden hatte, an sich gekauft. An Bartels schließt
sich dann wiederum Pauls an. Daß all diesen Nachrichten eine
andere Quelle als die bekannte Aufzeichnung über die Verhand¬
lungen vom 18. September 1503 zu Grunde gelegen Hütte, ist
nirgends ersichtlich und auch kaum wahrscheinlich.

In der Tat bedeuteten diese Verhandlungen nichts weniger
als einen Abschluß in den streitigen Angelegenheiten. Es kam zu
langwierigen Verhandlungen vor dem Domdechanten zu Hamburg
und an einer von kirchlicher Seite mit der Sache betrauten Stelle
in Münster. Vielleicht handelte es sich dabei in beiden Fällen um
vom Papste ernannte Kommissare; jedenfalls ist die Sache auch in
Rom anhängig gewesen. Eine beide Parteien befriedigende Ent¬
scheidung wurde aber nirgends erzielt. Dagegen brachte der Dom¬
propst an der Spitze des Domkapitels zu Bremen nach umständlichen
Verhandlungen vom 19.—23. April 1513 einen Vergleich zwischen
den beiden streitenden Parteien zustande, der in der Jurisdiktions¬
frage, soweit die Lebensinteressen der landesherrlichen Gewalt in
Betracht kamen, einen Sieg des Hauses Papinga bedeutete. Die
in engerem Sinne geistlichen Jurisdiktionsrechte verblieben un¬
geschmälert dem Domdechanten, während diesem bei andern, dem

Häuptling zur Erledigung zugewiesenen Sachen, doch wenigstens ein
Teil der von den Missetätern verwirkten Strafgelder zufließen sollte.
Die Frage des Patronatsrechtes dagegen fand auch in diesem Ver¬
trage noch keine endgültige Lösung. Man begnügte sich damit,

' ) Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alter¬
tümer in Emden VI , 2 S . 56 ; auf mündliches Befragen vermochte der damals
schon bejahrte, inzwischen verstorbene, Verfasser >ener Abhandlung mir seine Quelle
für diese Nachricht nicht mehr anzugeben.

' ) Geschichte Jeverlands S . 406.
' ) Jahrbuch der Gesellschaft f. b. Kunst u. v. Altert , zu Emden XVII,

s . 208.
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darüber im Vertragsinstrumente mit der allgemeinen Redensart hin¬
wegzugehen, daß es mit den Benefizien in beiden Landen Ostringen
und Wangerland bei der bisherigen Sitte und Gewohnheit ver¬
bleiben sollte. Daß dabei jeder den von ihm gewünschten und für
rechtmäßig erkannten Zustand als den herkömmlichen ansprechen
würde, lag auf der Hand. Auch die Bestimmung des vielleicht
etwa in dieser Zeit entstandenen Sendrechtes für Östringen und
Wangerland: )̂ „Item so mag unser Herr der dechant uns keine
Priester in unser kirchcn setzen gegen unser Herrn und des kaspels
willen", bedeutet doch zuletzt nur eine Beschränkung des bremer aber
nichts weniger als eine unbedingte Anerkennung des landesherr¬
lichen Patronats.

Zu einer einheitlichen Durchsetzung des angestrebten landes¬
herrlichen Patronats scheint es im Jeverlaude vor der Reformation
nicht mehr gekommen zu sein. Die wenigen Fälle von Besetzungen
geistlicher Stellen die uns aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahr¬
hunderts überliefert sind, weisen das alte Bild auf, welches je nach
örtlichem Herkommen bald den Häuptling, bald den Dechanten im
Besitze des Präsentationsrechtes zeigt. Am 19. September 1503
verleiht der Domdechant die erledigte Pfarre zu Hohenkirchen auf
Grund der ihm zustehenden oollutio, proviÄo 8su grmvi8 alia
6i8po8itio, ohne dabei irgend welcher Rechte des Häuptlings zu
gedenken. Am 5. März 1506 vollzieht sein Kommissarius einen
gleichen Akt für die erledigte Pfarre zu Oldendorf in Wangerland
unter den gleichen Verhältnissen, während hinwiederum für die
Kirche zu Schortens am 3. Januar 1512 vom Junker Christoffer
dem Domdechanten ein Anwärter zur Investitur präsentiert wird?)
Das war die Sitte und Gewohnheit bei der cs nach dem Wortlaut
des Vertrages von 1513 verbleiben sollte.

Soweit ersichtlich ließe sich für ein endliches Durchdringen
der landesherrlichen Ansprüche vor Einführung der Reformation

>) Sello , Sludicn zur Gesch. v. Östringen nnd Rüstringen , S . 75.
Borckiling : Die niederdeutschen Rechtsquellen Ostfrieslands , S . 245.

' ) Diese und die vorhergehenden Nachrichten über Pfarrbesetzungen im
Jeverlande ergeben sich aus Urkunden im Großh . Haus - und Zentral - Archiv
zu Oldenburg.

Jahrbuch fllr Oldeub. Geich. XIX. 11
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nur ein einziger Beleg hercmziehen. Dieser wäre zu finden in
einer am 15. Dezember 1520 von den Regenten des Jeverlandes
dem Domdechanten eingereichten Beschwerdeschrift. Die Regenten
erklären hier, die Geistlichkeit aus dem Jurisdiktionsbezirke des
Domdechanten zusammenberufen zu haben, um sie zu einer Er¬
klärung in Betreff einiger Übergriffe des Dechanten zu veranlassen.
Als die Priester vor einer offenen Aussprache znrückweichen, wird
ihnen vorgehalten, ob sie nicht wüßten, von wem sie ihre Lehen
empfangen hätten, wordurch sie sich zur Aussage bewegen lassen.
Ob es sich hier aber nicht in der Tat doch nur um Kirchenleherr
handelt, die bereits seit längerem unter den Einfluß der Häupt¬
linge gelangt waren, muß dahingestellt bleiben. Bedenkt man, daß
andrerseits gerade aus dem angezogenen Schreiben für das
2. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts ein strafferes Anziehen der
Gewalt des Domdechanten in Investitur- wie in Gebührenangelegen¬
heiten, wie auch den in geistliche Stellen einrückenden Priesterkindern
gegenüber hervorgeht, so wird man kaum der Annahme zuneigew
daß die Bremer Prälaten ein den kräftigen Häuptlingen aus dem
Hause Papinga gegenüber noch stets bis zu einem gewissen Grade
behauptetes Recht unter der Regentschaft für die unmündigen
Kinder Ede Wimmekens aufgegeben haben sollten. Die' größte
Wahrscheinlichkeit behält jedenfalls die Annahme für sich, daß das
Streben der Jeverschen Dynasüe nach Erwerbung des Patronats¬
rechts in ihrem ganzen Gebiete erst nach der Reformation einen
allseitigen Erfolg erzielt hat.

Eine einzigartige Erscheinung innerhalb dieser ihrem Ursprung
wie ihrer Richtung nach deutlichen Entwicklungsreihe ist die bereits
erwähnte Tatsache, daß der Graf von Oldenburg, jedenfalls im
Laufe des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, auf ostfriesischem
Boden an den Kirchen zu Aurich und Efeus Patronatsrechte besaß.
Die älteste sichere Quelle für das Vorhandensein dieser Rechte
bildet eine Nachricht aus dem im Jahre 1428 angelegten Lager¬
buche des Drosten Jacob von der Specken. Dort heißt es: „Dit
sint de gheystliken leenware de van den Heren to Oldenborch to
lene ghan int erste de kerke to Awerke und dat hebbet twe leen
wesen und twe kerkheren. Item eu vicarie in der sulucn kerken
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de her Johann van Reden de kerkhere ghemaket Heft. Item een leen
to Esenzen Und ok dat ander leen des grewen van der Hohen.

Dat wart ghekoft vor hundert mark van grewen Gherde und grewen
Johanne " .

Über den Ursprung des Auricher Patronatsrechtes besitzen
wir keinerlei zuverlässige Angaben . Eine viel zitierte Nachricht

Schiphoverssi besagt , daß die Pfarrkirche zu St . Lambertus in
Aurich etwa im Jahre 1270 durch den Grafen Johann von Oldenburg

gestiftet sei. Die Gleichheit des Titularheiligen mit dem der vom
Grafen zu eben dieser Zeit gestifteten Oldenburger Kirche und die

gemeinsame Begründung für beide Stiftungen , die Schiphover bei¬
bringt , könnten für die Echtheit der Nachricht sprechen . Politisch
hätte in damaliger Zeit eine solche Stiftung wegen der von den
oldenburgischen Grafen in Ostungen ausgeübten Hoheitsrechte
durchaus im Bereiche der Möglichkeit gelegen , und das spätere
Patronatsrecht wäre durch den Zusammenhang mit der Stiftung
ohne weiteres erklärt . Eine entscheidende Instanz spricht aber

gegen die Echtheit dieser von Schiphover aufgenommenen Über¬
lieferung , und das ist das älteste uns erhaltene Lehensregister der
Grafen von Oldenburg . ?) In dem mit einiger Sicherheit in der

Zeit von 1273 — 78 anzusetzenden Schriftstücke werden Patronats¬
rechte der Grafen von Oldenburg an der Kirche zu Aurich über¬
haupt nicht erwähnt , während sonst derartige den Grafen Anstehende

Rechte sorgfältig aufgezählt sind . Eine über das Jahr 1428

zurückreichende urkundliche Nachricht über die Ausübung dieses
Rechtes besitzen wir nicht , doch spricht vieles dafür , daß jedenfalls
schon der seit spätestens 1402 b) im Amte befindliche Auricher

0 Schiphover , Meibom II , 151 , 152 . Die Nachricht fehlt in Wolters
Odronica Lrsrnsnsis . Das Obronioon Rsstsäonss (Meib . 1l 105 ), an dieser
Stelle zum Teil Schiphovers Vorlage , hat nur : bis stiam tsmporibus oomits « äs
Oläsnbnrg , gui ants osstrum badusruat oapsllam 8 . Xioolsi Lpisoopi , in
bouors lambsrti mart ^ris paroobiam statusrunt . Schiphover schiebt ein:
stiarn in Luriokäortl (bot ) vsl in Xnrilis in partibus k'risias aeäiticavsrunt
in Lrockinsrlanäs guam I'oebs Olsn traäitoris a prasäivtis Xrobi -Oomitibu»
aosspit , siont intsrius plenius äiostur . Osussa autsm lunäatioais darum
soolssiarum talis sssignatur.

Schriften des O .V . f. Altert , u. Landesgeschichte IX , 1 ff.
b) Friedländcr O .II.B . I , 189.

11*
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Pfarrer Johann von Raden sein Amt der Präsentation des Grafen
von Oldenburg verdankt . Die Tatsache , daß er noch als Pfarrer
zu Aurich Grundbesitz in dem von seinem Kirchsprengel so entfernt
liegenden Zwischenahn erwirbt sowie eine von ihm im Jahre 1418
bei der St . Lambertuskirche zu Oldenburg errichtete Memorien-
stiftung i) legen zum mindesten die Bermutung nahe , daß er aus

dem Oldenburgischen stammte oder doch zu diesem Gebiete in naher
Beziehung gestanden hat . Bei der von ihm im Jahre 1408 voll¬

zogenen Stiftung einer Vikarie ?) an seiner Pfarrkirche erwähnt er
gelegentlich den vorn « pra686irtator dieser Kirche . Damit aber
kann nach dem späteren Zusammenhänge , welcher den Grafen auch
im Besitz des Patronatsrechtes über diese Vikarie )̂ zeigt , niemand

>) Urkunden darüber in Großh . Haus - u . Zentralarchiv zu Oldenburg.

>) Friedländer O .U .B . I , 214.

») Die erwähnte Vikariensliftung gewährt uns in manchem einen inter¬

essanten Einblick in das Leben eines damaligen ostsriesischen Geistlichen Johann
von Raden , der nach allem , was wir von ihm wissen , ein recht begüterter

Mann gewesen sein muß , macht seine fromme Stiftung , zu Ehren der heiligen

Jungfrau und des heiligen Laurentius , neben ihrem gottseligen und auf das
ewige Heil des Stifters abzielenden Zwecke , in der ausgesprochenen Absicht , damit
dreien seiner Söhne eine ausreichende Versorgung zu verschaffen . Er selbst

behält sich das Patronatsrecht für Lebenszeit vor und präsentiert als ersten Vikar
einen seiner Söhne , nach dessen Tode stiftungsgemäß die beiden andern nach¬

einander in den Besitz der Vikarie gelangen sollen . Das Verhältnis des Auricher

Pfarrers zu seinen Söhnen wirst zugleich aus die zu katholischen Zeiten in Fries¬
land bestehenden Priesterehen einiges Licht . Im ganzen werden wir das Wesen

dieser vielbesprochenen Sache dahin zu bestimmen haben , daß es sich hier um
eine , unter weitgehender Duldung , aber niemals prinzipieller Anerkennung , der

kirchlichen Autoritäten , vom Volte und der bürgerlichen Obrigkeit als mehr oder

weniger rechtmäßig anerkannte Einrichtung handelt . Wie unbefangen man nach
beiden Seiten hin der Einrichtung gegenüber stand , beweist uns auch alles , was

wir von Johann von Raden und seinen Söhnen wissen . In einer von dem

Grasen Moritz von Oldenburg ausgestellten Urkunde über einen Landkaus er¬
scheinen vier Söhne des Auricher Kirchheirn , die schlechtweg als seine Kinder

bezeichnet werde » , als Mitläufer des von ihrem Vater erworbenen Grundbesitzes

(O U .B . I , 189 ) und in der Stiftungsangelegenheit gibt die Bestätignngsurkunde
seines Diözcsanbischofs , des Erzbischofs Johann von Bremen , vom 3 . Juli 1408

den Beziehungen Johanns von Raden zu seinen drei in geistlichem Staude
lebenden , als kllii oarnales bezeichneten , Söhnen eine mittelbare Anerkennung
dadurch , daß er ihre Nachfolge in der Stiftung ihres Vaters amtlich sestlegt.
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anders gemeint sein , als der Graf von Oldenburg . Wir werden

demnach die Grenze für die urkundliche Beglaubigung des Patronats¬

rechts in Aurich unbedenklich bis in das Jahr 1402 Hinaufrücken
können.

Von den Nachfolgern Johanns von Raden sind uns aus
dem ganzen 15 . Jahrhundert nur drei Namen überliefert . In den
Jahren 1422 bis 1438 begegnet uns in den Urkunden ein Pfarrer

Hinrich von Aurichff , wahrscheinlich jener Henricus Harnschmeker
zu Aurickheve , dem Papst Eugen IV . am 29 . Juni 1441 plsrmri»
erteilt hat ? ) Weder bei ihm noch bei dem zu feiner Zeit er¬
scheinenden Kaplan Egbert ist über die Herkunft etwas Sicheres
auszumachen , doch scheint sein sonst in Ostfriesland nicht nachweis¬
barer Beiname weniger auf einen Einheimischen als auf einen
Auswärtigen hinzudeuten , der dann wohl durch den Grafen von
Oldenburg diese Stelle bekommen haben mag . Sein Nachfolger,
Magister Tjaerd von Reepsholt , ist ein Kankena , eine Neffe des
Häuptlings Cirk von Friedeburg . Er bekleidete das Amt spätestens
seit 1452 und lebte jedenfalls noch 1481 ? ) Wie er und die zu
seiner Zeit erwähnten Kapläue Hermann Gosevoert und Bernd in

ihr Amt gekommen sind , ist nicht mehr nachzuweisen , doch wider¬
spricht nichts der Annahme , daß das Patronatsrecht der olden-
burgischen Grafen zu ihrer Zeit in unbehindeter Übung gewesen ist.
Nach der Bemerkung des Lagerbuches : „ dat hebbet twe leen Wesen
und twe kerkheren " werden wir anzunehmen haben , daß sich jeden¬

falls seit der Zeit um 1428 nur noch ein eigentlicher Pfarrer
(Rektor ) an der Kirche zu Aurich findet , an diesem Zustande scheint

bis zur Reformationszeit nichts mehr geändert zu sein.

Der fürsorgliche Vater hat die psrpstua vioaria mit Grundbesitz gut ausgestaltet.
Aber auch dem zur Wohnung der künftigen Familienpfründner bestimmten Hause
soll es nicht ganz an der nötigen Einrichtung fehlen . Vier Milchkühe , zwei Pflug¬
ochsen und ein Pferd im Werte von 15 Gulden sollen den „eisernen " Viehbestand

im künftigen Vikarshaushalte ausmachen . Vier vollständige Betten mit allem
Zubehör an Pfühlen , Leinenzeug , Decken und Kissen , drei Wärmegefäße , vier
eiserne Töpfe und vier Zinnkrüge bilde » die unveräußerliche Ausstattung
des Hauses.

') O . U .- B . I S - 715 , 468 , 493.

' ) Urkunden im vatikanischen Archiv zu Rom.
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Einer der Nachfolger, vielleicht der unmittelbare Nachfolger
Tjaerds war wiederum ein Ostfriese, Menso von Dornum. Er
befindet sich, höchstwahrscheinlich auf Präsentation des Grafen von
Oldenburg in sein Amt gelangt, im Jahre 1511 wie es scheint
bereits einige Zeit in anerkanntem Besitz der Auricher Pfarrkirche.
Spätestens im August dieses Jahres resignierte er, ohne dem Grafen
Johann von Oldenburg als seinem derzeitigen Patron davon Mit¬
teilung zu machen, sein Amt und erhielt alsbald in dem an Ort und
Stelle anwesenden Kleriker Johannes Twelchorn einen Nachfolger.
Sobald der Graf von der Erledigung seiner Patronatspfarre Kunde
erhielt, suchte er den Magister der freien Künste und Bacalaureus
des kanonischen Rechtes Hermann von Arstem auf die Auricher-
Pfarre zu bringen und ließ sich von diesem am 2. September 1511
einen Lehnsrevers ausstellen. Arstem scheint es nicht gelungen zu
sein, die in Oldenburg erworbenen Rechte zur Geltung zu bringen.
Der Lehnsrevers an den Grafen von Oldenburg ist seine einzige
Handlung als Inhaber der Auricher Pfarrkirche von der uns etwas
überliefert ist.

Twelchorn blieb in der Tat von Mensos Verzicht an etwa
ein Jahr oder länger in tatsächlich ungehindertem Besitz der um¬
strittenen Kirche. Daß dies nicht ohne Zustimmung des betreffenden
Landesherrn, in diesem Falle des Grafen Edzard von Ost¬
friesland geschehen konnte, liegt auf der Hand. Betrachtet man
die Vorgänge jener Zeit in größerem Zusammenhänge, so ist
es sogar wahrscheinlich, daß es sich hier um einen Versuch der
einheimischen Grafengewalt handelt, sich des Patronatsrechtes an
einem der wichtigsten Orte des Landes zu bemächtigen. Twelchorns
Rechtstitel, auf den hin er die Kirche, deren tatsächlicher Inhaber
er seit 1511 ist, erworben hat, wird nirgends erwähnt. Wahr¬
scheinlich wird Menso von Dornum zunächst zu seinen Gunsten
verzichtet haben. Die Einzelheiten dieses Vorganges, insbesondere
ob der Verzicht etwa bereits durch den Grafen von Ostfriesland
veranlaßt und in welcher Form dieser zu der Nachfolge Twelchorns
seine Zustimmung kund getan hat, entzieht sich unserer Kenntnis.
Dagegen spricht es für die guten Beziehungen Twelchorns zur
einheimischen landesherrlichen Gewalt, daß er später eine im Laufe
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dcs von ihm um den Besitz der Auricher Kirche zu führenden

Prozesses zu erteilende Vollmacht auf der zur gräflichen Burg

führenden Brücke aufnehmen läßt und dabei zwei der höchsten

gräflichen Beamten des Landes , unter ihnen einen Neffen des

Grafen selbst , als Zeugen zur Hand hat . Außerdem war der einzige

aus Ostfriesland stammende Bevollmächtigte Twclchorns in den

späteren Prozeßverhandlnngen des Emder Kleriker und Notar

Magister Roleff Goldschmidt ein Mann , den wir sonst in guten

Beziehungen zum gräflichen Hause finden.

Die Amtsführung Twelchorns blieb natürlich von olden

burgischer Seite nicht unwidersprochen . Der anfänglich von dort für

Aurich in Aussicht genommene Magister von Arstem muß entweder

bald gestorben sein oder auf die Erwerbung des erst im Wege eines

Streitverfahrens zu gewinnenden Amtes verzichtet haben . Als olden-

burgischer Anwärter auf die Auricher Pfarrstelle erscheint bald darauf der

Doktor der Dekrete Martin Frese von Lochbernen . Graf Johann präsen¬

tiert ihn dem Domscholaster zu Bremen , welchem die Institution für die

Stelle gebührte . Frese , dem Namen nach zu urteilen vielleicht ein Geist¬

licher aus der Bremer Diözese , hielt sich damals nicht im Lande auf.

Er wirkte als Dozent des kanonischen Rechtes an der Universität

Köln . Dort war er , wie es scheint , bereits seit seiner Studienzeit

tätig und im Jahre 1511 Doktor der Dekrete geworden . Daß er

seinen Kölner Lehrstuhl mit der Kanzel des kleinen ostfriesischen

Marktfleckens vertauschen würde , stand nicht zu erwarten . Es ist

anzunehmen , daß Graf Johann von Oldenburg ihm nur die Ein¬

künfte seiner Patronatspfarre zuwenden wollte , um sich auf die

Weise eine Autorität auf dem Gebiete des geistlichen Rechtes für

vorkommende Fälle als dienstbereiten Rechtsbeistand zu sichern,

während die dienstlichen Obliegenheiten in Aurich durch einen Vikar

besorgt werden konnten . Um in den Besitz der ihm vom Patron

zugedachten Pfarrei zu gelangen , ließ Frese alsbald in Bremen vor

dem Richterstuhl des Domscholasters Johann Rode gegen Twelchorn

als unrechtmäßigen Inhaber der Auricher Pfarrei prozessieren . Die

Verhandlungen begannen — nachdem der Domscholaster bereits am

11 . Februar 1512 dem xsrpotnn8 vloarins Garlacus in Aurich

seine Absicht zur Einführung Freses kundgetan und Twelchorn vor
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seinen Stuhl geladen hatte — im Mai 1512 und wurden von
Freses Vertretern mit Nachdruck betrieben.

Twelchorn ernannte zu seinen Vertretern vor dem Richter¬
stuhl des Domscholasters den Propst Diedrich Frese zu Bücken, den
Bremer Domherrn Segeband Cluiver, den Propst und Dekan Albert
von Varle, den Thesaurarius Johann Schwachmann, den Kanonikus
zu St .Stephani und St . Willehadi und zu St . Anscharii Luder Varen-
kamp, den Magister Marquard Marquardes, Syndikus der Stadt
Bremen und den Emder Magister Roleff Goldschmidt. Bei der auf
der Burgbrücke zu Aurich am 11. Mai notariell erteilten Vollmacht
standen ihm als Zeugen der Emder Drost Rudolf Cirksena und ein
Drost Volcard Umsen, wahrscheinlich aus Aurich selbst, zur Seite.
Twelchorns Vertreter ließen es zu einer Verantwortung vor dem
Scholaster nicht kommen. Sie schienen die Absicht zu haben, den
Prozeß im entscheidenden Augenblick durch eine Berufung an den Papst
Julius II. zu verschleppen, oder ihm dort eine für ihren Auftraggeber
günstige Wendung zu geben. Inzwischen nahmen die umständlichen
Verhandlungen in Bremen durch die Monate Juni und Juli hindurch
ihren Fortgang, ohne über die geschichtliche Begründung des olden-
burgischen Patronates oder über den Rechtsgrund der Ansprüche
Twelchorns irgend etwas Tatsächliches zu Tage zu fördern.

Da gab die im August nach Bremen gelangende Nachricht
von dem Tode Twelchorns der Sache eine plötzliche Wendung.
Eine weitere Verfolgung der Rechte des Verstorbenen wurde weder
durch seine Bevollmächtigten noch durch seine Erben versucht. Der
Graf von Oldenburg stellte für Frese noch einmal einen den ver¬
änderten Umständen angepaßten Präsentationsbrief aus und nach
Erledigung der nötigen Förmlichkeiten stand seiner Investierung nichts
mehr im Wege. Diese erfolgte, während er selbst wohl noch immer
seiner Lehrtätigkeit in Köln oblag, am 25. August durch den Dom-
scholaster Rode in der Weise, daß dieser in feierlicher Sitzung
Freses Bevollmächtigten, dem Bremer Kanonikus vr . Otto Bram-
stedt, sein eigenes Barett aufsetzte und dadurch die Rechtsübertragung
vollzog. Die Akten des Prozesses sind in einer mangelhaften
niederdeutschen Übersetzungi) im Großh. Haus- und Zentral-Archiv

') Presbyter AonsstsrionR » äioos8is: Senior des Stifts Münster!
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zu Oldenburg erhalten (Grafsch. Oldenburg Tit . XXXIX . Ila 51b),
aus ihnen sind die vorstehenden Angaben, soweit sie über den Inhalt
der in der Anlage abgedruckten Urkunde hinausgehen, entnommen.
Eine Übersetzung der Urkunde vom 25. August 1512 bildet den Ab¬
schluß des 106 Seiten in Folio umfassenden Aktenstückes.

Ob der in Bremen vollzogene Akt in Aurich den erwünschten
Erfolg gehabt hat, läßt sich zurzeit weder aus den Akten des
Großherzoglichen Haus- und Zentral-Archivs in Oldenburg noch aus
denen des Königlichen Staats -Archivs in Anrich feststellen. Wahr¬
scheinlich aber hat das dem Grafen von Oldenburg schon 1512
streitig gemachte Recht die Neformativnszeit nicht mehr überdauert,
wenigstens erhalten wir aus späterer Zeit keinerlei Andeutung über
eine Mitwirkung der Grafen von Oldenburg bei der Pfarrbesetzung
in Aurich. An Versuchen, das verdunkelte Recht wieder anfzu-
nehmen, hat es freilich von oldenburgischer Seite aus nicht gefehlt-
Als Graf AntonI. von Oldenburg in den Jahren 1565 bis 1567
eine Wiederherstellung der alten lehensrechtlichen Verhältnisse in
seinem Lande durchzusetzen suchte und alle Inhaber von Gütern,
Grundstücken und Kirchen, die bei der Grafschaft Oldenburg zu
Lehen gingen, auf den Lehenstag nach Oldenburg entbieten ließ,
wurden auch die Pfarrer zu Aurich, deren damals gleichzeitig
mindestens zwei waren, nicht vergessen. Sie hielten es nicht einmal
der Mühe wert, auf die Einladung zu antworten, geschweige denn,
selbst auf dem Lehenstage zu erscheinen. Eine Beschwerde des
Grafen Anton bei ihrem Landesherrn, dem ostfriesischen Grafen
Edzard II. und seinen Brüdern, blieb gleichfalls ohne Erfolg, obwohl
Anton erklärte, daß er die Lehen durch den Ungehorsam der ver¬
geblich von ihm geladenen Geistlichen als erledigt betrachte und
gesonnen sei, dieselben mit anderen tauglichen Personen zu versehen.
Man wußte in Aurich wohl zu gut, daß der Graf seine Absicht
gegen den Willen des ostfriesischen Landesherrn nicht würde ver¬
wirklichen können, und betrachtete die rechtlich nicht unbegründeten
Ansprüche einfach als nicht vorhanden.

Anderthalb Jahrhunderte später bot ein in Oldenburg abzu¬
haltender Lehenstag der Dänisch-Oldenburgischen Regierung Veran¬
lassung, nochmals wegen der von der Grafschaft Oldenburg zw
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Lehen gehenden geistlichen Stellen in Ostfriesland anzufrage» und
den Fürsten von Oitfriesland zu ersuchen, die Ladung zum
Lehenstage den betreffenden Geistlichen zuzustellen und an ihren
Kirchentüren anschlagen zu lassen. Georg Albrecht von Ostfries¬
land erwiderte darauf am 2. Juni 1711, daß ihm von den präten¬
dierten Lehen nichts bewußt sei und er „dannen hero billig Be¬
denken tragen müsse die ihm zugeschickten Patente publizieren und
affigieren zu lassen." Damit war ein Jahrhunderte altes Recht
der Vergessenheit endgültig anheim gegeben.

Bei den Verhandlungen von 1565/67 und 1711 wird neben
der Kirche zu Aurich auch ei» geistliches Lehen zu Esens erwähnt,
auf das die Grafen von Oldenburg alte Rechte besaßen. Auch
über die Herkunft dieses Rechtes ist uns eine Nachricht aus dem
Mittelalter erhalten. Während das Auricher Patronatsrecht nach
der freilich unverbürgten Nachricht Schiphovers auf die Stiftung
der betreffenden Kirche zurückgeführt wird, erscheint das Esenser
Patronat als unmittelbarer Ausfluß alter Grafschaftsrechte oder
doch jedenfalls in engstem Zusammenhänge mit ihnen. Das Lager¬
buch des Drosten von der Specken weiß darüber zu berichten:
„item een leen to Esenzen und ok dat ander leen des greven van
der Hoyen, dat wart ghekoft vor hundert mark van greven Gherde
und greven Johanne."ff Der Kaufvertrag, aus welchem hier das
oldcnburgische Recht an der Esenser Kirche abgeleitet wird, ist zu
Bremen am 24. November 1340 abgeschlossen?) Durch ihn ver¬
kauften Gerhard und Johann von Hoya dem Grasen Conrad von
Oldenburg für 100 Bremer Mark Silbers alle Gerechtigkeit, welche
sie und ihre Vorfahren innerhalb der gesamten friesischen Lande als
Ausfluß der Herrschaft von Hoya und Bruchhausen in weltlichen
und geistlichen Dingen besessen hatten, ff Diese Rechte waren
zwei Jahre vorher mit den Gütern der Alt-Bruchhausener Linie
des oldenburgischen Grafenhauses von den Hoyaer Grafen angekauft.

ff Ehrentraut , Fries. Arch. 1 487.
ff Friedländer , O . U.-B . I 58 , Ehrentraut II 414 , Halem I 467.
ff omnsn iustitiain , uoa st nostri proxonitorss psr totsm

krmiam sx parts äominii äs Ilova st Lrootmssn in ssoalaribns et spiritualidus
äinosoimur lmduisss.
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Das Bruchhausener Lehensregister bringt bei Erwähnung der um 1260
vorgenommenen Teilung zwischen Alt- und Neu-Bruchhausen die
Jurisdiktions- und sonstigen nutzbaren Hoheitsrechte der Bruch¬
hausener in Friesland in enge Verbindung mit ihren dort geübten
Grafschaftsrechten. Wir werden uns also demnach in diesem Falle
ein Geschlecht, welches sich im Besitz alter, damals bereits sehr
geschmälerter Grafschaftsrechte in jener Gegend befindet, zugleich
im Besitz von Patronatsrechten an der Hauptkirche eines der be¬
treffende» Distrikte, zu denken haben.

Über die Ausübung der Esenser Patronatsrechte durch die
Grasen von Bruchhausen und Hoya oder später durch die von Olden¬
burg, ist uns aus dem ganzen Mittelalter bis in den Anfang des
16. Jahrhunderts hinein weder eine unmittelbare Nachricht noch
auch eine Andeutung erhalten. Erst eine im Jahre 1507 einge
tretcne Vakanz läßt uns das Recht als bisher unbezweifelbar aus¬
geübt erkennen. In diesem Jahre war der Priester Hinrikus Krubbe-
manßi) gestorben. Er besaß an der St . Magnnskirche zu Esens
ein sogenanntes ouratnm banskioium, also nicht auf jeden Fall die
Stelle des eigentlichen Pfarrers (roetor), sondern vielleicht nur ein
gleichfalls mit der Ausübung von Seelsorge verbundenes, dem des
Pfarrers nachgeordnetes geistliches Amt, d. h. unter der Voraussetzung,
daß die Kirche damals nur einen„rsotor" besaß, nach unseren Begriffen
etwa die Stelle eines zweiten Geistlichen. Gerade dies wird eins der
beiden durch von der Specken erwähnten Kirchenlehen gewesen sein.
Graf Johann von Oldenburg fühlte sich der außerhalb seines Landes
gelegenen Gemeinde gegenüber offenbar mehr als Lehensherr wie
als Kirchenpatron. So sorgte er dafür, daß das erledigte Lehen
seinem Hause von Nutzen werde. Zu diesem Zwecke präsentierte
er dem Bremer Domscholaster als der zur Erteilung der Investitur
zuständigen Stelle seinen Sekretär Eylardus Robeken, Kanonikus
an St . Lamberti zu Oldenburg. Gleichzeitig ließ er sich von diesem
einen Revers ausstellen, daß er das Lehen dem Junker Moritz,
einem Sohne seines Herrn, abtreten werde, sobald dieser in der Lage
sein würde, ein derartiges geistliches Lehen zu empfangen. Die

9 Erscheint urkundlich am 6. Dezember 1494 . (Staatsarchiv in Aurich).
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Einkünfte der Stelle sollten schon jetzt dem Junker zufließen , während

der getreue Sekretär sich nur für seine baren Auslagen , unter denen
wohl die Bezahlung des die Amtspflichten der Stelle in Esens
wahrnehmenden Vikars obenan gestanden haben mag , schadlos
halten sollte.

Auf die in aller Form Rechtens erfolgte Präsentation
Robekens , erteilte der Domscholaster Bernhardus de Luneberghe
diesem am 9 . Juni 1507 die Investitur . Trotzdem vermochte vor¬

läufig weder der Graf noch sein Sekretär in den Besitz der Pfründe
zu gelangen . Der damalige Herr von Harlingerland , Ritter Hero
Omken von Esens , Stedesdorf und Wittmund , mochte sich die

Gelegenheit nicht entgehen lassen , selbst auf die Besetzung der geist¬
lichen Stellen an der Hauptkirche seines Gebietes einen entscheidenden
Einfluß zu gewinnen . Er erklärte sich selbst für den Patron der
erledigten Pfründe und präsentierte rationo clominii kurzer Hand

den Magister Hermann Kremer auf die erledigte geistliche Stelle.
Daß diesem der Genuß der Pfründe sofort eingerüumt wurde , kann
dem tatkräftigen Häuptling keine Schwierigkeiten gemacht haben.
Aber auch auf oldenburgischer Seite wollte man nicht gutwillig
verzichten und so kam es zu einem Prozeß vor dem Domscholaster,
in dessen Amt inzwischen nach Luneberghes Tode der Kanonikus

Hinrikus Rode eingerückt war . Nach Einsichtnahme der älteren
Akten des Domkapitels gelangte der neue Scholaster zu dem Er¬
gebnis , daß die Grafen von Oldenburg jedenfalls seit etwa hundert
Jahren in ungestörtem Besitze des Patrvnatsrechtes gewesen wären,
dessen Ausübung jeweils dem Ältesten des Hauses zugestanden
habe . Am 11 . Oktober 1507 wurde in der Residenz des Tom-
scholasters das Urteil verkündet , durch welches Robeken im Besitz
der Pfründe bestätigt und Hermann Kremer als unrechtmäßiger

Eindringling zurückgewiesen wurde . Da Kremers Prokurator , der
Magister Wichmannus Kremer *) gegen das Urteil keinen Wider¬
spruch erhob , scheint es rechtskräftig geworden , und der landesherrliche
Anspruch Hero Omkens für dieses Mal noch zurückgedrängt zu sein.

') Ein Magister Wichinann Kremer erscheint als Pfarrer zu Esens und
Kommisjarius des Bremer Domscholasters urkundlich in den Jahren 1500 — 1536 .
(Nach Urkunden des Staatsarchivs zu Aurich ) .
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Später hat dann in Harlingerland wie in Jeverland die landes¬
herrliche Gewalt im Kampf um das Patronatsrecht auf der ganzen
Linie gesiegt. Die Ansprüche auswärtiger Herren wurden gleicher¬
weise zurückgedrängt, wie die alten Rechte der Gemeinden, während
in der Grafschaft Ostfriesland nach vorübergehenden Erfolgen der
Landesherrschaft sich das alte Gemeindepatronat dauernd behauptete.

Anlagen.
Nr. I. - Oldenburg, den 18. September 1503.

Urkundliche Aufzeichnung über Verhandlungen zwischen dem
Domdechanten Conrad Klenke zu Bremen und dem Häuptling Ede
Wimmeken zu Jever wegen der geistlichen Jurisdiktion und des
Patronatsrechts in Ostringen und Wangerland.

Original aus Pergament im Großh . Haus - u . Zentralarchiv zu Olden¬
burg. Doc. Herrschaft Jever , Landessachen.

Int jair nnsesz Heren do men screcf duszendt visfhundert unnd
dree des negestenn dages na Lamberti bynnen Oldenborg in jegen-
wordicheydt vcler benompter gheistlicken unnd wartliken prelatenn,
ritther, junckheren unnd gnedermennen nabescreven an beyden syden
tusschen den werdigen Heren Conrade Klencken doemdeken tor tyt tho
Bremen an de eyne unnd den erbairenn groedtdedigenn junckhern
Eden Wymeken hovetlinge tho Jhever etc. an de andern syden, heer-
kocmende van eszlyckcn Unwillen unnd umme rechticheydt der juris-
dictien in beyden landen Oestringen und Wangerland des vorge-
screven junckhern Eden, szo de eyne gheistlick, de ander wartlick den
andern beclagede vorkortet unnd behyndert worde in machen na-
volgedt benoemet unnd vorgegeven worden. Alszo dat de vorg.
her doemdeken, szo he liet seggen, szummyge Privilegien hadde, daer
durgh he unnd eyn doemdeken tor tydt tho Bremen rechticheydt
yadde, tho vorgeven alle kercken bynnen deszen vorg. twen landen.
Ock dat he wollde na synen willen de presteren beyder lande vorg.
voer sick bynnen Bremen tho richte laden unnd esschen szo vele
unnd szo vaken na synen guedt duncken dat de oersake esschede,
sfurder by dat de vorg her doemdeken wollde wroegen in den seente
alle bloet ronnynge, de upp hillige stede, tyde unnd dage schegen
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bynnen desszen vorg. twen landen, dair he scentdeclen oder were liund
ock alle doedtszlage wo unnd waneer de geschegen. Item ock mede
wollde Wroge» alle upploepe unnd bloetronnhnge, de bynnen duszen
twen landen in dem kraeme schegen, unnd szo he vorlneden liet,
dussze vorg. Punkte mochten on na rechte geborn.

Daer dan wedder entlegen unnd upp eyn itlick beszunder
liet andtworden unnd seggen de vorg. jnnckher Edc dat he den
vorg. Hern doem deken off fynen voerfaren unnd nakomelingen
nyne rechticheydt tho stonde off bekant wesen wollde in allen
duszen unnd itlicken vorg. pnncten unnd articulen. Want na
overolder langer heerkumpst syne selygen oldern, overoldern unnd
he tor tyt den feendtdecken off doemdeken vorg. edder den fynen
in den vorg. Punkten unnd articulen nicht tho gestadet hadde, szo
langen tyt vorlopen, dat numant levendich weer gheistlick edder
wartlick de anders gesien off gehoert hadde.

Int cerste dat alle kercken unnd leene van den vorg. junckhern
Eden unnd den fynen tor tyt alsze Ware rechte Patronen vorgeven
unnd beleendt hadden wo unnd waneer de»verfallen unnd vorleddigen.
Jedoch de investuren unnd de gheistlicke infoeringe de bestonde he
den Hern doemdeken daer in tho unnd nicht fürder by, alszo dat de her
doemdeken dair aff na older herkumpst ton reden unnd 1>e armen
presteren unbesweert lethe, dair aff syn wynghelt pleghe tho «einen,
unnd dat de vorg. presteren sulcke een investuren Landen Hern
doemdeken bynnen Bremen mochten gesynnen und esschen szunder
syne insege. Ock upp dat ander Punkte der nthladynge myt den
presteren bestont he nicht tho na older woenheydt gestadet were,
szunder alleyne int erste bynnen landes de voer den twen seende-
stoelen to vorvolgen unnd myt rechte int beste overwynnen, we dan
dair enboeven vorhardede unnd dem rechte unhoersam wesen Wolde,
off anders beszweert wurde na rechte, mochte men volgen buten
landes bynnen Bremen etc. De bloetronnynge bynnen landes hadde
ock de vorg. jnnckher Ede unnd syne olderen tor tyt alleyne tho
straffen, sze schegen dan in wat tyden des jares sze schegen,
unnd ock dessulfften gelyken in dem krame qweme on alleyne tho
unnd synen arven gewalt unnd slachtinge tho straffen na woen-
heyden der lande, dair inn he den vorg. Hern doemdeken nicht myt
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alle in bekande und letzt dair umine seggen den vorg . Heren
doemdeken snlcke ungehoerden sprake affstellen wollde unnd szo
stzn voerfaren gedaen hadden , dair btz de dynge rasten leihe , he
wollde on in sulcker mache in alle stzne rechtichetzt forderlich unnd
gunstich weszen , dat stzne tho irtangen szunder syne besperinge off
htzndernissze . Ock dair btz belevede he, dat des vorg . Hern doemdekens
gebroeke , de on mochten geboren , wanner sze ungefordert bleven alsze
syne comissarie unnd officiaell wedder tho Bremen wegen , dat
alszdan durgh de syne bynnen landes gemechtigedt uthforderen
mochten von on offt den stzne» unbehtzndert . Htzr mede szo nam

de vorg . frundtlicke dach eynen ende in mathen vorg . de puncte und
articule szo na older wtzsze an betzden syden berasten laten.

Jedoch de gemeynen presteren dusszer vorg . lande , van sick

sulvest wegen unnd van nummandt dair tho gedwungen , tho

bekennen eren Hern doemdeken alsze eeren gheistlicken archidiaken

unnd prelaten tho hulpe unnd tho bathen der Unkosten upp

dusszenn vorg . frundtlycken daghe van den vorg . Hern doemdeken

gheschien , geven unnd gheschenkeden on vier unnd twyntich golden

gülden on alltyt als eeren prelaten geboerlyker wtzsze tho holden;

unnd wedder umme de her doemdeken liet seggen de vorg . syne

preesters nergende mede tho beszwarenn myt unreden off Unrechte

boeven older wtzsze unnd woenheydt dan alltyt gutlicken sick legen

on na geboer wollde hebben unnd holden.

Dussze vorg . puncte unnd articule szo in mathen syndt

gheschien int jacr unnd dach vorg ., in byweszen , van wegen de
vorg . Heren doemdekens de werdigen geleerten » Heren unnd doctoren

Ffranziscus Grambecke , doemprovest , Bernhardus Brandts , doctor
Bernhardus Lunenborgh , provest tho Oesterholte , alle doemheren
und Albertus Baerle provest to sunte Stephen unnd officiaell tho
Bremen , her Roloff van Hoygenhuszen , ritther Johan Bresze,
Werner und Seghebandt gebroeder van der Huede , knapen unnd

guedemann ; van wegen des vorghescsrevens junckhern Eden int
erste de gheduchtigen erbairenn Wilhelm van den Bussche , droste
tho Wildeszhuszen und Herppstede , Hinrick van Langen , droste to
Dellmenhorst , alsze gheschickeden reede und frunde des hoechwerdigenn

ffursten und Heren , Heren Conrades van Retbergen , beyder stichle
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Munster und Oszenbrugghe bißcupp, Gheverdt von den Bollen,
Memme droste tho Jhever unnd mester Johan Renis, der Stadt
Bremen sindicus, alle tho eyne ewigen dechtnisse unnd der
waerheydt tuechnissze tho gevende. Unnd wy Wilhelm van den
Bussche, droste tho Willdeszhusen unnd Herppstede, Hinrick van
Langen droste tho Delmenhorst unnd Gheverdt va» den Bollen
vorg., bekennen unnd lugen in unnd avermydts dusszen sulfften
recesseszbreve voer alsszweme wo wy do dusse frundtlyke handell
unnd voreninge tusschen den upg. beyden Parten ingegaen unnd
bewillet wort, welckent gheschnede des anderen dages dairna des
morgens voir junckher Eden Herberge, Hinrick Scroders hus
bynnen Olldenborch, dair de andern prelaten, doctoren, doemhern,
ritther und guedemenn nicht iegenwordich en weren, alsze dege-
dingesluide unnd int sluten dusses recesses dair by an unnd ober
syndt gewesen unnd hesft sick in aller mathe forme unnd maneer
szo bovengescreven angehaven, vorvolgedt unnd geendiget unnd
syndt hyr upp myt geknutteden Händen gutlicken, loeffliken unnd
frundtlyken van malchandern ghescheden und unnd (sie.) dusses tho
merer tuechnissze der waerheydt heb ich Wilhelm van den Bussche,
Hinrick van Langen unnd Gheverdt van den Bollen itlick unse in-
ghesegel williken hyr benedden an dussen breeff heten hangen.
In jare und daghe bovenghescreven.

^nno äomini mills8imo guinAsnts8imo nono, inäiotions
ckuoäsoima, vj668imL>860unä» 6is msn8i8 llanuarii , in msi notarii
«to. prsssntia psrsonaliter 60v8tituli valiäi viri ^Vüksim äs
öusobs , äro 88 atu8 in Oslmsnborst , Uiuriolc äs Danßsn, yuonäam
6 ro 88 »tu 8 ibiclsm st Vbsvsrä a Lollsnä , 8ißiIIatore 8 littsrarum

prs 86 ntium , publios non sosoti oonkilsbantur et äsposusrunt , om¬
ni» et sinAula in pre8ontibu8 Iitvri 8 oontsnt » st oonks 88» t»li
moiio nt prsmittitur in amioabili sompo8itions kusrunt kaota st
aot». ljuoä sßo 6 ksrsräu 8 I ûppoks, olsrisu8 örsmsn 8i8 äioeesis,
pudlious 8»or» impsrisli »uotoritsts noi»riu8 srsatu 8 manu ms»
propria protsstor prsssntibus ibiäem ^ lvsrioo Ilnnsr st Ubbsn
soriptors tsstibus sä prsmi 88 ».

Daran hängend die Siegel der drei Aussteller.
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Nr . 2 . - den 8 . Juni 1507.

Eylardus Robeken , Kanonikus an St . Lamberti zu Oldenburg
hat vom Grafen Johann von Oldenburg ein Kirchenlehcn zu Esens

empfangen . Er will dies an Moritz , den Sohn des Grafen , über¬
tragen sobald dieser das Lehen empfangen kann , zugleich sollen dem
Moritz dann die seitherigen Erträgnisse des Lehens abzüglich der
von Robeken aufgewandtcn Kosten ausgezahlt werden.

Original auf Papier im Großh . Haus - u . Zentralarchiv zu Olden¬

burg . Doc . Grafsch . Oldenburg , Landessachen.

Ick Eylardus Robeken ? ) canonicus der karken sunte Lam-
berdes tho Oldenborg , bekenne vormiddels besser myner egenen
hantscrifft und lave deine wolgebaren eddelen . mynem gnedigen
Heren , Heren Johanne , greven tho Oldenborg etc. syner gnaden

erven in ganser vaster truwe by mynen eren unde eeden . Nach-
deme sync gnade my vorlenth hefft mit deme lene tho Eszense,
dat ick dat hebbe tho truwerhanth tho vorwarenne unde schal unde
wil dat sulfstc leen wedder averlaten syner gnaden sone Mauricio,
so drade he dar bequeme tho werd , sulfs tho vorwarenne unde

schal dusse vorwaringe don sunder mynen schaden . Unde alle be-
kostinge , de ick dar recht unde redelich anne bewisen kan , schal van

deine lene vorg . uthgericht werden . Unde wes dat sulfste leen
dar baven don mach , nichtes uthbescheden , schal unde wil ick
gemelten Mauricio geven » nde dorch den , de thore tidt de karken
vorwaredt , geven laten . Unde lave duth sunder geverde unde

argelist so stedes vast tho holdenne . Deß tho meren bewise

hebbe ick myn ingheseghel benedden dusse scrifft angedruckt ame
dinstedage inkra ootuvu8 6orpori8 OllriMi rrnno XVo 86ptimo.

Reste eines aufgedruckten Siegels in grünem Wachs.

Auf der Rückseite : „ Eylardus Ropken " Canonici der Kirche
zu Oldenburg „Lehenbrief )̂ Reversall up dat lehen to Esensz 1507 " 3),

h In einer Beurkundung vom 18 . August 1512 erscheint Eylardus
Robeken ssorotarius mznss g . b . van Olcisuborß . Doc . Grafsch . Oldenburg,
Landessachen.

2) Durchstichen.

' ) Die in Anführungszeichen gesetzten Worte von gleichzeitiger Hand , die
undcrn erheblich später hinzugesügt.

Jahrbuch siir Oidcnb. Gesch. XIX. 12
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daß Er dasselbe Lehen der Kirchen zu Esens Grass Johannis zn
Oldenburgh seinem Sohne Mauritio gebuerlich überliefern und
prasstanäa praestiren will.

Nr . 3 . - Bremen , den 11 . Oktober 1507.

Notariatsinstrumcnt über das von dem Domscholaster zu Bremen
Hinrich Rode in einem Prozeß wegen des Patronatsrcchts über
eine geistliche Stelle zu Esens gesprochene Urteil . Der vom Grafen

Johann von Oldenburg präsentierte Eylard Robeken wird bestätigt,
während der vom Häuptling Hero Omken präsentierte Hermann
Kremer mit seinen Ansprüchen abgewiesen wird.

Original auf Pergament im Großh . Haus - u . Zentralarchiv ;n
Oldenburg . Doc . Grafsch . Oldenburg , Landessachen.

Uinrisus Uoäs , sansts Lrsmsnsis ssolssis sanonisus st
8 okoIa 8 tiou 8 , all inkrassripta suäsx oräinarius , univsrsis st sin-

Aulis äominis äivinorum rsstoridus , viosrsotoribus , sappsllanis
suratis st non suratis , visariis psrpstuis , altaristis sstsrisgus
prssbitsris , slsriois st notariis pudliois guibussumgus per
äistristum äiots no 8trs ssllolastsris as alias nbillbst sonstitutis

nodis subisstis , guorum intsrsst aut intsrs 88s potsrit in kutu-
rnin , prsssntibus rsguisitis 8sn rsguirsnäis . salutsm in äoinino
st prsssntsm kiäsm inäubiam aätnbsrs . ^ ovsritis , guoä
nv 8 6ÄN8ain alias soram pis msmoris cloinino Lsrnbaräo äs
Unnsksr ^bs , in ssllolastsria nostra prskata prsässsssors nostro,
intsr vsnsrukilsin äominum Lvlaräuin kobsksn , sanonisuin
OläsnburASnssm prssditsrum prinsipalsm sx uns , st guenäam
ma^isirrmt IViobmunnum Lrsmsr , asssrtum proouratorsm ouius-
äam msAistri Hsrmanni Lremsr , äs et super surspatronatus
sivs prsssntanäi ourati dsnskieii soelssis saneti llla^ni in Ls-
26N826N, per obitum guonäam äoinini Uinrisi Xrudbsmansx,
Ultimi st immsäiati posssssoris siusäsm st illius ossasions
partibus sx altsra sxortam st introäustain , in statu st tsrminis
guibus inäseisis psnäsbat st soram so prsässsssors nostro
mansit , siusäsm partibus rits st ls ^itims vosatis , äsdits rssump-
simus.
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(juo tusto, vompuruit oorum nobi8 V6nsiubili8 äominu8
st muAiichsr̂ .Ibsrtu8 äs Vurls «unstoruin ^Villsimäi st Ltsxkuni
prspo8itu8 us ^ N8si>uiii Drsmsnsium ssols8iurum ässunu8 , pro-
ouruton, st so nomine prstuti äomini D^Iuräi Robsirsn prinoi-
puÜ8 purtsqus 8us pninoipuli prs8snts et u8tunts sontuniusium
purti8 uävsr8s non oompursntm uosuuuvit, st in oontumuoium
uonnu11a8 prs8sntutioni8 Iittsru8 nol>iÜ8 st Asnsrosi -Ioiiunni.8
in Oläsnborxii st Dslmsniioi ^t oomiti8, «i^ illo 8UO rotunäo räxil-
Iuti8, 1p8i äoinino i^viui'äo Rodsksn 8upsr ouruto dsnskioio
äuiu8moäi äs ljuo u^itur §rutio86 oonos88U8, nssnon st 1ittsru8
invs8turs vsnsrudilis äonrini Lsrniiuräi äs Dunsdör^iis, prsäs-
os88oni8 nogtri, stium 8iAÜIuti8 st inäs 8sonti8 juäioiulitsr sx-
Iiibuit utyus proäuxit , ciuurum üttsnurum tsnon68 äs vsrdo
uä vsrbum 86ZUUntui' st 8unt tu1s8:

äotiunn68 S0MS8 in OläsndorZii st DsImsndoi'8t vsnsrudili
viro äoinino Dsrnlruräo DunsbsrKirs, sunots Lrsmsnsis sools8is
8oko1u8tioo us prspo8ito in Ostsriwlts , 8ulutsm äisit uo oinni8
iiyni inorsmsntunn ^ ä bsnskisiuni suiutum sosl68i6 8unoti
Nu^ni in IÜW6N826, Di'6M6N8i8 äioss8i8, psr moi'tsm ouiudäum
Hinrioi Lrukbsmun82 , sin8äsm Ultimi st imnisäiuti po88S88ori8
VSSUN8, suiu8 ju8 pati'onutu8, nominunäi US pn68sntunäi psr-
80 NUM iäonsum uä tioo , <jU0tien8 illuä vuoars sontillAsrit , uä

nos plsno jurs spssturs äinosoitun st psrtinsrs , vsnsiunäum
virum äominuin Dzäuräum Robsicsn, prs8kiterum ubilsin st
iäonsum vobi8 äuximu8 pnsssntunäum prs86ntidu8Ms prs8sntu-
MU8. ^ tksotullt68, sjuutinu8 sunäsm uä Iiuiu8moäi ksnskisium
surutum institusis st invs8tirs 8ibi<jus äs omnibu8 sum äisti
ksnstisü juribu8 , truotibu8 st smolumsntm univsrsis psr 808
Quorum intsrs8t rs8ponäsri tuosrs vslitis , uäkibiti8 in KÜ8 8vI1smp-
nitatibu8 äskitis st oon8usti8, in nobi8 xrsoixuum oompluosntium
kusiuti8, Zrutu vioi88ituäins rsoompsn8uturi8. Dutum 8ub uppsn-
8ions sissilü no8tri unno äomini miUs8imo quin^snts8imo 8Sptimo
äis murtis po8t sorporm 0iu'i8ti.

Dsi'niiui'äu8 DunsdsrKiis, ounonious st 8simlu8tiou8 8unsts
sosl68i6 Drsmsn8i8 uo prsp 08 itu8 in Ostsriiolts , univsr8i8 st
8MAUÜ8 äivinoruin st 6os1tz8iui 'um i'6otoribu8 , viosrsotoribu8

12*
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86U looumtenentilnw eorundem in st per dwtriotum diete noetre
8olioln8teritz 60N8tituti8 et pr680i'tiln provido mn^i8tro tVdeli-
mnuno , oursto ne nv8tro eommi88nrio in L826N826N 8nlutem
in domino . Xoveriti8 , <̂untinu8 litternL pre8Sntationi8 nobili8
et A6nero8i domieelli in Oldendor ^ lr ne llelmendoi ^ t eoiniti8
nd eurntum Perpetuum ciiete pnrroe !unIi8 666l68ie in LiMinnen,
per inertem (juondnm Hinrioi XrubkemnnW , nitimi eiu8dem
P088tz88eri8 VÄ6NN8 nd per80nnm Iionornbi1i8 viri Kvlnrdi ko-
beken , pre8biteri Lremen8i8 diooe8i8 knetn8 8ann8, inte ^rn8
ip8iu8c>ue 8î i11o rotuudo impendente 8iAi1lntn8, per ciietuin
dominum L)dnrdum nobi8 pre8entata8 duiu8modi reeepi886 8uk
tenore:

.IokiUiN68 60M68 in OldendorAti et Oelm6ntior8t venernbili
domino öernlinrdo Imneder̂ lie eto. (wörtlich wie die oben in¬
serierte Urkunde) . . . die mnrti8 p08t eorpori8 0l>ri8ti.

Huiu8modi nnnnjue pre8entntioni8 1itteri8 8Uprn8eripti8
8ie nt premittitnr noki8 pre8entnti8 et per no8 reoeptw , kuiinn8
per prelntum ciominum Klnrdum deditn onm in8tnntia rec ûi8itj,
ljuntinn8 ip8nm ad prekntuni Perpetuum eurntum 8io ut pre-
mittitur vaenn8 in8tituere et inve8tirs ipsum ^ue in eiu8(1em
pv88688ionem eorpornlem , rsnlenr et notunlem juriuinijue et
pertinentinruni omnium eiu8dem induoere 8eu induoi mnndnre
di^nnremur . ^08  nutem , Lernl >nrdu8 prskntu8 , nttendent68
8upplioationem tiuiu8modi iu8tam et rntioni oon 80 nam , idoneitate
perlene Lvlnrdi prelnti examinstn et dili ^enter irwpeotn , ip8um-
que oornm nobi8 klexis Aenibu8 eon8titutum et ici tiumiliter
potentem , nd eurntum prekntum inve8tiendum ne instituenäuni
in ^ue po88688ionem eorpornlem reniem et notunlem per no8tri
birreti enpiti8 8ui (8io) impoAtionem induoendum duximu8,
prout invs8timu8 et in8tituimu8 Oei nounne per pre8snte8
obedientiam ciebitam nb eodem reeipientes ;, vobi8 omnil >u8
et 8inAu1i8 8upraäieti8 in virtute 8nnete obedientie et 8ub ex-
eommunientioni8 penn mnndnmiw , <̂untinu8 predietum dominum
Lvlnrdum 8io ut premittitur per no8 in8titutum et nd po88688i-
onem eorpornlem . renlem et notunlem juriumcjue et pertinen-
tinrum omnium eiu8dem induontw , 8ilijfjue de omnibu8 et
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8inANÜ8 redditibn8 , kruetibu8 , jnrikn8 st obventionikn8 nd die-
tum enrutniii ^nomodolibet 8psetnntibu8 rs p̂ondsri kueiut>8 ue
vioe no8tru inundeti8 , ndkibiti8 in KÜ8 et ei reu e» >oleinp-
nitntibn8 8oliti8 et 80N8ueti8 . In Quorum omninin et 8inZn-
lorum ts8timoninm 8iAÜinm no8trnnr pre8entibn8 dnximn8
nppendendnm . Outnin et uotuin Lreinis in onrin nv8tre 8olits
I'68identi8 , pr686ntibn8 >wnorukilibn8 doniini8 Oonrndo koppelkeu,
mniori8 66ol68ie öremen8i8 vionrio et Hernrnnno LruMs , elerioi8
öreinen8i8 diooe8i8 , to8tii>u8 nd premi88n , die vero nenn
IN6N8I8 junii.

(juibn8 litterie 8ie nt premittitur per pretutnin maAi8trnm
^Ibertrnn proenrntorem exkibiti8 atcine prodneti8 , eompnruit
ex ndver 80  mnAi8ter VViol>mnvnn8 Xrenier , noinins «jno 8Uprn
proeuratoria , ljuainvi ^ non doeto de mnndnto . I>liokilominn8
tninen de eon86N8u purti8 udmi88N8 sx6ipiente8 (8io) oontrn
1ittern8 pre8entationi8 et 1n8titntioni8 8ie nt premittitur eornm
nobi8 exkibitin (8ie) et produoti8 verko 8n1tem exoepit et dixit
pre8entntionem ournti benskioii kuiu8modi de ĉuo n^itur 8peo-
tnre ud 8trennuum militeni Heronem Omnielcen in L 82 SN 82 en,
8teds88torpe st ^ itkmunde dominum , st <̂uod ip8S rntione
doininii wn^i8trum Lerinnnnum Xremer nd kniu8modi ourntum
kenskioium , de qno u^itur , 1itteri8 8ui8 prs8sntnvit . Lx tune
prsk»tn8 maxinter ^ 1kertu8 proourator rsplienndo dixit , ju8
putronutn8 8ive prenentandi ournti benekieii kuiu8modi , de ĉ no
s^itur , jure ksrsditnrio 8peotnrs ud nobilem et ^enero8um eo-
niitem in Oldendorf et c>uod nuI1u8 de benekieio eurnto
>>niu8modi linket necpie I>L6tenu8 knbuit di8ponere vel di8-
p08 ni 88 et , pretercjunm ooine8 8enior pro tempore in Oldenbor ^k,
et kodie oomit68 in Oidsnbor ^k 8unt , prout ad eentnm nnno8
kuerit in pneitios st c>uista po88688ions juri8 pre8entnndi eurnti
kensüoii dniuemodi , ino1e8tntione kniu8modi 8nlvn. t^uibu8
8ie pera6ti8 , dieti8 et nI1ê nti8, idem mnxi8tri Hbertn8 et ^Viok-
MNNNU8 proourntor88 preknti kineinde eornm nobi8 judioialiter
oon8titnti , termini8 8ub8tnntin1ibu8 de jure ob8ervandi8 , jure
nut 60N8netudine in eau8n Iiuiu8modi 8impIioiter renuneinve-
rnnt et «jniliket sorum renuneinvit , no per no8 8implieiter et
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äs plano abk̂ utz uittziiortz strspitu juäieii pitztztzäi (sie) petisrunt
et lprilibtzt tzorum petivit , rtznuntiationtz tzt petitione iiuiu8inoäi
8ie nt prtzmittitur kaotis, iäem inaßMtzr ^ ibtzrtu8 proourator
<1»o 8upra noinintz per no8 8uper jurtz patronatue 8ivs prtz8tzn-
tanäi eurati btzutztieü iiuiuanioäi , ätz cjuo Abitur , et iliiu8 oeea-
8iontz noatrani 86nttzntiain pronuntiari , äseorni tzt ätzelarari,
imptzäimentum tzt moItz8tationtzm 8ie nt pi'tzmittitur per pre-
tatuni äoininuni Ltzronsni aut per euin prtz8tzntstum kaets8
null »8, irritaK tzt iniqu «8 kui88s et 6886, ip8i(jne niinimtz Iioui88tz
ntzriue litztzre prskato (jU6 ms§i8tro ^Vioinnanno proeuratori no¬
mine prineipaÜ8 8ui ptziptztum 8i1tzntiuin imponi ao in fruotiku8
a ttzmpore oooupationi8 , inti -u8ioni8 et ätzttzntioni8 »o in tzx-
psn8i8 oorani nobi8 tzt prtzätz6688or6 no8tro kavti8 oonätzmpnsri,
ätzkita oum in8tsnti » po8tuiavit.

Xo8 tuuo 8inritzU8 , 6anonitzU8 st 8vkoIs8tiou8, Mäsx
oi'äinariu8 prtzkatu8, voitznttz8 in oau8a duiu8inoäi rite tzt
ItzKitiine proetzätzrtz ae psrtibu8 1p8i8, äante äomino , ju8titism
ininiataitz ut ttzntzmur, vi8i8 per no8 primitu8 et äiii ^ önter
in8ptzeti8 omnit >U8 tzt 8in§uii8 iitttzri8, 8eripturi8 , priviitz^Ü8,
ntztznon anticiui8 rtzAiatrie, in huibu8 jura prsiatorum tzeeitzsitz
LrtzM6N8i8 8unt 60N8oripts , unsouin vtzntzrsdüibutz äomini8
Ottoutz 8rsm8ttzätz , äeertztoruin äootore , ttzi'rarum Haätzieritz
et ^VurtLaoitz prspo8ito ae nia^ i8tro äokanotz Ho)' er , juri8
iitztzntisto, 6»nonitzi8 tzeoitz8itz örtzmsn8i8 a veutzrabilidua äolnini8
äeoano et eaptziisno tziusätzm 66oitz8itz Lrtzm6N8i8 8peoi»üttzr
äeputatl8 , tzt per no8 a88uinpti8 1p8i8 ütttziäa, priviitzAÜ8 tzt rtz-
Ai8ti'i8 «um äiii ^ tzntis tzt inaturitsttz äsbits r666N8iti8, äe sonaiiio
et L886N8U prekatoiuin äoininorum 8tznttzntianäo per or^snuin
prtztati vsntzrsbiÜ8 tzt tẑ rtẑ ii äomini Ottonis äo6tori8 unaeum
ei8ätzm ae 8iinul pronuntiavimu8 tzt äeoiaravimu8 ae pronunoiari
et ätzoiarari ktzeinrue. M8 pstronatu8 8ivtz prtz86ntsnti oursti
bentzkitzü tztztzltzaitz 8sntzti üilsAni in L826N826  8ptzotartz st pvrtintzrtz
»ä nobiitzm st A6N6ro8uin äokanntzm in OiäenborAii st Otzlintzn-
iior8t oomitsm , ip8umc>utz äodanntzm 6886 vsruin tzt inäubitatuni
patronuin , pr686ntationtzin tzt inv68tituram L^ isräo Robtzksn
äs oursto btznskitzio in tz6citz8ia «sneti Ns ^ni Ü826N826, ätz c>uo
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Abitur , A1'stl086 knotig 6t 606668818 , 161886 6t 6886 Vkäiäs8 6t 6S-

noni6S8 86661Z66 (161)61886 6t ä6t )61'6 80I 'tiri olkbotlim , OPP08I-

tl0668 , 61ol68tstl0668 , P6rt61 'bsti0668 , V6xstio668 , i6Z6i6tsti0668

6t inipoäjnitznts 8tr6666I I1li 1iti 8 Doroilis Oniinoiesn , 1166606

D6II6A66i Xr6I66r 1» 6ts8 16161616 lioii ä6b6r6 , 86ä 81 Z66 1s6t»

8U !it . ills 6886 t6i66i 'gris , illioits , pr686mpts , ini (^6 » 6t iniusts,

sirnksto 6is ^ i8tio Dornisnno Xremor 6611661  j68 in 66rato 1)666-
ticio >16i68I1Ioäi 60I6p6tÜ886 I16Z66 60MP6t616c>6 jur6 , ip86M(jU6
ui , 0666 psti 066 , äotontiono , 16 tr 68 io 66  6t imp6äini66ti8 1)1668 -

6ioäi snini0V66ä6i6 äiixii6U8 6t Sini60vim68 8ibic 6̂6 P6rp6t66 !6

8Ü66ti661 i61p081lini68 , 6661106 16 6XP668I8 16 il6 >U8N1oäi 6S68S

t » oti8 606cl66IP6 »vil668 6t tsxsti06616 6XP668S16I6 116168610 (1!

60 bi 8 1686 rvsvil> 168 . (jus pr 0666 tist !o 66 816  6t prtzinittitur

Isota , idem Illg ^ tor ^Vi 6 ilI 6 Ä661 I8 pioouistor P 16 lstu 8 6061166

prilI6ip »1i8 861 Iiuiu8160 (1i 608tr6 866t66ti6 81V6 prouuutistioui,

(jUsntnin 16 60  luit , äobito »OZUiovit 6t sä ststim 606 60 S6t 68

666 slüjuoinoäo 6ir 6661 V66 t68 6061166  pri66ipsli8 861  juri , liti

6t 6S686 8impÜ6it6I ' 60 I'SM 6obl8 Mäioislitor r68i ^ 6gvit . In

tjliorum 06161661 6t 8in ^ u1orU61 kiäom 6t t68til606i6I6 pr6-

6 li 880 r 661  pr6866t68 1itt6rs8 8IV6 pr 066886 I6 608 tri 161 1luil 18 Moäi

86Ilt66tigI6 8IV6 pr0666tistio66I6 608trsi6 16 86 606tl666t68 8IV6

606til1668 6XI6ä6 ti6ri 6t P61' notsriun ) P6KÜ6616 86ribs61 ^ 66

Iiostruui i6krs86l1ptlim 81lb 86 libi 6t publmsri msuäsvim68 , 60 -

8tl 'iZ66 81^ 111! >688im68 6t 166IM68 SPP668I066 60616166iri.
Datum 6t S6tliru I1l'6mi8 16 6611 » 608tr6 8o1it6 r68iä66tiv

86il S660 s 6Stivitst6 äomiui mäl68i610 Z6i6A6Ilt68ilN0 86ptimO,

16äj6ti066 ä66161S , äl6 V6I6 Iu66 imäooims M668j8 06tobri8,

j,06tiii6sts8 8S66ti88inii iu 6tii ' i8to P » tri8 6t äomiui 608tri äo-

6661  äulü äivi6s proviäoutis PSP6 86666äi S660  qusrto , pr6-

866tibii8 ibiäoni tioiiorsbili 6t äi86i '6to viri8 k6 ^ 66ro ^Vri 6^ 611

in 6661681 » 8S66ti ^ 686lisrii D 16 M 668 I8 P6rp6t60 VI6 S1I 0  6t

Loimiisräo ä6 Üäoilt6 , 6 lori 60 11166166818  äi 066818 , t68tibu8 sä

PI -6I1688S V06 » ti8 8p66i » 1it6i » tc)66 ro § ati8.

Dt 6^ 0 ,1oilS6668 8c1iutt6 , 6l6rio68 Dr6M66818 äi0668i8,

Piibli668 8S6rs imporisl ! » 66toritst6 60tsi668 , pruksti V666rski1i8

äomiui Di 61661 Iioä6 , 66606161 6t 86koI » 8tl6i , juäi6i8 oräiusrü
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6t buiu8iuodi 6LU86 ooram 60 86ribk>, guin kuiu8iuodi 86utsntis,
prouuutiatioui , suri , liti st sau8s rs8i §uationi , omoidu8 <jUS
»1Ü8 st 8iu^uÜ8 dum 8io ut prsmittitur kisrsut st a^sroutur,
unnsum prsuomiuati8 ts8tibu8 prs8sn8 intsrkui saguo omnin
st 8in^ula 816  kisri vidi , audivi st in notam 8ump8i . L .x gurr
prs86ii8 publicum in8trumentuiu manu msa propria -scriptum
sxiuds eonksei . 8ub86iip8i , publisavi st iu bans publisam
kormam rsdsAi , 8i^uo <iu6 st nomins msi8 8oliti8 st 6vu8usti8
uuasum prskati vsnsrabi1i8 domiui Hinrisi , sudisi8 ordiu .'nii,
iÜAÜii appsn8ions si^uavi , ro^ritu8 st rsgui8itu8 in kidsm st
ts8timonium omnium et sin ^ulorum premi 880i'um.

Ifotariatszeichen.

Anhängendes Siegel des Ausstellers von rotem Wachs in
weißer Schale.

Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand : Vorlsnon ^s vau
dsr lcsrsk 8 . NaAni to L826N8r:6. 1507.

Bon späterer Hand : doinuins -; 6oms8 in Oldsnbcugch st
Oslmsuborst sonfsrt in ssslsma 8r»noti l̂a ^ni in ^ 82 SN 82S
visariatum gusndam Lsrnbardo I ûnsnbsr ^o.

Nr . 4 . - den 2 . September 1511.

Revers des Magisters Hermann von Arstem wegen der Kirche
zu Aurich, die er vom Grafen Johann von Oldenburg zu Lehen
empfangen hat.

Kopie des 17 . Jahrh . auf Papier im Großh . Haus - u . Zcntralarchiv
zu Oldenburg . Doc . Grassch . Oldenburg , Landessachcn.

Ick Herr Hermanns , artium ma^istsr iibsralium , nscnon
«asroium 6LN0NUM Kassalauriu8 , geborenn dann dem Erve ge-
nompt ten Ketzefoerde, salige Buter Hermmenn dochterkindt oste
bekenne als vorweme etc. mit miner egenen handt. Als mH de
edelle unde wolgeborene herre Johann , greve tho Oldenborch »nnd
Delmenhorst min gnedige Here hesft verlent umb Gots willenn de
karckenn tho Aurick alß de vonn der herschup Oldenburch tho lene
geith. So hebbe ick desulfftenn karckenn nach allme gestlichenn
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rechte entfangenn unnd lave by miner ere unnd trauwe desulfftenn
tho beholden » unnd in alle erenn rechticheidenn vordedigenn , unde

will de mynenn gnedigenn leven Heren oder siner gnaden ervenn
nicht affhendich macken by mineme levende , edder ick will de siner

gnaden weder in de hantt resigneren . Dit bekenne ick mitt miner
egene hanttschrifft stedes vast tho holdene snnder argelist . Geschreven
deß dinydages na L ^ icksi anno ckoinini ) 1. <juinAonto .->inio nncksoimo.

mann pro siAillo.

Auf der Rückseite: Herman van Arstem reversall up de kerck
tho Aurich Anno 1511.

Nr . 5 . - Bremen , den 25 . August 1512.

Notariatsinstrument über das von dem Domscholaster zu
Bremen , Hinrich Rode , in einem Prozeß wegen des Patronatsrechts
über eine Pfarrstelle zu Aurich gesprochene Urteil . Der vom Grasen

Johann von Oldenburg präsentierte vr . Martin Frese von Loch-
bernen wird bestätigt , während der widerrechtlich eingedrungene
Johann Twelchorn mit seinen Ansprüchen abgewiesen wird.

Original auf Pergament im Großh . Haus - u . Zentralarchiv zu
Oldenburg . Toc . Grafsch . Oldenburg , Landessachen.

Hinrisrw Kocks, 8ansts mstropoUtansimw krsmsnam 8slro-
Ia8tiou8 st oanonion8 , univsr8i8 st 8inAnIi8 prs8sntibn8 no8tra8
Uttsras in8pssturi8 > visuri8 st auckituri8 8a1ntsm in ckomino st
prs8sntsm kicksm inänbiam aällibsrs . Xovsritt8 , guoä prs8sn-
tato nobis äuäum psr illnstrsm ckominnm ckollannsm , mocksrnnin
oomitsm in Oläsnborsll st Oslinenkorst , s ^ rsAio viro ckomino
maAwtro Nartino KUri8io cks Uosollborsm , cksorstornm ckootors,
prssbitsro Llona8t6risn8i8 <Uoss8i8 , aä parroebialsin ssols8inin
in ^ .urislr , tuno ssrto moäo vasantsw , suiu8 prs86ntatio ack
prokatum ckominum ckollannsm somitsm st institutio aä nos
plsno jnrs 8psotars st psrUnsrs ckino8onntnr , prout in prs8snta-
tions knin8inocki Iatin8 oontinstnr , suins tsnorsm liio pro
sxpr688i8 babsri volumns , prsMntations , kasta ortac n̂e Ute iutsr
prskatnm ckominnm Nartinnm Ubrisium sx una , st «inenckain
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äobsnnem Heleborn asseitum elerioum intrusum , äs 6t super
äicta parroebiali eeelesia partibus ex altera ae eitatioue le^i-
tima eontra et aäversus äominum .1oll an nein inDusum per nos
äeereta et eoutra eunäem äobanneni exeeuta et reproäueta ae
ln oauss et eausis buiusmoäi inter partes preclietas seu eorum
proouratores acl omnium terminorum substantialiunr observa-
tionem ae nonnulloruin testiuin examinationem , etlain in eause
oonoluslonein rite et legitime proeesso, tanäein äieto .lotianne
'Irvelekorn vita kunoto, non reeeäenäo tarnen a priori presenta-
tione äieto (loniino ülartino Lkrisio , per prekatum äominum
Gollau nein eonritem aä pretaetam eeelesiam in ^.uriea , per
resi ^nationem euiusäam ülensonis <le Dornum , sive obituni
äieti äobannis äbvelcborn, ĉuatinus opus kuisset, iterum nobis
presentato vaeantein , euiusc ûiäem presentationis reeeptiv et
sänüssio äe antiijua , approbata et bsetenus paeikiee observata
eonsuetuäine et jure aä nos ut premittitur pertinere clinoseitur.
8upplioatoc>ue nobis jpetitionemj per proviäum virum ma^istrum
Leiinsrum Kopsen , proeuratorem äieti äomini Aartini prinei-
palis sui nobis kaetam, rseipere et aämittere ae ipsum nomine
>lartini prineipalis sui in illius eeelesie sie ut premittitur
vaesntes reetorem et euratum investire illaw^uejeij eum omnibus
jurikus et pertinentiis suis eonterre et assi^nare äi^narewur.

Dnäe per nos lexitima eitatione eontra et aäversus omnes
et sin^ulos sua eommuniter vel äivisim interesse putantes et se
äieto presentato korsan opponere volentes, aä äanäum et
LSsiAnanäum eausas rationabiles , si sjuss bsbeat , c>uarum äietus
lilartinus presentatus aä prekatsm eeelesiam minime köret insti-
tuenäus , in korma solita et eonsueta äeereta et ooueessa ae
in tribus kestis äiebus , viäelieet ipso äie saneti Daurentii eon-
lessoris , >c>uej luit äeeima et assumptionis intemerate vir^inis
>lsrie , ljue kuit ĉuintaäeeima , et Dominieo, que kuit vieesima-
seeunäs mensis ^ ussusti, in valvis eeelesie Lremensis legitime
exeeuta et eoram nobis reproäueta in loeo et terwino in-
kraseriptis, in ĉuibus eompsruit juäieisliter eoram nobis e^re^ius
vir äominus maxister Otto Lrsmsteäe , äeeretorum äoetor,
preäiete eeelesie Lremensis eanonieus , prenominati äomini
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Unrtini prinsipnÜ8 prosnrntor , pront äs 8uo prosurntioni8 nrnn-
änto Is ^ itims son8tnt , sitntornm prstntorum non sompnrsntinm
sontnmntinm ns6U8nrit , ip808cjN6 sontumn668 rsputnri st in
illornm sontnmntinm 8« nomins priosipnii » 8ni nä prskntam
pnrroskinlsm ssolsninm in ^ .nrisk inrsstiri , illnnnzns sum
omnibu8 snribn « st psrtinsntiin 8ui8 8ibi sontsrri st äs snäsm
proviäsri pstiit ntqus pontnlnvit.

Xo8 itncins psi ' äiotnin mn ^ i8trnm Ottonsnr tjrnin8tsäs pro-
snratorsm äs iäonsitnts tnmsn st nnttisisntin prstnti Nnrtini
prinsipsÜ8 ssrtitienti , siu8äsni nomins nä sosis8inm ip8nm nk-
tinsnänm ^ ios 8nttioi6ntsm st iäonsnm 6886 sompsrisnts ^, irnin8-
nioäi 8Upp1isntioni inslinnti , prsnsntntions nnprnäistn näminnn st
rsssptn , prsi -äi ^cjtts oitntis non oompnrsntibu8 , nsc n̂s prs8sntntioni
i>ttin8moäi sontrnäissnts8 pro sontnmneibn8 rspntnti8 , sorum son-
tnmnsin non ot)8tnnts , nntsäistum mn §i8tium Ottonsm örnmntsäs
prosnrntorsm , rssspto primitu8 ab so snrnmsnto solito st son8nsto,
in nnimnm trrmsn prinsipnli8 8ui , in rsrnm rsstorsm st snrntnm
äists pnrroskinIi8 66sltz8is in Fmrisn nt prsmittitnr vnsnntss
psr birrsti no8tri snpitin 8ni intpositionsm nnetoritnts oräinnrin
in psr8onnm äioti mnAmtri Nsrtini invs8tivimn8 iilnmc ûs 8ibi
nomins (Zto 8uprn snm omnibn8 jnribng st psrtinsntii8 8ni8
oontnIimu8 st A88iAnnvimn8 , pront nämittimn8 , invsstimns,
sonpsrimn8 , n88i^ NLMU8 ns proviäsmu8 äs snäsm psr pr68snts8.

)Innännts8 vobi8 0Mllibn8 st 8inAnÜ8 , olsrioi8 , notnrÜ8 st
tnksilionibtm pnb1iei8 nokis 8ubissti8 , <piidn8oun ^ns nnetoritnts
tsnors prs8sntium , (̂ nntinn8 vo8 vsl nltsr vs8trnm , ĉ ni 8upsr kos
is (jni8itn8 tnsrit , nä äistnm pnrroskinlsm soslsninm nessäati8,
8sn nltsr vs8trum neesänt , ns prsäiotnm äominum Nnrtinum
prineipnlsm nut prosnrntorsm sinn Isßitimnm 8no nomins st
pro so in eorpornlsm , rsnlsm st nstnnlsm po88688ionsin prsäists
S6sl68is , jnrinmqns st psrtinsntinrnm prsäiotorum inänsntis
viss nontrn st ästsnäntin . Inänetnm , nmoto sxinäs ^uoiibst
ülisito ästsntors , lprem no8 in (junntnm p 088 imn 8 ammovsmnn
ns siäsm äomino Nnrtino prinsipali äs ipsinn ssolsnis krustibn8,
rsääitibus , prorsntibn8 , jnridun st obvsntionibn « nnivsr8i8
rs8ponäsnti8 st tnsintin , ĉ nnntnm in vobi8 tnsrit , pisnnris st
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intexre re8ponderi . In Quorum omniuin et 8inß;uIorum kidem
st t68timonium premi880inm, prc8ente8 N08tlA8 1itttziA8 exinde
tieri st per notaidum publicum no.8trumgue st buiuamodi
oau86 coram nobi.8 8oribam illti-a8oriptum 8ub8cribi et pulili-
cari mandavimu8 noatrigue 8issilli su88umu8 s8ies et kecincu8
appen8ione communiri.

Datum et actum Rremm iu curia uo8tie re8identie 8ub
anno a nati vitale domini mille8imo ^uin^ente8imo duodecimo
indictione guintadecima , die vero ) lercurü vice8ima«iuiuta
M6U818  au ^u8ti, pontikicatu8 8auoti88lmi iu Oln'i8to patii8 et
domini uc»8tri clomini -lulii , divina Providentia pape 8ecundi,
anno nono, pre8entiku8 ibidem Iionorabiliku8 viri8 domini8
Diniioo Danclrleutz8 et dobanne Roden, vicaiü « eoo1s8ie Rie-
M6N818 , t68tibu8 ad prsmi88a vocati8 8psoialiter atgue rc >A» ti8.

Rt e^o Duderu8 Ri8temalcer, clericu8 Rremen8i8, publicu8
ap 08 tolica et imperiali auctoritate notariu8, «iui premi88i8
omnibua et 8inAuli8, dum 8ie ut premittitur kierent et axeren-
tur , unacum prsnominati8 te8tibu8 pre86N8 interkui, eagus
omnia et 8in§u1a 8io kieri vidi et audivi et in notam 8ump8i.
Rx gua boo prs8tzN8 publicum in8trunientum manu mea
propria 8criptum conteoi, 8ub8crip8i, pubRcavi et in baue
publicam tormam redexi , 8î nogue et nomine mei8 8oliti8 et
cou8ueti8 una cum dicti domini 8cbola8tici 8i§illi appen8ione
8ixnavi, in tidem et ts8timonium omnium et 8in̂ ulorum
preini88orum ro§ati8 et regui8iti8.

Notariatszeichen.

Siegelstreifen von Pergament ; das Siegel ist abgefallen.

Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand : Belenung der
kerk to Aurich 1512.

Von späterer Hand : In8trumentum publicum , guo demon-
8tratur , guod dobann68 comea in Oldenburg et Delmenbor8t
etc . iu8 prae8sntandi in ecol68ia guae eat — ^.uricb in 08t-
kriealand kabuerit.
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Nr . 6 . - Bremen , den 19 — 23 . April 1513.

Dompropst und Domkapitel vermitteln in der Streitsache

zwischen dem Domdechanten und dem Häuptling Christoffer von
Jever wegen der geistlichen Jurisdiktion in Östringen und Wanger-
land einen Vergleich ; in Betreff des Patranotsrechtes soll es bei
dem Herkommen verbleiben.

Original aus Pergann -nt im Grosch . Haus - u . Zentralarchiv zu
Oldenburg . Toc . Herrschaft Jever , Landessachcn.

Wy Franciscus Grambeke , der rechten doctor , dompravest , elder

unde vorth gantze gemcyne Eappittell der hilligcn kerckcn to Bremen
bekennen und betugen apembar yn und myt dessem besegelden breve
vor alszweme . So sick lange tydther erryuge , gebreke und pleyt
hebben entholden twusschen dem werdigen unde erbarn Heren Conrade
Clencken , domdckenn unser kercken an eyne , unde dem eddellen unde

wolgcbarnen mylder gedacht Eden unde synem zonn Cristoffer
junchern tho Jever etc. unde den vnsetenen preestern unde anderen
ynwancren syner lande Oestrpngen unde Wangerlanth anderdeelssz,
umb vornieynte vorhynderynghe der jurisdictien des domdekens unde

anderer sake nabcscsrevens , wo sulckes yn vorfolgynge der sake tho

Hamborg , Munster und Rome endecket ys . Derhalven wy denn
de zake yn gudtlicheit hcbbn vorfangen unde dar ynn ghudtliken
gehandelt unde de genslich myt bewyllynge unde belevynge beyder
Parte to ewygen dagen vorenyget , vordragen unde entscheyden . Also
dat dorch sulcke unse der Parte vorenynge und schedynge de pleyte,

processz , rechtfordcrynge und wes yn der sake irgangen ys hengc-

namen , vortegen unde affgedaen unde vor eyncn ewygen frede yn
staedt dessulften dessze naganden artikell und bescheit yngegaen so
nascreven.

Erst ys vvrdregen und angenamen dat de zeente van dem
domdeken na rechte older wyse und wacnheyt geholden werden,

nude den ofsiciall des domdekens de dar kamen Werth scholen de
hilligenlude drepeliken werdich unde ghudtlich entfangen und bryngen
to dem ecrsten zeenthstole tho Jever unde vorth to halende van
dar bryngen tho Hokerckcu , velich und fredelich wedder uth gebracht
uth dem lande , unde dem osficiale , ock den synen , neyu uugemote,
wedderwylle offt ungefall gescheen scholc . De ofsiciall scryver unde
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kock scholen ock or rechticheit beholden wo vorhcn»Ilde de senbe-
baden des domdekens ock yn uth und bynne» landes gefcliget und
geleydet to synde.

Item de doindeke» scall hebben yn geistlicheit alle» horsam
und jurisdictien alsze recht, sedtlich und wontlich ys. Item
sunder vorfangk der wertliken overychcit unde richtzdwanges
beterynge unde bote junchern Cristoffcrs de dothslege ghewroget to
werden und myt eyner halven bremeren marck dem domdeken to
beterende. So de aver gescheen weren an vader, moder, suster,
broder, eyn man an synem wyve edder eyn wysf an orem manne,
scall ock temeliker wyse buten affbroke junchern Cristoffcrs geistliken
gcstraffet werden sulckes unclachtbnr sy. Item offt yemant van
den wertliken und undersaten junchern Cristoffcrs dem domdekeun
vorfellen brokafftich, yn avcrfalle und gemalt yn kercken, upp kerck-
hoven edder lvyeden stede unde ock. dat Goth vorbede, yn wnudynge
unde averfalle geistliker Personen, scall men yn de seenten wrogen
und na antale beteren. Item de wyle dat zeuch upp ydern stole
gheholden werth, wath denn de tydt der zeendtsyttyuge yn wun-
dynge, gewalt und unstur geschudt, gewroget unde geistlich gcstraffet
werde. Item alle senthbroke sunder ynspere, hynder offte bedrow
gewroget to werden unde de senthwrogers oren eeden nicht gcnoech
en deden myt den de dar so mede schuldich weren to straffen, doch
sunder ungeborlike beswerynge des kerspelssz. Item dat de geistliken
unde alle de ander beschermynge der frigheit syn nicht beschattete
berovet offt yergen voor meede averfall lyden ungeborlyker wyse
edder belegert werden myt Unkosten, dat tegen der hilligen kercken
frigheit mach syn, und offt we de benompten to beclagende hadde,
dat de werden vorfolgct vor den scnthe, edder alse recht sedtlick unde
wonthlik ys.

Item de kerckheren scholen ock suutc Peters baden, wo
betherto seedtlik gewontlich und recht gewest ys, forderen unde
dorch nemande vorhyndert werden. Scholen ock oren censum Andree
geven wo borlich unde betherto sedtlich, gewontlich unde recht ge¬
wesen ys unde de hillige cresam scall onn yn den achtedagen to
paschen wo betherto gesanth werden. Item dat de hilligen saera-
monta der ee sunder yenige bescattiuge unde bedrow geistliken unde
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recht fullentagen werden , und npp dat denn dar neyne bosheyt >>n
niachtale ghescheyn , dat scall twe offte dre sondage tovoren vor-
kundiget werden , und offt dar we vorhyndcryuge ane wüste , deni
kerckheren kundich doeu . Item wath nu yn seven yaren belherto
nicht gewroget ys . toin ersten senthe ghewroget und gebetert werde.

Item myt den beneficien yn bcyden landen Ostryngen und
Wangerlande scall blyven alse betherto sedtlick und wonthlich , unde hyr
mede schalen de ynsaten der lande beyde gcystlick und werthlick

aller nyen besweryngc entleddiget nnde entfryet syn . Unde offt hyr
enbaven snder twischelynge nnd ghebreke yrresen , schoten yn der

ghude van den beyden Parten by zick sulvest vorlikent gefrediget
nnd vorenyget werden.

Dith allenth de vorgescreven Hern Conradt domdeken vor

sick syne nakomelyngcn unde de gheschickeden junchern Cristoffers
vor om unde syne erven siede , vast und unvorbraken to holdende
hebben gelavet und vorspraken sundcr alle argelist . Unde
wanth dith myt unser dompravestes und gemeynen cappittelssz
bavengescreven fulborde , weten unde lvylleu gescheyn dorch uns
vorslaten , gededynget und uthgespraken ys , darumb hebben wy uth
bede beyder parthe vorbenocmt unser kercken ingesegell an dessen
breeff ghehangen und wy Conradus Klencke domdeken unde vor¬
gescreven cappittelssz ingesegell gehangen yn eyne vestenisse unde
tuch der warheit aller puncten vorscreven . Unde wy Johan greve
to Oldemborch und Delmenhorst bekennen , na dem wy yn dissen

vorgescreveneu twylufften unde gebreken eermall mennichfvldigc
handelynge persönlich vorhenget unde nu dese vorberorte schedinge
dorch den erbarnn unsen leven getruwen Arnde van Schagen niede
behandele « unde unserwegen bededyugen laten hebben . So ys umb
beyder Parte bede willen dorch uns desse vorbenoemte ewyge
schedynge myt unfein angehangem segell tho der witschupp be-
vestet . Dith ys gededynget to Bremen avermyltz gekaernen frunden
junchern Cristoffers , alse myt namen dorch den hochgelerten und
achtbarnn mester Johann van der Wyck beyder rechten doctor und
mester Wychmann kerckheren to Ezense an eyne , und den deken
sulvest iegenwardich vor uns dompraveste und cappittelle darumb
capittulariter vorsammelt . ^ nno llomini duseut vyffhundert dar
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negest ym drullcynde» yarc »pp dinxstedach, mytweken, donnerdach
friydach na dem sondaghe jubilate.

Anhängend4 Siegel.

Nr. 7. - (Jever) den 15. Dezember 1520.
Klageschrift der Regenten des Jeverlandes an den Dom¬

dechanten zn Bremen wegen angeblicher Übergriffe bei Ausübung
seiner geistlichen Jurisdiktion und Erteilung der Investitur.

Großh . Haus - n . Zentralarchiv zu Oldenburg , Doc . Herrschaft Jever,
Landessachcn . Gleichzeitige Abschrift auf Papier 6 S - in Fol . ; auf dem
erstell sonst unbeschriebenen Blatte : Copia an den domdeken to Bremen
(von späterer Hand ) : d. d. 15 . Tee . 1520.

Post salutem. Werdige und erbare günstiger her und frundt,
uns is uth luthmcrer kuntschup uth Bremen bh gekannen, als van
ungeborlycher uude uugrwontlicher besweringe, der gy in meninge
de ingeseten dusser lande beide geistlich linde wertlich up to leggende
gedencken, bavent olt herkomender wise unde gewonheit dysser lande
ock baven recesse unde vordrage juwer voerfadern van dem werden
capittel, so se de reces tuschen den paepen capitularn- sulvest vor¬
handelt, mede besegelt etc. als wy sodane sagen wente hir to neuen
geloveu gegeven, so werde wy nu uth juwen egen schriften. dem
erbarn unde Vesten Hermen Mengerßen, drosten to Jever, nu jungest
tho geschicket, dar in gy nu ock sulvest bloeth in geven, vorstendig
der sulvesten sagen nu wol tho geloven, mag den de sulfte juwe
schrifte mede bringen, wo gy tegen de jenen de ere excesse to rechten
tiden nicht uthgegeven vororsaket, dar en tegen buten landes wo
recht gedencken to vorderen etc. und up wy dan dusser dinge war-
heit van alle so uns de sage by gekamen, des to beth muchten
gegründet werden, hebbcn wy de papheit dusser juwer jurisdictien
laten by ein kamen und on dusse nageschjrevenj artikele, so uns
uth breven vorkuntschuppet, vorgeholden unde synt disse:

Int erste dat gy gesynnet, itliche karckhern swerlich to brockende
der orsake, dat se ohr kerckhoeve wcdder hebben reconsilieren laten, de
in dyssen Vorleben veiden violert wcren etc., welck unses bedunckens mit

' ) Durchstrichen.
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ninen reden bestan wolde , nach dem de gemenen Presters , de im seintstolc

to Jever in Horen , van juiven vffieiale gehöret , dat he de van Jever,
van Schortens und van Sandel dar to gefordert , dat se ohr kerck-
have so de snffraganens hir dv bynnen landcs wedder scholde
reevneiliern laten , wen men se dar den ersten to fordert nn achter
na broken , billyken wol ein vorsncllent mochte genomet werden etc.
vck in der ersten veiden vele kercken violcrt , doch Heft I . W . voer-

fader milder gedachtenisse mit allen slite dar to gehulpen unde den
snffraganeum upt nouwest helpen vordingen und vor syn Person
nicht daraf genanien , ock nemandt darumb gebroeket etc. sust willen
wy I . W . hirmede int erste under wicsch , dat I . W . vorfader syck
tegen insaten dusser lande all vele billyker geholden , wen idt I . W.
noch betenget vor to nemende dat anders wo gy in meninge itiiche
presterS to brokende der orjake , dat he ein unde syn soens de in

syner kercken vorleent und dorch Romsche dispensatien to gelaten,
doch van der redditns nicht genamen , ock in syner kercken nicht
celebrert , dat de sulfte I . W . ein tax von x x Rynschen gl . ehe he de»

Hof rumen moste Heft moten to seggen , des wy ock na der warheit
gefraget und weten wolde . Dat drudde als mit der investur , welck
ock olt setlich gelvest , dat de commissarius by juw vorfadern tiden

de macht gehat , mit der sulfte » beth up tokumpst des officials to
dispenserende und dan ehr investur hir to entfangen , welck nu ock
van juw to vorandern . . ? ) vorgenamen und willen nu de Presters
dringen , tho Bremen ohre investitur to forderen , up dat gy darsulvest
erer des to beth macht hebben tho beswerende ; und dat I . W . voer-

fadern ein stoeveken wyns edder ein kese edder up dat hogeste
van einen kerckhern einen gülden und van einein vicario einen

Postulat gülden plegen to » einen , dat entsnth inen syck nu nicht
x X edder XII gülden to eschende und kvnen nu upt geringeste
inyn wan V edder VI gülden kunne van juw kamen , welck allent
baven to sage , so gy Hern Hinrich Roden , juwen official , tom ersten
szcnte mit snlinacht hir innen mit fulmacht schicken und den ge¬
meinen prestern che se obedientien deden thosage geschach , se by aller

') vou „welck ock" au am Räude «achqetraqe» .
*) Berivischi.
' ) R' ichk zu eiklnreudes Zeichen.
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olden Privilegien wise nnd wonheit tv lotende etc., den alle entegen
wort nu vele nies nnd mehr van I . W . upgetagen , dan van andern
prelaten de ock in dyssen landen jurisdictien hebben etc.

Als wy nu de gemenen prestern dysse articule so se uns int lange
by gekamen vorgeholden , und wolden van oen sulvest de warheit weten,
hadden se uns in ohren antworden lever de warheit vorborgcnn wan un
decket. Doch uth Hoger vormaninge , als oft se geen wetent en hadden,
van weine se ohr lene entfangcn etc., hebbe wy se dardorch bewegen
und hebben . gelick va » ohn in sunderheit wes en van
dyssen articulen bciegent und befindent det de kuntschup , so uns by
gekamen und de warheit daraf syck gelikmetich irfinden , men willen
wy Juw . W . nicht bergen und mögen liden , Juw all dat genne
dat temelich , gotlich und ehrlich und tegen olde Privilegien , herkumpst
und gewonte ock tegen recesse, segele und breve und tegen de rede
nicht en es , wedderfaren to latende , dat ock dar en tegenn to wedder-

staende begeren , dar van en baven nicht nies vohr to nemende , up
dat wy nicht georsaket , mit wat nies dar en tegen to dcnckende,
unde begeren ock dar beneffen geistlich erforderinge buten landes

dar uns nicht in is to lidende , ock al ding beide mit geistlich nnd
wertlich , uth genamen de fordering des excessen, beth to krimpst Juwes
ofsicials , den wy begerenn mit fulmacht hir dan to erschinen , be-
rasten to laten , umb den mit malckander eindrechtlyke wise van
enicheit to allenthalven als van investuren , brocke na olt herkamen

aver tv sprecken , wor mede gy in jurisdictien unvorkortet und de

ingesetcn dysser lande unbeswert bliven . Dat willen wy »ns to
I . W vorsehen , desulfte hirmede mit fulwachtinge Juwer richüger
antworde by jegenwordigen deni almechtigen befelende . Loriptnm
am 8onnavsncks na Imoio virgfinis anno xx.

Hermen Mengers droste to Jever
Folef to Jnhuse » und Änipens
Umme to Middoch
Ricklef to Rofhusen

Gerlich Duren to Tanighusen
Ricklef to Vishusen mede regenten darsulvest.

') Lücke in der Abschrift.
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Bremerhaven?
36 . Jansen , Staatsminister a D .,

Exzellenz, Weimar?
37 . Kirmsse, M . B ., Lehrer, Ketschen- j

dorff bei Fürstenwalde . >
38 . Klaue , vr ., Ober-Amtsrichter,

Schwartau ? I
39 . Klingeuberg , W-, Architekt,

Hamburg?
40. Koch, Stadtdirektor , Bremerhaven ? .

41 . Kolhosf, Vikar , Stadtlohn?
42 . Krito , Obeyörster , Wiesbaden?
43 . Krüger , Marine -Baurat,

Wilhelmshaven?
44 . Künnemann , Gymnasialdirektor,

Eutin?
45 . Loheydc, Hotelier, Wilhelmshaven?
46. Meinardus , Geheimer Archivrat,

Archivdirektor, Breslau?
47 . Plettke, Lehrer, Geestemünde?
48 . Plötz, Fabrikant , Nordhausen?
49 . Probst,Bankdirektor,Bremerhaven?
50. Prüllage , llsbeck bei Stadtlohn.
51 . Pnndt , Bankdirektor, Lehe?
52 . von Rhade», Alexander, Baron,

Mitau?
53 . Rother , Rektor, Billerbeck i. W?
54 . Runde , Landgerichtsdirektor.

Lübeck?
55 . Schäfer, Dietr ., o. U. P ., Geh. Rat,

Berlin -Steglitz?
56 . Scheer, Regierungsrat , Eutin?
57. von Schorlemer, Clemens, Freiherr,

Schloß Schlichthorst, bei
Fürstenau?

58 . Schucht,F .,vr .,Kgl .Geologe,Berlin.
59 . Selkmann , Geheimer Rat , Ex¬

zellenz, Wiesbaden.
60. Sichart , vr . püil ., Hildesheim?
61 . Sommer , A., vr ., Kandidat des

höheren Lehramts , Lingen?
62 . Steudel , Pastor , Bremen?
63 . Syamke», Joh . Ed ., Kaufmann,

Bremen.
64. Timerding , vr ., Braunschweig.
65 . Uhl, vr ., Hildesheim?
66 . Undütsch, Friede ., Konsul, Bremen?
67 . Wächter, vr .. Geh. Archivrat,

Aurich?
68. Weber, W., Bankbeamter,

Hannover?
69 . Wellmann , vr ., Prof ., Bremen?
70. Werst, Kaiserliche, Wilhelmshaven?
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71 . Willich, Staatsmin . z. D ., Reg.- >
Präs ., Birkenscld? ^

72. Zöllner , Obervermessungs-
Jnspektor , Herrstein?

Bakum
73. von Frydag , Freiherr , Oberhos¬

meister, Exzellenz, Gut Daren?
74 . Ruholl , Vikar?

Bant
75. Ahlhorn , Amtshauptmann?
76 . Arkenau, vr ., Rechtsanwalt?
77 . Fortmann , Amtsrichter?
78 . von Gahl , Freiherr , Amtsrichter?
79. Jbbeken, Pfarrer ? !
80 . Meentz, Gemeindevorsteher a . D?
81 . Meyer , Johann , Lehrer.*
82 . Nathenstedt, H., Rentner?
83 . Tantzen, Gericktsassessor?
84 . Stukenborg , Kreisschulinspektor?

Bardenfleth
85 . von Recken, Landwirt.

Barßel
86 . Meiners , vr . mell ., prakt. Arzt

und Zahnarzt?
87 . Gotting , Pastor?

Berne
88 . Fink, K., Lehrer, Lorre,/ ». ,
89 . Hergens, H-, Hausniann , Ranzen¬

büttel?
90 . Klingenberg , vr . mall.
91 . Lahusen, B ., Hotelbesiper.
92 . v. Wahlde, Tierarzt.

Blexen
93 . Mengers , G . C., Gemeindevorsteher.

Bockhorn
94 . Harbers , Garlich, Ziegeleibesitzer,

Woppenkamp?

95 . Lauw , A.
96 . Lauw , E?
97. Millers , 1) r. msll ., Gerhard.

Brake
98 . Becker, Konsul.
99. Bortfeld , Direktor.

100. Butz, Konsul?
101 . ElemenS, Konsul.
102 . Freese, Pastor.
103 . Graepel , vr . mell?
104 . von Heimburg , Städtkämmerer.
105 . Hendorsf, Wasserschout.
106 . Hoher, Zvllrat.
107. Kühne, Hafenmeister,

i 108. Kokenge, Kaplan.
^ 109 . Krito , Bankvorsteher.

110 . Kuhlmann , Geheimer Baurat,

111. Kunst, Konsul.
112 . Lehniann, Adelbert, Redakteur?
113 . Lührs , Lehrer?
114 . Meendsen-Bohlken, Baurat.
115 . Meyer , Carl , Kaufmann.
116 . Meyer , Bankvorsteher?
117. Müller , I ., Konsul?
118. Müller , Carl , Kaufmann.
119. Nicolai , Konsul.
120 . Ohlrogge, Konsul.
121 . Ott , vr ., Arzt.
122. Plaßmann , W-, Kaufmann.
123 . Ricklefs, Ober-Amtsrichter?
124. Rose, Lehrer.
125. Schräge, Lehrer?
126 . Schultze, vr ., Bürgermeister.
127 . Seitz, vr ., Arzt.
128 . Sönnichsen, Apotheker.
129 . Stolle , Oberkontrolleur.
130 . Streb , Zollinspektor?
131. Thyen , Heinr ., Konsul?
132. Tobias , Freddy , Kaufmann.
133 . Töllner , Amtsiierarzt.
134 . Tobias , E ., Kaufmann.
135. Weber, Amtshauptmann?
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Cappeln !
136 . Johanning , Pastor .*

i

Cloppenburg
137 . Badde , Ric ., Kaufmann . I
138. Borchers , Bauinspektor .*
139. Brust , Ed.. Dechant.* j
140. Cassebohm, Amlshauptmann .*
141 . Dieckhaus, Aug., Geometer.* i
142 . Fortmann , Rektor. !
143 . Göttke, Vikar.* !
144. Heuinann , Oberförster * !
145 . Hehder, Direktor.
146 . Leiber, Kaufmann.
147 . Lichtenberg, Amtsrentmeister , ^

148. Meyer , Georg, Ökonom, Nutteln . ^
149. Meyer , Jos ., Gemeindevorsteher, >

Hemmelsbühren . ^
150. Meyer , Ludwig, Kaufmann . !
151. Peus , Apothekenbesitzer. '
152 . Radusch, Postmeister. !
>53. Roter , Herm., Kaufmann.
154 . Schmedes, Ratsherr.
155 . Schopen, Steuerrat*
156 . Witte , Steuerinspektor.

Damme
157. Böcker, Or .,
158 . Bornhorn , Vikar.
159 . Cromme, Apotheker.
160. Gillmann , Gastwirt*
161. Kophanke, Hofbesitzer.
162. Meyer , Hofbesitzer, Holte. 1
163. Nieberding, Pastor , Osterseine.*
164 . Prüllage , Rektor.*
165 . Robert , Gastwirt . !
166. Theilen, Postmeister.
167. Wingbermühle , Amtsrentmeister.
163 . Zuhöne , Or . mell ., Sanitätsrat.
169 . Zuhöne, Vikar.*

Dedesdorf
170 Raumsauer , Pastor .*

Delmenhorst
171. Nehme, Direktor.
172 . Bohlmann , Steuerrat.
173. Borchard, I)r ., Realschuldirektor.
174. Büsing , C., Kaufmann.
175 . Bunnies , Forstrat.
176 . Tauelsberg , B ., Buchhändler.
177. köericke, Fabrikdirektor *
178. Harmjanz , Fortbildungsschulleiter,

179. Henning , Or ., Rektor.*
180. Hoyer, H. C., Fabrikant .*
181 . Langhorst, Or . mscl.
182. Ocken, Lehrer
183 . Oltmami , Lehrer.
184 . Rabben , Amtshauptmann .*
185 . Rein , Kaplan.
186. Ricck, Siegfr ., Buchdruckereibesitzer.

Dinklage
187 . Arens , Rektor.
188 . Driver , C., Apotheker,

.l/ÜAk.
189 . Graf von Galen , Erbkämmerer .*
190. Lohaus , Direktor.
191 . Mäkel, Franz , Kaufmann .*
192. Moorkamp , Pfarrer .*
193 . Schwarte , Zeller in Wulfenau .*
194. Westerhofs, Vikar.

Edewecht
195. Heinje, Hausmann .*

Elsfleth
196 . Achnitz, Hotelbesitzer.
197 . Bakker, Postmeister.
198 . Battermann , Landwirt .*
199 . Behrens ,Vermessungs-Inspektor .*
200 . Behrmann , Or , Direktor.
201 . Bolte , G .. Reeder.*
202 . Fleck, Bahnhofswirt.
203 . Frels , Rentmeister.
204 . Frels , W-, Landwirt.



Mitgliederverzeichnis. 9

LOS. Glüsing , Or . »nsck . , prnkt . Arzt .*
206 . Glüsing , Gemeindevorsteher,

Deichstücken.
207 . Harms , Landwirt.

208 . von Harten , Witwe.
209 . Hehe , George , Rentner , Lienen .*
210 . Heye , Fräulein Henny , Lienen.
2k 1 . Hinrichs , Gemeindevorst ., Lienen.
212 . Huchting , Geh . Regierungsrat .*
213 . Koch , Pastor.
214 . Köster , Oberlehrer .* !
215 . Kuhland , Apothekenbesitzer . ^
216 . Nieiners , Landwirt , Oberrege . i
217 . Meyer , Gerichtsaktuar . !
218 . Möller , vr ., Oberlehrer .* i

219 . Pipenbrink , Frau Caecilie , Witwe.
220 . Schiff , A ., Bankdirektor.

221 . Spille , Lehrer . ^
222 . Steenken , Iki ., Medizinalrat .* '
223 . Stöver , Fräulein , Neuenfelde.
224 . Tielke , Landwirt .* !

225 . Zwerg , Rektor .* !
!

Emstek !

226 . Frilling , Kaplan , Bühren .* ^

227 . Hinrichs , Lehrer , Bühren * ^
228 . Niemann , Bernhard , Emstek*
229 . Rösener , Bikar , -corrs »/-. 4/r 'cAk.* !
230 . Vorwerk , Gemeindevorsteher*
231 . Wempe , Pfarrer .*

Esenshamm

232 . Töllner , I . F ., Gutsbesitzer,
Heuberg .*

233 Tönniessen , Pastor .*

Esten !

234 . gr . Darrelmann , Otto , Bevern
bei Essen.

235 . Diekhaus , Joseph.
236 . Kühling , Pfarrer .*
237 . Meyer , August .*

238 . Polle , Gerhard , Bevern bei Essen.
239 . von Rössing , Freiherr , Oberschloß¬

hauptmann , Exz*
240 . Schade , Ludwig , koire »/ «. EZk.

Eversten

241 . Boedecker , D . , Landwirt in
Wehnen*

Friesoythe

242 . Baumberger , Vermess .- Jnspektor .*
243 . Bitter , Fr ., Hotelbesitzer.
244 . Krapp , Vikar .*
245 . Meyer , Pastor.
246 . Mücke , Amtshauptmann , ^o>-re »x.

MtAk .*

247 . Schulte , Winterschnidirektor .*

Ganderkesee

248 . Rainsauer , Pastor , korrs »/ -.

M,Sk .*

Golzwarden

249 . Wulff , Heinr ., Sinaburg*

Großenkneten

250 . Hellbusch , I . D -, Kaufmann .*

Großenmeer

251 . Wedemeycr , Gemeindevorsteher.

Hammelwarden

262 . Menke , Georg , Landwirt.
253 . Menke , Joh ., Landwirt , Ober¬

hammelwarden.

254 . Syamken , Ziegeleibesitzer .*

Hohenkirchen

255 . Jürgens , Lkonomierat*

Holle

256 . zur Loy , Direktor , Blankenburg .*
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Hude
257 . Kleyböker.*
258 . Krüder , Hauptlehrer a . D -*
259 . Stalling , vr . insä ., prakt. Arzt .*
260 . von Witzleben, Baron,

Hosjägermemer.

Jade
261 . Markus , Pastor .'

Jever
262 . Berlage , Pastor *
263 . Boblenz, Professor.
264 . Cornelius , Bankvorsleher.
265 . Drost , Amtshauptmann.
266 . Fetköter, Bierbrauereibesitzer.*
267 . Fissen, Rektor.*
268 . Grainberg , Pastor.
269 . Hohnholz, Hauptlehrcr,

270 . Kleist, Kaufmann.
271 . Kuhlmann , Gymnasialdirektor.*
272 . Mettcker, E -, Buchdruckereibesitzer.*
273 . Mettcker, L-, Buchdruckereibesitzer.
274 . Meyer, Auktionator.
275 . Minssen, vr ., Medizinalrat.
276 . Ommen , vr ., Oberlehrer *
277 . Riemann , Professor.*
278 . Schauenburg , vr ., Professor.*
279 . Scherenberg , vr ., Medizinalrat .*
280 . Ummen, Hauptlehrer a. D.
281 . Vost, Schlostverwalter.

Krapendorf
282 . Schulte, W ., Kaplan , Kneheim.*

Langförden
283 . Averdam, Heinr ., Hofbesitzer,

Stukenborg .*
284 . Bohmann , Aug . Kaufmann .*
285 . Götting , Vikar *

Lastrup
286 . Heuer, Kaplan , kor, «»/-.
287 . Aiarkus , Hauptlehrer .*
288 . Meyerratten , Vikar.*

Lindern
289 . Klostermann,Andreas .Grostenging.
290 . Bioorkamp, Pfarrer.

Löningen
291 . Bartels , B ., Brauereidirektor.
292 . Bartels , Fr ., Branereibesitzer.
293 . Becker, Pfarrer .*
294 . Boog , Postmeister.*
295 . Brink, Holzhändler.'
296 . Burlage , Chr ., Kaufmann.
297 . Burlage , Gemeindevorsteher.
298 . Deeken, Hotelbesitzer.
299 . Gößling , Kaufmann.
300 . Grönheim , Kaufmann.
301 . Holzhaus , Vikar.
302 . König, B ., Apotheker, Korr«»̂ .

W -r.*
303 . Liibbers , vr . msä ., Medizinalrat .*
304 . Rodenberg, Forstassessor.
305 . Schild, Amtsrichter.
306 . Varrelinann , Lehrer.
307 . Weldemann , Fr ., Wirt.
308 . Wiese, G ., Brauereidirektor.

Lohne
309 . Averdam, vr ., Vikar.
310 . Beckmann, B -, Fabrikant .*
311 . Bitter , I ., Hotelier.
312 . Clodius , Friedr . Aug ., Fabrikant .*
313 . Clodius , Jos ., Fabrikant.
314 . Engelmann , A., Fabrikant .*
315 . Heitmann , A., Fabrikant.
316 . Holtvogt , H., Fabrikant.
317 . Holzenkamp, Dechant.*
318 . Krogmann , Fabrikant.
319 . Meyer , Vikar.
320 . Meyer , Heinr ., Fabrikant .*
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321 . Röniann , Max , Weinhändler,
tcorre »/-. älitAi*

322 . Stegemann , Kaplan .*
323 . Taphorn , Fabrikant*

Molbergen
324 . Brunklaus , Lehrer a . D ., Ermke.

Neuenburg
325 . Maas , Fvrstassessor.
326 . Möhmking , Rich ., Lorr « ^ .
327 . Ostersehlte , Forstrat.
328 . Reimers , Apotheker.
329 . Rüben , Joh ., Kaufmann *
330 Rüben , W -, Ziegeleibesiper.

Neuende
331 . Müller , Hinrich , Landwirt auf

Alineuhos .*

Neuenkirchcn
332 . Bösken , Pastor *
333 . Meyer , Hauptlehrer an der pro¬

testantischen Schule .*

Nordenham
334 . Boyken , Ratsherr.
335 . Briigmann , Amtstierarzt.
336 . Bülter , I . H ., Lehrer,

337 . Haller , Kaufmann*
338 . Hansing , A ., Kaufmann*
339 . Janssen , G . D ., Kaufmann.
340 . Oehlmann , Organist.
341 . Rätjen , Th ., Kaufmann.
342 . Rüstringer Heimatbund .*
343 . Schräge , A ., Kaufmann .*
344 Schräge , Rentner.
345 . Stege , R ., Kaufmann.
346 . Wamsloh , Ratsherr*

Ohmstede
347 . Hanken , A.
348 . Hullmann , G -, Brennereibesitzer,

Etzhorn .*
349 . Johannsen , Postschaffner a . D.

Oldenbrok

350 . Friedrichs , Pastor.

Oldenburg

351 . Ahlhorn , Geheimer Rat *
352 . Ahrens , H „ Wiesenbaulechniker*
353 . Albers , Inspektor .*
354 . Albrecht , Prof ., vr .*
355 . Aniann , vr ., Professor .*
356 . Atsma , Vorschullehrer .*
357 . Averdam , vr . moä ., Janitätsrat *
358 . Backhaus , Architekt.
359 . Ballin , vr ., Rentner . '
360 . Bnllin , Karl , Bankier.
361 . Ballin , vr . rnsck., Augenarzt *
362 . Barnstedt , Geh . Justizrat .*
363 . Barnstedt , vr . mack., prakl . Arzt .*
364 . Becker, H , Ratsherr.
365 . Bernack , Zeichenlehrer *
366 . Bierhorst , Professor.
367 . Bibliothek , üfsentliche.*
368 . Blase , Oberlehrer .*
369 . Block, Kaufmann.
370 . von Bodecker, Geh . Oberjustizrat .*
371 . Bödeker , Geh . Oberfinanzrat .*
372 . Bühmcker , Landrichter .*
373 . Volte , Lehrer .*
374 . Boschen , H ., Bildhauer.
375 . Bothe , Oberlandcsgerichts -Präs*
376 . von Bothmer , Freiherr , Ober

kammerherr .*
377 . Brandorsf , F ., Kaufmann *
378 . Brauer , Fräulein , Luise .*
379 . Brauer , Fräulein , Emma*
380 . Brauer , Geh . Justizrat .*
381 . Brauer , Th ., Kaufmann.
382 . Bremerkamp , Hoflakei.
383 . Bruhn , A ., Kaufmann.
384 . Bruns , Hosbaukontrolleur*
385 . Bultmann , Pastor.
386 . Bültmann , Enno , Buchhändler.
387 . Burghardt , vr ., Oberlehrer.
388 . Burmester , W.
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389 . v. Busch, Chefredakteur.
MO. Busse, A , Registrator?
391 . von Buttel , Or ., Zoologe.
392 . Caesar, Justizrat.
393 . Caimeher-Schmedes, Ober¬

regierungsrat?
394 . Carls , Lehrer?
395 . toiu Dieck, Konservator im

Augusteum?
396 . Drees , FrauWw ., Rechnungsral?
397 . Driver , Or ., Geh.Lberregierungs-

rat.
398 . Driver , Or ., Ober-Verwaltnngs-

gcrichtsrat.
399 . Duzend,Oberverwaltungsgerichts-

Präsident?
400 . Dursthoss, vr ., Pros ., Sekretär

der Handelskammer.
401 . EilerS , Lehrer?
402 . Engelbart , Musikdirektor?
403 . Eugelbart . G . W., Lehrer a . D.
404 . Erk, Landgerichtsdirektor?
405 . Eschen, Buchhändler.
406 . Feldhus , Rechtsanwalt?
407 . Fimmen , Wilh ., Generalagent.
408 . von Finckh, Geh. Oberregierungs¬

rat?
409 . Fischbeck, K., Kausmann?
410 . Fischbcck, K., junr ., Kaufmann?
411 . Fischer, H. G . I -, Mitinhaber der

Drogcnhandlung?
412 . Fischer, Marie , Fräulein?
413 . Fortmann , A., Oberlandes¬

gerichtsrat?
414 . Fortmann , W., Fabrikant.
415 . Franckjen, Theodor?
416 . Francksen, I ., Fabrikant.
417 . Freese, Ober-Baurat.
418 . Friedrichs , Holzhändler?
419 . Frühstück, H., Bauunternehmer,
420 . Führten , Rentner.
421 . Geber, Or , Frau?
422 . Gehrels , Kausmann.

423 . Gewerbe und Handelsverein?
424 . Gradhandt , vr ., Oberlehrer?

! 425 . Graepel , Eisenbahndirektions¬
präsident.

426 . Graeper , Fräulein , Helene,
j 427 . Gräper , Ziegeleibesiper.

428 . Gramberg , Kirchenrat?
429 . Gramberg , Kaufmann.
430 . Gramberg , Geh. Oberfinanzrat?
431 . Greve, De., Geh. Veterinärrat?
432 . Greving, Rechtsanwalt.
433 . Grothe , Chefredakteur der Nordw.

Morgcnzeitung.
434 . Haake, Lberkirchenrat?
435 . Hallerstedc, Franz , Hvf-Sattler-

meister.
436 . Hansen, vr . tüool ., Geh. Ober-

kirchcnrat, Oberhofprediger?
437 . Harbers , Karl , Kausmann?
438 . Harbers , Geh. Justizrat?
439 . Harms , Ad., Uhrmacher.
440 . Haus - und Zentral -Archiv, Groß-

herzogliches?
441 . Hahen, Geh. Oberkirchenrat-?
442 . Haussen, Geh. Regierungsrat?
443 . Haysfen, Apotheker?

! 444 . Heddewig, Rentner?
445 . Hegemann, Rentner?

! 446 . Hoffmann , H., Geh. Oberbaurat?
! 447 . Hoffmann , K., Hof-Mundkoch?
^ 448 . Holldorf, Gastwirt.

449 . Hoppe, Kammerfourier?
450 . Hornung , Oberlehrer?
451 . Hotes , Mazda , Frl ., Rentnerin.

j 452 . Hoher, Ernst , Kaufmann.
! 453 . Hoher, Hans , Fabrikant , Donner-
! schwee?
^ 454 . Hullinann , Obervermessungs¬

inspektor.
! 455 . von Human », Kammerherr,Oberst-
! leutnant a. D?
' 456 . Jansen , Geh. Oberbaurat?
, 457 . Janßen , Färber.
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458 . Jausten , Landgerichtsrat.
459 . Jaspers , Bankdirektor *
460 . Iben , Oberkirchenrat, Hof-

Prediger.*
461 . Jmmel , Hofgärtner.
462 . Johannjen , Apotheker.*
463 . Kammerherren -Amt , Grostherzgl.'
464 . Kellerhof, vr ., Professor.*
465 . Kickler, Johs -, Architekt- Witwe.*
466 . Klingenberg, Geh. Baurat.
467 . Klusmann , Fräulein , Marie .*
468 . Klusmann , Assessor.*
469 . Koch, I ., Fabrikant.
470 . Kohl, vr ., Professor.*
471 . Königer , vr ., Medizinalrat .*
472 . Koopmann , Baurat.
473 . Koopmann , H., Rentner .*
474 . Krahnstöver, A., Bankdirektor.*
475 . Krahnstöver, H. I ., Justizrat .*
476 . Krause, Professor , Oberrealschul-

Direktor.
477 . Kröger, Kaufmann .*
478 . Kühn , Prof ., Lberbibliothekar .*
479 . Landsberg , S . L., Hofantiquar .* !
480 . Langholz, Ober-Vermessungs-

Inspektor . s
481 . Laux, vr . msä ., Sanitätsrat . !
482 . Lehmann , Hof-Korbmacher.* !
483 . Linnemann , Landesökonomierat .*
484 . Littmann , Hoflieferant, Buch¬

druckereibesitzer.
485 . Martin , vr ., Professor, Museums¬

direktor.* !
486 . Mehrens , H. N . D -, Kaufmann.
487 . Meiners , Ober-Vermesjungs - j

inspektor.* I
488 . Menge , vr ., Geh. Oberschulrat.* ^
489 . Meyer , Th ., Kaufmann .*
490 . Meyer , Steuerrat.
491 . Meyer , vr ., Rechtsanwalt .*
492 . Meyer , Regierungsassesjor.*
493 . Meyer , Geh. Kabinettsrat .*
494 . Möhlenhofs, Eisenbahninspektor.

495 . Morisse, Kirchenmaler.*
496 . Müller , Fräulein , Bertha .'
497 . Müller , 0 .-., Oberlehrer.
498 . Müller , H. G ., Kaufmann.
499 . Mutzenbecher, Regierungsrat.
500 . Mysing , Frau Anna , Witwe.
501 . Rarten , Professor.'
502 . Neumüller , Professor*
503 . Noell , Major a . D.
504 . Oberrealschule, Städtische.*

s 505 . Oehmcke, vr ., Professor.
506 . Oltmanns , H., Fabrikant.
607 . Oncken, W., Kunsthändler .*
508 . Orlopp , Hofküchenmeister.
509 . Osthoss, Fräulein Anna.
510 . Petersen, vr ., Professor.
511 . Pille , Prälat und päpstlicher Ge-

heimkümmerer.*
512 . Pleitner , E ., Seminarlehrer.
513 . Pöker, Hoflieferant.'
514 . Pörtner , Weinhändler.
515. Poppe , Franz , Schriftsteller .*
516 . Propping , G ., Ratsherr*
517 . Rabeling , Ratsherr .*
518 . Ramsauer , Geh. Oberkirchenrat,

Hofprediger.
519 . Ramsauer , Oberlandes¬

gerichtsrat .*
520 . Ranasier , Oberbaurat .*
521 . Raspe , vr ., Landes - Gewcrbe-

Museum -Direktor.*
522 . Rauchheld, Baurat .*
523 . Reinke, vr ., Rechtsanwalt.
524 . Richter, Frau Professor.
525 . Ricklefs, O ., Fabrikant.
526 . Ricken, Baurat.
527 . Riesebieter, Erster Staatsanwalt*
528 . Ritter , vr ., Geh. Obermedizinal¬

rat .*
529 . Ritter , I . Th ., Rentner .*
530 . Ritter , Bauinspektor.*
531 . Röbbelcn, Kämmerer a . D.
532 . Rogge, Divisionspfarrer .*
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533 . von Rössing, Freiherr , Exzellenz,
Anitshaupimann .*

534 . Rolb , Frau Baurat.
535 . Roth , l >r . insä ., Medizinalrat,"
536 . Rüder , Geh. Liberkammerrat.
537 . Rüthning , vr ., Professor.*
538 . Rnhstrat , Finnz , Minister , Exz.*
533 . Rnhstrat , Friedr ., Finanzminister,

Erz-
540 . Rumps , vr ., Landrichter.*
541 . Ruseler, Georg , Rektor.*
542 . Scheer, Minister , Exz.*
543 . Scheer, vr ., Lber -Medizinalrat .*
544 . Schlodtmann , Baural*
545 . Schmede» ,vr .msä ., Sanitätsrat .*
546 Schmidt , vr ., Postrat.
547 . Schmidt , Max , Buchhändler*
548 . Schmidt , vr ., Professor.
549 . Schütte , Rechnungsrat .*
550 . Schütte , H-, Rektor.*
551 . Schultze, Geh. .Kommerzienrat.*
552 . Schwarting .Bcrmessungsdirektor.*
553 . Schwartz, Rechtsanwalt .*
554 . Schwartz, R ., Hofbuchhändler.*
556 . Segelten , Buchhändler.*
556 . Sellin , Oberlehrer , Professor.*
557 . Seminar , Grobherz.*
558 . Speißcr , Zeichenlehrer.
559 . Stadt Oldenburg .*
560 . Stalling , H., Verlagsbuchhändler.
561 . Stalling , P ., Verlagsbuchhändlcr.
562 . Slallmann , Sekretär .*
563 . Starklosf, Geh. Oberpostrat .*
564 . Stein , vr .. Geh. Schulrat.
565 . Stein , Finanzrat .*
566 . Sleinvorth , Gymnasial -Direktor.*
567 . Stolle , Hauptlehrer .*
568 . Strackerjan , Fräulein , Johanne.
569 . Strohschniedcr, Tischlermeister.*
570 . Slruwe , Medizinalrat.
571. Syasjen , vr . meä ., prakt. Arzt .*
572 . Tappenbeck, Oberbürgermeister.
573 . Tenge, Geh. Oberbaurat .*

574 . Tenge, Lbcrlandesgerichtsrat.
575 . Tenge, Regierungsrat .*
576 . Tesenfitz, Archivregistrator.*
577 . Thomas , Regierungsgeometer .*
578 . Thorade , Frau Bankdirektor, Ww.
579 . Thorade , Fräulein Willa.
580 . Thorsten, Frau Majorin Ww.
581 . Timpc , P ., Hosbuchbinder.*
582 . Treiß , Landes -Okvnomie-Ober-

inspektor.
583 . Warfelmann , vr ., Oberlehrer.*
584 . Weber, Kaufmann .*
585 . Weinberg, Oberlandesgerichtsrat .*
586 . Wellmann , Hauptlehrer a. D .*
587 . Wicke, vr . msä ., Sanitätsrat .*
588 . Wienken, Fräulein Johanne .*
589 . Wigger , vr ., wissenschaftlicher

Hilfslehrer*
590 . Will , Johannes.
591 . Millers , Aug ., Ökonom.
592 . Millers , Gustav , vr . msä .,

Medizinalrat .*
593 . Willms , F ., Ziegeleibcsitzer.
594 . Winderlich, Oberlehrer .*
695 . Winter , Bernhard , Professor.*
596 . von Witzleben, Oberhofmeisterin,

Exzellenz.
597 . Wöbs , Oberregierungsrat .*
598 . Wulst, vr . msä ., Medizinalrat .*

Osternburg
599 . Hartman » , W., Schlostermeister.
600 . Kvoke, Kausmann.
601 . Möller , W., Sattlermeister.
602 . Uhlhorn, Ad-, Hauptlehrcr,

603 . Wintermann , vr .msä .,prakt .Arzt.

Ovelgönne
604 . Ramsauer , Pastor .*

Oythe
605 . Willenborg , vr ., Kirchenrat.*
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Ramsloh
606. Willenbrink, Pastor .*

Rastede
607 . Ahlers , G -, Hotelbesitzer.
608 . Bertram , G -, Direktor.*
669 . Brakcnhofs, Stationsvorsteher .*
610 . Brüggemann , Wirt.
611 . Pulling , Frau , Ww., Nethen bei

Hahn .*
612 . Ellrich, Lehrer.
61.1. Folte, Gutsbesitzer, Hahn.
614 . Frcels , Dr . wscl., prakt. Arzt .*
615 . Funch, Geh. Lkonomierat , Loy.*
616 . Grabhorn , Proprietär .*
617 . Habckost, Garteninspektor.*
618. Hagendorss, Proprietär .*
619 . Hibbeler, Bahnhosswirt.
620 . Hopfner, Kaunnann.
621 . Janßen , Pastor .*
622 . Janßen , Joh . jun ., Hausmann

in Hankhausen.*
623 . Kraatz, Handelsgärtner .*
624 . Lohmeper, Schloßverwalter,

4-orre»/, . .1/rtAk.
625 . Martens , Rentner .*
626 . Meyer, vr . msä ., prakt. Arzt.*
627 . Pape , Fräulein .*
628 . Ruperti , Lehrer.*
629 . Töpken, F ., Kaufmann.
630 . Wächter, Hoflieferant.
631 . Wächter, C.
632 . Wächter, H.
633. Wigresse, Gutsbesitzer, Rehorn .*
634 . zur Windmühlen , Bankdirektor.*
635 . zur Windmühlen , Hausmann.

Rodenkirchen
636. Sagemiiller , Franz.

Schönemoor
637 . Lübben, Pastor.

Schortens
638 . Plagge , Gutsbesitzer, Barkel.

Schwei
639 . Harms , Hilssprediger.*
640 . Sommer , A., Rechnungsführcr .*
641 . Nieberding, E ., Or . msä ., prakt.

Arzt .*

Schweiburg
642 . Meiners , Schuhmachernieister,

Rönnclmoor .*

Sscfeld
643 . Detken, Pastor .*

Stollhamm
644 . Lohse, Kirchenrat.

Barel
645 . Acguistapace,Wilh ., Buchhändler.*
646. Allmers , Or.
647. Bartel , Amtshauptmann,

.1/t/Ak. '
648 . Bischofs, D ., Borschullehrer.*
649 . Claassen, I)r . msä ., prakt. Arzt.
650 . Cordes , Beruh ., Landmann,

Hohenberge.*
651 . de Cousser, L., Ziegeleibcsitzer.*
652. Tugend , Apotheker.
653. Eilcrs , Hauptlehrer.
654 . Euler , Professor.*
655 . Fremy, M .*
656 . Gabler , Or ., Schuldirektor.
657 . Gramberg , Carl , Besitzer des

Nordjecbades Dangast.
658. Hammie, Hauptlehrer , Langen¬

damm.*
659 . Haneberg, Rentner.
660 . Harbers , Proprietär.
661 . Heeder, Emil , Rentner .*
662 . Hullmann , Dangast .*
663 . Klosterinann, H.. Proprietär.
664 . Küstermeyer, Kaplan.
665 . Lehrhoss, Geh. Justizrat z. D .*
666 . Meiners , D ., Lehrer.*
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667 . von Minden , Oberbahnhofs-
vorsteher.

668 . Nielsen, Professor.
669 . Oltmanns , Bürgermeister.
670 . Praß , I . ,Landmann , Jeringhave.
671 . Realschule.*
672 . Rüther , H. F ., Kaufmann.
673 . Schwabe, Gust., Kaufmann.
674 . Tapkcn , Tierarzt .*
676 . Trostdors, Frau Anna , Ww.
676 . Thiele, Or . msü -, prakt. Arzt .*
677 . Voigt , Hauptzollamtsrendant .*
678 . Wagner , E ., Schriftsteller*
679 . Wegener, Or . msä ., prakt. Arzt .*
680 . Wiemken, I . D ., Landmann,

Jethause ».
681 . Willen , Gemeindevorsteher,

Bargstede.*

Vechta
682 . Nnneken, Gymnasiallehrer .*
683 . Bauer , Oberlehrer .*
684 . Bellm , Seminarlehrer.
685 . Brägelmann , Or ., Professor.*
686 . Brand , Kaufmann.
687 . Fortmann , Auktionator .*
688 . Frye , Professor.*
689 . Grobmeyer, Geh. Oberkirchenrat.*
690 . Gymnasium , Großhcrzogliches.*
691 . Harmjanz , Obervermessungs-

inspektor.*
692 . Hartong , Amtsrentmeister .*
693 . Heinz, Or ., Amtsarzt.
694 . Herrmanns , Norbert , Brauerei¬

besitzer.
695 . Hofmeister, Oberlehrer.
696 . Hülskamp , Rektor.
697 . Jbbeken, Bankvorsteher.
698 . St Josephs -Convict.*
699 . Kösters, Oberlehrer.*
700 . Kotthofs, Gymnasial -Direktor.*
701 . Kreutzmann, Oberlehrer .*
702 . Kükens, Geh. Regierungsrat.

703 . Middendorf , Kaufmann.
704 . Mönnich, Pastor .*
705 . Ostendorf, Oberaintsrichter.
706 . Overmeyer, Pastor.
707 . Pagenstert , Or ., Prosessor.
708 . Pancratz , Geh. Justizrat.
709 . Pille , Seminarlehrer.
710 . kl. Quadc , Professor.*
711. Reinke, Or ., Oberlehrer,

kor,Il/ÜA/ .*
712 . Roth , Strafanstaltsdircktor.
713 . Schnellrath , ObervermesfungS

Inspektor.
714. Schrandt , Lehrer.*
715 . Sommerfeld , Buchhändler.
716 . Siemers , Vermessungsinspektor.*
717 . Struck , Professor.*
718 . Tepe, Konvikts-Präses .*
719 . Thole, Kaplan.
720 . Tiarks , Regierungsasfessor.
721 . Ilmbach, Schulrat.
722 . Vieson, Zahnarzt .*
723 . Westerburg, Apotheker.
724 . Willoh , Pfarrer .*
725 . Zerhusen, Or ., Amtsrichter .*

Vestrup
726 . Frhr . v. Elmendorf , Pastor .*

Bisbeck
727 . Engelmann , C.
728 . Reinke, Zeller in Rechterseld*
729 . Sälen , Vikar .*

Westerstede
730 . Averdam, O ., Rentner.
731 . Barelmann , Pfarrer .*
732 . Carstens , Or ., Apotheker.*
733 . Ficken, I . Fr ., Brennereibesitzer,

Lindern .*
734 . Hofft, Fr ., Kaufmann.
735. Hofsmann, Hotelier.
736 . Hornbüssel, Amtsrichter .*
737 . Meinecke, H., Fabrikant.
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738 . Münzebrok, Amtshauptmann.
739 . Ries , Eb ., Buchdruckereibesitzer.
740 . Stukenborg , Oberamtsrichter.
741. Thalen , Oberstabsarzt a. D .*
742 . Wallrichs , Proprietär .*

Wildeshausrn
743. Beerens , Pastor .*
744. Dauelsberg , Amtsaktuar.
745 . Elsen, Taubstummenlehrer .*
746 . Freimuth , H., Kaufmann.
747. Glup , vr . mock., Arzt.
748 . Heinemann , I ., Proprietär.
749 . Hoopmann , Ratsherr.
750 . Huntemann , Winterschuldirektor.*
751 . Jacobi , Apotheker.
752 . Kaiser, Organist.
753 . Knutzen, Lehrer.
754 . Frl . Henny Lübben.*
755 . Murken , Taubstummenlehrer .*
756 . Muhenbecher, vr ., Amts-

hauptmann .*
767 . Schetter, Bürgermeister,

Lonnes/ !. A1ÜAL*
758 . Steenken, Obervermessungs¬

inspektor.
759. Stegemann , Gastwirt.

760 . Strahlmann , vr ., Medizinalrat .*
761 . Stührmann , Hotelbesitzer.
762. Tietjen , Direktor.
763. Wehrkamp, Auktionator.
764 . Weltzien, Steuereinnehmer.

Zetel
765 . Gramberg , Pastor.
766 . Hanken, Diedr ., Landmann.
767. Schmidt , Direktor, Ziegeleibesitzer.

Zwischenahn
768. Bertram , W., Proprietär.
769 . Bothe , Gutsbesitzer, Eyhausen.
770 . Brader , F ., Proprietär.
771 . Droste, O ., Fabrikant.
772 . Feldhus , Gemeindevorsteher.*
773. Hullmann , Organist .*
774 . Meyer , O ., Hotelbesitzer.*
775. Oeltjen , D ., Hausmann,Halfstede .*
776 . Ohmstede, Hotelbesitzer, Drei¬

bergen.*
777 . Püschelberger, Geh. Kirchenrat,

778 . Roggemann , I . B ., Proprietär.
779. Sandstede , H.
780 . Töpken, Diedrich, Hausmann,

Querenstede.

Bericht XIX. 2



II.
Mitglieder - Verzeichnis

des Rüstringrr Heimatbundes idll .')

Vorstand
1. Haller , Friedrich, Kaufmann in Nordenham , Vorsitzender.
2. Cornelius , Peter , Landwirt in Großenmeer, stellvertretender Vorsitzender.
3. Bnlling , H., Auktionator in Ellwürden , Schatzmeister.
4. Hitzen , Edo , Kaufmann in Nordenham , Schriftführer.
5. Tewes , R ., Oberlehrer in Nordenham.
6. Wulf , Heinrich, Landwirt in Golzwarden.

Ehrenmitglieder
1. Heddewig , Heinrich, Rentner , Oldenburg.
2 . Mengers,  Christian , Gemeindevorst., Blexen.

Mitglieder
Auswärtige

1. Bode, A., vr . moä -, Reinbeck.
2. Franzius , F ., Kaufmann , Bremen.
3. Hasselmann, F-., Architekt,

Bremerhaven.
4. Jahns , Diplom -Ingenieur,

Hannover.
5. Lindemann , K-, Apotheker,

Beuckhausen.
6. Schwoon, F ., jun ., Kaufmann,

Bremerhaven.
7. Sinram , Detlev, Direktor,

Bautzen.

Abbehausen
8. Bartels , Amtsrichter.
9. Bnlling,H .,Auktionator , Ellwürden.

10. Denker, Niel, Landwirt , Moorsee.
11. Fischer, Frl ., Lehrerin.
12. Gäting , O ., Landwirt , Ostmoorsee.
13. Graßhorn , Amtsrichter.
14. Janßen , Heinr ., Rechnungssteller,

Ellwürden.
15. Keetmann , Or . meä.
16. Knabbe, Chr ., Landwirt , Moorsee.
17. Lange, Amtseinnehmer.
18. Wähler , R ., Rentner.
19. Martens , G ., Kaufmann.
20 . Martens , Herm., Landwirt,

Moorsee.
21 . Martens , Th ., Landwirt , Enjebur.
22 . Müller , C. F -, Rentner , Königsseld.
23. Peters , W., Landwirt , Wllrbke.
24 . Tantzen, G -, Gemeindevorsteher

>> Liimtliche MügUeder halten dar Jahrbuch des Oldenburger Vereins.
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25 . Tantzen , Th ., Landivirt , Heering.
26 . Thaden , W ., Kausniann,

Großensiel.
27 . Ulbers , W -, Landwirt , Moorsee.
28 . Zeidler , Aintshauptmann.

Blexen
29 . Apold , dl ., Direkior , Blexersande.
90 . Biising , Gemeindevorsteher.
31 . Mengers , Chr ., Gemcindevorst . a . D-
32 . Mengers , Franz , Landivirt.
33 . Mengers , Will )., Landivirt.
34 . Riesebieter , Emil , Kaufmann,

Schweewarden.
35 . Riesebicter , G ., Rentner.

Brake

36 . Bunnies , Vermessungsinspektor.
37 . Fischbeck , Ratsherr.
38 . Kloppenbnrg , W ., Landwirt,

Klippkanne.
.39. Müller , I ., Konsul.
40 . Rickless , Oberamtsrichter.

41 . Syamken , Emil , Ziegeleibesitzer.

Burhave
42 . Brunken , H . , Kaufmann.
43 . Brunken , Th -, Kaufmann.
44 . Engelke , Fr ., Tierarzt.
45 . Franksen , W ., Landivirt , Isens.

Delmenhorst
46 . Hempelmann , Oberkontrollenr.

Esenshamm
47 . Achgelis , Erich , Landwirt,

Alt - Treuenfeld.

48 . Dierksen , Herm ., Rentner.
49 . von Lienen , Kaufmann.
50 . Tantzen , Ferd ., Geineindevorsteher.
51 . Tantzen , Ferd . , Landivirt,

Hobensühne.

52 . Tantzen , Hergen , Landwirt,
Grünland.

53 . Tantzen , Joh ., Landwirt , Esens¬
hammergroden.

54 . Töllner , Frieda , Landivirt,

Heuberg.
55 . Tönnießen , Pastor.
56 . Ulbers , Wilh . , Landwirt,

Prangenhof.

Golzwarden
57 . Wulf , Heinr ., Landwirt , Sinaburg.

Großenmeer
58 . Eornelius , Peter , Landwirt.

59 . Weddcmcyer , Aug ., Gemeindevor¬
steher.

Hammelwarden
60 . Gräper , R ., Landwirt , Hammel¬

wardermoor.

61 . Schröder , C ., Landwirt , Hammel-
warder Sandfeld.

62 . Schröder , Th ., Landwirt , Hammel¬
warder Sandfeld.

Langwarden
63 . Brauer , H ., Landwirt , Großfedder¬

warden.

64 . Brauer , Th . , Landwirt , Großfedder¬
warden.

65 . Brunken , G . , Rentner , Ruhwarden.
66 . Heddewich , Th ., Landwirt , Jericho.

Jade
67 . Markus , Pastor.

Nordenham
68 . Adena , F ., Bauunternehmer.
69 . Ahmels , C -, Kaufmann.
70 . Bockhorst , Postdirektor.

71 . Böning , El, , Buchdruckereibesitzer.
72 . Bohken , H . , Ratsherr.

2*
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73 . Brüggmann , Amtstierarzt.
74. Buba , Or . msä ., Amtsarzt.
75. Butter , Joh ., Hauptlehrer.
76 . Burmeister , F ., Rentner.
77 . Cornelius , Carl , Kapitän.
78. Ditzen, Buchdruckereibesitzer.
79. Engler , Kabelingenieur.
80 . Erdmann , R ., Apotheker.
81 . Flor , Direktor.
82 . Gießen, Kabelingenieur.
83 . Gräper , Heinr ., Landwirt.
84 . Haller , Friedr ., Rentner.
85 . Hansing, Ratsherr.
86 . Harms , Or . nrsck.
87 . Harms , S ., Bankvorsteher.
88 . Heintzer, C. L., Kaufmann.
89 . Hitzen, Edo, Kaufmann.
90 . Jnkobsen, Stadtbaumeister.
91 . Köhler, Bierverleger.
92 . Krohn , Oberlehrer.
93 . Kühn , L-, Kaufmann.
94 . Mahlstedt , Hotelbesitzer.
95 . Meiners , Heinr ., Landlvirt.
96 . Mie , W., Oberlehrer.
97 . Miesegades, Zahnarzt.
98 . Müller , H. G -, Diplomingenieur.
99 . Noetzold, C., Bankvorsteher.

100 . Oehlmann , H. Kaufmann.
101 . Oltmanns , F . O ., Direktor.
102 . Perl , G ., Ingenieur.
103. Ribken, Hauptlehrer.
104 . Rickes, Reg.-Assesfor.
105 . Schilling , Or . msci., Arzt.
106 . Schröder , Fr . W„ Kaustnann.
107 . Schumacher, Bürgermeister.
108 . Seedois , F . Kaufmann.
109 . Seemann , Apotheker.
110 . Sinram , Wilh ., Rechnungssteller.
111 . Stege , B -, Kaufmann.
112 . Stölting , Pastor.
113 . Tewes , R -, Oberlehrer.
114 . Thiel , I ., Bankvorsteher.
115 . Tiarks , Herm., Rentner.

116 . Benitz, G -, Gärtner.
117. de Vries , P -, Oberbahnhofs¬

vorsteher.
118 . Boß , Vermessungs-Inspektor.
119 . Wamsloh , H-, Ratsherr.
120 . Wätjen , Direktor.
121. Weathers , Chemiker.
122. Wessels, H-, Kaufmann.
123. Weyel, H., Direktor.

Oldenburg
124 . von Busch, Chefredakteur.
125 . Gräper , Heinr ., Rentner , Lethe.
126. Heddewig, H., Rentner.
127 . Mengers , Chr ., Rentner.
128 . Schwarting , Pastor a. D.

Ovelgönne
129. Gräper , B -, Landwirt , Altendeich.

Rodenkirchen
130. Ahting , G ., Landwirt , Düddingen.
131 . Dettmer , Heinr ., Landwirt,

Rodenkircherfeld.
132 . Hayßen , Hinr ., Rentner.
133 . Heye, Or . insä.
134 . Hitzen, Joh . Th -, Gemeindevorst.,

Strohausen.
135. Kreymborg , A., Medizinalrat.
136. Lübben, Ed ., Okonomierat,

Sürwürden.
137. Lübben, Hinr ., Landwirt.
138. Ramsauer , W., Pastor.
139. Schüßler , I ., Stntbuchführer.
140. Tantzen, H., Landwirt , Hiddingen.
141 . Tantzen, K., Landlvirt , Beckum.
142. Töllner , Georg, Landwirt,

Hartwarden.
143 . Ilmbsen.TH., Landwirt , Mittelfelde.

Seefeld
144 . Grabhorn , Fr ., Rentner.
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Stollhamm
145. Boecker, Winterschuldirektor.
148. Harms , Aug ., Hotelbesitzer.
147. Jansten , Th ., Rentner.
148 . Lohse, Kirchenrat.
149. Rüther , H., Landwirt.
150. Schwarting , W., Rentner.
151. Schilling , Th ., Landwirt.
152 . Tantzen, Emst , Gemeinde¬

vorsteher.
153 . Wenke, Ant ., Landwirt.
154 . Wilms , A., Landwirt.

Strückhausen
155. Gräper , I . H., Landwirt , Colmar.

Toffens
156. Cornelius , H., Landnnrt.
157 . von Häfen, Or meä ., Arzt.
158 . Hansing, Th ., Landwirt , Stkk.
159 . Oetken, A., Landwirt.
160. Reiners , Chr ., Landwirt.
161 . Teerkom, Pastor.

Barrl
162 . Achgelis, H., Rentner.



III.
Bericht über die 34 . Hauptversammlung

des Oldenburger Vereins.

Die Wahl Neuenbürgs als Ort der Hauptversammlung am
8. September hatte der Vorstand nicht zu bereuen. Denn alles
vereinigte sich, um den Tag besonders schön zu gestalten: freund¬
liches Entgegenkommen der Eingesessenen, gute Führung und
strahlender Sonnenschein, auch auf dem Antlitz unserer Damen, die
sich wie immer zahlreich der Fahrt angeschlossen hatten. Bei der
Ankunft in Bockhorn wurde die Gesellschaft von den Herren
August Lauw, Möhmking und Röben begrüßt, indem sie für Gäste,
denen der Weg zu weit war, ein Automobil und mehrere Wagen
bereithielten. Die übrigen gingen durch den Urwald, wo Herr
Möhmking zu einem Dachsbau führte, nach der Waldschenke.
Nachdem hier im Freien gefrühstückt war, wurde in der Groß¬
herzoglichen Jagdhütte die Hauptversammlung abgehalten. Der
Vorsitzende Oberkammerherr Freiherr von Bothmer leitete die
Verhandlungen; er schlug zunächst das Huldigungstelegramm an
Se . Königliche Hoheit den Großherzog vor und brachte auf ihn
ein Hoch aus, das freudigen Wiederhall in der Versammlung fand.
Dann erstattete er den Geschäftsbericht, wonach sich die Zahl der
Mitglieder auf der Höhe des vorhergehenden Jahres gehalten hatte.
In Vertretung des in Nordamerika weilenden Schatzmeisters Herrn
Verlagsbuchhändler Paul Stalling berichtete er auch über die
Kassenverwaltung:

Bestand am 1. Januar 1909 : 2973,93
Einnahme 1909 : 1088,17 ,.

Sa . 4062,10
Ausgaben 1909 : 1469,86 „

Bestand am 1. Januar 1910 : 2592,24 v« .
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Der Vorsitzende wies dann darauf hin, daß der Schriftführer
Prof. vr . Rüthning seine Tätigkeit ausschließlich der Vollendung
seiner Oldenburgischen Geschichte hatte widmen müssen, die im Ver¬
lage von G. A. von Halem in Bremen, gedruckt in der Deutschen
Verlagsanstalt in Stuttgart , im März und im Frühherbst 1911
in zwei Bünden erscheinen wird.

Darauf brachte der Schriftführer einen lange gehegten Wunsch
des Vorstandes zum Ausdruck. Bis jetzt belief sich der jährliche
Beitrag auf 1 -.L, der Bezug des Jahrbuchs für 1,50 war jedem
freigestellt. Wenn nun auch die Zahl der Jahrbuchsabonnenten
gegen früher erheblich gestiegen ist, so steht doch der Absatz im ganzen
auf zu schwacher Grundlage, um bei der großen Steigerung der
Buchdruckskosten das Unternehmen auf der bisherigen Höhe zu
erhalten. Er beantragte daher, von 1911 an den Jahresbeitrag
für alle Mitglieder auf 2,50 festzusetzen und für diesen sehr
geringen Preis das Jahrbuch und den Bericht in einem Bande zu
liefern. Dieser Antrag fand keinen Widerspruch in der Versammlung,
wurde vielmehr von mehreren Rednern empfohlen lind dann zum
Beschluß erhoben.

Die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden
durch Zuruf wiedergewählt. Den Beschluß der Hauptversammlung
bildete ein Vortrag des Schriftführers über Herzog Peter Friedrich
Ludwig, insbesondere seinen Anteil an der Russisch Deutschen Legion.
Von der Jagdhütte begab sich die Versammlung zur Rauchkate, die
mit Interesse besichtigt wurde. Dann wurde der Weg zum Schloß¬
garten eingeschlagen, wo man des Glückes gedachte, das hier einst
dem Dichter Stolberg von seiner liebenswürdigen Gattin Agnes
von Witzleben bereitet wurde. Ein Teil der Gäste hatte unterdessen
der Werkstätte des bekannten Tischlermeisters Müller einen Besuch
abgestattet. Nach dem Mittagessen im Urwald-Hotel, das durch
mehrere Anreden, insbesondere ein Hoch des Herrn Amtshauptmann
Bartel auf Se . Majestät den Kaiser, belebt wurde, begann eine
schöne Fahrt auf Wagen, die von Neuenburger Einwohnern in
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt und gefahren wurden,
durch die anmutige Friesische Wede über Zetel und Horsten nach
Neustadt-Gödens, wo das Schloß besichtigt wurde. In bester
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Stimmung wurde der Kaffee in einer nahe gelegenen Gastwirtschaft
getrunken, und dann erreichte die Gesellschaft zu Wagen rasch die
nächste Bahnstation Sande. Mit herzlichem Dank verabschiedete
man sich von den freundlichen Neuenburgern, die mit unermüdlichem
Eifer zu dem Gelingen des Festes beigetragen hatten.
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-V. L. van 6i17su. — Ost ckaling8vraag8tu >! cksr Xiluvials Xorck8ke-
kuotsn , in vsrbanck inst bsstucksring cksr tsrpsn . I ^cksokr.
v. Oesokiscksni», Oanck- sn Volksnlcuncke. Oroningsr , 1910.

Auf Grund umfangreicher Wurtuutcrsuchungcnkämmt van Gissen zu dem
Ergebnis, das; im alluviale» Küstengebiet der Nordsee eine allgemeine säkulare
Senkung, die den Betrag von 0,10 m im Jahrhundert übersteigt, in den letzten
2000 Jahren nicht stattgefunden haben könne. In die für Zeeland, Friesland
und Groningen ermittelten Scnkungskocffizienten sind aber die durch Boden -
Verdichtung  hervorgerusenc Senkung und die auf verschiedene Ursache» zurück¬
zuführende „scheinbare Senkung"  einbegriffen, weil diese Faktoren bislang
nicht eliminiert werden konnten. Inwieweit hier säkulare  Senkung in Betracht
kommt, bleibt demnach eine offene Frage.

In Oldenburg, Hannover und Schleswig-Holstein kann nach van Gissens
Meinung von einer allgemeinen  rezenten Senkung säkularer Art nicht die
Rede sein: doch hält er es nicht für ausgeschlossen, das; hier wie in den Nieder¬
landen lokale Senkungen sich ereignet habe». I . Martin.

V. H. 8. klaupvt ten Late «. I . — Os ckuling von cksn bocksin van
Xscksrlanck g' sckursncks cks Isat8ts teves ssurvsv . Os
Intzsnisur , XXV , '8-0ravsnlurgs , 1910.

Aus der Tiefcnlage der Wurtsohlen und aus den Pegelbeobachtunge» glaubt
der Verfasser als „sicher" ableiten zu könne», daß der Boden der Niederlande
in den letzten zwei Jahrhunderteil sich senkt; und „so gut wie sicher" soll es sein,
daß diese Senkung 16 bis 20 am im Jahrhundert beträgt.

I . Martin.

F . Schacht. Über die säkulare Senkung der deutschen Rordseeküste.
Jahresber . d. Männer v. Morgenstern. XI. Hannover, I9lO.

Die vom Verfasser augestellten„Erwägungen und Untersuchungen" führen
ihn zu der mit großer Bestimmtheit ausgesprochenen Ansicht, „daß unsere deutsche
Nordseeküste seit deni Bestehen der alten Marsch, also mindestens seit Beginn
unserer Zeitrechnung, vielleicht sogar seit 9000—4000 Jahren , eine meßbare
säkulare Senkung nicht erfahren hat." I . Marti ».



196 Neue Erscheinungen.

Kohl, D.» Überseeische Handelsunternchmungen oldenburgischer Grafen im 16. Jahr
hundert . Hansische Geschichtsblätter, 1310 . S . 117 —139.

Lübbe«, Geschichte der Gemeinde Schoencmoor . Kommissionsverlag. 93 S.
Hohnholz, D., Die „Bau - und Kunstdenkmäler des Herzogtums

Oldenburg " und das Rathaus zu Jever . Jeverl . Wochenblatt,
1910 Nr . 12.

Reimers, H., Edzard der Große . Abhandlungen und Vorträge zur Ge¬
schichte Ostsrieslands , Heft X1I1./XIV ., IV . — 151 Seiten . Aurich,
D . Friemann 1910.

Pauls , Th . , Beiträge zur Geschichte der Ostfriesischcn Häuptlinge.
Bd . XVII . des Jahrb . der Ges. f bildende Kunst und vaterl . Altert,
zu Emden . 232 Seiten.

Wagner, E.» Aus Varels Vergangenheit . Varel, Bültmann u. Gerriets
Nachs. 1909 . IV . — 160 S.

— Vareler Spukgeschichte » und Sage » (die Sagen ans ihren histor.
Kern untersucht). Nachrichten für Stadt und Land , 23 . Febr ., 1. März,
15. März , 22 . März 1908.

— Das Gedenk - und Fremdenbuch der Getreuen in Jever.
König!. Leipziger Zeitung , 1. April 1908.

— Helmerich Illhorn . Nachlichten für Stadt und Land , 31 . Mai 1908.
— Graf Stolberg als Landgerichtspräsident in Reuenburg . Der

Gemeinnützige, 2 Artikel im Herbst 1908.
— Zur Geschichte der Vareler reformierte » Gemeinde . Der

Gemeinnützige, 2 Artikel iin Herbst 1908.
— Die Revolution in Varel . Der Gemeinnützige, 8. Dezember 1908.
— Fremdlinge im Vareler Busch . Niedersachsen, 1. Dezember 1909.
— Vor 100 Jahren , (ein Riesenprozeß aus der Zeit der Kontinentalsperre).

Wilhelmshavcner Zeitung , Frühjahr 1910.
— Galgen und Rad , (Zur Kriminalgeschichte der Friesischen Welche).

Wilhelmshavener Zeitung , Frühjahr 1910.
— Oldenburgische Kriminaljustiz vor 100 Jahren . Am Weser¬

strand, 29 . Mai 1910.

Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im Großherzogtum Olden¬
burg . 37. Bd . 1910.

Broker Handelsverein, Jahresbericht 1909 10.
Handelskammer für das Herzogtum Oldenburg, Jahresberichte 1906—1910.
Landwirtschaftskammer für da» Herzogtum Oldenburg, Bericht 1909/1910.
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